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Js 18 — 253

S?pittnfd;lttjj
fiber bett

§taaU$au$$att be$ ^attfon* ^ern
vom 1. lanuar Mo 31. Iwmbcr

1915.

l$>or fc$£äQe be& Igtegierungsrafes.

33ud)bruäera Sieroto & Sie. in Sern.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914.
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^ermöcjettöfiilattj.

©tatib beê ©taatëôermbgenê am 1. Januar 1914 ^r. 63,764,668
•DMmajjlicfyer Überjdjup, ber 2luëgabett ber Caufeitbert Stermaltung in 1914 „ 3,162,754

ïliutmafjïictjer Stattb beë ©taatëûermbgenê am 31. Sejember 1914 $r. 60,601,914
2Jîutma|li(ï)er ÜBerfc^u^ ber Sluëgabett ber fiaufertbert SSermaltung in 1915 „ 5,536,241

ÏJcutmajjlidjer ©tanb beé ©taatëbermôgenê am 31. ©egember 1915 gr. 55,065,673



JVs 18 — 255

^ledynuug

1913.*)

Jlaranrdjlag

1914.*)
Poraufdflag fur bas $atjr 1915,

üa
öinunljmett. lusgabeit.

fte

ßhmattuien.

in»

Inspben.

5r-

900,798
1,422,386

36,898
1,444,818

266,320
1,299,817
6,227,366

14,828
2,928,630

707,339
1,348,267
2,619,916
3,965,806

152,580
818,002
169,195
700,612

1,231,950
26,885

1,764,237
1,300,000

871,985
12,943
61,300

917,497
909,652

2,243,953
630,232

102,772
1,076,239

1,065,996

316,056

442,186
10,740,356

112,854

9i.

80
80
72
05
46
86
22
45
95
85
28
48
93
71

70
07
28
12
68
98

29
91
06
52
06
60
17

70
89

05

95

45
52
44

gr.

934,235
1,414,320

39,795
1,578,430

353,105
1,312,804
6.490.299

12,995
2,947,750

777,741.
1,437,290
2,602,800
3,962,310

163,545
841,320
175,095
676,350

1,287,975
33,700

1.685.300
1,100,000

473,000
3,100

50,050
862,420
582,950

1,704,400
441,500

89,500
1,062,000

900,000

293,763

363,600
10,338,872

9t.

Sattfettfce $>emmltmiQ.

^ebexfi
I. ^Qgemetne Verwaltung

II. ©eridjtkertoaltnng
IILaM»3
m.b Voltjei
IV. Militär
V. Äirdjentoefen

VI. Uttterridjtëtoefeu
VII. ©emeinHctoefen

VIII. Strmeutoefen
IX.aVolfêtoirtfdjaft
IX.b ©efunHljettHmefcn
X. Vau« unH (§i|"eitkfjnü)C|"en.

XI. «nleiljen
XII. ginanjmefen

XIII. öanHtoirtfdjaft
XIV. §orfta)efen
XV. ©taatêtoalfiungen

XVI. Fontänen
XVII. ^omätteitlaffe

XVIII. ôt)j)otljefarlaffe
XIX. äantonalbant
XX. ©taatätaffe

XXI. Vujjen ttitH .ftonftStationen
XXII. 3agH, $tfdjeret unU Söergku

XXIII. ©aljtjanHluttg
XXIV. ©temHets ©teuer
XXV. ©eöütjrett

XXVI. <grfiid)aftês unH SrfjenfuttgS--
©teuer

XXVII. SBafferredjtkbgakn
XXVIII. SBirtfôaftë* uni Äleinkrfaufä--

kteutgebüfiren
XXIX. Slnteit am Ertrage He§ Mtotjal*

monoklö
XXX. Anteil am (Ertrage öer ©djtoeti.

Vatianalknf
XXXI. SRilitiirjteuer
XXXII. tirette ©teuern

XXXIII. Untoorljergefeljeneg

©tunaljmen
ätusgakn
ttekrfdjnfe Her ©innatjmen
ttekrfdjul Her Huëgakn

60,000

1,202,960
887,090

1,301
1,220,862

235,250
303,090

1,528,395
380,700
802,000

1,028,230
97,180

1,266,300
1,435,235

62,670
15,463,400
14,398,000

727,200
134,600
106,770

1,673,450
400,000

1,135,900

502,000
110,000

1,228,000

800,000

316,057
868,200

9,752,920

962,475
1,446,960

40,395
2,722,495
1,229,900
1,267,040
7,757,427

13,295
3,377,335

976,098
2,978,935-
2,981,660
5,438,075

161,220
1,846,475

274,425
573,275
112,500
92,630

13,766,500
13,298,000

36,000
131,500
57,020

814,080
57,050

1,500

60,500
11,500

167,000

80,000

502,200
428,536

Sfr.

693,025
1,322,735

1,696,900
1,100,000

691,200
3,100

49,750
859,370
342,950

1,134,400

441,500
98,500

1,061,000

720,000

316,057
366,000

9,324,384

3r.

902,475
1,446,960

40,395
1,519,535

342,810
1,265,739
6,536,565

13,295
3,142,085

673,008
1,450,540
2,600,960
4,636,075

161,220
818,245
177,245

29,960

24,387,973
24,462,715

74,741

55
45

90

21,914,780
25,077,534

3,162,754
—

58,127,760

5,536,241

63,664,001
20,220,871

5,536,241

25,757,112

24,462,715 45 25,077,534 — 63,664,001 63,664,001 25,757,112 25,757,112

*) Sie glttdgrtUm ftttb mit fte()ettt>en, bie (*htuaf)tttctt mit jrurfit>3<tf)len angegeben.
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ftajpnins
1913.

Ifflrimfttflftg
1914. Pormtfdjlog fur bas latjr 1915.

üt
einnahmen.

h'
Inagaben.

*r
einnahmen.

in«
lus gaben.

»r-

91,511

SR.

15

gr.

120,000

SR.

Saufettbe ^ettttaftitttg«

^pejieHe ^ed)mmgett.

1. HUgemeine ^erroaltung.

A. iRrtt.

1. ©iijungêgelber, 9teifeentf<häbigungen, Äom=

miffionölöften

B. 9k0tc«utt0$«ftt.

1. Sefolbuttgen ber 5Regieruttgsräte

C.

[1. ïïtatêïoften, Sßibliotfjet
2. prberunggemeinnütj. Unternehmungen
3. görberung bon Söifjenfdjaft unb ßunft

14. Unterftühungen unb §ülfeleiftungen

D. ®tönt>«rätt unb ftommtffäre.
1. ©tänberäte
2. .ftommipre

E. ®taatétan)let.
1. Sefolbungen ber Beamten
2. SSefolbungen ber Slngefteltten
3. Sureaufoften
4. SrucMoften
5. Sebtenung unb SBeljet^ung beê IRat^aufeê
6. 2Rietjinê

gr. 3r.

90,000

3r-

90,000

91,511 15 120,000 — — 90,000 — 90,000

72,500 72,500 72,500 72,500

72,500 — 72,500 — — 72,500 — 72,500

8,095
660

6,450

05

15,000 15,000 „ 15,000

15,205 05 15,000 — 15,000 — 15,000

2,800
260 55

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

3,060 55 4,000 — — 4,000 — 4,000

26,799
31,156
5,868

50,004
8,007

19,890

90
10
26
88
20

26,800
33,280

6,500
50,000

8,000
19,890

—

12,000
2,000

25,800
35,520

6,500
62,000
10,000
19,890

—

25,800
35,520
6,500

50,000
8,000

19,890

141,726 34 144,470 — 14,000 159,710 — 145,710



18 — 257

fUrifiniitg
1913. 1914. Poronfdjlog fur du0 |ot)r 1915.

Po

(Sinnafjmett.

Ij «

Insgabtn.

Pe

®tntm(jmett.

in •

Juispbett.

8fr.

10,000
24,039

4,595
25,735

31.

10

gr.

10,000
23,500

6,000
27,500

91.

Saitfenbe SSernmltmtg.

1. Allgemeine Verwaltung.

F. $eutfd)<£ SlttttSblatt, Sagblatt unb ©efefc«

fattttnlttng.

1. SÇacf^inë beê Slrntëblatteë taut Vertrag
2. Slbonnemente ber Söirte
3. Utebattionêtoften bes ïagbtatteë
4. SDrucffoften bes Sagbtatteë uttb bet @efe|=

famtnlung

G. 7?van)dfif<f)eë SlmtSblatt nebft ^Beilagen.

1. Spac^t^tnS beêi3tmtêbtûtteë taut Sertrag
2. Abonnemente ber Söirte
3. Sructfoften bee ïagbtatteë uttb ber ©efe|=

fantmlung

H.'9t(gte«ttttgbftattbaltet.
1. SBefoIburtgert ber fRegieruugëftatttjatter
2. Seïretariat bee Stegierungëftatttjatteramteê

Sern
3. ®ntf(^äbigungen ber Stellbertreter
4. Sureanfoften
5. SJîietjinfe

J. ttittttôfdtrcfbereieit.

1. Sefolbmtgen ber Stmtêfcfjreiber
2. Sntfdjäbigungen ber Stetlbertreter
3. Sefotbungen ber Stngefieïïten
4. Sureautoften
5. SJtietjinfe

10,000
23,500

gr.

6,000

27,500

gr-

10,000
23,500

gv-

6,000

27,500

3,708 90 — — 33,500 33,500 — —

5,000
7,710
8,073 65

5,000
7,500
8,000

—
5,000
7,500

8,000

5,000
7,500

8,000

4,636 36 4,500 — 12,500 8,000 4,500 —

132,136
4,800

3,073
21,522
22,550

20

50
84

132,000
4,800

3,000
20,150
22,650

—
— 130,200

4,800
3,000

20,150
22,650

— 130,200

4,800
3,000

20,150
22,650

184,082 54 182,600 — — 180,800 — 180,800

126,933
1,692

226,654
26,688
19,090

25
90
10
17

127,775
2,000

234,000
17,300
19,090

— —
125,775

2,000
234,700

17,300
19,190

—
125,775

2,000
234,700

17,300
19,190

401,058 42 400,165 — — 398,965 — 398,965

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 65*



258 — As 18

iUdpuntg
1913.

Unrcmfttjlag

1914. Poranfdjlog für bo0 |aljr 1915.
Ho

®inufl(jcnctt.

If'
luspbtn.

Ht
fiimmljmen.

in
Jusgabtn.

Sv.

91,511
72,500
15,205
3,060

141,726
3,708

4,636

184,082
401,058

SR.

15

05
55
34
90

35

54
42

fr--

120,000
72,500
15,000
4,000

144,470

4,500

182,600
400,165

SR.

Saufettfce 9$ethM(tung.

1. Mgemeine Verwaltung.

A. ©Mjjer 9tat
B. SRegterungSrat
C. fRatgfrebtt
0. Stiutöeräte uttö liommtifäre
E. ©taatëlanjlei
F. $eutfdje§ Wmtëbtntt, Sagblntt «nïi ©efeljs

jammtung
G. granjöjif^cS Amtsblatt, Sagbtatt ttitb ©es

febfnuunlmtg
H. fRegterung§jtottijalter
J. 9fatt8filjmbereien

II. (fkridjtsuerroaltung.

A. Cbcr0crid)t.

1. Befolbungen ber Dberricfjter
2. Gmtfchäbigungen bei ©upptcanten

B. CbetflfridjtöeattOci.

I. Befulbungen ber Beamten
2. Befolbmtqen ber Stngefteltten
3. Bureaufoften
4. Bebtenung, Bet)ei;$nng unb Beleuchtung bes

Obergeridjtêgebâubeë
5. Btiet^infe
6. Biblionet

C.

1. Befotbungen ber (Sertcfjtëprâfibenten
2. @ntfd)äbtgungen ber ©teUbertrcter
3. @ntjd)äbigungen ber Btitglieber unb ©up=

pleanten
4. Bureaufoften
5. Biietjinfe
6. Slufferorbentlicfie ©ericfitsbeainte
7. Steifet often ber Sluffidjtèbetjôrbe

0r.

14,000

33,500

12,500

fr-

90,000
72,500
15,000
4,000

159,710

33,500

8,000
180,800
398,965

fr

4,500

fr-

90,000
72,500
15,000
4,000

145,710

180,800
398,965

900,798 80 934,235 60,000 962,475 — 902,475

145,310
1,865

40
90

143,000
1,900

143,000
1,900

143,000
1,900

147,176 30 144,900 — — 144,900 — 144,900

27,250
37,099

4,507
5,747

9,980
1,375

70
95
25
80

50

27,250
37,600
4,500
5,800

9,980
1,400

—
—

27,250
36,800

4,500

5,800
9,980
1,400

— 27,250
36,800
4,500

5,800
9,980
1,400

85,961 20 86,530 — — 85,730 — 85,730

148,929
8,896

53,022

28,752
32,520

1,491
347

85
30

51

55
25

151,625
9,000

57,000

26,300
32,295

1,500
500

—

—
156,425

9,000

57,000
27,000
39,245

1,500
500

—

156,425
9,000

57,000
27,000
39,245

1,500
500

273,959 46 278,220 — — 290,670 — 290,670
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Jlertittmtg

1913.

llttraufdjlag
1914. Porotifdjlug fur ïms 3aljr 1915.

Ha

CSinnafjmett.

&'
litsgabtn.

He

iiimaljmen.

itt>
JUMgabctt.

Sr.

120,494
1,744

129,144
15,682
11,520

31.

65

60
32

Sr.

119,100
2,000

133,000
15,000
12,205

SR.

Saitfenbe i*crhmltunß.

II. GtoiffytswrttMltung.

D. ®«ti(f)têf(t)reibereien.

1. SSefolbmtgen ber ©ericfytêfcfjreiber
2. Gsntfdjctbigungen ber ©teltaertreter
3. 23e)oIburtgen ber Slngeftellten
4. Sureaulofteu
5. Sftietjinfe

1. SBejoïbungen ber ^Beamten
2. Sefolbung beê SlngefteHteu beë ©eneral=

ttrohtratorê
3. SBureauîoften beê ©eneralprofuratorê
4. 93ureaufoften ber SBejirteproluratoreit unb

beë ftettoertretenben Sßrofuratorö
5. yjctet^inë

F. ®efd)te>ornenflfrid)te.

1. Sntfdjäbtgungeu ber ©efcfjiuorttert
2. Oleifetoften uttb Unterhalt ber Slffijenlcimmer
3. ©ttlfdOäbiguttgett ber @rfa|männer, 2)ol=

metfdjer unb SBeibel
4. SSureauïoften
5. Sftietjinfe

G. »et«eifrun00< unt> 8ontuv§&mtet.

1. 93ttrectu= unb SRetfefoften ber 2lufficf)t§Bet)brbe
2. SSefoIbmtgen ber SSeamten

3. ©ntfdjäbigungen ber (steïïbertreter
4. SBefolbungen ber SSetreibungêgetjiilfen
5. Sefolbungen ber Slngefteïlten
6. Sureaufoften
7. Formulare unb Âontroïïen
8. fjîietjinfe
9. Soften tu g^renfolgenfac^eu

Sr. Sr.

118,000
2,000

133,600
15,000
12,205

Sr- Sr.

118,000
2,000

133,600
15,000
12,205

278,585 57 281,305 — — 280,805 — 280,805

36,690
4,000

780
6,037

325

90

06
21

37,275
4,000

500
6,400

325

—
—

37,275

4,000
500

6,400
325

—

37,275

4,000
500

6,400
325

47,833 17 48,500 — — 48,500 — 48,500

14,082
5,085
3,190

5,244
13,000

50
90
80

22

20,000
7,000
2,500

4,500
12,900

—

—

20,000
7,000

2,500
4,500

12,900

—
20,000

7,000

2,500
4,500

12,900

40,603 42 46,900 — — 46,900 — 46,900

1,620
125,365

1,395
156,908
148,921
16,352
9,901

21,175
1,501

10
90
05
35
85
25

1,300
131,400

2,000
140,000
151,000

14,000
10,000
21,175

1,500

— —

1,300
131,200

2,000
150,000
162,000

16,000
10,000
18,865

1,500

—

1,300
131,200

2,000
150,000
162,000

16,000
10,000
18,865

1,500

483,140 50 472,375 — — 492,865 — 492,865
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Jtedpmng

1913.

JJarrnifdrlag

1914. $oranfd)log für Us $aljr 1915. »f
ihttmljmen.

b-

Insgaben.

Pe
dinnabmrn. luspbttt.

Sr-

6,904

».

03

Sr.

6,000

».

£<tufettbe SGerhmltung.

II. ®erid)t0t>etttialtttttg.

H. «eitiet&egerttfjte.

1. ^öftenanteile beê Staateê

J.
1. SSefolbuttgett ber Seamtett
2. SBejblbuttg beê Stngefteïïten
3. @ntfd)äbigungett ber 9Jlitglieber
4. Sureaulofiett
5. TOetjutö

K. <ë>anî>clé0eti(f»t.

1. öefolbuttg beë ©efretarê
2. 5kfoIbuttg be§ 9lngefteïïten
3. (SntfdEjäbtgungert ber SJlitglieber
4. 33ureau= uttb fReifeïoftert
5. ÏIHetjittê
6. S8ibliott)eï

(@inrtd)tungëfofteit.)

ïi. C&erfleritfitêflebâuôe/

(IRüderftattuttg.)

Sr- Sr.

7,000

Sr- Sr-

7,000

6,904 03 6,000 — 7,000 — 7,000

13,750
2,300
6,453
2,795
3,440

65

13,750
2,400
7,000
2,000
3,440

—
—

13,750
2,400
7,000
2,000
3,440

— 13,750
2,400
7,000
2,000
3,440

28,738 65 28,590 — — 28,590 — 28,590

4,000
2,566
4,276
2,998
5,600

10,828

70
30
45

30

4,000
2,800
5,000
3,000
5,600

600

—
—

4,000
2,800
5,000
3,000
5,600

600

4,000
2,800
5,000
3,000
5,600

600

30,269 75 21,000 — — 21,000 — 21,000

785 85 —

785 25 — — — — —

147,176
85,961

273,959
278,585

47,833
40,603

483,140
6,904

28,738
30,269

785

30
20
46
57
17
42
50
03
65
75
25

144,900
86,530

278,220
281,305

48,500
46,900

472,375
6,000

28,590
21,000

—

A. ©kffleridit
B. ©berßeridjtäfanjlet
C. SfattSßertdjte
D. ©endjtëfdjretbereien
E. ©taatgantoaltfdjaft
F. ©efdjtoorttettßertdjte
G. IBetreibunflg« iutî> Honfuriiuttler •

H. ©etiierbeßeridjte
J. ätotoaltunßgßeridjt

K. ^onbefôBert^t
L. DkrBertdjtëgebftube, SRöblierttuß

—

144,900
85,730

290,670
280,805
48,500
46,900

492,865
7,000

28,590
21,000

144,900
85,730

290,670
280,805

48,500
46,900

492,865
7,000

28,590
21,000

1,422,386 80 1,414,320 — — 1,446,960 — 1,446,960
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Innung
1913.

JJflrmifdrlflg

1914. Poranfdjlug fur k0 loljt 1915.
Ho

finttûljraen.

(I!
Juugabtn.

Hti
Sinnalittte«.

H»

littsgaiteu.

5*-

5,500
5,936
3,797
1,009
1,745

999

ai.

70
42
55

45

Sr-

5,500
6,100
3,800
1,000
2,145
1,000

3t.

Sitttfenbe ïôerftmltmtfj.

III.« Mib
A. fflertoaltunflêîoften ber Suftijbiretttott.

1. Sefolbmtg bes ©eîretcirë
2. SBefolburtqert ber 2lngeftellten
3. 33ureaulo'ften
4. 9îecf)t§ïofien
5. SJlietjinfe
6. 9lotariatëfammer urtb îlotariatëprûjungen

B. ©efegaebungêfotmniffion u«t> ®ef«%«
tebiflon.

1. 9tetHfïottê=, 3îebaïttonê= uttb ®rucfïoften

C. 3ttft><ïtor«t.

1. Sejblbungen ber Seamten
2. 33ureau= uttb ïïteifeloftert berfelben

D. aebrltttflêtnefen.

1. llnterricfjt
2. S|3riifuttgen

A. SBertualtungöfoften ber SwfHîbirettUit
B. @efe$gebunggfatnttttffton unît ©efetjretitjtou
C. ^nfoeïtorat
D. Seljrlittflêtotien

Sr. gv.

5,500
6,100
4,400
1,000
2,145
1,000

&>••• Sr-

5,500
6,100
4,400
1,000

• 2,145
1,000

18,988 12 19,545 — 20,145 — 20,145

2,415 3,000 3,000 3,000

2,415 — 3,000 — — 3,000 — 3,000

9,520
2,935

85
60

10,250
3,000

10,250
3,000

10,250
3,000

12,456 45 13,250 — — 13,250 — 13,250

1,406
1,632

30
85

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

3,039 15 4,000 — — 4,000 — 4,000

18,988
2,415

12,456
3,039

12

45
15

19,545
3,000

13,250
4,000

—
—

20,145
3,000

13,250
4,000

—
20,145

3,000
13,250
4,000

36,898 72 39,795 — — 40,395 — 40,395
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262 — Xi 18

ftedptmtS

1913. 1914.
liîorunfrtjlûg fiir has |al)r 1915. Ho

Stunal)intn.

II'
Inogabeu.

Ht
iinualjmea.

iu
luspbeu.

Sr-

15,000
31,895

9,994
3,525

ai.

44

Sr.

15,000
32,500

8,200
3,525
2,000

9t.

Saufettbe ^crtaaliuug.

III.»

A. SlevtvAttunaSfafitcn be« tpoltjet&treïttott.

1. Befolbungen ber Beamten
2. S8efolbuttgert ber 2ïngefteïïten
3. Bureaufoften
4. SOZietjinfe

(Scfjroeij. SanbeSauSfieltung, Beteiligung.)

B. @r«etnbenpolt}ei uttb §fafynbuttgêtt>efen.

1. 5pafj= urtb fyrembettpotiset
2. $at)ttbuttgê= uttb @inï>rittgungSïoften
3. 2rartöpürt= uttb 'BCrmenfufjrloftert

C. SP0«jcilo*b«.

1. Befolbungen ber Beamten
2. ©olb ber Sanbjäger
3. Beïleibung
4. Bewaffnung unb ütusrüftung
5. 3tntt)ro)iometrif(^eê Bureau
6. Bureauïoften
7. Btietjinfe
8. 2Sotmungê= unb Btobitiarentfcbäbigunqen
9. Slrjttoften

10. Betriebene BerwattungSfoften
11. 3teifeentfct)abtgungen unb ^nftruftionëturfe
12. Beitrag aus bem Srtrage ber ©etbbufjen

(BCu^erorbéntlidOer Beitrag an bie $nöaliben=
ïaffe.)

Sr- Sv-

14,000
32,500

8,800
3,525

Sr- Sr-

14,000
32,500

8,800
3,525

60,414 44 61,225 — — 58,825 — 58,825

1,259
11,395
18,680

70
90
64

1,300
12,000
23,000

1,300
12,000
23,000

1,300
12,000
2.3,000

31,386 24 36,300 — — 36,300 — 36,800

9,874
753,529
27,114

2,001
1,504
2,998

86,441
16,041
6,004
4,539
8,000

20,000

80
65
55
45
33
74
10
95
30
12

10,000
801,100
50,350

2,000
1,500
3,000

88,200
15,300
5,000
4,300
8,000

20,000
6,000

—

20,000

10,500
779,700

13,180
2,000
1,500
3,000

88,915
16,700
5,000
4,300
8,000

20,000

10,500
779,700

13,180
2,000
1,500
3,000

88,915
16,700
5,000
4,300
8,000

898,049 99 974,750 — 20,000 932,795 — 912,795



Jfe 18 — 263

JJerijnmtg

1913.

Uffrmtfdjlag

1914. Porattfdjlag fur Î)û0 lafjr 1915. iit
(Üiunaljmen. lusgatirn.

if
(Siuna&ratn.

in »

lusgnben.

gr-

22,417
8,326

18,640

73,331
16,204
34,500

at.

74
99

57
45

Sr.

20,000
9,000

18,640

90,000
18,500
34,710

at.

Saitfettbe &ertt>aftitttg*

III." Polijci.

D. ©efättflttifTt.
1. 3tt ber .fjauptftabt:

a. Slafjrurtg ber ©efangeiten
b. 9.1er]fieberte 33erfiftegungêtofien
c. îlHetjinfe

2. 3frt bett SSe^trïett:

a. fJtabrnng ber (befangenen
b. SSerfdjiebene ißerpfleguttgsfoften
c. yjiietjinfe

E. Strafanftalten.
1. ©trafanftalt $t)orberg.

a. SSenoattung
b. Unterricht itnb ©ottesbienft
c. ïtotirung
d. 25erf)ftegnng
e. 30îtetjjin8
f. ©etoerbe

g. Sanbnrirtfdjaft

93etrieb§ergebntä
h. .QnOentarberanberung
i. .ffofigelber

2. Strbeitêanftalt ©t. $of)amtfen=$n§.
a. SßertoaÜung
b. Unterridft unb ©otteëbienft
c. ïtahrung
d. Skrpftegung
e. fütiet-jins
f. ©einerbe

g. 8anbn>irtfd)aft

33etrtebëergebntë
h. .fynOcntarUercinberung
i. $oftgetber

k. 91ettrng nus bem 9Uïot)ol3ef)ttteI

Sr. Sr-

22,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,710

Sr- Sr-

22,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,710

173,420 75 190,850 — — 190,850 — 190,850

20,376
2,244

60,195
34,053
16,190
60,934
10,887

32
67
03
73

23
32

22,000
2,200

63,000
34,500
16,270
57,000
11,500

—

145,400
63,500

22,000
2,200

61,000
32,700
16,380
92,400
51,500

53,000
12,000

22,000
2,200

61,000
32,700
16,380

61,238
8,086

606

20
67

69,470

530
—

208,900 278,180

720
E

69,280

720

69,930 87 70,000 208,900 278,900 — 70,000

17,389
1,260

51,108
36,732

6,600
23,379
60,659

29
63
83
45

75
14

18,400
1,250

48,600
29,300

7,560
12,900
57,510

—
1,000

38,200
152,300

18,500
1,300

54,000
32,240
10,330
19,200
96,270

19,000
56,030

18,500
1,300

53,000
32,240
10,330

29,052
14,265
12,682

6,000

31
90
85

34,700
6,000
9,000
6,000

—

191,500

12,000
4,340

231,840
6,000

12,000
4,340

40,340
6,000

24,635 36 25,700 — 207,840 237,840 > — 30,000



264 — JVs 18

Jlerfpnntg

1913.

$0ranftljl«:g

1914. Poronfd)lo0 fur Hi |ol)r 1915. y«
(ütttta^tttett.

hs

Jtnsgaben.

»t
iinnalfinctt.

in»
luagabtn.

3r-

29,606
3,129

98,523
40,531
14,687
66,681

178,144

JR.

89
23
90
10

99
45

25,000
2,600

90,500
51,000
17,600
28,000

148,700

81.

Sawfettbe s&erhJrtltuttß*

III.» If0li?ei

E. 3tvafattflatten.

3. ©trafanftalt SSijjtoil.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©eloerbe

g. fianbwirtfchaft

Vetriebâergebniê
h. Snbentaröeränberung
i. fioftgelber

k. Neubauten

4. Stoang^erjiehungSanftalt Srachfeltoalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©ottesbienft
c. Vahrung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdjaft

Vetriebëergebnië
h. 3'nüentaröeränberung
i. lîoftgelber

5. @traf= unb Slrbeitëanftatt ^inbelbant.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjing
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebniê
h. Sfnbentarbercmberung
i. Äoftgelber

k. Veitrag aus bem Slttohdjehntet

S1"-

800

28,000
357,470

gr.

26,500
2,600

94,300
53,000
19,870

200,000

Sv-

28,000
157,470

3v.

26,500
2,600

93,500
53,000
19,870

58,348
19,656
11,714
98,122

32
50
75
21

10,000

12,000
50,000

—

386,270

12,000

396,270

50,000
12,000

10,000

50,000

47,715 64 48,000 — 398,270 446,270 — 48,000

8,404
1.144

13,200
7,465
1,100
3.145
1,940

44
20
47
80

50
33

7,550
1,000

11,650
7,000
1,100
2,700
2,100

— 150

3,000
11,300

8,600
1,000

11,650
7,000
1,100

300
8,300

2,700
3,000

8,600
1,000

11,500
7,000
1,100

26,229
327

2,371

08
25
90

23,500

2,000
E

14,450

2,000

37,950

2,000

23,500

24,184 43 21,500 — 16,450 37,950 — 21,500

11,178
639

23,318
15,105
5,380

12,438
1,620

39
79
95
09

85
38

11,500
700

22,150
12,470
5,380
8,000
2,000

—
100

12,200
13,500

11,500
700

23,100
12,800
5,380
3,220

11,500
8,980
2,000

11,500
700

23,000
12,800
5,380

41,562
235

4,946
4,200

99
35

42,200

4,000
4,200

—

25,800

4,200
3,040

68,200

4,200
3,040

42,400

32,652 34 34,000 — 33,040 68,200 — 35,160



18 — 265

Joining
1913.

Ifartmltlflag
1914. Pormtfdjlog für Î>o0 loljr 1915.

ü«

(Simmljme».

I)

Insgaben.

He

Sinna^inen.

i u

lusgabeu.

St¬

eg,930
24,635
47,715
24,184
32,652

at.

87
36
64
43
34

St-

70,000
25,700
48,000
21,500
34,000

at.

Saufettbe Söerhmltmtg.

III.» Polijei

E. ®trrtf<mftaWen.

1. ©trafanftalt üTfyorberg
2. 2lrbeitêanftalt St. 3ot)ann]en=jrt§
3. ©trafanftalt Sßitjiuil
4. ,3tt>angêerjieljungganftalt ü£rad)felttmlb
5. ©traf= uttb sHrbeitöanftalt fpinbelbanf

F. »(ffottpfttna beê »«oboliSmuS.

1. Beitrag au§ bem SlHotfoljetintel
2. Veitrag att bag 3lrbeiterE)eim uttb an bte

@dju|auffict)t

Ct. Suftij. ttttb ^olijeitoften.

1. .Soften tu ©traffadjen
2. Softenrücferftattungen unb ©ebiifyren
3. Vergütungen für @ebüt)renanteile.
4. £bergerict)têgebûf)rett in Suftijfadjen.
5. ifMijetEoften
6. SottEorbat pm ©cEiutje junger Sente in ber

grembe
7. ©nigungMmter

((Streiïë, aufjerorbeittlidje SjMi^iEoften.)

H. etuilftanö.

1. ©ntfdjäbigung ber ßioitftanbsbeaiuten
2. 3nff>eEtionëEoften unb SlnfcEjaffmtgen

St.

208,900
207,840
398,270

16,450
33,040

St-

278,900
237,840
446,270
37,950
68,200

St- St-

70,000
30,000
48,000
21,500
35,160

199,118 64 199,200 — 864,500 1,069,160 — 204,660

10,312
10,312

60
60

10,300
10,300

— 7,460

7,460

7,460

7,460

— — — — 7,460 7,460 — —

100,258
143,786

300
1,249

26,693
800

3,624
4,836

45
51

05
31

09

115,000
115,000

300
1,000

23,000
800

2,000

—

310,000

1,000

115,000
195,000

300

23,000

800
2,000

115,000

1,000

115,000

300

23,000

800
2,000

8,523 71 25,100 — 311,000 336,100 — 25,100

87,514
3,487 70

87,505
3,500

— 87,505
3,500

87,505
3,500

91,001 70 91,005 — 91,005 — 91,005
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266 — JV« 18

Jleiljtumg

1913.

JJflrflnlrtflag

1914. Porunfdjlag fur k* $aljr 1915. lit
4Sinnat}mcu. lus gaben.

ge
(îinnnljmen.

iu>

lusgaben.

60,414
31,336

898,049
173,420
199,118

8,523
91,001

9t.

44
24
99
75
64

71
70

ÇÏ.

61,225
36,300

974,750
190,850
199,200

25,100
91,005

8t.

Saufettbe 23ernmltmtg.

III.» PoU?ei

A. ÛBertomïtttngêïoften tier SBotgeibtreftioit
B. ^remtieiOioItjei unît ^aptmnptuejeit
C. îpolijeiforlrê
D. ©efänpiffe
E. ëtrafanftalten
F. Befäipfiiufi öe§ SUtojjoltëmttô
G. SujHj« ttitb lUoltjetfoften
H. Siuilftanb

IV. Militär.

A. iBemaltuttftêtoften fcer $trettion.

I. S3efoIbuttgert ber Seamten
2. aSefolburtgert ber Slrtgeftellten
3. SSurecmïoften
4. JJHetjinfc
5. 5)îobilnmd)imgêbDrbereitmtqen

B. jrantanSfriegâfoimniffavtat.
1. aSefoIburtg beê Âantonëfrtegêfonimiprê
2. Sefolbuttq beê 31bjurtïtett
3. Sefolbuttgett ber 31rtgefteEten
4. 23ureaufo[ten
5. ^Uîtetginfe
6. @tnïïetbung§= unb Drganifatiottêïoften
7. S3erfcE)teberte Sterwaltmtgêfoften
8. SJIobeUjdmtnluttq
9. Äoftenanteil ber .Ronfeïtirm, '/« (IV. F. 6.)

10. floftenanteil ber äöertflätten, J/4 (IV. G. 6.)

gr.

20,000

864,500
7,460

311,000

Sfr.

58,825
36,300

932,795
190,850

1,069,160
7,460

336,100
91,005

«Ï. Sv.

58,825
36,300

912,795
190,850
204,660

25,100
91,005

1,444,818 05 1,578,430 — 1,202,960 2,722,495 — 1,519,535

9,500
17,149
6,969
3,000
2,255

95
65

9,500
16,900
7,000
3,000
3,000

—
2,800

9,500
22,400

7,000
3,000
3,000

— 9,500
19,600
7,000
3,000
3,000

38,874 60 39,400 — 2,800 44,900 •— 42,100

3,000
3,500

16,700
4,493
3,300
1,498

10,830

25

40

4,000
3,500

43,210
7,500
6,000
1,500
1,300

11,185
16,775

—

2,000

11,180
16,770

6,000
3,500

43,210
7,500
6,000
1,500
1,300

11,180
16,770

4,000
3,500

43,210
7,500
6,000
1,500
1,300

21,660 85 39,050 — 29,950 69,010 — 39,060



As 18 — 267

Jtedjmtng

1913.

goranfrfilflg
1914. Poranfdjlog für üa* $aljr 1915. *a

iitmaijmnt.

u-
lusgaltcn.

Pf
(Siunafymcn.

itr<

Insgabeu.

S1'-

3,067
1,669

at.

27

gr.

3,070

SR.

Saufettbc SSerUmltuitg.

IV. Militär.

C. $>epot in $a<ï>éfclt>cu.

1. Wlietfiinfe
(Sluffid^t itrtb Sluêlagett.)

«

1. SBefolbuttg bes 33cnualterä
2. SBefoIbuttgett ber ïlngeftellten
3. SPetriebêîoften
4. SHnfcfyaffung bon Settmaterial
5. ïûietjmïe
6. Vergütung ber ©bgettoffenfcliaft

E. «reiSt>ertoalhtnfl.

1. Gmtfcfjäbigung ber .ffretêformnanbaittett :

a. 23efolbimgeit
b. îoggclber
c. Sntfdfjäbiguttg für güfjruttg ber .fto£pè=

lontrolle bes Sanbfturmä
2. Sureaulofteri ber ßreislontmanbantett
3. ©eftiottêcfief» :

a. SBefolbuttqett
b. Stttfdjäbtgimg für ffüfjruttg ber .fpülfe=

bienftröbel
4. SReïrutenauêljeïmnq

3v.

5,060

gr.

8,130

gr.

3,070

4,736 27 3,070 — 5,060 8,130 — 3,070

3,750
2,800

20,998
2,920

81,256
83,500

09

45

4,000
2,800

21,000
3,000

86,220
83,500

—

23,000

8,500
83,500

4,000
2,800

44,000
3,000

94,720
83,500

4,000
2,800

21,000
3,000

86,220

28,224 54 33,520 — 115,000 148,520 — 33,520

22,513
6,070
2,800

16,376

61,492
1,611

5,315

60
85

22

30
25

59

19,500
7,000
3,200

18,100

61,500
3,000

5,500

—
—

19,500
7,000

3,200
18,100

61,500

3,000
5,500

—

19,500
7,000

3,200
18,100

61,500

3,000
5,500

116,179 81 117,800 — — 117,800 — 117,800



268 — Ni 18

igtajpumg

1913.

goranfdjlttg
1914. Pormtfdjlatj fur bag $ai)r 1915.

Poll'
fêinuûljraeu. lusgabeu.

1

Pt
Siuuabntcu.

in«
lusgabeu.

3-v-

865,671
746

35,413
5,900

950,155
10,830

st.

02
60
35

40

3v.

500,000
700

11,000
5,900

528,785
11,185

9t.

Saitfettbe

IV. Pilttör.

F. ftonfeftion bctr Seïleibund uni» Sludrüfimtfl.

1. Slttfc^affurigen unb Slrbeitèlbtjne
2. UnfaEberficfierang ber 2lrbeiter
3. 3inë beë tBetriebêfapitafô
4. 2Jlietâinë
5. Sieferungen
6. 93etriebêWten (IV. B. 9.)

Cl. Slufbewabrmtfl uni» Unterhalt ï»eê «rtea#»'
material#.

1. SSeïteibung, perfbnlidje 93etoaffnung u. 3Inê=

riiftung
2. UnfaEberfictjerung ber Arbeiter

(@rlb§ boit .Rriegêmateriat.)
3. £ranê|jorte
4. Meturanj
5. fDZiet^tnfe
6. 2Inteil Setriebëfoften (IV. B. 10.)

H. fêrld# bon fanlonalent Uriea$utaterial.

I. (Srlbê bon altem Jîriegëmaterial
(Qsrlbë bon alten Kleibern.)

J. SBerf4)ieî»ene tPUlit&rauëaaben.

1. @ct)üt3entoefen
2. Beiträge an neue Äabettengemefjre
3. Unterftiitjung bon Mamillen bon $>ienft=

Pflichtigen
(9teue .fîorpsfontrotten.)

gr.

18,000

528,780

5v.

500,000
700

29,000
5,900

11,180

%x.

528,780

gr.

500,000
700

11,000
5,900

11,180

31,593 63 — — 546,780 546,780 — —

13,258

2,118
4,306

989
19,616

64

60
35
25

29,000

700
1,000
8,000
1,000

26,790
16,775

—
150,000

6,000

195,000
700

8,000
1,000

32,790
16,770

—

45,000
700

8,000
1,000

26,790
16,770

36,051 64 81,265 — 156,000 254,260 — 98,260

2,276
1,658

05 1,500 1,500 1,500

3,931 05 1,500 — 1,500 — 1,500 —

29,865
500

5,061

3,996

70

45

30

30,000
500

10,000
—

30,000

500

40,000

—
500

10,000

39,423 45 40,500 — 30,000 40,500 — 10,500



JV» 18 — 269

Itfdjminfl
1913.

^0r«tnf4îln0

1914. Pormtfdjlag für k* laljr 1915.
1In

@innaljtneu.

b'
Inepte».

Hei
Ctunaljmen.

» •

lueplie».

gr-

27,127
2,758
1,274

55
2,700

16,957

3t.

35
71
20
05

6'0

gr- 3t.

Saufenfee ©erhiaihmg.

IV. ptlitor.

1. Sefolbuttgett ber 5lngefteEten 1

2. SSureauïoften
3. Sterfdjiebette 33mualtimgsfo[ten
4. ÎRooellfammlung
5. aiiietgirtfe
6. .ßoftencmteil bet ^eugtjausiuerlftatten

(3ewgb<tu»to«rtftätt«n.)

1. 5trbeitêlBf)tte
2. SBerljeuge unb {yabrifatiortêniaterial
3. Uttfaïïberftdjeruttg ber Arbeiter
4. gittê beê Setriebefapitale
5. Sîteiginê
6. Steferuttgen
7. SSeriraïtungêïoften
8. ^nöerttarberänberung

A. üBertoaltunpfoften ber îtrcftiou
B. âtttttonêWeBgfowttttîfttïittt
C. $eb»t itt îttdjêfelbett
D. ÄaferneittocrtoaOttitg
E. $rei8toertomltunß
F. ÄonfeWion ber ©efleibuitg uitb 3t«brii|"tung
G. 3tufbetta|rung unb Unterhalt beê Äriegös

materials
H. fêrliiê boit {antonalettt Äricgöinaterial
J. $erfdjtebette äKtlitaraubgaben

(8e«ö^ou§bertooltttitß.)
(fteugfjauêtoerlftâtten.)

gr- gv. gr. gr.

16,957 71 — — — — — —

56,439
9,370

404
1,320
5,300

72,133
16,957

822

34
66
80

95
60
14

— — — — — —

260 73 — — — — — —

38,874
21,660

4,736
28,224

116,179
31,593
36,051

3,934
39,423
16,957

260

60
85
27
54
81
63
64

05
45
71
73

39,400
39,050

3,070
33,520

117,800

81,265

1,500
40,500

—

2,800
29,950
5,060

115,000

546,780

-156,000
1,500

30,000

44,900
69,010

8,130
148,520
117,800
546,780

254,260

40,500
1,500

42,100
•39,060

3,070
33,520

117,800

98,260:

10,500

266,820 46 353,105 887,090 1,229,900 — 342,810

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 68



270 — A* 18

| fUdpntttg
1913.

llflrmtfrfrlflg
1914. Poranfdjlag fur îms |at)r 1915.

Sitntai(inttt. Ausgaben.

He

einnahmen.

i n >

luBpben.

gr-

389
500

SB.

25

gv.

400
500

2,000

SR.

Sttufcitbe &ertualtuttg.

V. Birdjemoefe«.

A. SBerttmltungifofitett ber $ireflion.

1. Sureauïofien
2. SSefoïbuttg bei Sefretäri

(ßanbeiauifteltung, Settrag an bie Abteilung
iHrctjemuejett.)

B. q»roteftatttif<f)e Uhr#«.

1. Sefolbtutgen ber ©eiftticfjen
2. Sefolbungijulagen
3. SBo^nungientfctiäbtgungen
4. §Dljent|(|äbigitngert
5. ßeibgebinge (Hßenfionen)
6. Seiträge an .ßollaturen unb äufjere ©eiftlicfje
7. Settrag an ben reformierten ©otteibienft in

©olottjum
8-. Seiträge an Sßfarrbefolbungen
9. £f)eoIogifctje Sßrüfungitommiffion

10. SHetjinfe
11. Seitrag an bie @eelforge ber bernifctjen £aub=

ftnmmen
(@t. Smmer, franjöfifctje Äirt^e, ßoifauf ber

Söo^nungientfd^äbigung.)
(Äbniä, f^iliattircEje, Settrag.)
({freibergen, ßoifauf ber 2öo£)nungientf(f)ä=
bigung.)
(^inbelbanï, .ffirdjenbau, Seitrag.)

gv. gi-.

400
500

gi-- gi--

400
500

889 25 2,900 — — 900 — 900

751,381
5,564

21,125
49,895
35,865
6,194

580

801
1,915

165,140
1,600

7,500
15,500

2,000

05
90
20
66

35
50

771,400
6,300

20,950
51,550
39,100
6,100

580

801
2,000

163,410
1,600

20,000

— 801
400

769,200
6,100

25,410
51,610
39,500
6,100

580

2,400
152,925

1,600

801

769,200
6,100

25,410
51,610
39,500

6,100

580

2,000
152,925

1,600

1,063,459 96 1,082,189 — 1,201 1,055,425 — 1,054,224



As 18 — 271

Pedpmng

1913.

Hormtfdjlag
1914. Pormtfdjlog für Î>o0 |aljr 1915. Hi

(Simwljmeii.

(l-

iuspbeu.

He

ftintMfytoen.

in»
Inegabeit.

9*-

165,574
1,300
2,650

800
12,775

1,865
23

8,750

3i.

45

70

9*

168,000
1,400
2,450

900
12,600

1,865
200

8,750

at.

Sattfettbe ^erhmltung.

V. Itrdjemnefen.

9Wmif#r«tftoHf#e «i«fte.
1. Sefolbungen ber ©eiftlicfjen
2. Sefolbungêplagen
3. 2öot)nungSentfdf)äbiguttgen
4. |>t>Iäejttfc§äbigimgert
5. Seibgebirtge (^ettfionett)
6. Seitrag att bie Sefolbung beê Sifdjofê
7. £fyeoIögifcf)e Spriifungêtommiffion

C3nrittgett, Soêfauf ber 2Sot)ttungêentfct)â=
bigung.)
(Saufen, Soëtauf ber SBol)mmgëentfct)â=
bigung.)

D. «bttftfatboUfdje «trrfje.
1. Sefolbungen ber ©eiftlictjen
2. Sefolbungê^ulagen
3. 2öof)nungserttfct)äbigungen
4. Ijoljjentfdfiabtgungett
5. Seitrag an bie Sefolbung beä Sifet)ofë
6. gfjeologifdje ipriifungötontmiffion

(®t. Smmer, ßirdjenbau unb Sostauf ber

äöütjnungeentfdjäbigung.)
(Saufen, Sostauf ber 2öoI)nungsentfct)ä=
bigung.)

A. Sertoaltitngifojleit ber $>ireftton
B. ^roteftanttfdje Ätrtöe
C. &ömifdjfatl|olifdije Äirc^e
D. (Ilriftfatijfliifdje IHrdje

9*-

50

9*-

168,100
1,400
2,300

800
11,900

1,865
250

168,100
1,400
2,300

800
11,900

1,865
200

193,788 15 196,165 50 186,615 — 186,565

16,400
2,500
1,450
1,050
2,750

80
17,500

50

16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

200

7,500

—

50

16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

250

—
16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

200

41,730 50 31,550 — 50 24,100 — 24,050

889
1,063,459

193,738
41,730

25
96
15
50

2,900
1,082,189

196,165
31,550

— 1,201
50
50

900
1,055,425

186,615
24,100

— 900
1,054,224

186,565
24,050

1,299,817 86 1,312,804 — 1,301 1,267,040 — 1,265,739

5,031
17,000
7,653

950
8,708
4,136
7,500

25

05

05

5,125
17,000
7,650

950
9,000
5,500
7,500

VI. Intérrtifjtôtticfen.

A. SBertvaltunaêfoftett be« $t«eltton unb
be« ®»wobe.

1. Sefolbung beS SetretarS
2. Sefolbungen ber SlngefteEten
3. Sureautoften
4. Slietjinfe
5. ipriifungëtofien, Sjpertifett, ffteifeïoftett
6. ©d)ulft)nobe

(©^tneij. SanbeSauêftellung, Seteiligting.)

7,000

5,125
16,200
8,250

950
16,000
5,500

—

5,125
16,200
8,250

950
9,000
5,500

50,978 35 52,725 7,000 52,025 — 45,025



272 — JVs 18

Jîedrnmig

1913.

Ilurmtfttilag
1914. Poratifdjlag fur bas |al)t 1915*

Hod=

luspben. ®tu«a(imtn. Inwgabtu.

gr.

341,749

4,500
50,300
50,111

77,077
143,535
25,000

15,364
3,554
1,681
5.699
3,331
2,370

925
3,546
3,949
3,078
2.700
3,791
5,608
4,169

628
1,372
3,626

96
3,115
1,527

1,376
563

3,236

2,864
894
860
597
902

1,999
1,459

790
14,178
5,482

769,260

50

80

10

80
60

88
20
25
10
01
90
05

75
60
05

60
30
93
80
50
15

45
45
15

81
95
85
15
85
80
15

30
85
95

Sr. «.

374,393

7,500
54,400
50,630

82,500
146,535
25,000

82,000

88 822,958

Sr. gr. gr. gr.

JC.

gattfettbe

VI. Ilnterridjtstuefcn.

B. gatyftftule.

1. Sefolbungeu ber Sßrofefforen uttb Honorare
ber SDojenten

2. tßenfionen
3. Sefolbungen ber Slffiftenten
4. aSefolbungett ber Strtgeftellten
4a. tßolitlimt, Sejblbungen
5. Sermaltuttgêfofien (Mobiliar, 93el;et^utxg
6. Slietjinie
7. Seitrag art bte Stabtbibliotl)ef
8. fiefjrmittel uttb Subfibiaranftalten :

1. ^oMitti^e îtnftalt
2. @l)irurgifcde Älintl
3. Siebtjtnij'cfie Mini!
4. Slnatomifc^eê $nftitut
5. Sp£;l)fiologtfc£)e»

6. 31ugettbeil!unbe
7. ôtiairif$4art)ngoIogif(ïjeê ^nftitut
8. $atl)ologifd)e Slnftalt
9. Siebtjitttf(^=ct)emtf(^eë $nftitut

10. ^>t)giettift^=£>aïterioïogifd)eê $nftitut
11. 5ßafteur=3nftitut
12. örganifdje Chemie
13. 21ttorgatti|c|e geeinte
14. 5p£;tjftfalifcljes Kabinett unb

Obferbatorium
15. Siineralogifäfje Sammlung
16. gaologijiïje Sammlung
17. tpijarmajeutifclieë $nftitut
18. tpfiarmalologif^eê Qnftitut
19. jbermatologt|if)cê Snftitut
20. @eograppifc£jes ^nftttut
21. SPîgdjoIogtpeê $nftitut.
22. iïunftbiftorifàe Sammlung

5p^t)fiïal.=c^)em. Stologie
Anatomie
ißfjtyfiologie

26. tpatl)ologtfc£)e ülnatomie.
27. £ier3U<$t
28. (S^iirurgtftfte Mini!
29. Siebijtnif^e Mini!
30. 21mbuIatorifd)e Mint!
31. Seterinär=5tbotljefe
32. Sibliotfiel
33. glei^f(|au
34. Sefyramtêfdjule
35. ^nftitutëgebiiljren
36. Seminarbibliotfjeîen

teïïurifdjeê

23.
24.
25.

M

&s

llebertrag

47,800

900

2,500

413,925
7,500

50,800
49,330
14,635
85,000

146,535
25,000

366,125
7,500

50,800
48,430
14,635
82,500

146,535
25,000

20,200 104,700 84,500

71,400 897,425 826,025



18 — 273

ftedpuntg

1913.

Jlflnutftlilag
1914. Poronfdjlog fur îms $at)t 1915. fit

Sitnmfimett.

'IIs
Insgaben.

He

©tmaljtnen.

in«
lusgaben.

Sr.

769,260

34,847

9,163
9,128
2,500

170,000

15,030
3,000

42,330
10,845

1,500

SR.

88

73

Ol

15
20

Sr.

822,958

35,330

7,000
6,000
2,500

200,000

10,000
3,000

42,330
8,219
1,500

tu.

Saufende söertualtung.

VI. Ifotcrridjtfiroefeiu

B.
liebertrag

9. Sotanifdfer ©arten :

f a. Setriebgredjnung
| b. 5ßadjt3itt§

c. Beitrag beë Surgerrateê bon Sern
10. îierfpital
11. SîatriMgelber
12. Seitrag ber Smmotjnergemeinbe Sern an

bie poliltinif^e 31n[tatt
13. Seitrag cm bie filinilen im Snfetfpitat:

a. Seitrag an ben Setrieb ber tlinifdfen
$nftitute

b. Sergiitnng für greibetten in ben IHittifen
c. Seitrag an bie Setriebêfoften beê Sont=

gen=$nftitnteê
d. îtinortifation ber Sauborfcpüffe
e. Sergütung für ©ebäubeunterpalt

14. Seitrag an bie $ßotiflintf bes ^ennerfpitats

C. ®littetfd)ttl<tt.

1. Âantonêfdiuïe ^runtrut, Seitrag
2. ©taatêbeitrage an ©pmnafien unb SrD=

gpmnafien
3. ©taatêbeitrâge an ©efnnbarfernten
4. ^nfpettion
5. Senfionen für SHtteIfdjuIlet)rer
6. ©tipenbien
7. Seitrag an* bie ©teïlbertretimgêïaffe ber

itt e1fc£jull e £;rer
8. Seiträge für ©tnbienreifen für Ifeprer an

Sîittelfdfulen

Sr-

71,400

1,400

1,000
32,000
6,300

10,000

9,350

Sr.

897,425

25,500
12,410

25,000

200,000
15,000

3,000
51,680
8,220
1,500

Sr.

1-
7,000
6,300

10,000

Sr.

826,025

35,510

200,000
15,000

3,000
42,330

8,220
1,500

1,026,022 95 1,107,837 — 131,450 1,239,735 — 1,108,285

61,500
314,371

910,541
11,000
92,192
15,584
2,500

700

80

05

35
65

61,500
331,997

957,523
11,000
93,925
18,200
2,500

800

—
12,000
11,500

2,300

61,500

348,641
988,624

11,000
92,225
20,000

2,500

800

—

61,500

336,641
977,124

11,000
92,225
17,700

2,500

800

1,408,389 85 1,477,445 — 25,800 1,525,290 — 1,499,490

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 69*



274 — As i«

Jlfdjmmg
1913.

Uurmtfrijlttg
1914. Poroitfdjloçj fur îms $nl)r 1915.

Po

Œimmljntfa.

D-

luogalrrit.

Pt
einnahmen.

in •

Jtusgalitu.

gt.

2,484,670

152,284

97,128
27,933
16,300
60,000

296,511
4,600

64,890
3,899
5,600

59,729
68,760
16,128

643
6,083

9Î.

30

15
25

15

90
05

05
05
60
75
35

Sv-

2,522,000

152,708

104,000
29,000
15,500
60,000

313,500
5,000

64,775
5,000
7,000

63,000
70,000
18,000
2,000
9,050

SR.

Snufettbe %$erto>altitttg*

VI. itoterridjtsroefen.

D. *printatf<f>ultn.

1. Drbentlidje ©taatêjutagen art Sef)rerbefol=
buttgett

2. Siufjerorbentlictie ©taatëjulagen an arnte
©emeinben

3. Setbgebinge (^enfionen)
4. Seiträge an erweiterte Dberfdjulen
5. Seiträge an Sefjrmittet unb Sibliotfyeten
6. Seiträge an Scfjultjaitöbauten
7. Sîâbctjenarbeitêfdjulen
8. 2mmunterrid)t
9. @ct)utin|peftDren

10. 2lbteilungën>eifer Unterricht
11. |mnbfertigteit§uttterrid)t
12. Seiträge an ßetjrmittel für ©coûter
13. gortbilbnngêfctjuïe
14. ©tetttiertretung tranter Setjrer
15. ©tettüertretung tranter 9lrbeitSlet)rerinnen
16. Seiträge an ©pejialanftalten für anormale

Einher

E. SebmWt&uttööanftalten.

1. 2)eutfdjeê Setjrerfeminar :

A. llnterfeminar fp oftoil.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. iJlatjrung
d. Serpflegung
e. Stiet^inê
f. Sanbwirtfdjaft

Setriebëergebnté
g. Snüentarüeränberuttg
h. ßoftgelber

gr.

10,000

600

gr.

2,548,000

152,708
104,000
29,000
14,500
70,000

311,000
11,855
65,075

5,000
7,000

63,000
80,000
18,000
2,000

8,150

gr- gr.

2,548,000

152,708
104,000
29,000
14,500
60,000

311,000
11,255
65,075

5,000
7,000

63,000
80,000
18,000
2,000

8,150

3,365,161 60 3,440,533 — 10,600 3,489,288 — 3,478,688

9,442
38,641
22,571
21,055
15,610

362

59
22
12
27

22

10,200
40,660
27,000
17,000
15,910

100

—
800
500

800

10,480
41,530
27,500
17,000
15,710

700 100

10,480
40,730
27,000
17,000
15,710

107,682
256

19,122

42
65
50

110,670

20,000

2,100

20,000

112,920

20,000

110,820

88,816 57 90,670 — 22,100 112,920 — 90,820



to 18 - 275

•pedrmmg

1913.

g^ranfftrlag
1914. Porottfd)log fur îms $aljr 1915.

lia
Hiunabmnt.

If'
Insgabttt.

üt
eimmljmtn.

IB*
Jwwpbftt.

3r.

574
4,450
1,600

236
78

42,638
2,959
9,415

47,287
525

SR.

65
20

25
90

10
55

90

8r.

500
4,000
1,600

165
250

46,800
2,500
9,415

50,800
525

31.

Saufettbe SSerhmltwtfl.

VI. Kntcrrid)t0tt)cfen.

E. £ef>«e«bil2>utt0êanftaltttt.

B. ©berfeminar Sera.
a. Slermalturtg :

1. Mobiliar, 2Infauf uttb Unterhalt
2. SMjeijuttfi, a3eleitc£)tiing, k.
3. Ibmart
4. SSureauloften
5. ©ebäube, Unterhalt

b. Unterrid)t:
1. 93efoIbungen
2. Sefjrmittel, 33ibIiot£)et, jc.

c. 2Jitetj$ittê
d. ©ttyenbien
e. SReifeentfd)äbigmtq

2. ©eminar Sjßruntrut.
a. aSermattung
b. Unterricht
c. 9tat)rung
d. SSerbftegnng

Setriebêergebniê
e. $nbentarberänberung
f. Äoftgelber
g. ©tibenbien für fêjterne

3. Seminar fpinbelbanf.
a. SSerinattung
b. Unterrii^t
c. Nahrung
d. S3erbftegung
e. SUUetjinê

aSetriebêerge6niê
f. Snüentarberänberung
g. Äoftgelber

400

3t.

500
4,400
1,600

165
250

46,800
2,500
9,415

50,800
525

S*. 3»-

500
4,000
1,600

165
250

46,800
2,500
9,415

50,800
525

109,765 55 116,555 — 400 116,955 — 116,555

7,064
34,199
14,648
6,633

80
19
55
40

8,300
38,330
15,475

7,225

—
400

25

8,300
38,730
15,500
7,225

—
8,300

38,330
15,475
7,225

62,545
1,233
8,187

16,000

94
10
50

69,330

7,480
16,000

—
425

6,600

69,755

16,000
6,600

69,330

16,000

71,591 54 77,850 — 7,025 85,755 — 78,730

2,562
10,209
8,295
5,084
1,730

70
39
90
51

3,040
11,690
10,000
5,000
1,730

—
3,055

11,895
10,000
5,000
1,895

—
3,055

11,895
10,000
5,000
1,895

27,882
378

6,475

50
50

31,460

7,000
—

7,230

31,845

7,230

31,845

21,786 — 24,460 — 7,230 31,845 — 24,615



276 — 18

Jtedfmntg

1913.

JJorattfdjlflg

1914. Pornttfdjlog fur bos |ol)r 1915.
Ho

Öiintoljme«.

U •

Ineptie».

He

fii»»ûl|men.

tn<

Ineptie».

g*-

5,072
6,581

12,750
3,756
2,555

9i.

95
49

45

gt-

6,000
8,517

10,043
3,800
2,555

91.

Saufcitbe

VI. UnterridjtsBJcfcn.

E. £e()mt>iUmtt(i$anftalttn.

4. Seminar 35elêï>erg.

a. Sermaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Serpflegung
e. Sftietjinö
f. ©arten unb |jüt)tterhof

Setriebêergeïmté

g. Snüentaröeränberung
h. ^oftgeïber

5. 20tebert)olungêfur|"e unb ^enfionen.
a. @eminartehrer=Spenfionen
b. 20ieberf)olungâ= unb gortbilbungôturîe

6. Schttieijjerifctje ©cfjulauêftelluttg

7. Seitrag aitê ber Sunbeêfubbention (VI. J.
2. e.)

gt-

20

605

0t.

6,890
15,030
14,780
6,000
2,555
1,605

g*- g*-

6,890
15,030
14,760
6,000
2,555
1,000

30,715
123

5,300

89 30,915

5,375
—

625

8,500

46,860

8,500

46,235

25,292 89 25,540 — 9,125 46,860 — 37,735

4,100
1,815

4,100
2,700

7,100 7,100

5,915 — 6,800 — — 7,100 — 7,100

11,000 11,000 11,000 11,000

11,000 — 11,000 — — 11,000 •— 11,000

60,000 60,000
60,000 60,000

60,000 — 60,000 — 60,000 — 60,000 —



JVs 18 — 277

§tedpumg

1913.

Ilarmtltljlag
1914. Poranfdjlog fur öo0 $oljr 1915. *s|<

iimtaljraen. Jmsgabett. fiimta&tnen.

itt*
Jnwgubtu.

Se-

88,816
109,765

5«.

57
55

Se-

90,670
116,555

SR.

Saufettbe ^ethrnftitttg.

VI. Unterridjtstticfen.

E. gtf>reri>Ulmngéanftattctt.

1. 25eutfcf)e§ Seljrerfeminar :

A. littter femirtar fpofmil
B. Oberfeminar 93ecrt

2. Seminar Sßruntrut
3. Seminar frinbeibatt!
4. Seminar SJelêberg

5. SöieberfiolungSfurfe unb ißenfionen
6. Sdjulauêfteïïung, Beitrag
7. ^Beitrag aus ber Sunbeêfubbention

F. ^aubftummenanftalten.

1. ïaubftummenanftalt SUtündjenbudijee.
a. 23ermaltung
b. Unterricht
c. 9taf)rung
d. töetpflegung
e. 9Jtietjm§
f. ©enterbe

g. Sanbmirtfdjaft

SBetriebëergebniê
h. Snbentarberänberung
i. Hoftgelber

2. Üaubftummenanftalt Söabern.
Beitrag bes Staates

3. ïaubftummen=Subftitutionêfonbë.
Zinsertrag

Sr-

22,100
400

Se¬

il 2,920
116,955

Sr. Se-

90,820
116,555

198,582
71,591
21,786
25,292

12
54

89

207,225
77,850
24,460
25,540

—

22,500
7,025
7,230
9,125

229,875
85,755
31,845
46,860

—
207,375

78,730
24,615
37,735

317,252
5,915

11,000
60,000

55 335,075
6,800

11,000
60,000

—

45,880

60,000

394,335
7,100

11,000
60,000

348,455
7,100

11,000

274,167 55 292,875 — 105,880 412,435 — 306,555

5,063
11,898
24,201
18,423
7,485

898
709

32
60
20

10
90

5,100
12,300
25,000
14,150
7,485
1,000
1,000

—

6,200
4,400

5,115
11,900
27,000
15,100

7,485
5,200
3,400

1,000
1,000

5,115
11,900
27,000
15,100
7,485

65,463
461

15,653

12
55
75

62,035

14,885
—

10,600

15,600

75,200

15,600

64,600

50,270 92 47,150 — 26,200 75,200 — 49,000

11,100 — 10,500 11,250 11,250

11,100 10,500 — — 11,250 — 11,250

2,665 2,500 2,500 2,500

2,665 — 2,500 — 2,500 — 2,500 —
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278 — Ni 18

|Elettjnung

1913.

HJaraitlrtjlftg

1914.
Poranfdjlog für im $atjr 1915. îlo

iinitatjuieu.

11'

Jwsplien.

iî e

6imtai|mrn.

in »

lunpbeu.

gv.

50,270
11,100
2,665

st.

92

gr-

47,150
10,500
2,500

Si.

Saufettbe s&erftmltmtfl.

VI. Unteradjtsrocfen.

F. 2aubftwtmne»anß<tlten.

1. jlaubftummenanftalt Sîitndjenbudifee
2. Snubftummenanftalt Söabern
3. £aubftummen=@ubftitutiottêfonb§

G. «Uttft.
1. ^iftorifcpeë Shtfeum, Beitrag
2. jîunftmufeum, Settrag
3. 2l!abemifct)e Jîunftfamntlung, Settrag
4. Slufiffcpute, Settrag
5. Scproei^erifcpeê $biotifon, Seiträge
6. Sdjtoeijerifctje Sibliograppie, Settrag.
7. drpaltung bon ßunftaltertümern
8. „Särnbütfd}", Seitrag
9. Stabtttjeater Sertt, Settrag

10. Sllpitteê Sîufeum, Seitrag
(Üielief Simon, Anlauf, SImortifation.)
(©rftedung bes bernifdjen llrtunbenmerteê.)

1. Seprmittel.
a. Sorräte auf 1. Januar
b. Srftettuttgëîofiett bon ßeprniittclit
c. 6rtbê bon ßeprmitteln
d. ©ratiêejemplare
e. Sorräte auf 31. Sejember

2. Setriebêïoften.
a. Sefolbnngen
b. 3lrbeitêlbpne
e. Siagajtn= unb Sureauïoften
d. Slietjinê
e. grasten unb iporti
f. ^inê bes Setriebsfapitals

gr-

26,200

2,500

gr-

75,200
11,250

gr-

2,500

gr-

49,000
11,250

58,705 92 55,150 28,700 86,450 — 57,750

15,000
3,000
3,000
4,300
1,114

300
6,626
2,000
5,000

600

3,000

—

15,000
3,000
3,000
4,300
1,114

300
6,420
2,000
5,000

600
20,000

3,000

— —

15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

6,350
2,300
5,000

600

—

15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

6,350
2,300
5,000

600

43,940 — 63,734 — — 40,772 — 40,772

320,117
164,316
182,707

954
345,911

60
90
20

65

309,627
65,155

177,866
800

245,335

—

182,200

339,647

305,335
161,150

950
182,200

339,647

305,335
161,150

950

43,230 35 47,619 — 521,847 467,435 54,412 —

7,649
2,586
4,427
1,990

973
6,435

95
35
27

32
25

9,300
2,060
4,150
1,990
1,800
6,000

—

1,500

8,900
2,060
4,250
2,460
3,000
6,500

— 8,900
2,060
4,250
2,460
1,500
6,500

24,062 14 25,300 — 1,500 27,170 — 25,670



18 — 279

|Udptimg
1913.

Uflrtmfiljlflg
1914. Poranfdjlag für bos $oljr 1915.

®intw{pntii.
*
Huegabrn.

ite
Qittnafyttien.

i « >

Ausgaben.

Ör> SR. »• SR.

Saufettbe ©ertoaltung.

VI. ifoterridjtßwefen.

H.

S*- gr- 3Ï- 3Ï-

3,904

15,263

24

97

3,600

18,719

—
3. Gsrtragsberinenbung.

a. Slmtlidjeê Sdjulblatt, Soften
b. ©cf)ulst>attb!arte bes Vantons ©em,

ïtmortifation
c. (girtlage itt bie fReferöe

— 4,000

1,105
23,637

— 4,000

1,105
23,637

19,168 21 22,319 — — 28,742 — 28,742

43,230
24,062

35
14

47,619
25,300

— 1. Setjrmittel
2. Setriebêtoften

521,847
1,500

467,435
27,170

54,412
25,670

19,168
19,168

21
21

22,319
22,319

— Setriebêertrag
3. @rtragStoertt>enbung

523,347 494,605
28,742

28,742
28,742

— — — — 523,347 523,347 — —

J. ©unt>eêfut>t>eutiou für ï>ie Sßtitnarfdftule.

387,526

130,000
37,991
60,000

10,000
60,000

88,934

600

20

65

55

387,000

130,000
38,000
60,000

10,000
60,000

89,000

—

1. Seitrag beê Suttbeë
2. Serraenbung :

a. Seitrag art bie £ef)rerber[ict)erungêfafje
b. art fieibgebinge
c. ©taatêfeininare, Seitrag an bieSîetjrîioften

(VI. E. 7.)
d. Seiträge ait ©djulfjauêbauten....
e. ^Beiträge att belaftete (Semeinben mit ge=

ringer ©teuerfraft
f. Seiträge art bte ©emeinben, 809tyt. auf ben

Sprtmarfcf)üler
(Seiträge an Setjrerturnturfe)

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

— — — — 387,000 387,000 — —

K. 5Betäwt>fu«8 beê 2lltof»o«ë»nuê.

1,500
1,500

— 1,500
1,500

— 1. Seitrag auê bem 3ïlïo£>oïgef)ttteI
2. Seiträge an Vinbertjorte

1,085
1,085

1,085
1,085

— — — — 1,085 1,085 — —



280 — JVs 18

Jlertptung

1913.

|Jûnutrrfjlag

1914. Porrutfdjlag fût bas Jtoljr 1915.
Po

Öinnaljtnen.

fr'
UnsQaben.

Pt
ffiinnafrmen.

in«
Inogaben.

Sr.

50,978
1,026,022
1,408,389
3,365,161

274,167
58,705
43,940

SR.

35
95
85
60
55
92

S*-

52,725
1,107,837
1,477,445
3,440,533

292,875
55,150
63,734

SR.

£aitfetri>e

VI. ifoterridjtsmefen.

A. $erttmltnnß§foften tier îlreftion u. lier ©tynoïie
B. £odjfdjnle
C. äßtttelfdjnlen
D. tßrtmnrfdjnlen
E. 8efrrerhtllinttß8anftalten
F. îuubftummenunftalten
G. $nnft
H. 8efrrintttels®erlaß
J. ©undesfuböenttoit für öte Sßrtinnrfdjule

K. Söefantbfunß öeö $UfofroIi8inu§

VII. öemeinöcroefen.

A. SemaUttttflSfoflett Oer $iteftiott ï>eê

©etneittOetveft»#.

I. Vefolbung bee >eïretârê
2. Vefolbmtg beö SlngefteOCtert

3. 23itreau= uttb Sfiettefoften
4. SJHetjirtfe

(©emeinbegefelj, Vorarbeiten, Soften.)

VIII. Urmenttiefen.

A. Oer Sireftion ï>eê

SHrttuntocîeuê.

1. Vefatbungen ber Veamten
2. Vefolbungen ber ïtngefteliten
3. Vureauloften
4. Vtietjinfe

(Sdjtnetj. SanbeêauefteKung, ^Beteiligung.)

Sr.

7,000
131,450
25,800
10,600

105,880
28,700

523,347
387,000

1,085

Sr-

52,025
1,239,735
1,525,290
3,489,288

412,435
86,450
40,772

523,347
387,000

1,085

Sr- Sr-

45,025
1,108,285
1,499,490
3,478,688

306,555
57,750
40,772

6,227,366 22 6,490,299 — 1,220,862 7,757,427 — 6,536,565

5,500
3,800
2,500

995
2,033 45

5,500
4,000
2,500

995

— — 5,500
4,000
2,800

995

— 5,500
4,000
2,800

995

14,828 45 12,995 — — 13,295 — 13,295

11,000
20,622

7,014
950

25
17

11,000
20,600

7,000
950

6,000

—
500

11,000
23,700

7,600
950

— 11,000
23,200

7,600
950

39,586 42 45,550 — 500 43,250 —• 42,750



JVi 18 — 281

•Kedjmtttg

1913.

Uarttttfttjlag
1914. Pormtfdjlttg fur îm$ loljr 1915.

Ii u

Qinnatimen.

'J'

lusgaben.

ü e

Ötnnaljmett.

tt •

lusgabett.

gr.

309

12,670
4,929

17,073

81.

10

20
30

15

gr-

400

12,250
4,200

18,000

31.

giittfenfee SKerUwltuug.

VIII. Urtnenmefett.

B. ftommiffion uttb Sttfpeftorett.

1. kantonale 31rmenîontmiffioit
2. Cantonale 31rmemnf|)eftoren :

a. Sefolbmtgen
b. Surean= unb Dteifetüftcn
c. SUetjinê

3. firete=3lrmenmfpe!toren

C. ©mettpftege.

1. Setträge att ©emeittbett :

a. Seiträge für baueritb llnterftü|te.
b. Setträge für borübergeßenb Unterftüfite.

2. 2luêtr>ârtige Slrmeitpflege :

a. Unterftüijurtgeit außer flaut tut.
b. Soften gemäß §§ 59 unb 123 31. ©.

3. Slußerorbentticße Seiträge an ©emeinben

D. ©ejitïé« unb ®emeinbe<©erpftegungê>
auftalte», ©eiträge.

11. Oberläitbifdje 31nftalt in Hingen
2. Seelänbifdfe 31nftalt in Sßorben
3. Stitteüänbifcße 3lnftatt in Ütiggilberg
4. Stabtbernifcße 3lnftalt in flüijieiuil
5. Oberaargauifcße 31nftalt in ©ettenbüßl
6. gmmenttjalifdfe 3lnftalt itt grieniêberg
7. Slnftalt bes 3tmtee Signau in Sangnan

(8. Serfcßiebette ©emeinbe=3lnftalten .]

gr- gr.

400

11,250
4,200

900
18,000

St- St-

400

11,250
4,200

900
18,000

34,981 75 33,850 — — 34,750 — 34,750

1,214,608
406,645

309,848
369,990
200,000

25
92

98
93

1,185,000
410,000

320,000
380,000
200,000

—
— 1,300,000

460,000

335,000
400,000
200,000

—
1,300,000

460,000

335,000
400,000
200,000

2,501,094 08 2,495,000 — 2,695,000 — 2,695,000

12,125
9,300

11,575
8,650

10,700
10,525
6,000

11,675

— 83,000 85,000 — 85,000

80,550 83,000 85,000 — 85,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1914. 71*



282 — .M 18

Uledjmmg

1913.

gtormtlttjlas
1914. Porattfdjlog für bas |ol)r 1915.

Ü4

(üinnaljmta.

'(h
|U0galrrn.

He

Einnahmen.

in «
I

llusgaiien.

Sr-

2,500
8,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

4,670

91. Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

3Î.

Saufenbe SSernialtmtfl.

VIII. JUrmenroefett.

E. ©ejiïtê» uttb 5Pïit)at«®tîief)ttttfléanft«ltcn,
Seittäge.

1. 30aifent)auë irt ©aignelégier
2. 2Baifert£)auë irt ißruntrut
3. 30aifenf)auê in gourtelart)
4. 2GÖaifen£jäufer in Delêberg
5. SBaifentjauê in Dlecontritier
6. grjiefyimgêartftalt in Oberbipq
7. fejiefînngêanftalt in gnggiftein
8. Srjie^ungSanftoIt im ©teinpljli.
9. 3lnfiolt für fdfroctchfinnige Einher in 23urg=

borf
10. ülnftalt für fdjwach finnige Einher in Steffin

bürg

F. ftnntottttle @niefntng£anfitalten.

1. Sanborf.
a. tßermaltung
b. Unterricht
c. Slaijrung
d. tßerpflegung
e. SJÎietjinfe
f. £anbttnrtfct)aft

(ïtenmôblierung beê glimmers.)
1

SSetriebëergebnië

g. Snbentarberänberunq
b. .iÎDflgelber

(Sanbeëauêfteilung.)

2. 3larmangen.
a. SSerlualtung
b. Unterricht
c. Währung
d. tßerfjftequng
e. ÎJiietjinfe
f. Sanbmirtfdiaft

Setriebêergebnig

g. Snbentaröeränberung
h. $t>ftgelber

Sr- Sr-

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

Sr- Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

41,170 — 43,500 — — 43,500 — 43,500

4,492
5,035

15,155
11,321
5,190
7,250

35
06
57
83

02

4,000
5,100

15,185
8,200
5,330
5,300
1,200

—

800

19,700

4,200
5,100

15,185
9,000
5,330

14,400 5,300

4,200
5,100

15,185
8,200
5,330

33,944
467

11,737

79
30
50

33,715

9,915
400

—

20,500

11,000

53,215

1,085 9,915

32,715

21,739 99 24,200 — 31,500 54,300 — 22,800

3,987
4,767

15,128
8,818
4,835
3,613

15
74
97
25

67

3,655
5,150

16,000
9,410
4,835
5,100

—

900

17,810

3,700
5,150

14,755
8,900
4,835

12,580 5,230

3,700
5,150

14,755
8,000

• 4,835

33,923

m,âî
44
80
50

33,950

10,350
—

18,710

8,450

49,920

840 7,610

31,210

23,662 14 23,600 — 27,160 50,760 — 23,600



Al 18 — 283

ftedputng

1913.

iglflnmfrfjlflg

1914. ftormtfdjlttg für bos |ot)r 1915.
üfl

iimmljumi.

lj

luegabeu.

île
ffiiimapmen.

in*
Ausgaben.

Sr-

3,749
3,167

15,900
5,783
3,800
8,266

8i.

31
06
11

75

8r.

4,000
4,000

15,615
7,000
3,785
5,000

SR.

ëaufeitbe SSertoaltiittß.

VIII. tawnniefctt.

F. ttantonaU (Sfrjiefyunaéattftalten.

3. Srlacf).
a. Verwaltung
b. HnterrtcEjt

c. Vaprung
d. Verpflegung
e. ^Dltetgirtfe
f. Sanbtoirtfcpaft

Vetriebêergebniê

g. $nt>etttarbercinberung
h. .lïoftgelber

4. Äeprfap.
a. Verwaltung
b. linterricpt
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vîietjinfe
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebëergebniê

g. Snbentarberänberung
h. Äoftgelber

5. Vröttelen.
a. Verwaltung
b. UrtterridÊjt

c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinê
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebêergebniê

g. Snbentarberänberung
h. Äoftgelber

Sr.

200
700

24,700

Sr-

4,000
4,000

15,815
7,700
3,785

19,700

Sr-

5,000

Sr.

4,000
4,000

15,615
7,000
3,785

24,134
331

8,517

23

50

29,400

8,000

25,600

9,000

55,000

1,000 8,000

29,400

15,947 73 21,400 — 34,600 56,000 — 21,400

4,020
4,018

14,287
7,244
4,660
1,740

88
68
21
19

96

4,000
4,400

15,200
6,700
4,660
2,960

— 350

18,300

4,000
4,300

15,550
6,840
4,660

15,300 3,000

4,000
4,300

15,200
6,840
4,660

32,490
297

9,692
50
50

32,000

9,500

18,650

10,000

50,650

500 9,500

32,000

22,500 — 22,500 — 28,650 51,150 — 22,500

4,240
4,321

14,506
10,020
3,765
5,519

74
67
59
65

38

4,135
4,200

13,800
8,800
3,765
4,600

—
200

15,150

4,050
3,800

14,565
8,800
4,100

10,470 4,680

4,050
3,800

14,365
8,800
4,100

31,335
707

11,055

27
90
85

30,100

9,100
—

15,350

10,000

45,785

900 9,100

30,435

20,987 32 21,000 — 25,350 46,685 — 21,335



284 — .Ys 18

JUdfttirag

1918.

Horattfiiilflt!
1914. Porattfd)lû0 fur Ött0 $aljr 1915.

Po

®inna|fmru.

(f
luapbcn.

Pe

(Sinttafpitta.

i n >

lusplmi.

fr- 9t. {Jr. 9t. Si-- S*-

Sattfettfee SBettoattttttg*

VIII. Urmettmefem

F. Cantonale fêcjiebungëauftaUea.

5,103
4,014

16,479
6,562
4,385
4,523

84
32
41
37

12

5,200
5,200

17,300
12,000
4,385

285

—

6. ©onbilier.
a. SkrtmKtung
b. llrttemdjt
c. ïlaïjrurtg
d. SSerpftegung
e. ÎRiet^ittê
f. ßanbnrirtfdiaft

180

26,710

5,200
5,200

18,180
12,000
4,385

25,725 985

5,200
5,200

18,000
12,000
4,385

32,021
13,029
12,522

82
95
30

43,800

11,300
g-
h.

iôetriebôergebîtiê
^nbentarbercmberung
^oftgelber

26,890

12,500

70,690

1,200 11,300

43,800

32,529 47 32,500 — 39,390 71,890 — 32,500

3,969
1,925
7,019
3,660
2,810

76

50
45
70
60

65

2,960
3,300
9,000
4,800
2,810

820

—

7. Sobereffe.
a. Skrttmltuttg
b. Unterricht
c. 9lafyrmtg
d. S3erpftegunq
e. SJÎietginë
f. Sanbmirtfc^aft 5,900

3,200
3,300
9,000
4,800
2,810
5,140 760

3,200
3,300
9,000
4,800
2,810

19,308
1,241
4,765

60 22,050

5,400
— g-

h.

Sôetriebëergebniê
Snbentarberänberuttg
Äoftgelber

5,900

6,000

28,250

600 5,400

22,350

15,784 60 16,650 — 11,900 28,850 — 16,950

21,739
23,662
15,947
22,500
20,987
32,529
15,784

99
14
73

32
47
60

24,200
23,600
21,400
22,500
21,000
32,500
16,650

—

1. Sattborf
2. 21arruartgett
3. (Mad)
4. ^îe{)rfa|
5. SSrütteten
6. ©ottbtlier
7. Sobereffe

31,500
27,160
34,600
28,650
25,350
39,390
11,900

54,300
50,760
56,000
51,150
46,685
71,890
28,850

—
22,800
23,600
21,400
22,500
21,335
32,500
16,950

153,151 25 161,850 — 198,550 359,635 — 161,085



Ni 18 — 285

ftedjramg

1913.

Ilgranlttflag
1914. Pormtfdjlog fur îms $uljr 1915. Hod'

<§!unal|iiittt.| Insgairett.

Ht
®ittitû||raen.

Ill'
lusgabtit.

Sr.

27,971
25,126
5,000

20,000

91.

10
35

Sr.

30,000
30,000

5,000
20,000

91.

Öaufeitbe £>crhmltmtg.

VIII. Urmenmefen.

Ct. Berfdftebene ttnterftüfcungen.

1. Serufêfttyenbien
2. SSerpftegung Iranler Hantonêfrember
3. Beiträge an ^ûlfëgefettfc^aften im 9lu§Ianbe
4. Unterftüijungen bei Sdjaben bitrcf) 9flatur=

ereigniffe

II. Bet&tttpfnna t>e« SUfo&olttntu*.

1. 3u!<llI3 ctwê bem llfolfoljef)tttel....
2. öelämpfung beë 2llfol)oliêmuè

J. Beiträge an Slnftalten für Bauten wnb
einridttttttgen.

1. 3ufä)ufi auê bem Unterp|nngêfonbê für
Inftalten

2. ^Beiträge an 2lrmen= unb .fïranienanftalten.

Sr. Sr-

30,000
25,000
5,000

20,000

Sr- Sr.

30,000
25,000
5,000

20,000

78,097 45 85,000 — — 80,000 — 80,000

35,993
35,993

75
75

36,000
36,000

36,200
36,200

36,200
36,200

—- — — — 36,200 36,200 — —

45,854

45,854

20

20

— — — — — — — —

Beilagen ram Tagblatt, des Grossen Rates. 1914. 72
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ftrdjnung
1913.

IJoranrdjlflg

1914. Porattfd)lag für bû0 goljr 1915.
iie

tëinualjmtit.

(J-

liwgaben.

He

linnaljmcn.

in»
Ausgaben.

Sr.

39,586
34,981

2,501,094
80,550
41,170

153,151
78,097

at.

42
75
08

25
45

Sr.

45,550
33,850

2,495,000
83,000
43,500

161,850
85,000

M.

Sattfettbe sßcrlualtnng.

VIII. Uttnenmefen.

A. BertomltuugSfajten ber $ireltion
B. Hommtiftait unb ^nfbeftoreit
C. Slrtuenfijlege
D. Bejirtitoerbflegungganjialten, Beiträge
E. BeatrfgerjietjungSanftalten, Betträge
F. Cantonale êrjteljungianjïalten
G. Berfdjtebeite ttnterftii^ungen
H. Betätigung bei 3Ufojjoli§ntu8
i. Betträge an Slnjtalten für Bauten unb

(ginridjtttttgen

IX.a PolKitmrtfdjaft.

A. &c«tt*alttM0$f0fien ber $itettiot» beb

StMUttt.

I. Befolbung beb ©eïretârê
2. Beübungen ber Slngeftefitten
3. Bureautoften
4. Bîietjinfe

B. Statlftif.
1. Befolbung bes Borftefyerb
2. Befolbungen ber Slngefteïïten
3. Bureau» unb Srudfoften
4. Blietjinb

(©c^weij. Sanbebaubfteïïung, Beteiligung.)

Sr.

500

198,550

36,200

Sr-

43,250
34,750

2,695,000
85,000
43,500

359,635
80,000
36,200

Sr. Sr-

42,750
34,750

2,695,000
85,000
43,500

161,085
80,000

2,928,630 95 2,947,750 — 235,250 3,377,335 — • 3,142,085

5,500
17,600
5,148
2,045

55

5,500
17,600
6,000
2,045

5,500
17,600
6,600
2,045

5,500
17,600
6,600
2,045

30,293 55 31,145 — — 31,745 — 31,745

5,500
6,800
5,751

997

87

40

5,500
7,600
5,000

470
1,000

—
—

5,500
7,600
5,000

470

— 5,500
7,600
5,000

470

19,049 27 19,570 — — 18,570 — 18,570



Xi 18 — 287

flcdptiutg
1913.

UJuranrdjlag

1914. Pora«f4)lû0 für îias $ûfjr 1915. Pt
dinttairntcn.

lj

Insgabtn.

Pc
Sinnabwett.

in«
lusgabcn.

gr.

10,461

14,220
233,923

19,000

8,000
1,069
4,969
5,065
1,540
7,580

25,000
2,000

49,263
1,784

100,000

9«.

40

10
96

61
95

St-

12,000

14,500
252,000

18,000

8,000
1,500
6,000
5,900
1,540
7,500

25,000
2,000

47,000
1,500

100,000

SR.

Saufettbe îUerttmltmtfl.

IX.a $olH0ttiirtfdjaft.

C. &anbel uni» ©ewetbe.

1. gbrberung bon §anbel uitb ©emerbe im
allgemeinen

2. ©eroerblicfje Stipenbien
3. $adj= unb ©eroerbefdjulen
4. iîantonaleë ©etoerbemufeum
5. .5attbelâ= unb ©emerbetammer :

a. Sefolbungcn ber Seamten
b. 8ii}ung§gelber nnb SReifeentfdjäbigungen
c. Sureau= uitb SReifeïoften, Sßublitationen
d. Sefolbungen ber 3lnge[tellten
e. SRietjinfe

6. §au§mirtfd)aftli(i)eê Silbungêmefen
7. Seitrag an bie bern. Serteprêbereine
8. Sereinigung «Pro Serapione», Seitrag
9. Sefjrlingêmefen

10. Slrbeiterinnenfcputjgefet!, 3tt)petti Ott

(Scbroeij. fianbeêauêftellung in 1914, Sei=

trag.)

D. £ed)nifutn SBttrgbotf.

1. Unterricht:
a. Seprerbefolbungeit
b. Seprmittel

2. Sertoaltung:
a. s4lufficb)të= unb Spriifungëtommiifion
b. Sureau= unb iReifefoften
c. Neigung, Seleuct)tung, SReinpaltung
d. Ébmart

3. Serginfung beë Saufapitalë
4. Stietjinê

Setriebsergebniê
5. ©cpulgelber
6. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
7. Seitrag beë Suttbcs
8. ©tipenbien

3*-

11,000

gr.

8,000
10,000

240,000
18,000

9,000
1,500
6,000
5,900
1,540
7,500

25,000
2,000

61,000
2,000

gr. gr.

8,000
10,000

240,000
18,000

9,000
1,500
6,000
5,900
1,540
7,500

25,000
2,000

50,000
2,000

483,877 02 502,440 — 11,000 397,440 — 386,440

90,523
7,468

779
4,159

11,112
2,718

64

10
02
60
80

101,000
7,100

900
4,100

10,800
3,200

20,200
4,820

—

— 102,400
9,700

900
4,100

10,800
3,100

19,758
8,662

—

102,400
9,700

900
4,100

10,800
3,100

19,758
8,662

116,761
18,988
19,655
38,808

3,975

16

05

152,120
15,500
28,440
45,330

4,200

—
17,000
22,600
46,200

159,420

4,200

17,000
22,600
46,200

159,420

4,200

43,285 11 67,050 — 85,800 163,620 — 77,820



ftdhrantg
1913.

Uormtftfjlag
1914. Porattfdjlag für baft |ol)r 1915.

Hob »

Inepbrn.
Urin»

|n«gnben.

gv.

125,775
19,653

1,722
2,520
5,267
8,689
3,700

387

SR.

60

80

80
50

60

gr-

127,200
25,325

1,600
2,520
6,580

10,370
3,700

800
14,500

SR.

Saufettbe £>erhmltmtg.

IX.3 golkstmrtfdjaft.

E. Setyttifuttt ©id.
a. £edjiti!um.

1. Unterricht :

a. Sehrerbefotbungen
b. Sehrmittel

2. Bermattung:
a. 2luffichtê= unb gachtommiffionen
b. Befolbungen
c. Bureau= unb Reifefoften
d. ^petjung, Beleuchtung, Reinhaltung
e. Rbmarte

3. Uhrenbeobadjtungêbureau
4. BKetginë

Betriebêergebniê
5. @cl)ulgelber
6. (Mité aus Arbeiten
7. Berfchiebeneê
8. ^apitatjinfe
9. Beitrag ber ©inmohnergemeinbe Siel

10. Bunbeêbeitrag
11. ©ttyenbien

b. (Sifenbahnfchule.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefölbungen
b. Sehrmittel

2. Berwaltung:
a. 3luffichtë= unb Sprûfungêfommiffion
b. Befolbungen
c. Bureau= unb üleifefoften
d. fieijjung, Beleuchtung, Reinhaltung
e. Rbtoarte

3. SUiietjinS

Betriebêergebniê
4. @c()ulgelber unb Berfcfjtebenes
5. Beitrag ber ßinmohnergemeinbe Biet
6. Beitrag ber Bunbeèbahnen
7. ©ttyenbien

gr.

1,000

1,500

gi.

129,410
24,710

1,600
1,660
7,330

10,263
3,700
1,500

14,500

gr. gi.

129,410
24,710

1,600
1,660
6,330

10,263
3,700

14,500

167,716
18,070

9,767
740

1,451
29,309
49,759

700

30

40

65

192,595
20,000
12,300

500
1,200

31,910
48,365

1,000

—

2,500
18,000
12,300

500
1,600

32,040
49,160

194,673

1,000

18,000
12,300

500
1,600

32,040
49,160

192,173

1,000

59,819 25 79,320 — 116,100 195,673 — 79,573

24,604
446

30
890

1,085
1,448

600

20

20

25,350
510

120
890

1,250
1,600

600
2,400

—

—

25,200
460

120
840

1,200
1,500

600
2,400

—

25,200
460

120
840

1,200
1,500

600
2,400

29,108
1,300
6,178
9,267

525

40

55
80

32,720
1,000
6,516
9,773
1,000

—

1,000
6,430
9,640

32,320

1,000

1,000
6,430
9,640

32,320

1,000

12,882 05 16,431 — 17,070 33,320 — 16,250



% 18 — 289

Jtcdptiing

1913.

Hflrflnfdjkg
1914. PormifdjUtQ fur bas |ol)r 1915.

Ho

Sinnaljfmeit.

d'
Itnogabtu. eiitttalntirn-

ill°
Jlnagatrrn.

gr-

13,795
124

79

890
1,085
1,448

600

91.

60

10

gr-

16,125
420

120

890
1,250
1,600

600
1,650

91.

Saufettbe ©erhmltnttg«

IX.a Polhswirtfdjftft.

E. Xcdfyttifutn ©iel.
c. lüßoftfdjute.

1. Unterrtd)t :

a. Sefyrerbefolbuttgen
b. Sefjrmittel

2. aSertoalluttg :

a. gntfdjäbtgmtg att Jîommiffiott unb
gierten

b. Sefolbungen
c. Sureau= urtb fReifeïoftert
d. Regung, iöeleudjtung, Setitfjaltuttg
e. 2lbtt>arte

3. ÎRietâinè

SôetriebêergeBmê
4. ©djulgelber
5. Settrag ber gitttüoljnergemeittbe Siel
6. Sunbeëbeitrag
7. Stipettbien

a. £ec(jmtum
b. @tfenbaf)ttfcf)ulc
c. $oftfct)ule

F. uttb ©etuidit.

1. Sefolbung beë ^uftettorê
2. Sureau= uttb Seifetoften beêfelben
3. ^nfyeïtiottêïoften ber gidjmeifter
4. Slajje, ©etoicf)te uttb îl^arate
5. Slietjinê

G. SebenéttttttetyoHjei.

1. St)emi]"d)es SabOratorium :

a. Sefolbung bes Âantonêcfjemiîerê
b. Sefolbungen ber îlfftfienten, beë £abo=

ratortumSgef)iUfen unb bes îlbroarts
c. SJltetjtnë
d. ßijemtfalien, Siteratur, Seleuäftung tc.
e. Satteriologifdje UrtterfitcEjungett
f. Utüderftattungen bon ànaltjfefoften

Uebertrag

gl- gi--

15,975
420

120
840

1,200
1,600

600
1,650

gr. gi-

15,975
420

120
840

1,200
1,600

600
1,650

18,021
2,281
3,436
5,430

550

70

80
25

22,655
2,500
4,023
6,435

800
—

2,500
3,970
6,350

22,405

800

2,500
3,970
6,350

22,405

800

7,423 65 10,497 — 12,820 23,205 — 10,385

59,319
12,882
7,423

25
05
65

79,320
16,431
10,497

—
116,100

17,070
12,820

195,673
33,320
23,205

—
79,573
16,250
10,385

79,624 95 106,248 — 145,990 252,198 — 106,208

1,500
809

6,420
1,581
1,000

55
50
20

1,500
1,000
6,000
1,000
1,000

— — 1,500
1,000
6,000
1,000
1,000

— 1,500
1,000
6,000
1,000
1,000

11,311 25 10,500 — — 10,500 — 10,500

7,000
14,965

4,375
4,070

8,234

86

55

7,000
15,300

4,375
5,000

500
6,000

—

6,000

7,000

15,300
4,375
5,000

500
6,000

7,000

15,300
4,375
5,000

500

22,176 31 26,175 6,000 32,175 26,175

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 73*



290 — JVs 18

flcitjnnng
1913.

Uflrmtfrtikg
1914. Poronfdjlug für bos |ol)r 1915. *•

(Sinuabuteu. lusflnben.

Jîe

iinnalpnen.

in«
Jusflabett.

3*-

22,176

16,050
11,987

280
466

21,159

SR.

31

09

60

gr-

26,175

17,550
12,000

1,500
925

26,562

SR.

gaufettbe $ertt*altimg.

IX.a HoHtstuirtfdjaft.

G. Sebettdtnittetyolijei.

liebertrag
2. îlactjfi^auett :

a. Sefolbungen ber (ärgerten
b. IRetfeüergüturtgert
c. $nftruftionêfurfe

3. Sureau= uttb Srucffoften
4. Sunbeêbeitrag

H. ©efätnWuttfl bed StlfoftoUdtmtd.

1. Seitrag aits bem Sllfofjoljefjntel
2. Sefärnpfung bes 9ïlfol)oliêmuê im allgemeinen

(Beiträge an ,fl!ocf)= unb ©auSfyaltungSfurfe.)
3. Seiträge an SoIfSfüdjeit, ßaffee= nnb @peife=

fallen
4. Seiträge an SÜnferljeilanftalteit unb Äöft=

gelbbeiträge jur Unterbringung bon unber=
möglichen Printern

5. üleferbe für ©rünbung einer 5Erinferl)eiIan=
ftalt im Sura

6. Prämien an SBtrte, meldte feinen ©djnapë
auêf<f)enfen

J. @feue?)>0tt)ei.

1. geuerfioltjjei
2. Snfpeftion ber fiöfdjanftalten

gl-

6,000

26,425

gv.

32,175

17,550
12,000
1,500

925

gi--

26,425

gi.

26,175

17,550
12,000

1,500
925

29,799 80 31,788 — 32.425 64,150 — 31,725

55,500
26,461

9,673
1,000

6,115

6,000

6,250

30
20

50

50,000
21,500

9,000
2,000

6,000

5,000

6,500

—
27,875

27,875

27,875

27,875

— — — — 27,875 27,875 — —

8,239
1,859

45
45

7,000
2,000

— — 8,000
2,000

— 8,000
2,000

10,098 90 9,000 — — 10,000 — 10,000

30,293
19,049

483,877
43,285
79,624
11,311
29,799

10,098

55
27
02
11

95
25
80

90

31,145
19,570

502,440
67,050

106,248
10,500
31,788

9,000

—

A. Sertoaltungifoften ber $ireftian
B. ©totijtif
C. ©anbei unb ©ctoerbe
D. Sedjnifuttt Surgborf
E. ïedjnifnnt Siel
F. SÄafe unb ©etoidjt
G. 8eben8ntittelt>olijet
H. Sefämbfnng beg îllfofjoltgmuë
J. geuerboltjet

11,000
85,800

145,990

32,425
27,875

31,745
18,570

397,440
163,620
252,198

10,500
64,150
27,875
10,000

—

31,745
18,570

386,440
77,820

106,208
10,500
31,725

10,000

707,339 85 777,741 — 303,090 976,098 — 673,008



M 18 — 291

Jtedjmtng

1913.

Jforûttlïlilas
1914. Porotifdjlog fur Do0 |al)r 1915. Ki

(Stottaftnun.

Il *

Huspkrn.

Ke

fimtajpnen.

i u >

Insgabm.

8*.

5,444
3,400
1,600

400

Si.

05

gr.

6,500
3,400
1,800

400

Si.

Sdufettbe aSerftmltung.

IX.b ©cfunîijjcttsnicfcn.

A. »ermaltnnflSfofien.

1. (SanitâtêMegium, Prüfungen, Snfpeftiotten
2. Sefalbung beê îtngefteltten
3. Sureauîoften
4. Siietjinfe

B. @efunb()(it£mefen im aflflemrtnen.

1. Slttgemeine @anitâtêborïe£)reri
2. ^mpftoefen
3. SBarigelber att Sieste
4. 33eitxäge att bie SejirMrantenanftalten.
5. Seiträge att Spejialanflaltett für Ärattfe
6. Settrag att bas $nfel[f>ttat
7. Srtneiterung ber ^rrertpflege
8. Serfjütung uttb Sefätttpfuvtg ber SLuberlulofe

C. gfvauenfpitol*

1. Sertoaltuttg
2. llnterridjt
3. 51at)ruttg
4. Serpfleguttg
5. ©t)ttäfoIogifc£)e îpoliflitttï
6. SÏÏetjinë

Setriebêergeïmiê
7. ßoftgelber bon Spfïeglirtgett
8. ßoftgelber bon .ßebatnntettid)ülertnnen
9. ßoftgelber bon aöärterfctjülerinnen

10. Snbentarberättberung

Si'-

6,500
3,400
2,100

400

3-r- 3v.

6,500
3,400
2,100

400

10,844 05 12,100 — — 12,400 — 12,400

6,032
1,092

350
155,538

17,000
53,892

280,000
60,000

15
55

35

8,000
3,500

350
193,080
17,000
60,000

280,000
60,000

— 23,000

8,000
3,500

350
251,850

17,000
60,000

280,000
60,000

—
8,000
3,500

350
228,850

17,000
60,000

280,000
60,000

573,905 05 621,930 — 23,000 680,700 — 657,700

26,665
14,895
64,876
49,402

2,490
30,120

09
88
92
50
15

28,500
9,500

70,870
54,700

2,500
30,930

—

2,000 30,500
9,500

70,000
54,700

2,500
32,080

—
28,500

9,500
70,000
54,700

2,500
32,080

188,450
29,826

7,583
2,250

18,742

54
35

30

197,000
30,000

7,500
2,500 —

2,000
30,000

7,500
2,500

199,280
30,000

7,500
2,500

197,280

167,533 49 157,000 — 42,000 199,280 — 157,280
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flfrfrmtng
1913.

JJnrmtfdjlag

1914. Porotifdjlog fur Î)ûô lûljr 1915.
îi a

<Sinna(|mrn.

(I'
Inggabtn.

§u

iimmhmrn.

in »

Inspbett.

gi'-

1,957
162

8Î.

90

gi-'-

2,500
300

9i.

Suufenbe

IX.b Pkfunbfjeitsroefen.

I>. £e(*atmnenfuvfe.

1. flofi- uttb fReifeerityc^äbtgttTtgett
2. 2)eêinfettionêmitteI, Seiträge

E. Srrenanftatt 2Ôatï>aw,

1. SerïDattung
2. Unterricht unb ©ottesbienft
3. 9tahrung
4. Serpftegung
5. SHetjinfe
6. ©etnerbe
7. Sanbtoirtfdjafi

Setriebsergebmê
8. Snbentarberänberung
9. Äoftgelber

10. Seitrag beê Sßatbaufonbs
(Seitrag aus bem (jrrenfonbê.)

F. SrrettaitftaU Wtlnflngen.

1. Sertoattung
2. Unterrid^t unb ©otteëbienft
3. 9tat)mng
4. Serpftegung
5. Stiet^inê
6. ©etoerbe
7. Sanbmirtfchaft

Setriebêergebniê
8. Snöentarüeränberung
9. .îîoftgelber

g'-- g*-

2,500
300

ge- gi'-

2,500
300

2,119 90 2,800 — — 2,800 — 2,800

142,752
2,810

296,752
216,151

56,499
16,442
5,193

74
39
20
83
10
85
22

161,400
2,700

382,300
160,000
56,615
13,500
10,800

—

5,800

19,000
3,100
2,100

58,200
97,280

169,800
2,700

368,300
172,000
58,715
43,100
86,480

15,100
10,800

164,000
2,700

349,300
168,900
56,615

693,330
123,764
435,484

32,685
170,318

19
50
50

90

738,715

485,030
32,685 —

185,480

495,030
32,685

901,095

10,000 485,030
32,685

715,615

178,606 29 221,000 — 713,195 911,095 — 197,900

135,357
2,432

285,159
164,947
116,529
18,270
25,630

40
50
05
40

75
20

144,000
2,500

295,000
136,000
119,380
17,500
20,600

—
23,000

17,500
84,200

144,000
2,500

318,000
136,000
119,380

63,600
17,500
20,600

144,000
2,500

295,000
136,000
119,380

660,524
3,145

356,585

40
60
05

658,780

355,000
—

124,700

355,000

783,480

355,000

658,780

300,793 75 303,780 — 479,700 783,480 — 303,780



Ks 18 — 293

iteming
1913.

Uflrrtnlttflttg
1914. Potattfdjlag für bas |ftt)r 1915. $0

ffiimmljmen.

Ü'

Unsgaben.

ilei
(fEtnnaljmen.

n «

luspbeu.

gr.

58,660
1,658

122,318
60,370
24,049
10,903
15,543

91.

86
04
28
30
25
74
39

Sr.

57,270
1,700

117,300
54,000
24,410
5,000
5,000

m.

ëattfettbe &*ern>attmtg.

IX.b (ßefunöljcitöttiefen.

G. Srrettanfïalt Settel«t>.

1. S3ertoaIturtg
2. littterricf)t uttb ©otteëbienft
3. Sprung
4. Skrpflegmtg
5. SOiietgirtg
6. ©eroerbe
7. Sanbiirirtfdjaft

Setriebëergebniê
8. Snbentarbercmberung
9. Jîoftgelber

A. $ert»altttng
B. ®e|unï>ljeit§meiett int allgemeinen
C. gtauenfoital
D. §ekmmenfnrie
E. âmnanftolt Söalöan
F. Smnanftolt SWimftngen
G. ^rrettnnfiatt SBellelitl)

Sr-

14,100

1,100
32,500
96,800

Sr-

57,270
1,700

133,400
54,240
25,270
25,500
91,800

Sr-

7,000
5,000

Sr-

57,270
1,700

119,300
54,240
24,170

240,609
488

126,633

60
85
70

244,680

126,000
—

144,500

126,000

389,180

126,000

244,680

114,464 75 118,680 — 270,500 389,180 — 118,680

10,844
573,905
167,533

2,119
178,606
300,793
114,464

05
05
49
90
29
75
75

12,100
621,930
157,000

2,800
221,000
303,780
118,680

—
23,000
42,000

713,195
479,700
270,500

12,400
680,700
199,280

2,800
911,095
783,480
389,180

— 12,400
657,700
157,280

2,800
197,900
303,780
118,680

1,848,267 28 1,487,290 — 1,528,395 2,978,935 — 1,450,540

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Bates. 1914. 74
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Jltttpumg

1913. 1914. Porottfdjlag fur Us 1915.
Siuiialjmen.

lj

lusgabcu.

Ht
(ginuafymen.

in«
Insgabru.

&

24,500
23,214
12,899
3,880

w.

80

s*.

26,500
26,400
13,000
3,880
4,000

91.

Saufenbe &e?tt>aftitng*

X. $ait» unb (Hifenbatjmtiefen.

A. 'llerftmltungSfoften ber centralen 5öan«

bertoaltung.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. S3efoIburtgert ber Wngeftellten
3. Sureau- unb 9îeifeïoften
4. -DHetjinfe

(«Sd^toetj. fiûubeêausftettimg, Seteiligung.)

B. «reiébernmltnng.

1. Sefolbungen ber ßretöoberingenieure
2. Sejolbunqen ber 2lnqeftettten
3. Sureau= unb fïieifeïoftett
4. Slietjinfe

C. Unterhalt ber Staatêgebânbe.

1. Imtêgebâube
2. SjBfarrgebäube
3. Äirctjengebäube
4. OefferttlicOe pätje
5. Sôirtîdjaftêgebâube

(Prunbloêïâufe.)

D. 9lene ^odibauten.

1. 9leu= unb Umbauten, of)ne Srrenanftalten
2. 3lmortifation

13. Srrenanftalten (Srrenjonbs)

Sv-

4,000
4,200
1,000

3*-

30,500
30,600
14,000
3,880

3t. 3t.

26,500
26,400
13,000

3,880

64,493 80 73,780 — 9,200 78,980 — 69,780

19,778
19,039
15,917

1,585

50

72

18,750
22,750
13,000

1,500

— •—
18,750
22,350
13,000

1,500

—
18,750
22,350
13,000

1,500

56,320 22 56,000 — — 55,600 — 55,600

175,044
79,961
2,920

868
25,000
26,500

95

55
50
65

175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

—
—

175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

—

175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

310,295 65 288,000 — — 288,000 — 288,000

250,000
50,000

528,322
528,322

60
60

250,000
50,000

—

300,000

250,000
50,000

300,000

—
250,000
50,000

300,000 — 300,000 — 300,000 600,000 — 300,000



As 18 — 295

ftedjmtitg

1913.

Huranfttjlag

1914. ftormtfdjlag fur bo0 |at)r 1915.
Qinnaliwen.

I-
Inegnbtn. dianabmen.

i it »

Inspbcn.

5*.

577,596
504,544
138,208
20,069

SR.

30
10
25
25

Si"-

600,000
515,000
100,000
15,000

SR.

Saufende üctitmltuiifl.

X. Pau» unb tifenba^nmefen.

E. Unterhalt Iter Straße«.

1. Söegmeifterbefolbungen
2. @tra{jenunterf}a(t
3. SSaffergaben unb ScfytDeïïenbautett
4. SBerfdjiebette Soften

F. «eue Straßen» unit »rftdenbauten.

1. SJteue @trafjen= uttb SMcfenbautett utib
Sîtmortifation

6. SSafferfcauten.

1. SBafferbauten uttb Slmortifation

2. Sefolbuttgett ber @c£)Ieu|en= uttb @(^tuellen=
meifter

J 3. Suragetuâfferïorreftiott, Unterhalt

Sr- Sr-

600,000
515,000
100,000

15,000

Sr. Sr.

600,000
515,000
100,000

15,000

1,240,417 90 1,230,000 — — 1,230,000 — 1,230,000

259,995 65 260,000
260,000 260,000

259,995 65 260,000 — — 260,000 — 260,000

319,974 01 320,000 — 320,000 320,000

319,974
6,350

79,968
79,968

01
65

40
40

320,000
8,000

80,000
80,000

60,000

320,000

8,000

60,000

—

320,000

8,000

326,324 66 328,000 — 60,000 388,000 — 328,000



296 — Mi 18

ftfrijmmg
1918.

llflraurdjlitg
1914. Poratifdjlûg fur bos $oljr 1915.

Po

(iiunatimtu.

&
Husgaben.

Pr
ititnaifmrn.

n >

luapbeu.

gr-

5,500
3,360
1,746

500
7,534

732

91.

40

70
70

gr-

5,500
3,360
1,000

500
15,000

1,500

91.

£<mfettbe ^eiitmltung.

X. Pa«» ttttb (Bfenbafynroefen.

H. 28affmtd)têtt>efen.

1. Sefolbung beê Slbteilungêdjefë
2. Sefolbung beê ïtrtgeflettten
3. 58ureau= uttb üieifeloften
4. SWietjinä
5. ©ebütjren
6. Sintage in ben ïtaturidjabenfonbê

J.

1. 93efolbung beê Âantonëgeometerê
2. SBefolbungen ber Slngeftellten
3. 8ureau= unb Üteifetoften
4. fDHetginfe
5. S3ermefjungê= unb ©renjbemnigungsfoften
6. Triangulationen, SSorfdjufjamortifation

(üßrobeöermeffungen, ßoftenrücferftattung.)

K. eifent>al)tt= uttl»

1. SSefolbung beê sitbteilungêc£;efë
2. 33efotbungen ber ïlngefteïïten
3. 93ureau= unb 9îeifeloften
4. ÛJÏietjmê
5. 33ertoaltungê= unb Snfpeltionëïoften fiir

Sd)iffal)rtê:f>oli3ei
6. ©ebül)ren für @c£)iffal)rtêfon^effionext ?c.

7. Subventionen fûrS>c£)iffal)rtëunterneIjmuttgen

gr-

1,000

10,000

gr.

5,500
3,360
2,000

500

1,000

gr.

10,000

gr.

5,500
3,360
1,000

500

1,000

4,804 40 3,140 — 11,000 12,360 — 1,360

5,250
19,780
5,886
1,490

13,104
5,000
7,740

20

45

• 5,250
21,420
5,000
1,490

10,500
5,000

— —
5,250

21,180
5,000
1,490

10,500
5,000

—

5,250
21,180

5,000
1,490

10,500
5,000

42,769 75 48,660 — — 48,420 — 48,420 i

6,000
6,176
1,020

300
1,518

21

65
95

05

20

6,000
6,200
1,500

300
5,000

2,500
5,000

—

500

6,000
6,000
1,000

300

2,000

5,000
500

6,000
6,000
1,000

300

2,000

5,000

14,994 45 21,500 — 500 20,300 — 19,800



JVÏ 18 - 297

Jtedpmng

1913.

gürmtrrfjlflg
1914. Pownfd)log für $aljr 1915.

Hl
®inna(jmen.

Il '

lusgaben.

He

Simiaipnctt.

in •

lusgaben.

S*-

64,493

56,320
310,295
300,000

1,240,417
259,995
326,324

4,304
42,769
14,994

81.

80

22
65

90
65
66
40
75
45

Sr.

73,780

56,000
288,000
300,000

1,230,000
260,000
328,000

3,140
48,660
21,500

8t.

Saufettbe sKermnltimg.

X. Itou* unö tifenbaljmöefen.

A. SBertoaltnnßgtojten lier jentrnlen SB (timers
toaltnnß

B. Äreiiberniattunß
C. Unterhalt ber ©taatößebättbe
D. SReue §odjbanten
E. Unterhalt ber ©troffen
F. Sltene ©trains nnb SBriitfen&uuten
G. SEßafferbanten
H. SIBafferred|t§hiefen
J. SBernteffnnß§ttiefen
K. (Sifenbafjns nnb ©djtffaljrtôttieicit

Sr.

9,200

300,000

60,000
11,000

500

Sr.

78,980
55,600

288,000
600,000

1,230,000
260,000
388,000

12,360
48,420
20,300

Sr. Sr.

69,780
55,600

288,000
300,000

1,230,000
260,000
328,000

1,360
48,420
19,800

2,619,916 48 2,602,800 — 380,700 2,981,660 — 2,600,960

615,500
164,000

1,277,100
689,115
700,000
400,000

—

634,000
169,000

1,258,635
683,375
700,000
400,000

—

XI. UttWIjen.

A. 8iü<fjat)(unfl uttb »erjiitfmtg.

1. SRucfjalflmtg :

a. ïtnleiljen bon 1895 ffr. 41,320,500, 3%
b. «nieten bon 1900 3r. 19,356,000,3 V»%

2. Skrjinfung :

a. Slnleitjen bon 1895 3fr. 41,320,500, 3 %
b. SMeifjen bon 1900 ffr. 19,356,000,3*/« %
c. 2lnIeif}enbon 1906ffr.20,000,000,372%
d. Sinteren bon 1911, ffr. 30,000,000, 4 °/o
e. Slnleiljen b on 1914, ffr. 15,000,000,4

B. 2lnleiben$foften.

1. Sßrobifionen, îranêfjorttoften unb 9lgto
2. jbmctfoften, ^ublifationeloften
3. Soften beö ïtnletfjenô bön 1906, 9lmorti=

fation
4. .Soften bee Slnleitjenê bon 1911, 2lmorti=

fation
5. .Soften beë Slnïeitjenê bon 1914, 2lmorti=

fation

800,000

653,000
175,000

1,239,615
677,460
700,000

1,200,000
637,500

—

653,000
175,000

1,239,615
677,460
700,000
400,000
637,500

3,845,715 — 3,845,010 — 800,000 5,282,575 — 4,482,575

16,837
1,254

92,000

10,000

33
60

14,000
1,300

92,000

10,000 —

2,000 22,000
1,500

92,000

10,000

30,000

— 20,000
1,500

92,000

10,000

30,000

120,091 93 117,300 — 2,000 155,500 — 153,500

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 75*
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fledpnmg

1913.

Honmfrtjlag
1914. Poranfit|l(i0 fût bas laljr 1915.

y «

Cittnaftratn.

Ij'
lusgabtn.

ile
fêtunaljmen.

in«

Jusgabett.

g*.

3,845,715
120,091

3i.

93

S*-

3,845,010
117,300

81.

Saufettbe SBerhJaltwtg.

XI. JUtletyett.

A. Otiitfjaljlttttfl ttnii Stojtnfuttg
B. îlnïei^enlïoften

XII. Jinan jroefen.

A. ©erwattungêfoften t»er ^finanjMrcftiou
«wï> SomänenMteftion.

1. SSefoIbung be© Sefretcirê
2. SBefolbuttgett ber Slngefteïlten
3. 33ureau= uttb ifteifetoften
4. SOliet^infe
5. ûtedjtêïoften

B. ftantonftbudiftaltevet.

1. SSefolbungen ber Beamten
2. 33efolbungen ber Slngeftellten
3. Sureauloflett
4. 3)rud= urtb Sudjbinbertoften
5. Soften bee ^'oftctjecEüerlefjrs
6. SJlietjtnfe

C. Stmtëfdxtffnereien.

1. SBefoIbungen ber 91mtêfd^affner
2. 33ureauïoften
3. -Btietjinfe

S*-

800,000
2,000

Sv.

5,282,575
155,500

Sv. Sr.

4,482,575
153,500

3,965,806 93 3,962,310 — 802,000 5,438,075 — 4,636,075

5,500
9,002
3,004
1,080

329

15
35

85

5,500
10,000
4,500
1,080
1,000

— — 5,500
7,600
4,500
1,080
1,000

5,500
7,600
4,500
1,080
1,000

18,916 35 22,080 — — 19,680 — 19,680

17,000
35,100

1,893
4,713
5,179

960

25
35
56

17,000
38,400

3,000
5,000
7,000

960

— —

17,000
38,400

3,000
5,000
7,000
1,160

—
17,000
38,400

3,000
5,000
7,000
1,160

64,846 16 71,360 — 71,560 — 71,560

62,000
3,938
2,880

20
62,100

5,000
3,005

— — 62,100
5,000
2,880

—
62,100

5,000
2,880

68,818 20 70,105 — — 69,980 — 69,980

18,916

64,846
68,818

35

16
20

22,080

71,360
70,105

— A. ÜBertemltttnpfojlen Der ginaujbireftidn unb
^owttitenbirettidit

B. töantonSlmdjljalterei
C. 5lmt8|'d)affnereten

— 19,680
71,560
69,980

— 19,680
71,560
69,980

152,580 71 163,545 — 161,220 — 161,220



M 18 — 299

Jîedjmutg

1913.

EJaranftfrlag

1914. Poranfdjlag für Î>a0 laljr 1915. üi
iiitualjmen.

ilj.
luapbeu.

ie
fiimtaijraett.

in >

luagttben.

Sr.

5,500
11,800
2,500

2,750
250

3,200
925

SR. Sr.

5,500
12,800
2,700

2,750

2,300
925

SR.

Saufettbe sßermaltwtg.

XIII. fanötmrlfdjaft.

A. »crttxtltuttfléfofteu bet $irr*tion,
1. SSefotbung beê Setretäre
2. Sefolbungett ber 3lngefteïïten
3. S8ureait= uttb SReifefoftett
4. Äantonätierarjt :

a. SBefolbung

aa. Zulage für SHettfeucfienpoIijei
b. S3ureau= uttb SReifeloften

5. SUlietjing

B.
1. Sbrberung ber £anbmirtfd)aft :

a. gorberuttg im allgemeinen
b. gbrberuttg beê Sôeinbaueê :

aa. 33erfuc£)e mit amerifanifcbeu SReben.

bb. SReblauêbetâmpfung
cc. gorberung beê Sôeinbaueê im allgem.

c. SJJiaifäferprämieit
2. Sanbtoirtfdiiaftlidje ÏRelioraticmen:

a. SSefolbung beê fiulturtedjniterê
b. SBefolbung beê OMjiHfen
c. 33ureau= unb Dïeifefoften
d. Sobenberbefferungen
e. 93ergtoeg=5lnlagen

3. gorberuttg ber Spferbejudjt
4. gorberuttg ber SRinbüief^udjt
5. g&rberung ber ßleinbiefijudjt
6. SjMmienriicïerftattuttgen
7. fSagelüerfictjerung
8. iSiefyüerficfjeruttg
9. ^Beiträge an Obftbaumpftanjungen langé

Staatêftrafjen
10. Cantonale ^jufbefcfilagjcfyule:

a. ßurfe
b. SJtietâinê

Sr.

2,750
250

Sr.

5,500
12,800
3,000

5,500
500

'2,600
925

Sr. Sr.

5,500
12,800
3,000

2,750
250

2,600
925

26,925 — 26,975 — 3,000 30,825 —- 27,825

19,588

5,000
14,904
10,496

2,750
400

2,800
70,000
45,000
39,971

149,447
32,923

43,220
138,151

3,681
1,400

35

87
77

15
30

27
15

55

29,000

5,000
13,000
10,000
3,000

2,750
1,750
2,800

70,000
45,000
42,000

150,000
33,000

50,000
153,000

1,000

4,500
1,400

—

15,500

2,500
6,600

2,750
1,750

250
5,000

200
5,450

50,000
303,000

7,300

40,500

5,000
15,500
15,600
5,000

5,500
3,500
2,800

70,000
45,000
40,250

130,000
25,200
5,450

100,000
460,000

11,000
1,400

25,000

5,000
13,000
9,000
5,000

2,750
1,750
2,800

70,000
45,000
40,000

125,000
25,000

50,000
157,000

3,700
1,400

579,734 41 617,200 — 400,300 981,700 — 581,400

I
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Jtedfmmg

1913. 1914.
Porattfidjlag fiir bas $a!)r 1915. Uo

iimialjmeu.

d*

Ittsgabetr. CEinnatfmen.

tn •

lu0gabeu.

Sr.

32,256
1,900

14,997
13,386
14,435
7,940
7,4U

81.

53
14
84
67
81

S*

35,600
2,000

16,400
17,450
11,750

7,940
6,000

81.

Sattfettbe &evtt>alittttg.

XIII. fanîumrtfdjftft.

C. ®à)UU.

1. Sanbnmtfchaftlidje <5cf)ule :

a. Unterricht
b. fianbtoirtjcfjaftlidie Berfucl)e
c. Berttaltung
d. îta^rung
e. Verpflegung
f. Vlietgtttê

g. Arbeiten ber ^bglinqe

Betriebêergebniê
b. Sttbentaröeränberung
i. ßoftgelber

k. ©tipenbiert
1. Bunbeêbeitrag

2. ©ut§tt»rtfc£)aft

1. Sanbtoirtf^aftli^e ©djule
2. (SntêtDirtfchaft
3. 9JZofteretbetrieb

(SanbesauêfteKiing, 'Beteiligung.)

D. 9»olferdf<f)ttïe.

1. Btolïereifdjule :

a. Unterricht
b. Btil<^n>irtfd)aftlid)e Berfuct)e
c. Bertoattung
d. 9tal)rung
e. Berbflegung
f. ÏJiiepinê
g. Arbeiten ber Zöglinge

Betriebêergebniê
h. ffntientarüeränberung
i. ßoftgelber

k. ©tipenbien
1. Bunbesbeitrag

S*-

42,780
2,500

6,000

gr.

35,600
2,000

16,400
60,230
14,250

7,940

S*-

6,000

Sr.

35,600
2,000

16,400
17,450
11,750

7,940

77,502
1,977

19,330
2,450

14,947

99
90

98

85,140

18,500
2,500

16,300

—

51,280

18,500

16,300

136,420

2,500
18,500

16,300

85,140

2,500

43,697 11 52,840 — 86,080 138,920 — 52,840

23,583 17 5,000 81,100 78,100 3,000

23,583 17 5,000 — 81,100 78,100 3,000 —

43,697
23,583

3,687

11

17
16

52,840
5,000
1,000
1,200

—
86,080
81,100
21,000

138,920
78,100
20,000

3,000
1,000

52,840

16,426 78 48,040 — 188,180 237,020 — 48,840

36,159

7,583
16,370
2,243
3,460
1,200

70

14
55
78

36,520
500

6,300
13,350
2,950
3,460
1,200

—

8,000

4,650
3,550

44,020
500

6,300
18,000
6,500
3,460

—

36,020
500

6,300
13,350
2,950
3,460

64,617
1,374

14,800
100

16,984

17
80
75

84

61,880

11,400
1,600

18,260

—
16,200

11,400

18,010

78,780

1,600
11,400

18,010

62,580

1,600

31,556 78 33,820 45,610 80,380 — 34,770



J\s 18 — 301

Imming
1913.

Ifüraitfdjlag
1914. $tormtfd)lag für bos |a!jr 1915.

Ho

iinimlpntu.

U'

l«0Gflbfn.

Ht
(üinittlpntn.

in»
luspbeit.

3-v-

5,360
3,750
4,070
5,959
1,705
6,380

237,609
241,179

13,270

91.

45
95
97
07

45
09
76
37

gl-

5,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

185,000
201,700

2,000

vi,'

£<tufenbe ^erhmltuttß.

XIII. faniitmrtfdjûft.

D. WlolUttmult.
2. 2M!eret :

a. ÜUHetjiitfe uttb (Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube

c. ©eräte unb 9Jîafc§inen
d. ^Brennmaterial unb 93eteud)tung
e. SSefotbungen unb 2lrbeitëlb£)ne
f. 3Berfd)iebene tBetriebêtoften

g. ÜMIdjantauf
h. ^ßrobufte
i. Sdjtneine

1. ÎUôIferei^uIe
2. ÏRolferei

E. SHinterfdmlm.

1. Sknbtmrtfäjaftlidje äöinterfcfjule ütütti:
a. llnterrid)!
b. töermaltung
c. Stauung
d. SSerpftegung

e. ÏRiet^inê

Setriebêergebniê
f. Äoftgelber
g. Stipenbien
h. Sunbeêbeitrag

(Sanbeêauêftettung, Beteiligung.)

©iliale in ßangenttjal.)
a. Unterricht \
b. Bertoaltung |

c. 9tal)rung f
d. Verpflegung

'

Betriebêergebniê
e. Snbentarberänberungen .1

f. $oftgelber >

g. Bunbeêbettrag .]

gr-

200,000
2,000

gr.

5,000
1,500
2,000
5,000
1,000
4,500

185,000

g1-'-

200,000
2,000

gi-

5,000
1,500
2,000
5,000
1,000
4,500

185,000

10,385 85 — — 202,000 204,000 — 2,000

31,556
10,385

78
85

33,820 — 45,610
202,000

80,380
204,000

— 34,770
2,000

41,942 63 33,820 — 247,610 284,380 36,770

25,515
5,700

23,713
6,550
6,980

86

60

22,900
5,700

22,080
6,550
6,980

—
— 23,150

5,700
22,080
6,550
6,980

—
23,150
5,700

22,080
6,550
6,980

68,459

21,157

12,133

46

50

65

64,210
j 19,550
\ 2,500

11,075
1,000

— 19,550

11,200

64,460

2,500
19,550

11,200

64,460

2,500

35,168 31 37,085 — 30,750 66,960 — 36,210

4,496
179

4,405
1,555

77
21
30
82
1. — — — — —

10,637

3,200
2,097

10

68f- — — — — —

5,339 42 — — — — — —
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302 — JVs 18

fleriptuttg

1913. 1914. Poranfdjlojj für ïms $ûljr 1915.
Po

®lniiajfutctt.

(Is

Jtuspbeii.

Pr
fintialjntttt.

in*
Juapbtu.

3t-

21,857

5,863
17,143
22,175

m.

12

07
76
81

S1'-

42,000
1,000

14,100
18,500
6,600

10,500
1,000

9Î.

Sttufenbe 25erftialtimg«

XIII. djaft.

E. £anfttoi«tf«aftlid)e aSHtKetffluIew.

2. Sanbtoirtfchaftliche Söinterfchule <Stf)ipanb=

SJtünfingen :

a. Unterricht
b. Sanbwirtfchaftliche Verfudje
c. Verwaltung
d. Staprung
e. Verpflegung
f. VJietjjinê
g. Arbeiten ber 5praîttïatttert

Vetriebëergebniê
h. .^nbentorberanberungen
i. .ffoftgeïber

k. ©tipenbien
1. Vunbeêbeitrag

m. ©utëwirtfchaft

3. Sanbwirtfchaftliche Söinterfchule Sßruntrut:
a. Unterricht
b. Verwaltung
c. Slaprung
d. Verpflegung

Vetriebêergebniê
e. Snbentarberänberitng
f. Äoftgelber

g. Stipenbien
h. Vunbeêbeitrag

(Sanbeêauêftetlung, ^Beteiligung.)

1. Sanbwirtfchaftliche Söinterfchule Siütti
(filiale in Sangenthai.)

2. Sanbwirtfchaftliche Söinterfchule $d)tuanb=
VJiinfingen

3. Sanbwirtfchaftlidfe Söinterfchule Sßruntrut

3t-

32,420
7,475

1,000

3t-

42,000
1,000

15,400
51,500
15,075
12,500

3t-

1,000

3t-

42,000
1,000

15,400
19,080
7,600

12,500

67,039
53,047
13,484

10,371

76
60
05

71

91,700

22,500
2,400

20,000

—

40,895

27,380

20,000

137,475

3,400
27,380

20,000

96,580

3,400

96,231
316

60
55

51,600 88,275
43,500

140,875
42,500 1,000

52,600

96,548 15 51,600 131,775 183,375 — 51,600

9,977
1,688
4,936
2,951

55
45
80
70

10,850
1,600
7,750
2,600

—
75
30

10,925
1,630
7,750
2,600

— 10,850
1,600
7,750
2,600

19,554

4,125
250

4,787

50 22,800

5,700
200

5,200
500

—
105

5,700

5,200

22,905

200
5,700

5,200

22,800

200

10,892 50 12,600 — 11,005 23,105 — 12,100

35,168
5,339

96,548

10,892

31

42
15

50

37,085

51,600

12,600

—
30,750

131,775
11,005

66,960

183,375
23,105

— 36,210

51,600
12,100

147,948 38 101,285 — 173,530 273,440 — 99,910



JVÏ 18 — 303

Jtedfmmg

1913. 1914. Porattfdjlag fur îma loljr 1915.
P<

8innnf|men.

tlj -

Jtusgabeu.

üe
(Sinnafymen.

in«
Issgaben.

Sr. 9t. gr.

6,800
1,700
4,800
3,050

150

8t.

l'aufettbc SSertttattuttg.

XIII.

F. £<ut§Wtrtf<J>aftUcJ)c Settle
»ÎMnfmflCM.

a. Unterricht
b. Sterinattung
c. 9îahritng
d. Skrpftegung
e. ÏRiet^inê
f. Slrbeiten ber ©(Hüterinnen.

Setriebêergebnië

g. ßoftgetber
h. ©tipenbien
i. ïbmbeëbeitrag

G.

1. Snftrultionêlurfe
2. 33er|ct)iebene fioften

A. Sertoaltungëïoften ber StreWton....
B. 8anbtoirtfcf|aft
C. SantHmrtfibafttidje ©djule
D. äJlolfereiidjnle
E. Sanïnmrtfdjaftliibe SEBinter|rfjitten
F. $auëtoirtjdjaft(id)e ©djnle Sd)tonnïis9Jlûns

fingen
G. «Çlcifdjfdjan

gr.

150

Sr.

7,900
1,700

11,500
3,050
5,000

Sr-

150

Sr-

7,900
1,700

11,500
3,050
5,000

—
—

16,200
3,000

300
4,500

—

150
8,160

3,800

29,150

960
8,160

3,800

29,000

960

— — 9,000 12,110 30,110 — 18,000

2,902
2,122

90
60

3,500
1,500

3,500 7,000
2,000

3,500
2,000

5,025 50 5,000 — 3,500 9,000 — 5,500

26,925
579,734

16,426
41,942

147,948

5,025

41
78
63
38

50

26;975
617,200

48,040
33,820

101,285
9,000

5,000

—

3,000
400,300
188,180
247,610
173,530

12,110
3,500

30,825
981,700
237,020
284,380
273,440

30,110
9,000

—

*

27,825
581,400
48,840
36,770
99,910

18,000
5,500

818,002 70 841,320 — 1,028,230 1,846,475 — 818,245



304 — JV» 18

Jledjmtng

1918.

üartmfdjliig
1914. Poranfd)ltt0 für bas latjr 1915.

i'.t
(Simmdmen.

(p

luspben.

lie
fimiajpnen.

in»
Jtoogaben.

gt.

7,010
5,600
3,519
1,360

31.

35

ffr-

7,010
5,600
3,800
1,360

s».

Saufenbe SBertoaJtuttfl.

XIV. lorftntefen.

A. SBemaltunflStoften ber centralen ft-orft»
®ern»altun0.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. Stefolbungen ber 2lngefteïtten
3. Sureau» uttb Dîeifeloften
4. SOÎietgirtfe

B. ^otfO>oHjei.
1. gorftmeifter :

a. Sefolbungen ber gorftmeifter
b. Sureauïoften
c. fMfelofteit
d. Sîietjinê

2. Sreiêoberfbrfter :

a. Sefolbungen ber Sreiêoberforfter
b. Sureaufoften
c. IReifeïoftert
d. Siietjinfe

3. Oberbaitnmarte uttb äöalbauffelfer
4. Anteil ber ©taatêtoalbungen on bcn .Soften

ber .Sreiêoberfôrfter

C. g'ôrDeruttfl beb ^orfttoefenë.
1. Beiträge an SGßalbtttirtfc£)aftêplâne unb $br=

bernng beë gorfttoefenê im allgemeinen
2. Serbauungen bon Sötlbbädjen unb 21uf=

forftungen
(Sanbeêauêftellung, ^Beteiligung.)

I>. <S4)u% bon Slatnrôenïmâlern un» Silben»
bflnnjen.

1. Beiträge

gv.

1,290

185

gv.

8,300
5,600
4,100
1,545

g"- gv.

7,010
5,600
4,100
1,360

17,489 35 17,770 — 1,475 19,545 — 18,070

13,377
938

3,281
625

68,631
4,302

18,584
4,240

28,863
47,880

90
35

50
25
90

90

13,350
1,200
4,200

625

68,600
4,000

19,000
4,300

31,500
47,950

—

7,445

800

29,685

4,000

5,500

48,275

24,820
1,200
5,000

625

98,935
4,000

23,000
4,300

37,000

48,275

17,375
1,200
4,200

625

69,250
4,000

19,000
4,300

31,500

94,964 80 98,825 — 95,705 198,880 — 103,175

4,841

50,000

1,783

02

90

5,000

50,000

2,500

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

56,624 92 57,500 — — 55,000 — 55,000
»

116 — 1,000 1,000 1,000

116 1,000 — — 1,000 — 1,000

17,489
94,964
56,624

116

35
80
92

17,770
98,825
57,500

1,000

— A. ®ertonltitnfl§ïajtett
B. gorjtyoltjei
C. fÇôrûeruttô beg gorftuiefeng
D. @d)uij bon Dittturûenfmiilern unb 5U)ien=

bflnnjen

1,475
95,705

19,545
198,880
55,000

1,000

— 18,070
103,175
55,000

1,000

169,195 07 175,095 — 97,180 274,425 — 177,245

1



JVs 18 — 305

§tettptung

1913.
formtfdjkg

1914. Pormtfdjlog fur i>o0 $al)r 1915.
Be

einnahmen.

If'
linsgalten.

ÎU
iinnalintfn.

itt >

Jtitagaben.

3*-

979,583
182,376

SR. 3r-

963,500
180,000

SB.

Saufettbe

XV. Staatsomtömtgeiu

A. Mttt» 3tt)if^enntt^un0en.
1. ^auptnutjungen
2. c^ertrtu^uttgett

B. SRefcomufeuna«».

1. ©toctlofungen
2. ©rubenlofungen, Üorf
3. 2ßeib= unb Setjenjinfe, ©xaë= uttb Sifcfyenxaub

C. SSt*tfdx»ftêïoftett.

1. äöalblultuxen
2. Söeganlagen
3. .£>utt'o£)rte (SBanmuaxtenlbtjne)
4. !Rüftlö£)Tte
5. 9Jlarä)imgen, SSexmeffungen
6. ®teigexitngs= uttb SSextaufëfoften
7. Stec^têïoften
8. Stexbauungen bon 33adjläufen unb 3tutfd)=

fjalben
9. ©ebäubexefmiatuxen

D. Sefdttoerbeu.

1. Staatêfteuexn
2. ©emeinbefteuexn
3. ©cEjtoeltenmatexial

(Siefexungen an 93execf)tigte unb 2lxme.)

g*-

979,600
182,400

3-ï- gr.

979,600
182,400

gr.

\1,161,969 — 1,143,500 — 1,162,000 — 1,162,000 —

1,862
1,944

28,516

75
60
85

500
800

28,000

— 1,000
800

28,500

500

500

500
800

28,000

—

32,321 20 29,300 — 30,300 1,000 29,300 —

19,223
60,000
41,391

202,946
1,410
5,892
1,522
5,013

7,013

65

20

25
15
05
92

88

10

' 20,000
60,000
43,000

195,000
2,000
6,500
1,000
5,000

7,000

—

70,000

4,000

90,000
60,000
47,500

195,000
2,000
6,500
1,000

5,000
8,000

—

20,000
60,000
43,500

195,000
2,000
6,500
1,000

5,000
8,000

344,413 339,500 — 74,000 415,000 — 341,000

38,552
57,034

268
522

97
85

41,000
60,000
3,000

—
—

41,000
60,000

3,000
—

41,000
60,000

3,000

96,377 82 104,000 — — 104,000 — 104>000
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306 — As 18

Jledjmtug

1913. 1914. Poroitfdjlug for Hi |at)r 1915.
Ho

(Sinno^mtn.

Î'
Itispbf».

fle
Siuttalimett.

in>

Inspbfii.

&t.

47,880

5,000

SR. St.

47,950

5,000

SR.

Sattfettbe Söeffcwlttmg.

XV. Staatsttmlimngen.

E. »trwaUttnflötoften.
1. Slnteil bcr ©taatêttialbungen art bett Soften

ber $reiëoberfôrfter
2. Beitrag ait bie tlrtfall= mtb fircmfcntaffe ber

SBalbarBeiter

A. $jatO»t* ttttb ^intf^ennu^uugen
B. 9iebennn^«ngen
C. SBirtfdjaftëïojïen
D. Sftefdjtoerlien
E. SBetroaftunptofteit

XVI. Pomatien.

A. @vtva<t.

1. S)3acf)tjtnfe Dort ©Dilbmnänen
2. spad^inje Don Sßfrunbbomänen
3. Stiet^infe Don Ätrdjengebäuben
4. SUHetjinje Don 9lmtêgeMuben
5. SOÎietginfe Don SMIitärgebäuben
6. (Srlbê Don Sprobuïten
7. 2ßerfd)iebene ©nnafymen

St- »V.

48,275

5,000

St- Sr.

48,275

5,000

52,880 — 52,950 — — 53,275 — 53,275

1,161,959
32,324

344,413
96,377
52,880

20
10
82

1,143,500
29,300

339,500
104,000
52,950

— 1,162,000
30,300
74,000

1,000
415,000
104,000
53,275

1,162,000
29,300

341,000
104,000
53,275

700,612 28 676,350 — 1,266,300 573,275 693,025 —

244,369
11,308
11,135

914,960
149,110

273
250

36
65

60
35

247,000
11,000
11,135

972,670
151,070

500
100

— 255,000
11,000
11,030

998,535
151,070

2,000
100

1,500

255,000
11,000
11,030

998,535
151,070

500
100

—

1,331,406 96 1,393,475 — 1,428,735 1,500 1,427,235 —



Ni 18 — 307

Jîedjmtitg

1913.

fmrnnfdjlag
1914. Porûîtfdjlag für im* |al)r 1915.

Ho

tëtaunljmim. Ittogaben.

Ht
iiimaljmen.

in <

Juiegnbfu.

Sr-

7,529
214
110

1,265
48,620

91.

70
70
45
90
89

Sr.

5,000
500
500

4,000
50,000

m.

ëattfettbe sKertoaltung.

XVI. Pomanett.

b. mttftiafmofuu.
1. Kulturarbeiten unb 33erbefferungen
2. SJÎarctjungeu, Sermeffungen
3. 9tuffic£)tê!oftett
4. Kaufë= unb Serpacljtungef often
5. Sranbûerfidjenmgêfoften

iöefd)tt>ct!>eu.

1. ©taatëfteueru
2. ©emeinbefteuern
3. SBaffermietjinfe

A. (grtrng
B. aBirtf^aftêloften
C. SBefdjtoerkit

Sr- Sr-

5,000
500
500

3,000
50,000

Sr- Sr-

5,000
500
500

3,000
50,000

57,741 64 60,000 — — 59,000 — 59,000

20,536
19,418

1,759

81

92
47

23,000
20,500

2,000
6,000

500

23,000
26,500
2,500

23,000
20,500

2,000

41,715 20 45,500 — 6,500 52,000 45,500

1,331,406
57,741
41,715

96
64
20

1,393,475
60,000
45,500

1,428,735

6,500

1,500
59,000
52,000

1,427,235
59,000
45,500

1,231,950 12 1,287,975 — 1,435,235 112,500 1,322,735 —



308 — As 18

Jledjitunj
1913. 1914. Poranfdjlag fur |aljr 1915.

ito
iinnaijmen.

&•

lus galien.

iSf

(fiiiua&UKn.

in«

lusgabtn.

Sr-

63,776
90,662

32

Sr.

56,200
89,900

91.

Saufettbe tBernmltuuß.

XVII. ItomanenkaflTe.

A. ginfe ban ©utfjaben
B. ginfe fitt iaufjdjulïieit

%x.

62,670

• Sr-

92,630

Sr.

62,670

Sr-

92,630

26,885 68 33,700 — 62,670 92,630 — 29,960

12,421,911
524,196
636,206

37,508
12,607

1,426,182
1,050,000

400,000

356,250

16,235
337,039

5,474,354
1,090,661
1,109,947

70,861
2,797

30,000
305,075
800,000

95

35
19
75
41
40

35

92
15
75

12,840,300
529,000
749,200
25,000
13,000

1,414,000
1,050,000

400,000

675,000

15,000
250,000

5,720,000
1,170,000
1,112,000

73,400
2,000

50,000
329,300
800,000

—

XVIII. JjijpotljekarkafJ'e.

A. 9to(>evtva$.

1. Stttfe bon .fpt)pot£)etar=S)arlel)n
2. ginfe bott £>arlel)tt an ©emeinben
3. 3inje bon jeitweiligen ©elbanlagen
4. Ißrobifionen
5. SJiietjinë bont ïlnftaltëgebâube
6a. 3inêb.2lnlet()cnê o. 1897, gr.46,603,500,3°/o
6b. ^3iriâ beê îlnleiljenê b. 1905, gr. 30,000,000,

s'A0/«
6e. ^inê beë 2tnlei£)enë bon 1911, $r. 10,000,000

4%
6d._3tns b. 2lnlet()enè bon 1913, ffr. 15,000,000,

4 °/o
7. Soften b.Sinlbfitng b.Souponë u.Dbligationen
8. 3lmoriifation ber Slnleifienëfoften
9. ginfe ber Sepotë auf Kaffa[cÉ)eine

10. ginfe ber Sepotë in Kontokorrent.
11. ginfe ber Spareinlagen
12. Momentané ©elbaufnapmen
13.aS3erlufte

13.b@inlage in ben fieferbefonbê
14. Sintomnienëfteuern
15. Ijinê bes Stamm tapitalé
16. llmbautoften, Stmortifation
17. 9Jlbblierungêtoften, Slmortifation

B. »ermaltwnaôfoften.

1. îaggelber ber aSerïoaltunggbepbrben
2. Sefolbungen ber Seamten
3. Sefolbungen ber Slngefteïlten
4. ÜttZiet^infe
5. Sureautoften
6. 9îei^të= unb Setreibungêfoften
7. (Smolumente

13,794,200
595,000
177,700
47,000
19,000

25,000
4,000

1,398,100

1,050,000

400,000

675,000
15,000

240,000
5,958,500
1,190,000
1,220,600

72,000
5,000

50,000
343,300
800,000
50,000
15,000

13,794,200
595,000
177,700
22,000
15,000

1,398,100

1,050,000

400,000

675,000
15,000

240,000
5,958,500
1,190,000
1,220,600

72,000
5,000

50,000
343,300
800,000
50,000
15,000

1,163,027 08 1,095,800 — 14,632,900 13,511,500 1,121,400 —

13,343
47,500

100,250
11,000
30,027

645
3,976

30

15
25
60

15,000
47,500

110,000
12,000
29,000

500
3,500

—
20,000

7,000
3,500

15,000
47,500

115,000
12,000
58,000

7,500
3,500

15,000.
47,500

115,000
12,000
38,000

500

198,789 10 210,500 — 30,500 255,000 — 224,500



18 - 309

Jlcdprang

1918.

Hflranfdjlag
1914. Poronfrijlng für bas latjr 1915.

CtiuiialjincH.

Ip
JLusgabeu.

Ue

(Siuualjmeu.

in«
lusgabett.

gr.

800,000

8t. gl-

800,000

91.

Saufettbe aSertoaltuitfl.

XVIII. Htjpatljelwrkaflre.

3t»S be£ <Statmntat>italê •

gi-

800,000

gl- gi-

800,000

gr-

800,000 — 800,000 — 800,000 — 800,000 —

1,163,027
198,789
800,000

08
10

1,095,800
210,500
800,000

— A. Uloljertrag
B. $erhmltttnpfojieit
C. ging beg ©tanuttfabitalg

XIX. lantonalbanh.

A. »etriebêertrag.
1. äöedjfeiertrag
2. 3inle:

a. 3inëbe§21nleil)enêt>. 1899, ffr. 12,935,000,
3Vs%

b. ging beê 2lnleil)enê t>. 1911, ffr. 10,000,000,
4%

c. Soften ber ©nlbfung ber (îoufionè unb
Obligationen
(SImortifation b. 2lntei§enöfoften 0.1911.)

d. 9Serf(i)iebene ginfe
3. ißrobifionen unb 9Iufbeiuat)rungsgebüf)rett
4. Santonale unb ©emeinbefteuern

j 5. SSerlufte
16. 3Ibfd)reibungen
7. SursgetDtnn auf Söertfdjriften
8. 33ertoattungëtoften

(Sinlage in bie Sfiejialreferbe f.fforberungen.)

B. ®rtragët»er»»ettbutt0.

1. llebertragung in bie ©pejialreferbe für
fforberungen

14,632,900
30,500

800,000

13,511,500
255,000

1,121,400

800,000
224,500

1,764,2,37 98 1,685,300 — 15,463,400 13,766,500 1,696,900 —

1,532,649

475,709

400,000

4,076

10,000
2,420,230

747,476
249,939
112,999
593,912
29,649

1,318,477
77,000

97

30

95
74
60
17

97
35
67

1,500,000

460,503

400,000

2,497

1,500,000
763,000
200,000

| 300,000

1,300,000

—

1,500,000

12,140,000
758,000

444,765

400,000

3,235

10,500,000

250,000

400,000

1,300,000

1,500,000

1,640,000
758,000

444,765

400,000

3,235

250,000

400,000

1,300,000

1,487,892 30 1,100,000 — 14,398,000 13,298,000 1,100,000 —

187,892 30 — —

187,892 30 — — — — — —

1,487,892
187,892

30
30

1,100,000 — A. Setriebgertrng
B. (grtraßgtoertoeitöttttö

14,398,000 13,298,000 1,100,000 —

1,300,000 — 1,100,000 — 14,398,000 13,298,000 1,100,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 78



310 — Ai 18

fifdntutts
1913.

Iturmifrijlag
1914. Porûttfdjlag fut Îiûô lûljr 1915.

il o

Olinualjmeu. luBjobtn.

ii f t n

®imm(jmcii.| Insgalitn.

S*-

45,635
827,922

156,449
77,331
4,526

6,121

M.

45
90

14
53
44

88

S*-

46,000
714,000

134,000
10,000
5,000

9Î.

Suttfettbe SKernmltuitß.

XX. Staatskuffe.

A. 3i»f« »ou ©utftabett.

1. ginfe boit ©elbanlagen:
a. SBantbepot
b. Obligationen
c. Vitien

2. 3infe bon SBorfchüffen :

a. ©pe^ialbertoaltungen
b. Oeffentlic^e Unternehmen

3. .Qinfe bon berfdfiebenen ©uthaben nnb 35er=

fhâtnngêjinfe
4. 33erfct)iebene Sinna^men

B. gittfe füv $rt»ttlb<n.

1. 3infe für Oepotë:
a. Opejialberiuattungen
b. @erid)tlict)e ©elbtjinterlagen
c. îtbminiftratibe ©elbt)interlagen
d. ©hezialfottbê
e. 3Serfcf)iebene Sefmtë

2. ©conti für ^Barzahlungen

A. giiife bon ©ttthakit
B. gtnfc für ©Bulben

St.

46,000
526,000

140,200
10,000

5,000

St. St.

46,000
526,000

140,200
10,000

5,000

St.

1,117,987 84 909,000 — 727,200 — 727,200 —

211,995
20,265

117
2,139
9,117
6,645

93
56
29
07
32
02

400,000
20,000

1,000

7,000
8,000

—
— 20,000

1,000

7,000
8,000

—
20,000

1,000

7,000
8,000

246,002 05 436,000 — — 36,000 — 36,000

1,117,987
246,002

34
05

909,000
436,000

727,200
36,000

727,200
36,000

871,985 29 478,000 727,200 36,000 691,200 —



Jfc 18 — 311

ftedpumg

1913.

gûrunfitjlûg
1914. Porotifdjlag fur U* laljr 1915.

Hod*
®innal)meu.| luoplieu.

1

Pc

ftiuuabmtu.

in*
luoplteu.

gr-

175,066
25,781

6,375
5,095
1,227

91.

74
85
50
20
85

gr.

130,000
30,000

6,500
500

1,000

9t.

Saufettbe îBertoaltuttg.

XXI. Pußett unit lonflshatioitcti.

A. ©Mfeeit.

1. ©eridjtlidje Snjjen
2. llmgemanbelte Sufjen
3. 93erjäf)rte Sufjen
4. Slbminiftratibbufjen
5. einteile att etbgenöffifc^en Sufjen

B. »ttftentterwenbttttfl.

1. Sepgstoften
2. 33eIo^rtuttgen an ©enteinbepolijeibiener unb

Sßriöate
3. Beitrag an bie Sefolbung beë ißolijeifor^
4. Seitrag an bte ^nbalibentaffe beëfelben
5. Sittteil ber ©emeinben
6. Slnteil beê ©eiunb^eitëroefenë
7. Serfdjiebene Sußenanteile
8. Sortrag p öerteilenber Slnteite

C. unb Äonfl^fattonen.

1. @rfa^
2. ^îonfiëlationen

A. Sujjen
B. SSitfeenbertoenbung
C. (Srfal? unb ÄonpSfatioiten

Sc.

130,000

500
1,000

gi-

30,000
6,500

gr-

130,000

500
1,000

gr-

30,000
6,500

149,232 44 95,000 — 131,500 36,500 95,000 —

6,487
2,644

• 20,000
17,000
45,211
45,211

8,534
4,142

85
10

65
65
74
45

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

— 5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

149,232 44 95,000 — — 95,000 — 95,000

12,875
68

51
40

3,000
100

3,000
100

3,000
100

12,943 91 3,100 — 3,100 — 3,100 —

149,232
149,232
12,943

44
44
91

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,000

12,943 91 3,100 — 134,600 131,500 3,100 —



312 — JVs 18

llfrfjming
191B.

^rrranfiijlfls
1914. jporaufdjlag für bus |aljr 1915. * 0

iimmljmen.

b-

luspbett.

§U

ffitmaljmen.

1 it °

Ausgaben.

&r.

84,706
17,280
20,130

2,380
3,518

SR.

45

80
76
98

Sr.

74,000
16,000
21,400

2,500
3,000

9Î.

Saitfettbe

XXII. Sagit, fifdjerei unit Sergbau.

A.

1. Sagbpatentgebüljrett
2. 2lttteil ber ©emembett, 20 °/o
3. ïhtrftd)te= uttb Sejugëloftext
4. ^ebuttg ber $agb
5. Vergütung ber (Sibgenoffenfcljaft

B. fifdjerei.
1. gifdjejettjmfe uttb ^atentgebiifjren
2. 2luffiif)të= uttb Sejugefoften
3. Hebung ber $ifd)gudE)t
4. Vergütung ber ©ibgertoffertfcf)aft
5. gi[^3uct)tanftalt
6. 9îecf)têfoften

C. ©ergbau.

1. 33efoIbung bes SJHnen^nffieftorë
2. @ifetterggebiif)rert
3. Steinbrüche:

a. Äon^efftonägebühren
b. 'Stücferttfteirtbrtxc£j, 2tu8beutung

4. fpebmtq beê Sergbaueê

A.
B. ififdjera
C. SBcrßbatt

Sr.

74,000

1,220

3,000

St.

15,000
22,620

2,500

Sr.

74,000

3,000

Sr.

15,000
21,400
2,500

48,433 87 37,100 — 78,220 40,120 38,100 —

19,516
13,108

402
6,414
1,014

1

70
96
50
38
85
50

17,000
13,000

500
5,500
1,050

400

—

17,000
1,000

5,500
1,550

14,000
500

500
400

17,000

5,500
1,050

13,000
500

400

13,432 97 9,650 — 25,050 15,400 9,650 —

1,000
2,365

207
1,701
3,842

92

62
88
20

1,000
2,500

1,500
800
500

— 2,500

200
800

1,000

500

2,500

200
800

1,000

500

566 78 3,300 — 3,500 1,500 2,000 —

48,433
13,432

566

87
97
78

37,100
9,650
3,300

— 78,220
25,050
3,500

40,120
15,400

1,500

38,100
9,650
2,000

—

61,300 06 50,050 — 106,770 57,020 49,750 —



18 — 313

fledjnuttg
1913.

Uflraitfdfljiji
1914. Porotifdjlag für |a(jr 1915.

ftniifllfmftt.

lp
Itiogabrn.

ft
fiinnaljmeit.

in <

Ausgaben.

57,626
1,155,798

1,580
1,540

17,631
1,372

622
1,200

331
55,606

SR.

52
40

40
50
92

20
25

gr.

1,100,000
1,400
1,000

15,000
1,200

750
300

SR.

Saufende SBerttwltuug.

XXIII. M;fyanMung.

A. Saljberfauf.
1. Saljjborräte auf 1. partner
2. ,f?ocf)falj
3. 2afelfal3
4. ÏReerfalj
5. ©eloerbefalj
6. fÇeirtfaïâ
7. geirtfteê Vergolberfala „(Srenol"
8. Safelfala „©réfil"

(îafelfaïa „Séréboë")
9. ©aljborrüte auf 31. 2>ejember

B. ©etriebëfoften,

1. ginê Vetriebêtafntafô
2. $ranêf>ortfofteu
3. 2luëlnûgerïï>t)ne
4. Vtagajinlötjne
5. Vergütungen für Varja^Iung
6. Verfdiiebene Vetriebêfoften
7. Verfdjtebene @tnna£)men

C. SBerttwltuttflSfofiett.

1. Vefolbungen ber Veamten
2. Vureaufofteit
3. ajtietjinfe

A. 6aljberfttuf
B. tBetriebgïojiten
C. $trûMltiut8§ïojïen

%r.

1,620,000
5,000
1,950

42,000
2,100
1,300
1,000

Se.

520,000
3,600

750
26,000

900
800
700

Se-

1,100,000
1,400
1,200

16,000
1,200

500
300

Se-

1,175,656 15 1,119,650 1,673,350 552,750 1,120,600 —

16,000
81,054

115,818
9,826

13,086
867
286

15
06
40
43
10
76

16,000
80,000

115,000
9,800

13,500
1,500

100

—

100

16,000
82,000

117,000
9,800

13,500
1,500

100

16,000
82,000

117,000
9,800

13,500
1,500

236,865 38 235,700 — 100 239,800 — 239,700

12,160
1,663
7,970

25
12,160

1,400
7,970

— — 12,160
1,400
7,970

— 12,160
1,400
7,970

21,793 25 21,530 — 21,530 — 21,530

1,175,656
236,365
21,793

15
38
25

1,119,650
235,700

21,530

— 1,673,350
100

552,750
239,800

21,530

1,120,600
239,700

21,530

917,497 52 862,420 — 1,673,450 814,080 859,370 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 79*



314 — AÎ 18

fledjmmg
1913. 1914. Jforattfdjlag fur îms |atjr 1915.

einnahmen.

b-

|B00abî«.

*r
Öiuim&mtn.

IK'
Jiuegabeit.

»•

144,084
813,356
40,018

8t.

10
70
90

3*-

78,000
550,000

32,000

3t.

Suufettbe SBertoaltwtg.

XXIV. Stempelsteuer.

A. <$tetttpeH>erfauf.

1. ©tempelpapier
2. ©temjjelmarlett
3. ©pielîarten=@tem))el

B. ©etriedSïofteu.

1. 9t immaterial uttb Unterhalt ber ©eräte
2. iproötfionett ber ©tempelberïâufer
3. Serfcfitebette 93ejug§foftett

Sertomltttttflêïoftett.

1. SSefolbuttg beè 33orftet)erê ber ®tempetOer=

maltuttg
2. 93efoIbungett ber Slttgefieïïtett
3. 93ureaufoften
4. iMetjinfe

A. ^teittUeluerfouf
B. Setricûëïoften
C. $ertoaltttttfl8ïoften

3v.

30,000
340,000

30,000

3Ï- 3r.

30,000
340,000

30,000

997,459 70 660,000 — 400,000 — 400,000 —

18,957
52,850

298

55
24

20,000
40,000

500

— — 20,000
20,000

500

— 20,000
20,000

500

72,105 79 60,500 — — 40,500 -— 40,500

4,500

6,900
3,751

550
85

4,500

8,000
3,500

550

—

—
4,500
8,000
3,500

550

— 4,500
8,000
3,500

550

15,701 85 16,550 — — 16,550 — 16,550

997,459
72,105
15,701

70
79
85

660,000
60,500
16,550

— 400,000
40,500
16,550

400,000
40,500
16,550

909,652 06 582,950 400,000 57,050 342,950 —



JV» 18 — 315

Jledjmmg

1913.

$0rmtfd)lttg
1914. Porattftylag für bas $aljr 1915.

Po

öiitiittljmen.

(P

Inepben.

P e

(Slitttafrmeu.

iü>
lusgalien.

S*-

1,090,166
238,862
520,526

1,343

8t.

67
40

15

850,000
180,000
385,000

1,500

8t.

Saitfettbe

XXV. dMfyren.

A. 5(mté« uttb ®eri<J)t$ftf)reibet!
unb ©ctïcibunflê« unb tïouïurMmter.

1. ^rogentgebüfyren ber 3XmtêfcÈ)reiber

2. $ije ©ebüfjreu ber SHmtsfcijreiber

3. ©ebüljren ber ©eridjtêfcfyreiber uttb ber äte=

treibuugê= unb Jîonfureâmter
4. Sepgêloflett

B. ®t«tttêïanjtci.

1. ©iTtoIumettte, ißatentgebüljrett uttb 9taturali=
fatiünögeBüfjrert

©eridttbfanjtetcn.

1. Obergertdft, ©ebüfjrett itt (5iüt[fac£)ctt, I?an^
Iei= unb ijSatentqebübjren

2. ©ebüijreu bes Serroaltungégertdjtes
3. £)cmbefôgerid)t
(©ebüifren in ©traffacfien, fiefje IIIb. G. 2.)

D. Sttftiî unb s^olijet.

1. ®ebül)ren ber ^uftijbtreïtton unb ber ^oIijei=
bireltion

2. ©ebüfyren für 2Jtarlt= unb .öauflerpatente
3. ^atenttajen ber £mnbel§retfenbett
4. @ebül)ren für ûîabfo^rerbetuiûigungen

3r-

400,000
100,000

360,000

3v-

1,500

3r-

400,000
100,000

360,000
1,500

1,848,211 92 1,413,500 — 860,000 1,500 858,500 —

55,721 35 35,000
35,000 35,000

55,721 35 35,000 — 35,000 — 35,000 —

13,800

870
3,650

8,000

600
4,000

8,000
600

4,000

8,000
600

4,000

—

18,820 12,600 12,600 — 12,600 —

27,612

97,149
90,406
71,760

15

10

55

15,000

80,000
75,000
50,000

15,000
80,000
60,000
50,000

— 15,000
80,000
60,000
50,000

—

286,927 80 220,000 205,000 — 205,000 —



316 — X» 18

Ptdjitung
1913.

Jjtormtrdjlag

1914. Porattfdjlttg fur bas $nljr 1915.
He

itttnaljoien.

!F«

lusgabeit.

H c

fiimtaljracti.

in »

lusgnbttt.

Sr.

3,161
15,718

574

81.

83
45

Sr-

3,000
12,000

200

SR.

ëaufettfee SBethwïtmtg«

XXV. iebiUjren.

E. Siveftiott beS Stroe««.

1. Âortgeffionëgebitfjrert
2. ©eroerbeidjeittgebitljrett
3. ©ebiifjrert ber |>attbelê= uttb ©eloerbetanimer

F. ^ritutnabivettion.

1. Smolumeitte uttb SdjaitêiDâgerpatente
2. ïfelurêfotitmtffiott

A. Mats« uitb ©eridjtSfdjmbet ttnb Setretbunps
unb tfoitfuröämter

B. ©taatSïanjlei
C. ©mdjtëfanjleiett
D. Sufltj uttb ^alijci
E. îireïtiott beê 3«»««
F. gfittattjbireftion

XXVI. Œrbfdjoftfi» und Sdjenhungs*
Steuer.

A. <$«t«A0 be« @«bf$Aft$> «»b @<t>enfun0ë>
®tewet.

1. Orberttltc^e Slbgabett
2. Slntetl ber ©emeittbett, 10 °/o
3. Sufjett

Sr-

3,000
12,000

200

Sr. Sr-

3,000
12,000

200

Sr-

19,454 28 15,200 — 15,200 — 15,200 —

15,318 25
100

8,000
100

8,000
100

8,000

15,318 25 8,100 — 8,100 — 8,100 —

1,848,211

55,721
18,320

286,927
19,454
15,318

92

35

80
28
25

1,413,500

35,000
12,600

220,000
15,200
8,100

—
860,000
35,000
12,600

205,000
15,200
8,100

1,500 858,500
35,000
12,600

205,000
15,200
8,100

—

2,243,953 60 1,704,400 — 1,135,900 1,500 1,134,400 —

710,921
71,129
3,748

65
88
70

500,000
50,000
2,000

500,000

2,000
50,000

500,000

2,000
50,000

643,540 47 452,000 — 502,000 50,000 452,000 —



As 18 — 317

ftfdjmmg
1913.

Itoraitftiilag
1914. Porattfdjlag für k« $a!)r 1915.

Ho

SiitnafittKn.

Ij!
Inosaben.

HE

fiinnaljratii.

t n <

Juisgabett.

Tyv.

12,899
408

m.

60
70

Sv.

10,000
500

SR.

Saufettbc îBerlualtung.

XXVI. (frbfdjafts= unît jSttjenHungs=

Steuer.

B. ©cjitflgfoftrn.

1. Sejugêprobifiottett
2. äterfdjiebene Sejugëloftert

A. fêrbfdjafiê« uttö SrfjenfiMflS=Steuer
B. ©c3«ß8to|ten

1

XXVII. ifaflTerredjtsabgaben.

A. ertrag bec 28affemd)t$ab8aben.

1. Abgaben
2. Slnteil bes 51aturfc§abetifonbê, 10 °/o

B. SejugSfafiett.

1. SDruc!= ittib attbere Sejugêloften

A. drtrag Der 2Baf|"crred)t8abgaben....
B. äSeptßStoften

10,000
500

gr.

10,500
500

13,308 30 10,500 — — 10,500 — 10,500

643,540
13,308

47
30

452,000
10,500

502,000 50,000
10,500

\

452,000
10,500

630,232 17 441,500 — 502,000 60,500 441,500 —

114,231
11,423

90
20

100,000
10,000

110,000
11,000

110,000
11,000

102,808 70 90,000 — 110,000 11,000 99,000 —

36 500 500 500

36 — 500 — — 500 — 500

102,808
36

70 90,000
500

110,000 11,000
500

99,000
500

102,772 70 89,500 — 110,000 11,500 98,500 —
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§lertjtuutg

1913.

Jlorattftijlag

1914 Porottfdjlog fur bas $aljr 1915. Ii
dittnaljtnen.

b

lusgaben.

le
dlitnatimrit.

in <

lusgabiH.

1,177,171
116,257

3t.

95
86

3*-

1,167,000
117,000

9t.

Saufctibe aScrtoaltung,

XXVIII. JUirtfdjafts» uttö lleinoerkaufs-
patentgebiiljrett.

1. üßatentgebülirett
2. Anteil ber ©emehtbett, 10 °/o

B. Bevtottf£0eMM)«ett.

1. Spatentgebiiîjrett
2. 2tnteil ber ©emetttbett, 50 %

C. »ejttflôfoften.

1. ^fnfbeïtiottê=, £ajatit>n§=, 93ejugê= uttb 3)rucÈ=

ïoftett

A. äBtrtfdjaftbltatentßelmiljren
B. Ktrfiutfgßebüjjetn
C. Stjttßbfoften

1,202,000

3r-

35,000
117,000

1,167,000
117,000

1,060,914 09 1,050,000 — 1,202,000 152,000 1,050,000 —

32,381
16,290

90

1

32,000
16,000

26,000
13,000

2.6,000
13,000:

16,091 90 16,000 — 26,000 13,000 13,000 —

766 10 4,000
2,000 2,000

766 10 4,000 — — 2,000 — 2,000

1,060,914
16,091

766

09
90
10

1,050,000
16,000

4,000

1,202,000
26,000

152,000
13,000
2,000

1,050,000
13,000

2,000

1,076,239 89 1,062,000 — 1,228,000 167,000 1,061,000 —
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|lrdjmntg
1913.

Jlflrmtftijlitg
1914. Jtoraitfdjlag für Î>O0 |al)r 1915.

He

(Sittuoljmen. Insgabett.

He

«immljntett.

in»
Inagabett.

Sr.

1,184,MO

20,512
1,500

35,993
55,500
4,937

91.

05

60

75

65

Sr.

1,000,000

20,500
1,500'

36,000
50,000

8,000

91.

Saufctibe SBerfomltuttg.

XXIX. Unteil am trtrage bes $Uhol)ol=

mouopols.

1. (IrtraflgsSlntetl
2. ©efätttpfitnji beg 9Ufoljoli8ttiu8:

a. spoiigeibireltiort
b. llitterricptêBrefett
c. 91rmenbire!tton
d. Sireftiott bes ^ttnern

« *« 1 ££&, ::::::

XXX. Anteil am Ertrage ber ^djmeijer.
HatioualbattH.

1. ©ttycfjäbigimg Bon 45 9tp. pro .öurtbert ber

sJtoteitemt||ion ber .Rantonatbanf....
2. Stttfdjäbigimg Bort 35 9tp. pro Äopf ber

SßopnbeBöllerung

Sr.

i

800,000

Sr-

14,840
1,085

36,200
27,875

Sr-

800,000

Sr-

14,840
1,085

36,200
27,875

1,065,996 05 900,000 — 800,000 80,000 720,000 —

90,000

226,056 95

100,000

193,763
90,000

226,057

90,000

226,057

316,056 95 293,763 316,057 — 316,057 —
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JUdpttmg

1913. 1914. Poronfdjlog fur lotjr 1915.
Ho

iimmljuun.

II'
luspben.

Hc

Cimmljitmt.

in»
Jlusgabf«.

gv-

844.193
105.194

18,232
10,978

478,320

at.

25
55
10
70
60

gv.

750,000
80,000

5,000
5,000

415,000

m.

Saiifettbe ©ertualtmig.

XXXI. Pilitärfleuer.

A. 3«iUtätftett<r.

1. Sattbeêartttieîertbe @rfat$fltc()ttge
2. Sattbeëûblrefenbe @rfat!]pf(icf)tige
3. (Matoflicbtiqe Sßefirmcmner
4. 9îiicfftânbe
5. 2lriteil ber (Sibgenoffenfdjaft, 50%

B. £a$atiott£< uni» ©ejuflSfoften.

1. SSefoIbungen ber Slngefteïïten
2. jCajationêfoften
3. S8ejug§=, 3DritcÊ= unb 9tect)tst often
4. ïtnteit an ber SBefolbung beê ,ftantoné=

lïrtegsfommtfiârs
5. Slnteil bes S3unbes

A. SRtïitiirfteMer
B. £«jntiflnö= itnb SBejupïoften

gv.

750,000
80,000

5,000

gv.

5,000
415,000

gv.

750,000
80,000
5,000

gv.

5,000
415,000

478,320 60 415,000 — 835,000 420,000 415,000 —

6,400
5,648

60,851
1,500

38,265

20
60

65

9,600
6,000

64,600
2,000

30,800

—

33,200

9,600
6,000

64,600

2,000
33,200

9,600
6,000

64,600

2,000

36,134 15 51,400 — 33,200 82,200 — 49,000

•

478,320
36,134

60
15

415,000
51,400

835,000
33,200

420,000
82,200

415,000
49,000

442,186 45 363,600 — 868,200 502,200 366,000 —
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lledptmtg
1913.

IJflnmfdilflg
1914. Porattf$lü0 für îms $ol)r 1915. iiBlh

0iittta{)mtn.| Ausgaben.

ü t

finnaljraeu.

in «

Jlnsgabett.

8*-

3,549,129
718,281

2,010,940
194,586

85,673
39,746

SR.

95
12

37
51
02
67

8t-

2,500,000
729,600

1,920,000
199,200

15,000
5,000

SR.

Smtfettbe SJerkmltuttg.

XXXII. direkte Steuern.

A. SöertttdgtttSfletter,

1. ©runbfteuer :

a. Sm alten lîcmton, 2,5 °/oo
b. Sut Sura, 2,4 %o

2. ßapitalfteuer :

a. Si" alten flanton, 2,5 %o
b. Sut Sura, 2,4 %o

3. 9tadjbeäiige
4. (Steuerbufjen

B. ©infotnmenëfteuer.

1. Stnfommensfteuer I. Maffe :

a. Sut alten Äanton, 3,75 % • • •

b. Sut Sura, 3,6 %
2. Sinfomntenêfteuer II. Älaffe :

a. Sut alten Canton, 5 %
b. Sut Sura, 4,8 %

3. Sinfommenêfteuer III. ,Staffe :

a. Sut alten Canton, 6,25 °/o
b. Sut Sura, 6 %

4. Stadjbejiige
5. Steuerbufjen

C. uttb »ej«g«toflen.
1. @infontnten3fteuer=Sommifftonen
2. Cantonale ûtelnrêtommiffion
3. SSejugSfjratnfionen :

a, SSerm&genëfteuer
b. Sinïommenêfteuer

4. Soften ber «Steuergefeijrebifton
5. 6ntfcl)äbtgungen an bte ©emeinben
6. 23erfcf)tebene Se^ugêloften

8-r-

2,550,000
744,000

2,017,500
199,200

15,000
5,000

»' Sv.

2,550,000
744,000

2,017,500
199,200
15,000
5,000

&>•••

5,598,357 64 5,368,800 — 5,530,700 •— 5,530,700 —

3,326,332
973,525

38,559
5,936

1,124,022
80,455
34,373
22,688

24
78

67
90

33
73
46
61

3,300,000
972,000

35,000
6,240

1,000,000
78,000
25,000
10,000

—
2,400,000

600,000

40,000
6,720

1,062,500
78,000
25,000
10,000

—

2,400,000
600,000

40,000
6,720

1,062,500
78,000
25,000
10,000

—

5,605,894 72 5,426,240 — 4,222,220 — 4,222,220 —

17,722
39,883

119,835
175,464

601
5,328

39,084

80
80

81
40
80
70
93

20,000
45,000

108,976
161,737

5,000
5,500

40,000

—
20,000
45,000

112,214
125,617

5,000
5,500

40,000

— 20,000
45,000

112,214
125,617

5,000
5,500

40,000

397,922 24 386,213 — 353,331 — 353,331
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Jledjmutg

1913.

Hcraitfdjlag
1914. Jtoranfdjlng für Îio0 loljr 1915.

i'.c

<5inual))tirti.

ü-
lusgabtn.

Se

fiinnoljwtn.

i u >

lusgabtu.

gr¬

il,ooo
42,926
10,292

1,755

SR.

55
05

Sr.

11,000
47,200
10,000

1,755

ïR.

ëaufettbe SBerttxtftttttg*

XXXII. direkte Steuern.

D. «ertewthmflSïofïen.

1. 33efoIbmtgen ber Seamten
2. 33efoIbungen ber 9lngeftellten
3. 33ureau= uttb SReifefoften
4. 3CRtet0îttfe

A. ISBermüßenifteuer
B. fêtnïojnntenëflener
C. îarattonâi uitb Sejugôfofteu
D. $evimiltuug§fofïen

XXXIII. Itmiorljergefebenes.

1. Srblofer 9îac§Iaj3
2. Stnontjme SRûcïerftattungen

(SReferbe für bie Soften ber @riutbbudj=
Bereinigung.)
(Sutneifung an einen ffonbê für ©riinbung
einer Spenfionë= unb Snbalibenïaffe.)

Sr- Sr-

16,000
47,200
10,000
2,005

Sr- Sr-

16,000
47,200
10,000
2,005

65,973 60 69,955 — — 75,205 — 75,205

5,598,357
5,605,894

397,922
65,973

64
72
24
60

5,368,800
5,426,240

386,213
69,955

— 5,530,700
4,222,220

353,331
75,205

5,530,700
4,222,220

353,331
75,205

10,740,356 52 10,338,872 — 9,752,920 428,536 9,324,384 —

62,854

50,000

44

— — — — — —

112,854 44 — — — — — —
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Voranschlag für das Jahr 1915.

Bericht der Finanzdirektion
an

den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates.

(November 1914.)

Der Voranschlag über den Staatshaushalt des
Kantons Bern für das Jahr 1915, den wir Ihnen hiermit

zur Beratung und Genehmigung unterbreiten,
sieht vor:

Rohausgaben Fr. 63,664,001
Roheinnahmen » 58,127,760

Ausgabenuberschuss Fr. 5,536,241

oder wenn nur die reinen Ausgaben und Einnahmen
in Betracht gezogen werden:
Reinausgaben Fr. 25,757,112
Reineinnahmen » 20,220,871

Ausgabenüberschuss Fr. 5,536,241

Der vom Grossen Rat für das Jahr 1914 festgestellte

Voranschlag wies einen Ausgabenüberschuss
von Fr. 3,162,754 auf. Es schliesst mithin der
Voranschlag für das Jahr 1915 um Fr. 2,373,487 ungünstiger

ab als derjenige für 1914.
Dieses Ergebnis steht grösstenteils unter der

Einwirkung des europäischen Krieges. Die nachteiligen
Folgen, welche die Kriegswirren auf nahezu das
gesamte wirtschaftliche Leben ausüben, treffen in empfindlicher

Weise auch unser Land und damit den Staat
in seinem Finanzhaushalt. Sie machten sich gleich
von Anbeginn des Krieges geltend bei den Einnahmsquellen,

deren Erträgnisse der Gradmesser fortschreitender

oder rückschrittlicher wirtschaftlicher Entwicklung

in unserm Kanton sind. Z. B. gingen die
Einnahmen für Stempel seit 1. August abhin gegenüber
den frühern Monaten um ein bis zwei Drittel,
desgleichen die Prozentgebühren um mehr als die Hälfte
zurück. Es werden daher die für normale Verhältnisse
als Minima geltenden Ansätze des Budgets selbst in
1914 nicht erreicht werden. Da sich der Krieg aller
Voraussicht nach im günstigsten Falle bis weit ins
nächste Jahr hinüberziehen dürfte und von daher die
gedrückte Lage lange anhalten wird, waren wir ge¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1914.

nötigt, den Ertrag der Stempelsteuer in Anlehnung an
die Ergebnisse der letzten Monate gegenüber den
Berechnungen des Jahres 1914 um Fr. 240,000, den
Ertrag der Gebühren, worunter die Prozentgebühren mit
Fr. 450,000, um Fr. 570,000 zu reduzieren. Die emfind-
lichste Einbusse wird die Staatskasse auf den direkten
Steuern, insbesondere der Einkommenssteuer 1. Kl.
erleiden. Wie hoch sie sich belaufen wird, ist zur Zeit
nicht abzusehen. Während in andern Jahren auf einen
steigenden Ertrag der direkten Steuern abgestellt werden

konnte, wird für 1915 im Vergleich zum Vorjahre
ein Minderertrag von Fr. 1,014,488 angenommen. Die
Einkommenssteuer I. Kl. ist um ca. 30 % niedriger
veranschlagt, als sie es für 1914 war. Ein fernerer
Ausfall wird sich auf dem Anteil am Ertrage des
Alkoholmonopols ergeben. Gegenüber einer Reineinnahme
von Fr. 900,000 in 1914 ist für das nächste Jahr eine
solche zu erwarten von nur Fr. 720,000. Was die
übrigen Einnahmen anbetrifft, so werden in der Hauptsache,

von mehr oder weniger erheblichen Verschiebungen

abgesehen, die Ergebnisse erhofft, wie sie für
das laufende Jahr berechnet sind. Dies gilt namentlich

von den beiden staatlichen Finanzinstituten. Ein
um Fr. 218,200 höherer Ertrag ist für die Staatskasse
vorgesehen. Zwar musste eine geringere Rendite der
abträglichen Eisenbahnkapitalien in Rechnung gezogen

werden. Dagegen kommen die den Ertrag der
Staatskasse belastenden Passivzinsen für vorübergehende

Geldbeschaffung infolge des Anleihensabschlusses
in 1914 mit Fr. 400,000 in Abgang. Dieser
Minderausgabe steht allerdings eine Mehrbelastung des An-
leihensdienstes von Fr. 673,765 gegenüber mit Rücksicht

auf die erwähnte Anleihensaufnahme. Im ganzen
sind die Einnahmen im vorliegenden Voranschlag um
Fr. 1,693,909 niedriger veranschlagt als für das Jahr 1914.

Es läge nahe, und dies wird namentlich die Ansicht
derjenigen Kreise sein, die mit unserm Staatshaushalte
nicht näher vertraut sind, für den Ausfall in den
Einnahmen einen Ausgleich durch Ersparnisse, d. h. durch

82
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entsprechende Reduktionen der Ausgaben zu suchen.
Wir brauchen nicht zu versichern, dass wir uns
bemüht haben, überall da Reduktionen eintreten zu
lassen, wo dies irgendwie möglich war. Indessen konnte
es bei weitem nicht in einem Masse geschehen, dass
dadurch die Mindereinnahmen ausgeglichen wurden.
Hieran hindert uns der Umstand, dass der weitaus grösste
Teil unserer Ausgaben gesetzlich festgelegt ist und
Reduktionen eine Revision der bezüglichen Vorschriften
voraussetzen. Bs bestand im Gegenteil für eine Reihe
von Ausgaben das Bedürfnis, sie gegenüber dem
laufenden Jahr zu erhöhen. Dies ist am erheblichsten
der Fall bei den Kosten der Armenpflege, die um
Fr. 200,000 höher veranschlagt sind. Wo es aber
anging, wurde nur das gesetzlich zulässige Minimum
der Ausgaben in Anschlag gebracht. Eine neue
Ausgabe von Fr. 673,765 bedingt, wie bereits erwähnt,
das in 1914 aufgenommene 41/* % Anleihen von
Fr. 15,000,000.

Eine Ersparnis von Fr. 830,000 wäre möglich durch
Sistierung der Kredite für Hoch-, Strassen- und Wasserhauten.

Allein sie konnte nicht ernstlich in Erwägung
gezogen werden, denn erstens handelt es sich zum
Teil um in der Ausführung begriffene Werke, die
ohne Schaden nicht gut eingestellt werden könnten,
zweitens würde die Sistierung der Kredite eine
Verminderung von Arbeitsgelegenheiten bedeuten, die
gerade in der gegenwärtigen Zeit am allerwenigsten
tunlich wäre. Weitere Ersparnisse Hessen sich erzielen
durch vorübergehendes Fallenlassen der Kredite für
verschiedene Amortisationen. Wir haben aber auch
hiervon Umgang genommen, immerhin in der Meinung,
die Amortisationen aufzuschieben, wenn die
Staatsrechnung noch ungünstiger abschliessen sollte, als es
der Voranschlag vorsieht.

Es ist selbstredend, dass das hohe Defizit des Jahres
1915, wie übrigens schon dasjenige des laufenden
Jahres, das dem Voranschlage entsprechen dürfte,
dringend nach Massnahmen zu dessen Beseitigung ruft.
Wir behalten uns deshalb vor, Ihnen solche beförderlichst

in Vorschlag zu bringen. Vorderhand hat der
Regierungsrat durch Beschluss vom 13. Oktober 1914
die gemäss den bestehenden Besoldungsdekreten,
speziellen Beschlüssen oder übungsgemäss seit 1. August
1914 fällig gewordenen oder bis Ende 1915 noch fällig
werdenden Alterszulagen und andere Besoldungsaufbesserungen

für sämtliche Beamten, Angestellten und
Arbeiter des Staates bis zum 31. Dezember 1915 sistiert.
Der Beschluss gilt auch für Aufbesserungen von
Besoldungen nicht staatlicher Funktionäre, an welche
der Staat prozentual beiträgt, es sei denn, der Anteil
des Staates bleibe der bisherige.

Nach den einzelnen Verwaltungszweigen sind die
Abweichungen des Voranschlages für 1915 im
Vergleich zu demjenigen des Jahres 1914 folgende:

Mindereinnahmen.
XXXII. Direkte Steuern Fr. 1,014,488

XXV. Gebühren » 570,000
XXIV. Stempel-Steuer » 240,000
XXIX. Anteil am Ertrage des Alkohol¬

monopols » 180,000
XXIII. Salzhandlung » 3,050

XXVIII. Wirtschafts- u. Kleinverkaufs-
patentgebühren > 1,000

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau » 300

Summe der Mindereinnahmen Fr. 2,008,838

Mehreinnahmen.

XX. Staatskasse Fr. 218,200
XVI. Domänen » 34,760

XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz.
Nationalbank » 22,294

XV. Staatswaldungen » 16,675
XVIII. Hypothekarkasse » 11,600

XXVII. Wasserrechtsabgaben » 9,000
XXXI. Militärsteuer » 2,400

Summe der Mehreinnahmen Fr. 314,929

Mehrausgäben.

XI. Anleihen Fr. 673,765
VIII. Armenwesen » 194,335

VI. Unterrichtswesen » 46,266
II. Gerichtsverwaltung » 32,640

IX.b Gesundheitswesen » 13,250
XIV. Forstwesen » 2,150

III.3- Justiz » 600
VII. Gemeindewesen » 300

Summe der Mehrausgaben Fr. 963,306

Minderausgäben.

IX.3- Volkswirtschaft Fr. 104,733
IID Polizei » 58,895

F. Kirchenwesen » 47,065
I. Allgemeine Verwaltung » 31,760

XIII. Landwirtschaft » 23,075
IV. Militär » 10,295

XVII. Domänenkasse » 3,740
XII. Finanzwesen » 2,325

X. Bau- und Eisenbahnwesen » 1,840

Summe der Minderausgaben Fr. 283,728

Mindereinnähmen Fr. 2,008,838
Mehreinnahmen » 314,929 Fr. 1,693,909

Mehrausgäben Fr. 963,306
Minderausgaben » 283,728 » 679,578

t/w<jfMWS%eresErgebnisinl915alsi. 1914 Fr. 2,373,487

Zur Begründung der rubrikenweisen Unterschiede
gegenüber den Berechnungen des Jahres 1915 bringen
wir folgendes an:

I. Allgemeine Verwaltung.

Minderausgäben :

A. Grosser Bat Fr. 30,000
H. Regierungsstatthalter » 1,800
J. Amtsschreibereien » 1,200

Fr. 33,000
Mehrausgäben :

E. Staatskanzlei » 1,240

Reine Minderausgaben Fr. 31,760

Die Berechnung der Kosten des Grossen Rates
entspricht dem Durchschnitt der Ausgaben in 1912 und
1913, Fr. 87,541 und Fr. 91,511. Die Ausgaben der
Staatskanzlei reduzieren sich in Rubrik Besoldungen
der Beamten wegen Wechsels des Staatsarchivars um
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Pr. 1,000, dagegen nehmen sie in Rubrik Besoldungen
der Angestellten um Pr. 2,240 zu. Auf dieser Rubrik
ist die früher in Abschnitt VI. G., Kunst, verrechnete
Besoldung des mit der Erstellung des bernischen
Urkundenwerkes betrauten Angestellten im Betrage von
Fr. 3,000 übertragen worden. Ohne die Uebertragung
ergäbe sich eine Minderausgabe von Pr. 760. Die
Verminderung der Ausgaben für die Regierungsstatthalter
betrifft die Besoldungen dieser Beamten. Sie wird durch
Mutationen begründet. Aus dem gleichen Grunde
erfährt der Kredit für Besoldungen der Amtsschreiber eine
Reduktion von Fr. 2,000 und der Kredit für
Besoldungen der Angestellten der Amtsschreibereien eine
Erhöhung von Fr. 700. Die Mietzinsentschädigung an die
Domänendirektion für die Amtsschreibereilokalitäten
ist um Pr. 100 gestiegen.

II. Gerieh tsverwaitung.

Mehrausgaben ;

0. Amtsgerichte Pr. 12,450
G. Betreibungs- und Konkursämter... » 20,490
H. Gewerbegerichte » 1,000

Fr. 33,940

Minderausgaben :

B. Obergerichtskanzlei
D. Gerichtsschreibereien

Pr.
»

800
500

Pr. 1,300

Reine Mehrausgaben Fr. 32,640

Die Mehrkosten für Amtsgerichte verteilen sich auf
folgende Rubriken : Besoldungen der Gerichtspräsidenten
Fr. 4,800, Bureaukosten Pr. 700 und Mietzinse Pr. 6,950.
Sie stehen im Zusammenhange mit der Errichtung
einer neuen Gerichtspräsidentenstelle in Bern. Von
den Ausgaben für Betreibungs- und Ronkursämter sind
dem Bedürfnis entsprechend höher berechnet die
Besoldungen der Betreibungsgehülfen um Pr. 10,000, die
Besoldungen der Angestellten um Pr. 11,000 und die
Bureaukosten um Pr. 2,000. Auf den Besoldungen der
Beamten tritt eine Reduktion von Fr. 200 ein und auf
dem Mietzins ist eine solche von Pr. 2,310 zu
verzeichnen. Die Erhöhung des Kredites für Gewerbegerichte

erfolgt mit Rücksicht auf die Ausgaben in
1913, die Pr. 6,904 betragen haben. Die Minderausgabe

der Obergerichtskanzlei betrifft die Besoldungen
der Angestellten. Von den Kosten der Gerichtsschreibereien

nehmen die Besoldungen der Gerichtsschreiber
um Pr. 1,100 ab, die Besoldungen der Angestellten um
Fr. 600 zu.

IIIb. Polizei.

Minderausgaben :

A. Verwaltungskosten der Polizeidirektion Pr. 2,400
O. Polizeikorps » 61,955

Fr. 64,355
Mehrausgaben :

E. Strafanstalten Pr. 5,460

Bleiben Minderausgaben Pr. 58,895

Die Verwaltungskosten der Polizeidirektion vermindern

sich infolge Wegfalls des Kredites für Beteiligung

an der Schweiz. Landesausstellung um Pr. 2,000,
ferner um Pr. 1,000 infolge des Minderbedürfnisses
für Besoldungen der Beamten. Sie steigen dafür um
Pr. 600 in Rubrik Bureaukosten. Die Kosten des
Polizeikorps gehen in Rubrik Sold der Landjäger um
Fr. 21,400, in Rubrik Bekleidung um Pr. 37,170
zurück. Ueberdies kommt der Posten von Pr. 6,000 :

Ausserordentlicher Beitrag an die Invalidenkasse in
Abgang. Die Kreditreduktion für Sold der Landjäger
rührt grösstenteils von der Aufhebung der in 1914
bewilligten Besoldungszulagen her. Die Minderausgaben

für Bekleidung haben ihren Grund darin,- dass
im Jahre 1915 einzig die Mützen und Hosen zur
Erneuerung gelangen. Für Besoldungen der Beamten
sind den Ausgaben des laufenden Jahres entsprechend
Pr. 500 mehr erforderlich, desgleichen für Mietzinse
infolge Steigens der Entschädigung an die
Domänenverwaltung Pr. 715 und für Wohnungs- und
Mobiliarentschädigungen Fr. 1,400 wegen Errichtung von zwei
neuen Plantonstellen in Bern. Die Mehrkosten für
Strafanstalten verteilen sich mit Pr. 4,300 auf die
Arbeitsanstalt St. Johannsen-Ins und mit Pr. 1,160 auf
die Straf- und Arbeitsanstalt Hindelbank. Erstere
Mehrausgabe ist bedingt durch die Erhöhung des
Mietzinses an die Domänendirektion und die Reduktion
des Beitrages aus dem Alkoholzehntel um Pr. 1,660.
Die Mehrausgabe für die Anstalt Hindelbank ist
ausschliesslich die Folge der Reduktion des Beitrages aus
dem Alkoholzehntel. Für Bekämpfung des Alkoholismus

werden der Polizeidirektion Pr. 7,460 zur
Verfügung gestellt statt Pr. 10,300 in 1914. Mit Rücksicht

auf den geringem Anteil des Kantons am
Ertrage des Alkoholmonopols tritt auf den Mitteln für
die Bekämpfung des Alkoholismus eine verhältnismässige

Reduktion ein.

IT. Militär.

Minderausgaben :

J. Verschiedene Militärausgaben Fr. 30,000

IIIa. Justiz.

Die Mehrausgabe von Fr. 600 fällt auf die Bureaukosten

der Justizdirektion. Eine gleiche Erhöhung,
resp. eine solche von Pr. 300, erfahren die
Bureaukostenkredite aller Direktionen (mit Ausnahme der
Bau- und Eisenbahndirektion) zur Beschaffung eines
Eisenbahnabonnements für die Direktionsvorsteher,
nachdem die Freikarten auf den S. B. B. auf 1. Januar
1915 aufgehoben werden.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion
B. Kantonskriegskommissariat
G. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬

materials

Pr. 2,700
10

16,995

Fr. 19,705

Bleiben Minderausgaben Pr. 10,295

Von den verschiedenen Militärausgäben ist der Kredit
für Schützenwesen eliminiert worden in der Vor-
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aussetzung, dass die Schiessübungen in 1915 nicht
stattfinden. Sollten sie wider Erwarten abgehalten
werden, so müssten die Beiträge verabfolgt werden.
Der Kredit für Unterstützung von Familien von
Dienstpflichtigen ist unverändert eingestellt worden, indem
eine genaue Berechnung der Unterstützungen nicht
möglich ist. Sie werden selbstverständlich nach Massgabe

des Gesetzes ausgerichtet werden, ohne Rücksicht

auf den Kredit. Die Verwaltungskosten der Direktion

stellen sich in Rubrik Besoldungen der Angestellten
höher. Das Personal musste im Laufe dieses Jahres
wegen Geschäftszunahme vermehrt werden. Die
Mehrausgaben für Aufbewahrung und Unterhalt des
Kriegsmaterials betreffen mit Fr. 16,000 die Bekleidung,
persönliche Bewaffnung und Ausrüstung, im speziellen die
Instandstellung der Reserven. Der bisherige Posten
Erlös von Kriegsmaterial ist gestrichen worden, da die
daherigen Vorräte an den Bund übergegangen sind.

V. Kirchenwesen.

Die Minderausgaben von Fr. 47,065 haben ihre
Ursache vorwiegend im Wegfall der für 1914 bewilligten

einmaligen Kredite für Beteiligung an der
Landesausstellung, Fr. 2,000, und drei Loskäufe von
Wohnungsentschädigungen, Fr. 36,250. Sodann stellen sich die
Mietzinse um Fr. 10,485 niedriger als in 1914. Im
übrigen stehen die Kredite genau mit den heute
absehbaren Bedürfnissen im Einklänge.

VI. Unterrichtswesen, f
Mehrausgaben :

B. Hochschule Fr. 448
C. Mittelschulen » 22,045
D. Primarschulen » 38,155
E. Lehrerbildungsanstalten » 13,680
F. Taubstummenanstalten » 2,600

Fr. 76,928
Minderausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 7,700

G. Kunst » 22,962
Fr. 30,662

Bleiben Mehrausgaben Fr. 46,266

Die reine Mehrausgabe für die Hochschule setzt
sich zusammen aus Mehrausgaben, Fr. 22,315,
Minderausgaben, Fr. 14,068 und Mehreinnahmen, Fr. 7,800.
Die Mehrausgaben betreffen mit Fr. 14,635 den neuen
Posten Poliklinik, Besoldungen, die Lehrmittel und Sub-
sidiaranstalten mit Fr. 2,500, den botanischen Garten mit
Fr. 180 und die Vergütung für Freibetten in den Kliniken
mit Fr. 5,000. Ursachen dieser Mehrausgaben sind die
Reorganisation der Poliklinik, die Anschaffung von
Lehrmitteln für das hygienisch-bakteriologische Institut,
wofür der Regierungsrat am 14. Juli 1914 einen auf
vier Jahre zu verteilenden Kredit von Fr. 10,000
bewilligt hat, die Erhöhung des Mietzinses für den
botanischen Garten und für die Vergütung für
Freibetten die Anpassung des Kredites an die Ausgaben
des Jahres 1913. Die Minderausgaben fallen auf die
Rubriken Besoldungen der Professoren und Honorare
der Dozenten, Fr. 8,268, Besoldungen der Assistenten,
Fr. 3,600, und Besoldungen der Angestellten, Fr. 2,200.
Sie resultieren für die ersten der genannten Rubriken

hauptsächlich aus dem höher angenommenen Anteil
an den Kollegiengeldern, für die andern Rubriken aus
Uebertragungen auf den neuen Kredit Poliklinik,
Besoldungen. Die Mehreinnahmen berühren mit 300
Franken die Matrikelgelder und mit Fr. 7,500 den Beitrag

der Einwohnergemeinde Bern an die poliklinische
Anstalt. Letztere Beitragserhöhung erfolgt mit Rücksicht

auf die Reorganisation der Poliklinik. Von den
Kosten der Mittelschulen sind höher berechnet die
Staatsbeiträge an Gymnasien und Progymnasien um
Fr. 4,644 und die Staatsbeiträge an Sekundärschulen
um Fr. 19,601. Für Pensionen für Mittelschullehrer ist
das Bedürfnis um Fr. 1,700 geringer als in 1914 und
für Stipendien stellt sich der Nettokredit um Fr. 500
niedriger, indem die Einnahmen, bestehend aus der
Hälfte des Zinsertrages des Kantonsschulfonds, um
diesen Betrag erhöht werden. Für die Primarschulen
sieht der Voranschlag folgende Mehrausgaben vor:
Ordentliche Staatszulagen an Lehrerbesoldungen 26,000
Franken, Turnunterricht Fr. 6,255, Schulinspektoren
Fr. 300 und Fortbildungsschulen Fr. 10,000. Durch die
Erhöhungen der Kredite für Staatszulagen und die
Fortbildungschulen wird dem steigenden Bedürfnis
Rechnung getragen. Die Mehrforderung für
Turnunterricht erfolgt mit Rücksicht auf die abzuhaltenden
Kurse zur Einführung in die neue schweizerische
Turnschule und diejenige für Schulinspektoren betrifft
die Reisevergütung des Inspektors des XII. Kreises,
welche vorübergehend um Fr. 300 erhöht worden
ist. Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben
gegenüber von zusammen Fr. 4,400 auf den Rubriken
Beiträge an Lehrmittel und Bibliotheken, Mädchenarbeitsschulen

und Beiträge an Spezialanstalten für anormale
Kinder. An den Mehrausgaben der Lehrerbildungsanstalten

partizipieren letztere wie folgt: Hofwil mit
Fr. 150, Pruntrut mit Fr. 880, Hindelbank mit Fr. 155,
Delsberg mit Fr. 12,195. Diese Erhöhungen werden
veranlasst beim Seminar Pruntrut durch einen
Rückgang der Kostgelder, beim Seminar Hindelbank

durch eine Erhöhung des Mietzinses und beim
Seminar Delsberg durch die Errichtung einer zweiten
Klasse. Die Seminarlehrer-Pensionen steigen infolge
Bewilligung eines neuen Ruhegehaltes um Fr. 3,000.
Für Wiederholungs- und Fortbildungskurse wird kein
Kredit ausgesetzt. Die Mehrkosten der Taubstummenanstalten

berühren die Taubstummenanstalt Münchenbuchsee

mit Fr. 1,850 und die Taubstummenanstalt
Wabern mit Fr. 750. Bei ersterer Anstalt ist es
hauptsächlich die Nahrung, welche die Krediterhöhung

notwendig macht, bei letzterer die Zunahme
der Zöglinge. Von den Krediten für Verwaltungskosten

der Direktion und der Synode fällt derjenige
für Beteiligung an der Schweiz. Landesausstellung dahin
und es ist das Erfordernis für Besoldungen der
Angestellten um Fr. 800 geringer als in 1914, dasjenige
für Bureaukosten hingegen um Fr. 600 höher. Im
Abschnitt Kunst wird von der Amortisation auf dem
Ankaufspreis des Reliefs Simon im Betrage von
Fr. 20,000 Umgang genommen, und es geht der Kredit
betreffend Erstellung des bernischen Urkundenwerkes
infolge Uebertragung auf Rubrik I. E. 2, ein. Des
weitern können die Kredite für Beiträge an das
schweizerische Idiotikon und für Erhaltung der
Kunstaltertümer reduziert werden, ersterer um Fr. 192.
letzterer um Fr. 70. Hingegen bedarf die Rubrik
Bärndütsch, Beitrag, einer Erhöhung von Fr. 300,
indem die Besoldung des Redaktors dieses Werkes
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mit Rückwirkung auf 1. Januar.1914 um diesen Betrag
gestiegen ist. Der Kredit für Bekämpfung des Alkoholis-
mus stellt sich um Fr. 415 niedriger als in 1914.

Y II. Genieindewesen.

Die Mehrausgabe von Fr. 300 betrifft die Bureau-
und Reisekosten.

VIII. Armenwesen.

Mehrausgaben:

B. Kommission und Inspektoren Fr. 900
C. Armenpflege » 200,000
D. Bezirksverpflegungsanstalten, Beiträge » 2,000

Fr. 202,900

Minderausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion
F. Kantonale Erziehungsanstalten
G. Verschiedene Unterstützungen

Fr. 2.800
765

5,000

Fr. 8,565

Bleiben Mehrausgaben Fr. 194,335

Die Mehrausgabe für Kommission und Inspektoren
rührt her von der Verrechnung eines Mietzinses für
die vom kantonalen Inspektorat benutzten Lokalitäten.
Die Kosten der Armenpflege sind in steter Zunahme
begriffen, weniger wegen der Zunahme der
Unterstützungsbedürftigen, als vielmehr wegen der Steigerung

der Kostgelder. Die Mehrforderung verteilt sich
mit Fr. 165,000 auf die Beiträge an Gemeinden und
mit Fr. 35,000 auf die auswärtige Armenpflege. Mit
Rücksicht auf die schwierige wirtschaftliche Lage ist
eher noch eine grössere Vermehrung der Kosten zu
erwarten, als im Voranschlag angenommen ist. Die
Krediterhöhung für Beiträge an die Bezirksverpflegungsanstalten

ist auf eine vermehrte Zahl der Pfleglinge
zurückzuführen. Die Direktion des Armenwesens
hatte in 1914 für Beteiligung an der Schweiz.
Landesausstellung einen Kredit von Fr. 6,000, der in 1915
wegfällt. Für Besoldungen der Angestellten benötigt
sie infolge Errichtung einer ferneren Kanzlistenstelle
eines um Fr. 2,600 erhöhten Kredites und für Bureaukosten

eines solchen von Fr. 600. Auf den
Krediten der Erziehungsanstalten treten Erhöhungen ein
für die Anstalt Brüttelen, Fr. 335, und die Anstalt
Loveresse, Fr. 300. Erstere Mehrausgabe betrifft den
Mietzins an die Domänendirektion, letztere die
Entschädigung an die Hausmutter. Im Voranschlage der
Anstalt Landorf kommen die einmaligen Kredite für
Neumöblierung des Esszimmers und Beteiligung an der
Landesausstellung in Wegfall, dagegen verzeichnet der
Posten Verwaltung eine Erhöhung von Fr. 200, womit
derselbe mit den wirklichen Kosten besser in Einklang
gebracht wird. Die Kosten der Verpflegung kranker
Kantonsfremder nehmen ab; daher konnte der Kredit
um Fr. 5,000 reduziert werden. Für Bekämpfung des
Alkoholismus erhält die Armendirektion Fr. 200 mehr
als in 1914, aber Fr. 13,800 weniger, als sie ihren
Bedarf berechnet hatte. Aus dem Kredit werden
vorab die Kosten der NaturalVerpflegung bezahlt, die
eine Vermehrung aufweisen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914.

IXs. Volkswirtschaft,.

Minderausgaben :

B. Statistik Fr. 1,000
0. Handel und Gewerbe » 116,000
E. Technikum Biel » 40
G. Lebensmittelpolizei » 63

Fr. 117,103

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion des
Innern Fr. 600

D. Technikum Burgdorf » 10,770
F. Feuerpolizei » 1,000

Fi\ 12^370

Bleiben Minderausgaben Fr. 104,733

Die Minderausgabe für Statistik betrifft den in
Abgang kommenden Spezialkredit für Beteiligung an
der Schweiz. Landesausstellung. Im Abschnitt Handel
und Gewerbe ergeben sich Minderausgaben von
Fr. 120,500 und Mehrausgaben von Fr. 4,500. Der
Beitrag an die Schweiz. Ausstellung fällt mit Fr. 100,000
dahin; des ferneren werden aus begreiflichen
Spartendenzen und mit Rücksicht darauf, dass auch der
Bund seine Beiträge ganz sistieren oder doch
einschränken wird, die Kredite für Förderung von Handel
und Gewerbe im allgemeinen, Gewerbliche Stipendien und
Fach- und Gewerbeschulen zusammen um Fr. 20,500
reduziert. An den Mehrausgaben von Fr. 4,500 sind
beteiligt die Rubriken Besoldungen der Beamten der
Handels- und Gewerbekammer mit Fr. 1,000, Lehrlings-
wesen mit Fr. 3,000 und Arbeiterinnenschutzgesetz,
Inspektion, mit Fr. 500. Die Besoldungen der Sekretäre der
Handels- und Gewerbekammer sind durch Dekret vom
14. März 1914 mit Rückwirkung auf 1. Juli 1914
revidiert worden. Die beiden andern Krediterhöhungen
haben den Zweck, den Voranschlag mit der Rechnung
von 1913 in Einklang zu bringen. Die Verwaltungskosten

der Direktion des Innern nehmen in Rubrik
Bureau- und Reisekosten um Fr. 600 zu. Die
Mehrkosten des Technikums Burgdorf gehen grösstenteils aus
der Erhöhung des Mietzinses und der Reduktion des

Beitrages der Gemeinde Burgdorf hervor. Bei der
Berechnung des letzteren für 1914 waren irrtümlicherweise

die Verzinsung des Baukapitals und der Mietzins

einbezogen worden. Die Mehrausgaben für
Feuerpolizei sind durch das neue Brandversicherungsgesetz
bedingt. Mit Rücksicht auf den verminderten Alkoholzehntel

werden der Direktion des Innern aus
demselben Fr. 27,875 zugewiesen gegen Fr. 50,000 in 1914.

IX.b Gesundheitswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten • Fr. 300
Ii. Gesundheitswesen im allgemeinen > 35,770
C. Frauenspital » 280

Fr. 36,350
Minderausgaben :

E. Irrenanstalt Waldau » 23,100

Bleiben Mehrausgaben Fr. 13,250
83*
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Die Mehrausgabe für Verwaltungskosten berührt
im speziellen die Rubrik Bureaukosten. Von den
Krediten für Gesundheitswesen im allgemeinen ist es
derjenige für Beiträge für die Bezirkskrankenanstalten, auf
den die Mehrausgaben fallen. So wie nun der Kredit
bemessen ist, wird es möglich sein, allen
Bezirkskrankenanstalten '/g der Pflegetage zu vergüten. Das
Frauenspital ist mit einem gegen 1914 um Fr. 1,150
höhern Mietzins belastet. Hingegen sind die Kosten
der Nahrung um Fr. 870 niedriger veranschlagt. Die
Kosten der Nahrung in der Irrenanstalt Waldau stellen
sich im Voranschlag für 1914 als viel zu hoch berechnet
heraus. Sie wurden für 1915 um Fr. 33,000 reduziert.

Hingegen bedürfen die Ansätze für Verwaltung
und Verpflegung einer Erhöhung, für erstere von
Fr. 2,600, für letztere von Fr. 8,900. Der Ertrag der
Gewerbe ist um Fr. 1,600 höher angenommen.

X. Bauwesen.

Minderausgaben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Bau¬
verwaltung Fr. 4,000

B. Kreisverwaltung » 400
I. Vermessungswesen » 240

K. Eisenbahn- und Schiffahrtswesen ...» 1,700

nr T. r 6,340
Mehrausgaben :

H. Wasserrechtswesen » 4,500

Bleiben Minderausgaben Fr. 1,840

Der Rückgang der Verwaltungskosten der zentralen
Baudirektion ist dem Wegfall des für 1914 eröffneten
Extrakredites für Beteiligung an der Schweiz.
Landesausstellung zuzuschreiben. Die Minderausgaben der
Kreisverwaltung und des Vermessungswesens betreffen
beiderorts die Besoldungen der Angestellten, für Eisenbahn-

und Schiffahrtswesen neben den Besoldungen der
Angestellten noch die Bureau- und Reisekosten und die
Verwaltungs- und Inspektionskosten für Schiffahrtspolizei.

Die Mehrausgaben für Wasserrechtswesen sind
die Folge der Reduktion der Einnahmen an Gebühren
um Fr. 5,000 und der Einlage in den Naturschadenfonds

um Fr. 500. In 1915 sind keine grössern
Konzessionserteilungen zu erwarten.

XI. Anleihen.
Der Bedarf für Anlethensrückzahlungen steigt um

Fr. 25,000, dagegen geht er für die Verzinsung der
Anleihen von 1895, 1900, 1906 und 1911 um Fr. 24,935
zurück. Neu ist der Posten von Fr. 637,500 für
Verzinsung des Anleihens von 1914. Die Anleihenskosten
vermehren sich für die Amortisation der Kosten dieses
Anleihens um Fr. 30,000. Desgleichen nehmen die
Provisionen, Transportkosten und Agio um Fr. 6,000,
sowie die Druck- und Publikationskosten um Fr. 200 zu.
Anlass zu diesen Erhöhungen ist ebenfalls das
Anleihen von 1914.

XII. Finanzwesen.
Die Finanzdirektion hat eine durch Ableben des

Inhabers frei gewordene Kanzlistenstelle nicht wieder
besetzt. Die daherige Ersparnis beträgt Fr. 2,400.
Die Mietzinse der Kantonsbuchhalterei sind infolge
Zuweisung eines ferneren Zimmers um Fr. 200 gestiegen.
Die Mietzinse der Amtsschaffnereilokalitäten erfahren
eine Reduktion von Fr. 125.

XIII. Landwirtschaft.

Minderausgaben :

B. Landwirtschaft Fr. 35,800
E. Landwirtschaftliche Winterschulen » 1,375

Fr. 37,175

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 850
C. Landwirtschaftliche Schule » 800
D. Molkereischule » 2,950
F. Hauswirtschaftliche Schule Schwand-

Münsingen » 9,000
G. Fleischschau » 500

Fr. 14,100

Bleiben Minderausgaben Fr. 23,075

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der Direktion

betreffen mit je Fr. 300 die beiden Bureau- und
Reisekostenkredite und den neuen Posten Zulage für
Viehseuchenpolizei mit Fr. 250. Die Zulage ist dem
Kantonstierarzt schon früher ausgerichtet worden, war
aber nicht als besonderer Posten budgetiert. Im
Abschnitt Landwirtschaft sind reduziert worden die Kredite

für Förderung im allgemeinen, Fr. 4,000, Förderung

des Weinbaues im allgemeinen, Fr. 1,000, Kurse
der kantonalen Hufbeschlagschule, Fr. 800, und die drei
Kredite für Förderung der Viehzucht, zusammen um
Fr. 35,000. Letztere Kredite entsprechen damit den
gesetzlich bestimmten Minima. Der Posten Beiträge
an Obstbaumpflanzungen längs Staatsstrassen im
Belaufe von Fr. 1,000 ist gestrichen worden, da er seit
Jahren keine Verwendung fand. Erhöht wurden die
Ansätze für Maikäferprämien und Viehversicherung,
dieser um Fr. 4,000, jener um Fr. 2,000. In 1915
kommen die Maikäfer zum Fluge, und die Kosten der
Viehversicherung nehmen von Jahr zu Jahr zu. Der
Gesamtkredit der landwirtschaftlichen Schule beträgt
Fr. 800 mehr als in 1914. Die Mehrausgabe resultiert
aus einem Minderertrag der Gutswirtschaft von Fr. 2,000
und der Streichung des für Beteiligung an der
Landesausstellung pro 1914 bewilligten Kredites von Fr. 1,200.
Die Mehrausgabe der Molkereischule hat als Ursache
die Elimination der bisherigen Einnahme für Arbeiten
der Zöglinge. Die Arbeiten sollen, da es sich um
Lehrarbeit handelt, nicht mehr berechnet werden.
Der Voranschlag der Molkerei sieht einen Nettoverlust
von Fr. 2,000 vor. Die milchwirtschaftliche Krisis
lässt ein anderes Ergebnis nicht erwarten. Im Budget
der Landwirtschaftlichen Winterschule Rütti fällt der
Extrakredit von Fr. 1,000 für Beteiligung an der
Landesausstellung weg. Die Minderausgabe erreicht
aber nicht ganz diesen Betrag, indem die Kosten für
Unterricht um Fr. 250, resp. nach Abzug des

Bundesbeitrages um Fr. 125 zunehmen. Der Nettokredit für
die landwirtschaftliche Winterschule Schwand-Münsingen
ist gleich hoch bemessen wie für 1914. Die Ausgaben
steigen zwar wegen Eröffnung einer neuen Klasse
und Erhöhung des Mietzinses um Fr. 5,880, aber das
Betreffnis wird ausgeglichen durch einen Mehrertrag
der Kostgelder, Fr. 4,880, und den Ertrag der
Gutswirtschaft, Fr. 1,000. Für die landwirtschaftliche Winter-
schule Pruntrut reduziert sich der Nettokredit um die
in 1914 für Beteiligung an der Landesausstellung
extra bewilligten Fr. 500. Die hauswirtschaftliche
Schule Schwand-Münsingen nimmt einen Doppelkurs
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in Aussicht. Ihre Kosten vermehren sich daher gegen
1914 um Fr. 9,000. Der Kredit für verschiedene Kosten
der Fleischschau war schon in 1913 zu niedrig
bemessen. Er ist um Fr. 500 erhöht worden.

XIY. Forstwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Forst¬
verwaltung Fr. 300

B. Forstpolizei » 4,350
Fr. 4,650

Minderausgäben :

G. Förderung des Forstwesens Fr. 2,500
Bleiben Mehrausgaben Fr. 2,150

Der höhere Bedarf für Verwaltungskosten der
zentralen Forstverwaltung fällt auf die Rubrik Bureau-
und Reisekosten. Die Mehrausgaben für Forstpolizei
berühren die Besoldungen der Forstmeister mit Fr. 4,025
und die Besoldungen der Kreisoberförster mit Fr. 650.
Es ist dem Forstmeister des Juras ein Stellvertreter
beigegeben worden. Der für die Beteiligung an der
Landesausstellung pro 1914 in Abschnitt Förderung
des Forstwesens ausgesetzte Kredit fällt weg.

XY. Staatswaldungen.

Mehrertrag Fr. 16,675

Gestützt auf das Rechnungsergebnis von 1913
wird der Ertrag der Haupt- und Nebennutzungen um
Fr. 18,500 höher veranschlagt. Für Hutlöhne werden
Fr. 500 und für Gebäudereparaturen Fr. 1,000 mehr
berechnet. Die Zahl der Gebäude der Forstdirektion
hat in den letzten Jahren zugenommen. Der Anteil
der Staatswaldungen an den Kosten der Kreisoberförster
steigt um Fr. 325.

XYI. Domänen.

Mehrertrag Fr. 34,760

Der Rohertrag der Domänen nimmt infolge
Neufestsetzung von Pacht- und Mietzinsen und Vermietung

neuer Objekte netto um Fr. 33,760 zu. Ein
Rückgang von Fr. 105 besteht auf den Mietzinsen
von Kirchengebäuden infolge von Pfrundgutabtretungen.
Der Kredit für Kaufs- und Verpachtungskosten konnte
um Fr. 1,000 reduziert werden.

XVII. Domänenkasse.

Minderausgäben Fr. 3,740

Nach dem gegenwärtigen Stande der Kapitalien
der Domänenkasse stellen sich höher als in 1914 die
Zinse von Guthaben um Fr. 6,470, die Zinse für
Kaufschulden um Fr. 2,730.

XVIII. Hypothekarkasse.

Mehrertrag Fr. 11,600

Einen in allen Teilen auch nur annähernd richtigen
Voranschlag für ein Finanzinstitut aufzustellen, ist im
höchsten Grade schwierig, da die Kapitalveränderungen

und andere Faktoren, die für den Ertrag von Einfluss
sind, nicht vorausgesehen werden können. Die
vorliegenden Ansätze ergeben sich, soweit für deren
Festsetzung nicht andere Grundlagen dienen, aus dem
mutmasslichen Stande der Kapitalien auf 31. Dezember
1914. Netto ist das Erträgnis um Fr. 11,600 höher
berechnet. Für Einlage in den Reservefonds sind wie
in 1914 Fr. 50,000 vorgesehen. Neu sind die
Ausgabeposten Umbaukosten, Amortisation, Fr. 50,000,
und Möblierungskosten, Amortisation, Fr. 15,000. Von
den Verwaltungskosten sind höher angenommen die
Besoldungen der Angestellten um Fr. 5,000 und die
Bureaukosten um Fr. 9,000.

XIX. Kantonalbank.

In einzelnen Rubriken weichen die Ansätze vom
Voranschlag des Jahres 1914 ab, jedoch ohne das
Reinerträgnis zu verändern, das, wie für das laufende
Jahr, zu Fr. 1,100,000 angenommen ist.

XX. Staatskasse.

Mehrertrag Fr. 218,200

Die Anleihensaufnahme in 1914 enthebt die Staatskasse

der Notwendigkeit, sich Gelder durch
Vorschüsse der Kantonalbank zu beschaffen. Es können
daher die Zinse für Schulden um Fr. 400,000 reduziert

werden. Für die abträglichen Eisenbahnkapitalien
ist eine geringere Rendite angenommen. Der

Posten Zinse von Aktien zeigt aus diesem Grunde eine
Mindereinnahme von Fr. 188,000. Die Zinse für
Vorschüsse an SpezialVerwaltungen werden nach dem
Stande dieser Vorschüsse Fr. 6,200 mehr ergeben, als
sie in 1914 berechnet sind.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Unverändert.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Minderertrag Fr. 300

Die für das Jahr 1914 auf Fr. 1,500 veranschlagten
Konzessionsgebühren für Steinbrüche sind für 1915 auf
auf Fr. 200 reduziert worden, indem wegen flauer
Bautätigkeit die Ausbeutung gering sein wird Die
Anteile der Gemeinden an den Jagdpatentgebühren
erfahren eine Reduktion von Fr. 1,000.

XXIII. Salzhandlung.

Minderertrag Fr. 3,050

Nach den Berechnungen ergibt sich auf dem
Salzverkaufeine Mehreinnahme von nur Fr. 950, obwohl einer
Steigerung des Kochsalzkonsums Rechnung getragen
ist. Die daherige Mehreinnahme ist zu Fr. 20,000
veranschlagt, aber sie wird ausgeglichen durch höhere
Auslagen für den Salzankauf, die durch die Revision
der Tarife der S B. B. und anderer Bahnen entstehen
werden. Die Posten Transportkosten und Auswägerlöhne,

die steigende Tendenz haben, sind beide je um
Fr. 2,000 erhöht worden.
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XXIY. Stempel-Steuer. XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz. Nationalbank.

Minderertrag Fr. 240,000 Mehreinnahme Fr. 22,294

Infolge der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krisis,
die voraussichtlich im Jahre 1915 anhalten dürfte,
gehen die Einnahmen aus der Stempelsteuer stark
zurück. Sie können nach den Ergebnissen der letzten
drei Monate nicht höher als auf Fr. 400,000, resp. nach
Abzug der Provisionen auf Fr. 380,000 veranschlagt
werden. Gegen 1914 resultiert hieraus ein Minderertrag

von Fr. 240,000.

XXV. Gebühren.

Minderertrag Fr. 570,000

Ebenfalls in Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Krisis und gestützt auf die bereits eingetretenen
Mindereinnahmen mussten hier gegenüber den
Ansätzen des Jahres Reduktionen vorgenommen werden,
nämlich :

Prozentgebühren der Amtsschreiber Fr. 450,000
Fixe Gebühren der Amtsschreiber » 80,000
Gebühren der Gerichtsschreiber und der

Betreibungs- und Konkursämter » 25,000
Patenttaxen der Handelsreisenden » 15,000

XXYI. Erbsehafts- und Schenkungssteuer.

Unverändert.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Mehrertrag Fr. 9,000

Die Abgaben sind in Anbetracht des Rechnungsergebnisses

von 1913 um Fr. 10,000 höher angenommen.
Dadurch steigt der Anteil des Naturschadenfonds, dem
10 °/o der Abgaben zufallen, um Fr. 1,000.

XXVIII. Wirtschafts- und Klcinverkaufspatent-
gebühren.

Minderertrag Fr. 1,000

Die Verkaufsgebühren werden, da die Patente für
den Monopolverkauf von Branntwein sistiert sind,
brutto Fr. 0,000, netto Fr. 3,000 weniger abwerfen.
Der Minderertrag wird durch eine um Fr. 2,000
niedrigere Budgetierung der Bezugskosten bis auf
Fr. 1,000 ausgeglichen.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Mindereinnahme Fr. 180,000

Angesichts der ungewissen Zukunft ist es ganz
unmöglich, den Ertrag des Alkoholmonopols für das
Jahr 1915 vorauszusehen. Wir erachteten es für
vorsichtig, den Ertragsanteil des Kantons nicht höher als
auf Fr. 800,000 anzunehmen. Für Bekämpfung des
Alkoholismus stehen den Direktionen Fr. 80,000 zur
Verfügung, Fr. 37,000 weniger als sie verlangten und
Fr. 28,000 weniger als in 1914 budgetie'rt ist. Die
Alkoholzehntelreserve wird in 1914 vollständig
aufgebraucht.

Die Entschädigung, die sich nach der
eingegangenen Notenemmission der Kantonalbank berechnet,
geht nach Massgabe des Gesetzes betreffend die
Schweiz. Nationalbank um 5 Rp. pro Hundert dieser
Notenenmission zurück, dagegen steigt die Entschädigung,

die sich nach der Wohnbevölkerung richtet, um
5 Rp. pro Kopf. Hieraus ergibt sich im ersteren Falle
gegenüber dem Budget von 1914 eine Mindereinnahme
von Fr. 10,000, im letzteren Falle eine Mehreinnahme
von Fr. 32,294.

XXXI. Militärsteuer.

Mehrertrag Fr. 2,400

Der Mehrertrag rührt her von dem erhöhten Anteil
des Bundes an den Taxations- und Bezugskosten. Er
beträgt 4 % der Roheinnahmen.

XXXII. Direkte Steuern.

Minderertrag Er. 1,014,488

Der Ertrag der Vermögenssteuer, der von der
wirtschaftlichen Krisis nicht berührt wird, ist um 161,900
Franken höher veranschlagt. Die Berechnungen lehnen
sich in der Hauptsache an die Ergebnisse des Jahres
1913 an oder kommen den Ansätzen des diesjährigen
Voranschlages gleich. Von beiden abweichend, ist
der Ertrag der Grundsteuer im Jura, für den eine
Vermehrung gegen 1914 von Fr. 14,400 angenommen
wird. Wie zu Anfang des Berichtes erwähnt, ist der
Ertrag der Einkommenssteuer I. Klasse im Vergleich zum
Budget von 1914 um Fr. 1,272,000 reduziert worden. Für
die Einkommenssteuern II. und III. Klasse sind Mehrerträge

von Fr. 5,480 und Fr. 62,500 vorgesehen. Die
Bezugsprovisionen nehmen für die Vermögenssteuer um
Fr. 3,238 zu, für die Einkommenssteuer um Fr. 36,120
ab. Der Kredit für Besoldungen der Beamten wird
um Fr. 5,000 erhöht für eine neue Adjunktenstelle,
deren Errichtung mit Rücksicht auf die zunehmende
Arbeitslast des Steuerverwalters unabweisbares
Bedürfnis ist. Die Entschädigung für Mietzinse steigt
um Fr. 250.

Bern, den 6. November 1914.

Der Finanzdirektor:

Könitzer.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 13. November 1914.

Im Namen des Regierungsrates

der Vizepräsident
Locher,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Bericht und Anträge
der

StaatsWirtschaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwaltung, die Staatsrechnung

und die Nachkreditbegehren

pro 1913.

Der Grosse Rat hat am 2. Juni 1914 die
Staatswirtschaftskommission aus folgenden Herren bestellt:
Brand (Bern), Bühler (Matten), Jenny (Worblaufen),
Lindt (Bern), Näher (Biel), Neuenschwander (Ober-
diessbach), Rufener (Langenthal), Rufer (Biel),
Stauffer (Corgémont). Die Kommission hat sich
gleichen Tags konstituiert und Herrn Jenny als
Präsidenten und Herrn Rufer als Vizepräsidenten
bezeichnet.

Für die Prüfung des Verwaltungsberichtes, der
Staatsrechnung und der Nachkreditbegehren sind
folgende Subkommissionen bestellt worden:

I. Präsidialbericht

HH. Jenny und Rufer.
II. Justizwesen » Brand und Lindt.

III. Polizeidirektion » Lindt u. Neuenschwander.
IV. Militärdirektion » Rufener und Jenny.
V. Kirchenwesen » Lindt und Bühler.
VI. Unterrichts¬

direktion » Rufer und Jenny.
VII. Gemeinde¬

direktion » Neuenschwander u. Näher.
VIII. Armen¬

direktion » Stauffer und Rufer.
IX. Direktion des

Innern » Näher und Brand.
X. Bau- u.

Eisenbahndirektion » Bühler und Lindt.
XI. Sanitäts¬

direktion » Näher und Rufer.
XII. Finanz¬

direktion » Brand und Rufener.
Beilagen zum Tagbatt des Grossen Rates 1914.

XIII. Landwirtschafts¬
direktion HH. Jenny und Stauffer.

XIV. Forstdirektion » Stauffer und Bühler.
XV. Staatsrechnung

u. Nachkredite » Rufener u. Neuenschwander.

Regierungspräsidium.

Am 14. Dezember 1913 wurde das Gesetz
betreffend die Automobilsteuer und die Abänderung
des Strassenpolizeigesetzes vom Bernervolke mit
grossem Mehr angenommen. In der Folge wurden
am 10. März 1914 vom Grossen Rate, die Dekrete
betreffend die Automobilsteuer und das Strafmandatverfahren

und das Dekret betreffend das interkantonale

Konkordat über den Verkehr mit Motorfahrzeugen

und Fahrrädern erlassen. Der Ertrag der
Automobilsteuer ist bestimmt, die durch den
zunehmenden Automobilverkehr in erhöhtem Masse
beanspruchten Strassen in einen bessern Zustand zu
bringen und insbesondere die Staubplage zu bekämpfen.

Dahinzielende Massnahmen werden leider ver-
misst, auch scheint der Erlass der Ausführungsbestimmungen

zum Bezüge der Automobilsteuer nicht
mit der wünschbaren Raschheit erfolgt zu sein.

Am 20. März 1907 wurde im Grossen Rate die
Motion Steiger betreffend Abschaffung des Couvert-
systems bei Wahlen und Abstimmungen erheblich
erklärt. "Im September 1910 wurde bei Anlass der
Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes die Regierung

neuerdings eingeladen, die Revision des bezüg-
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lichenDekretes an die Hand zu nehmen und dem Grossen

Rate eine Vorlage zu unterbreiten. Die Gründe, die
damals für die Revision dieses Dekretes sprachen,
bestehen heute in ungeschwächtem Masse fort.
Zudem lassen Vorgänge bei jüngsthin stattgefundenen
Wahlen eine Revision des Dekretes über das
Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen auch in anderer

Richtung als wünschenswert erscheinen, weshalb
die Regierung zum wiederholten Male um eine
bezügliche Revisionsvorlage ersucht wird.

Um die Bureaux der Direktionen der Polizei, des
Gemeindewesens, der Sanität und der Landwirtschaft
in zweckmässiger Weise unterzubringen, wurde im
September 1913 eine Besitzung an der Kirchgasse
angekauft. Die Angelegenheit wurde von der
Finanzdirektion als dringend bezeichnet und bemerkt, dass
vor dem Bezug noch Umbauten vorgenommen werden
müssen. Ueber die in dieser Richtung getroffenen
Vorkehren liegt kein Bericht vor. Die Regierung wird
um Auskunft ersucht, ob in Bezug auf die Verwertung

des angekauften Objektes eine Aenderung
geplant sei, oder auf welche andere Ursachen die
Verzögerung der Anhandnahme der baulichen Umänderungen

zurückzuführen ist.
Die Erstellung geeigneter Räumlichkeiten für

eine zweckmässige Unterbringung des Staatsarchivs
musste mit Rücksicht auf eine eventuelle Erweiterung

des Grossratssaales hinausgeschoben werden.
Durch die in diesem Jahre eingetretene Reduktion
der Mitgliederzahl des Grossen Rates fällt der eventuell

geplante Umbau des Grossratssaales dahin und
es kann nun die Erstellung der dringenden Archivbaute

an die Hand genommen werden. Die Projekte
sind ausgearbeitet und einer baldigen Vorlage an den
Grossen Rat steht kein Hindernis mehr entgegen. —

Im fernem spricht die Staatswirtschaftskommission
den Wunsch aus, der Regierungsrat möge die Frage
prüfen, ob es nicht zweckmässiger wäre, wenn die
Eröffnung von Beschlüssen, Verfügungen etc. des
Regierungsrates und der Direktionen im Interesse
einer raschern und zuverlässigem Erledigung unter
ausschliesslicher Benutzung der Post durch die
betreffenden Kanzleien direkt vorgenommen würde.

Justizdirektion.

Die Staatswirtschaftskommission begrüsst es
lebhaft, dass die Vorarbeiten für eine neue
Zivilprozessordnung im Berichtsjahre zum Abschluss
gebracht worden sind. Die Vielheit und die
Verschiedenartigkeit der in Kraft stehenden Prozessvorschriften

erschweren die Uebersicht und bedeuten ein
Hemmnis für eine einheitliche, rasche und sichere
Rechtsanwendung. Die Erfahrungen, die mit dem
Dekretsverfahren im allgemeinen und bei den
handelsgerichtlichen Streitigkeiten im besondern gemacht worden

sind, bilden einen wertvollen Beweis dafür, dass
die Grundlagen des vorliegenden Entwurfes
Anerkennung und Zustimmung verdienen.

Wir halten dafür, dass auch der Entwurf einer
neuen Strafprozessordnung, der vollständig
ausgearbeitet ist, dem Grossen Rat unterbreitet werden
sollte, sobald die Beratungen des Zivilprozessentwurfes

durch die Kommission in der Hauptsache beendigt

sind. Die Strafprozessreform ist in der Tat
in manchen Punkten eine recht dringliche geworden.

Das durch das Bundesgesetz über die Kranken-
und Unfallversicherung vom 13. Juni 1911 geforderte
kantonale Gesetz betreffend Einführung eines
Versicherungsgerichtes wird im Laufe der nächsten Zeit
entworfen und in Beratung gezogen werden müssen.
Es wird angesichts des kategorischen Wortlautes des
Art. 120 des eidgenössischen Gesetzes kaum eine
andere Lösung möglich sein als die der Uebertra-
gung der betreffenden Streitigkeiten an eine Abteilung

des Obergerichts. Dabei kann freilich nicht
verkannt werden, dass die sachlichen Einwendungen
des Obergerichts gegen diese Kompetenzübertragung
durchaus begründet erscheinen. Nur besteht kaum
Aussicht dafür, dass eine Revision des Bundesgesetzes

abgewartet werden kann, bis das kantonale
Versicherungsgericht bestellt wird. Die vom
eidgenössischen Gesetzgeber verlangte Bezeichnung eines
einzigen kantonalen Gerichtes wird für unsern Kanton

allerdings die Folge haben, dass das Obergericht
jedenfalls um ein Mitglied vermehrt werden muss.

Als dringlich betrachtet die Staatswirtschaftskommission

die Fertigstellung des definitiven
Dekretsentwurfes betreffend die Nachführung der
Vermessungswerke. Ein Dekret, das dem grossen Rat
in der alten Legislaturperiode vorgelegt worden war,
gelangte niemals zur Beratung. Solange aber der
Kanton Bern diesen Gegenstand nicht geordnet hat,
wird er der Bundessubvention nicht teilhaftig und
die Vermessungswerke werden nicht regelmässig
weitergeführt. Das ist umso bedauerlicher, als der Kanton

Bern sowohl mit den Grundbuchbereinigungsarbeiten
als auch mit der Vorbereitung des

eidgenössischen Grundbuches recht glücklich und ziel-
bewusst vorangeschritten ist. Bei der Ordnung des
Vermessungswesens darf freilich die Tatsache nicht
ausser Acht gelassen werden, dass die Vermessung
nicht Selbstzweck, sondern ein Hülfszweck ist, und
dass deren Kosten nicht Beträge erreichen sollen, die
mit der praktischen Bedeutung des Vermessungswerkes

schwer in Einklang zu bringen sind.

Endlich wünscht die Staatswirtschaftskommission
auch die Vorlage des (nach den mündlichen
Mitteilungen des Justizdirektors ausgearbeiteten) Dekretes
über die Ordnung des Anstellungsverhältnisses der
Angestellten der Zentralverwaltung und der Bezirks-
bureaux. Die direkte Anstellung dieser Funktionäre
entspricht ihrer Stellung und den heutigen Anschauungen.

Allerdings betonen wir zum vornherein,
dass wir nicht Anhänger des ausnahmslosen Grundsatzes

sind, dass nur solche Personen Staatsangestellte
sein können, die eine Lehrzeit und eine

Lehrlingsprüfung absolviert haben. Die Möglichkeit muss
offen bleiben, dass der Ausweis für die Eignung
zum Staatsdienst auch in anderer Weise erbracht
werden kann.

Mit Genugtuung darf hervorgehoben werden, dass
die Bestimmungen des schweizerischen Zivilgesetzbuches

sich je länger desto besser einleben, und dass
sie namentlich den Vormundschaftsbehörden keine
erheblichen Schwierigkeiten mehr darzubieten scheinen.

Sehr wünschenswert und verdienstlich ist es,
wenn alle Behörden und Beamte, die dazu in der
Lage sind, ein wachsames Auge richten auf die
Versuche zur Umgehung des Verbotes der Güterschlächterei.

Hier ist konsequentes und strenges Vorgehen
am Platze. Insbesondere sollen auch die Notare es
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sich zur Pflicht machen, die Mitwirkung bei
Verträgen dieser Art rundweg abzulehnen.

Mit Befriedigung haben wir davon Kenntnis
genommen, dass der Staat jede Gelegenheit
wahrnimmt, das noch im Eigentum von Beamten stehende
Mobiliar von Staatsbureaux zu erwerben. Es ist
in der Tat zu wünschen, dass in nicht allzu ferner
Zeit kein Staatsbeamter mehr genötigt ist, das Amtslokal

auf seine Kosten zu möblieren.

Polizeidirektion.

Das « Gesetz über Handel und Gewerbe im Kanton
Bern» hat vor dem Volke nicht Gnade gefunden;
es ist in der Abstimmung vom 3. Mai 1914
verworfen worden. Dies hat den bernischen Handels- und
Industrieverein und den Gewerbeverein veranlasst,
den Regierungsrat um die Wiederanhandnahme dieser
Gesetzesmaterie zu ersuchen. Auch wir halten dafür,
dass dieses Gesetz bald wieder in etwas vereinfachter
Form dem Volke unterbreitet werden sollte und wir
wünschen deshalb, dass der Regierungsrat dem Grossen
Rat über seine Absichten in dieser Frage Auskunft
erteile.

Glücklicher war das «Gesetz über den örtlichen
Geltungsbereich des bernischen Strafgesetzbuches. »

Dasselbe wurde in der Volksabstimmung vom 5. Juli
1914 angenommen.

Der Entwurf für ein « Gesetz über das
Lichtspielwesen und Massnahmen gegen die Schundliteratur»

ist von der kantonalen Polizeidirektion
ausgearbeitet worden und liegt gegenwärtig zur
Behandlung beim Regierungsrat. Wie schon mehrfach
von der Staatswirtschaftskommission betont worden
ist, halten auch wir dafür, dass diese Arbeit eine
dringliche ist, und dass der Erlass dieser Gesetzesvorlage

durch den Regierungsrat und den Grossen
Rat möglichst beschleunigt werden sollte.

Lobend hervorzuheben ist das Bestreben der
Regierung, bei wirtschaftlichen Kämpfen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern durch persönliches
Eingreifen auf eine gütliche Erledigung derselben
hinzuwirken, wie es mit Erfolg beim Streik in Münster
geschehen ist.

Die Reduktion des Polizeikorps um 19 Mann rührt
namentlich von der Umwandlung von Doppelposten
in Einzelposten her. Dieses Verfahren sollte jedoch
nur da zur Anwendung kommen, wo ohne Verringerung

der allgemeinen Sicherheit der Einzelposten
genügt.

Den bei der Beratung des letzten Verwaltungsberichtes
im Grossen Rat geäusserten Wünschen um

Verbesserung der Besoldung des Landjägerkorps und
erhöhte Einlage in den Pensionsfonds ist Rechnung
getragen worden. In den Pensionsfonds wurden Fr.
6000 mehr eingelegt, ferner erhielt jeder Landjäger
eine Extrabesoldungszulage von Fr. 50 und es wurde
auch die Verzinsung des Pensionsfonds um % Prozent

erhöht.
Der grosse Wechsel bei den Beamten und

Angestellten der Anstalt St. Johannsen beruht auf
Zufälligkeiten und steht in keinem Zusammenhang mit
der Art der Verwaltung. Immer fühlbarer wird die
unrationelle Anlage der Schlafsäle; dieselben sollten
möglichst bald neu gebaut werden. Infolge des In¬

krafttretens des neuen Armenpolizeigesetzes hat die
Zahl der Versetzungen in Arbeitsanstalten um rund
50% zugenommen. Es wird dies zur Folge haben,
dass das Arbeitsgebiet der Anstalt und möglicherweise

auch die Anstalt selbst bald nicht mehr
genügen werden. Die Polizeidirektion und die Regierung

sollten deshalb bei Zeiten die notwendig
werdenden Erweiterungen ins Auge fassen.

In der Erziehungsanstalt Trachselwald sollte der
gewerbliche Unterricht eingeführt werden, um der
Grosszahl von Zöglingen, die aus mehr städtischen
Verhältnissen stammen, Arbeitsgelegenheit zu
verschaffen, welche es ihnen später beim Austritt aus
der Anstalt ermöglicht, leichter Arbeit zu finden.
Die zu dem Behufe von der Anstaltsleitung und der
Polizeidirektion gewünschten Umbauten sollten
deshalb ausgeführt werden.

Die Bürgerrechtsaufnahmen haben gegenüber dem
Vorjahre um 3 zugenommen; es ist dies insofern
erfreulich, als bei der allgemein herrschenden
Tiefkonjunktur eher ein Rückgang zu gewärtigen war.
Zu begrüssen ist die Herausgabe einer kurzen
Anleitung über die zur Erlangung des bernischen
Landrechtes erforderlichen Voraussetzungen durch die
kantonale Polizeidirektion und ferner 'die» Erleichterung

der Einbürgerung, welche der Regierungsrat
durch weitgehendes Entgegenkommen gegenüber
Gesuchen um Reduktion der Naturalisationsgebühr
praktiziert.

Die beim Auswanderungswesen letztes Jahr von
der Staatswirtschaftskommission gewünschte statistische

Bearbeitung des Materials über die Auswanderung

aus dem Kanton Bern ist auf Anordnung der
kantonalen Polizeidirektion durch das kantonale
statistische Amt durchgeführt und deren Resultat in
den statistischen Mitteilungen im Juli dieses Jahres
publiziert worden.

Militärdirektion.

Wie bereits im vorjährigen Bericht erwähnt, ist
nun während des Berichtsjahres die zwischen der
Eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung und dem
Kanton Bern vorgesehene Aenderung beendigt worden.

Der Bund hat nunmehr den Unterhalt des
gesamten Kriegsmaterials übernommen, und zugleich
gingen zirka 30 meistens jüngere Arbeitskräfte ebenfalls

in den Dienst des Bundes über. Der nunmehr
geschaffene Zustand befriedigt in jeder Beziehung
und bedeutet einen wesentlichen Fortschritt gegenüber

früher.
Um den im Dienst des Kantons verbleibenden

Arbeitern punkto Arbeit etwelche Abwechslung bieten

zu können, namentlich mit Rücksicht auf die
vielen kleinen Reparaturen an der Bekleidung und
Ausrüstung der Mannschaft, trachtet die Verwaltung
danach, vermittelst Herstellung diverser Ausrüstungsgegenstände

einen Ausgleich zu schaffen und die
betreffenden Arbeiten auf das ganze Jahr gleich-
mässig zu verteilen. Eine Reduktion des
Arbeiterbestandes darf im Hinblick auf die Mobilmachung
nicht in Frage kommen.

Das Resultat der Rekrutierung pro 1913 ergibt
bezüglich Diensttauglichkeit eine weitere kleine
Verbesserung gegenüber 1912 um 1%, also 71 % der
Untersuchten.
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Wenn hierseits keine weitern Bemerkungen oder
Anregungen zum Bericht der Militärdirektion
gemacht werden, liegt dies im Umstand, dass die
kantonalen Militärbehörden je länger je mehr die
Ausführungsorgane des Bundes geworden sind. An den
Platz der kantonalen Instanzen ist nunmehr das
Eidgenössische Militärdepartement getreten, welches
in der Hauptsache einzig leitende Verwaltungsstelle
geworden ist.

Kirchendirektion.

Im Berichtsjahre 1913 wurden die Pfarrstellen um
eine vermehrt; hängig sind noch aus 6 Gemeinden
Gesuche um Errichtung neuer Pfarrstellen. Dieselben
sollen nach Massgabe ihrer Dringlichkeit von den
Behörden behandelt werden. Die Staatswirtschaftskommission

erklärt sich mit dem von der
Kirchendirektion befolgten Grundsatze in der Behandlung
solcher Gesuche, wonach dieselben nicht einzig nach
dem Zeitpunkte ihrer Einreichung, sondern vielmehr
nach dem bei Prüfung aller in Betracht fallenden
Faktoren sich ergebenden Grade der Dringlichkeit
behandelt »werden, einverstanden.

Infolge des Ergebnisses der Volkszählung vom
Jahre 1910 war eine Revision der Organisation der
evangelisch reformierten Kirchensynode notwendig
(das Dekret wurde in der Mai-Session 1914 erledigt);
ferner ist eine Neuordnung der Bezirkshelfereien in
Untersuchung bei der Kirchendirektion.

Den schon oft gemachten Anregungen um
Gestattung der Teilnahme der Frauen an den kirchlichen
Abstimmungen ist man dadurch gerecht geworden,
dass auf den Antrag der Kirchendirektion die Regierung

Bestimmungen über das Stimmrecht der Frauen
in kirchlichen Angelegenheiten in den Entwurf eines
neuen Gemeindegesetzes aufnahm. Den Frauen wird
das aktive Stimmrecht erteilt für Pfarrwahlen und die
Wahlen in den Kirchgemeinderat. Das Stimmrecht
erhalten sie nicht ipso jure, sondern nur auf ein
von ihnen einzureichendes Gesuch hin. Das passive
Wahlrecht ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die
Staatswirtschaftskommission erklärt sich mit dieser in Aussicht

genommenen Regelung des Frauenstimmrechtes
in kirchlichen Angelegenheiten einverstanden.

Endlich ist noch der Beschluss des Regierungsrates

vom 7. März 1913 zu erwähnen, durch welchen
die Regierung dem Bischof von Basel auf die Dauer
von 5 Jahren die Erlaubnis erteilte, im Gebiete des
Kantons Bern Pontifikalhandlungen vorzunehmen.

Unterrichtsdirektion.

Die Ausgaben für das Unterrichtswesen sind im
Berichtsjahre um Fr. 200,000.— gestiegen. Sie
betragen Fr. 6,227,366.22, oder rund einen Viertel der
Gesamtausgaben des Staates.

Die Staatswirtschaftskommission nimmt mit
Genugtuung davon Kenntnis, dass die Massnahmen zur
bessern Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen
über die sog. Naturalleistungen der Gemeinden an
die Primarlehrer im Berichtsjahre weiter gefördert
wurden. Die Unterrichtsdirektion hat unter Beiziehung

einer Expertenkommission Normalien für den
Bau und Umbau von Schulhäusern und Lehrerwoh¬

nungen entworfen. Das bezügliche Reglement ist
am 7. Juli abhin durch den Regierungsrat erlassen
worden. Wir zweifeln nicht daran, dass dieses Reglement

dazu beitragen wird, die bestehenden Misstände
zu heben. Aus dem Berichte der Unterrichtsdirektion
geht hervor, dass eine schöne Zahl von Gemeinden
seit Jahresfrist ihre Leistungen erhöht hat. Gegen
zwei Gemeinden, die sich weigerten, berechtigte
Ansprüche zu erfüllen, wurde in der Weise
vorgegangen, dass sie verpflichtet wurden, den
ausserordentlichen Staatsbeitrag, soweit nötig, zur Erhöhung

der Wohnungsentschädigungen zu verwenden.
Die meisten Gemeinden tragen den veränderten
Verhältnissen Rechnung und es wird das gute Beispiel
auf die säumigen Gemeinden günstig einwirken. Die
Verhältnisse in den Gemeinden unseres Kantons sind
so verschiedenartig, dass nicht nach einer Schablone
vorgegangen werden kann. Die Bemühungen der
Unterrichtsdirektion und die aufgestellten Normalien
werden sicher zu einer befriedigenden Lösung
führen. Wir halten dafür, dass eine authentische
Interpretation der bezüglichen Bestimmungen im
Primarschulgesetz aufgeschoben werden könne.

Wir nehmen davon Kenntnis, dass der Motion
Hauswirth betreffend die ärztliche Untersuchung und
Kontrolle sämtlicher Schulkinder schon auf dem
Boden der geltenden Gesetzgebung Rechnung
getragen werden kann, und dass die Unterrichtsdirek-
tion bereits Vorkehren zu deren Ausführung
angeordnet hat.

Was die Klagen über Lehrermangel an den
Primarschulen anbetrifft, geht aus den amtlichen
Berichten hervor, ' dass es zur Zeit hauptsächlich
an Stellvertretern für erkrankte oder im Militärdienst
sich befindende Lehrer fehlt. Die Frage der
Neuordnung des Stellvertretungswesens sollte geprüft und
abgeklärt werden.

Eine Vergleichung der Tabellen über die Bussen
wegen Schulversäumnis im Schuljahr 1912/13
ergibt, dass von den 2240 Bestrafungen 1462 auf die 7

jurassischen Bezirke entfallen und auf die 23
Bezirke des deutschen Kantonsteil nur 778. Das
Verhältnis zwischen dem Jura und dem alten Kantonsteil

fällt so stark auf, dass zur Aufklärung der Sachlage

genaue Erhebungen angestellt werden sollten.
Auffallend ist auch die geringe Zahl der Bestrafungen
in einigen Bezirken des Oberlandes gegenüber dem
Jura. Es ist wahrscheinlich, dass nicht überall mit
der gleichen Strenge vorgegangen wird. Wir möchten
die Unterrichtsdirektion einladen, dieser Frage ihre
volle Aufmerksamkeit zu schenken.

Nach einer Periode mit starker Nachfrage nach
Sekundarlehrern stehen wir zur Zeit in einer Periode
der Ueberproduktion. Die Neuordnung des Studienganges

und die Revision des Reglementes für die
Patentprüfungen der Sekundarlehrer werden hier
Wandel schaffen. Dabei muss namentlich mehr
Gewicht aut die praktische Vorbildung der Kandidaten
gelegt werden. Es sollte ganz besonders von den
Abiturienten der Gymnasien vor der Patentierung
ein Ausweis über eine entsprechende praktische
Lehrtätigkeit verlangt werden.

Wir konstatieren mit Befriedigung, dass die
Errichtung von Mädchenfortbildungsschulen weitere
erfreuliche Fortschritte macht. Der Staat kann sich
der Erkenntnis von der Notwendigkeit, unsere Töchter

durch einen zweckmässigen Fortbildungsschul-
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Unterricht für die Anforderungen des Lebens besser
auszurüsten, nicht verschliessen und wird den
Mädchenfortbildungsschulen noch vermehrte Aufmerksamkeit

schenken müssen. Es muss namentlich für
genügende Lehrkräfte gesorgt werden. Im Jahre 1911
sind 26 Schulen, im Jahre 1912 25 und im Jahre 1913
33 Schulen subventioniert worden. Wir begrüssen
die Absicht der Unterrichtsdirektion, durch Erlass
einheitlicher Bestimmungen diesen Unterricht weiter
zu fördern und schliessen uns der Ansicht an, dass
solche Bestimmungen auf dem Wege eines Ausfüh-
rungsdekretes zu § 82 des Primarschulgesetzes
erlassen werden können.

Bezüglich der Lehrer-Bildungsanstalten ist zu
erwähnen, dass in das Berichtsjahr zwei wichtige
Erlasse fallen : Das Dekret über die Besoldung der
Vorsteher und Lehrer der staatlichen Seminare vom
26. Juli 1913 und der Beschluss des Grossen Rates
vom 17. November 1913 betr. die Erweiterung und
den Ausbau des Lehrerinnen-Seminars in Delsberg.
Durch das Dekret sind die Seminarlehrer in den
Besoldungen den Mittellehrern grundsätzlich
gleichgestellt worden. — Der Grossratsbeschluss vom 17.
November 1913 hat die Erstellung eines Neubaues für
das Lehrerinnen-Seminar in Delsberg zur Folge. Der
Neubau ist bereits in Angriff genommen und soll so
gefördert werden, dass die ausgebaute dreiklassige
Anstalt im Jubiläumsjahre 1915 eröffnet werden
kann. Damit ist die Lehrerinnenbildungsfrage für
den Jura in erfreulicher Weise gelöst.

Die schwierige Frage, wie die Lehrerinnenbildung
im alten Kantonsteil reorganisiert werden kann, wird
von der Unterrichtsdirektion weiter verfolgt.

Das Versprechen der Unterrichtsdirektion, dahin
zu wirken, dass das Dekret über die Besoldungen
der Professoren und Dozenten auf 1. Januar 1914
in Kraft treten könne, ist eingelöst worden. Durch
das Dekret des Grossen Rates ist die längst zum
Bedürfnis gewordene Regelung der Besoldungsverhältnisse

im Sinne einer zeitgemässen Erhöhung der
Besoldungen durchgeführt worden. Mit der
Unterrichtsdirektion anerkennt die Staatswirtschaftskommission

lobend, dass die Professorenschaft zum
endlichen Zustandekommen des ^Dekretes wesentlich
beigetragen hat durch Annahme des Vorschlages,
20 °/0 des Ertrages ihrer Kollegiengelder an die
Mehrkosten der Besoldungsreform beizutragen. Dadurch
sind die Mehrausgaben für den Staat erheblich
vermindert worden.

Die mit der Neuordnung verbundene Verbesserung

der materiellen Lage der Professorenschaft wird
zur innern Stärkung und gedeihlichen Fortentwicklung

der Universität wesentlich beitragen.

Direktion des Gemeindewesens.

Die StaatsWirtschaftskommission hat im letztjährigen

Bericht den Wunsch geäussert, es möchten die
Gemeindeinspektionen durch die Regierungsstatthalter
zweckmässiger verteilt werden und in weniger grossen
Intervallen stattfinden. Diesem Begehren hat die
Gemeindedirektion in verdankenswerter Weise durch
Erlass eines Zirkulars entsprochen ; in letzterem wur de
speziell anbefohlen, dass der Werttitelbestand d er
Gemeinden bei jeder Rechnungsablage einer genaue n
Nachprüfung zu unterziehen sei, und dass die Ge -
meindebehörden und Funktionäre auf ihre Verant-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914.

wortlichkeit aufmerksam gemacht werden. Die
Einführung eines ständigen Inspektorates für das

Rechnungswesen ist von grösster Wichtigkeit und sollte
diese Frage bei der Beratung des neuen Gemeindegesetzes

gründlich geprüft werden.
Was das Kapitel Gesetzgebung anbelangt, so

musste die Beratung des Entwurfes für ein neues
Gesetz über das Gemeindewesen aus verschiedenen
Gründen verschoben werden und soll derselbe in einer
der nächsten Sessionen durch den Grossen Rat
behandelt werden können. Es ist sehr zu wünschen,
dass neben andern namhaften Verbesserungen speziell
auch das Steuerwesen der Gemeinden durch das
Prinzip der Steuerleistung am Wohnort in befriedigender

Weise geregelt werde.
Nach dem Berichte der Gemeindedirektion haben

die Vorstudien zu einem Gesetze über die
Wertzuwachssteuer bis jetzt zu keinem positiven Resultate

geführt, da es zu grosse Schwierigkeiten
verursache, angesichts der bestehenden Steuergesetzgebung

und Praxis in Steuersachen die neue Steuer
in der gewünschten Form einzuführen. Wir wünschen
immerhin, dass die Angelegenheit nicht ad acta
gelegt, sondern dass die Studien noch weiter fortgesetzt

werden,
Den Bestand der Gemeinden betreffend wird in

nächster Zeit die Eingemeindung von Bümpliz und
der Viertelsgemeinde Ostermundigen mit der Stadt
Bern die Behörden beschäftigen. Ueber die
Finanzverhältnisse der Gemeinde Bümpliz ist bereits ein
Gutachten bekannt geworden. Angesichts der wirklich
unhaltbar gewordenen Zustände im Steuer- und
Finanzwesen dieser Nachbargemeinden der Stadt Bern
dürfen wir wohl den bestimmten Wunsch aussprechen,
sowohl Regierung wie Grosser Rat möchten dazu
Hand bieten, den notwendigen Verbesserungen zum
Durchbruch zu verhelfen.

Die schon letztes Jahr gewünschte Revision der
Grundlagen der Anzeigerverträge ist bis jetzt noch
nicht perfekt geworden. Wir machen darauf aufmerksam,

dass gleichzeitig dem Grundsatz überall
Nachachtung verschafft werde, dass politische Publikationen

polemischen Inhalts von irgendwelcher politischen

Partei in den konzessionierten Anzeigern keine
Aufnahme finden dürfen.

Was die verwaltungsrechtlichen Entscheidungen
in Gemeindeangelegenheiten anbetrifft, so wünschen
wir, die wichtigeren derselben möchten von Zeit zu
Zeit den interessierten Kreisen, speziell auch den
Gemeindebehörden zur Kenntnis gebracht werden.

Wir gestatten uns zum Schluss noch den Wunsch
auszusprechen, es möchten für das Rechnungswesen
der Gemeinden und die Amortisation von Gemeindeanleihen

allgemein gültige, genaue Normen und
Vorschriften aufgestellt und entweder sofort oder dann
durch das neue Gemeindegesetz in Kraft gesetzt
werden. Die bisherigen Bestimmungeu scheinen nicht
überall in gleicher Weise aufgefasst und durchgeführt

worden zu sein und sollte auch in dieser
wichtigen Materie baldmöglichst Klarheit geschaffen
werden.

Armendirektion.

Die Wirkungen des Gesetzes über die Armenpoii-
zei und die Enthaltungs- und Arbeitsanstalten, das
auf 1. Juli 1913 in Kraft getreten ist, fangen an sich

85*
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fühlbar zu machen: St. Johannsen und Ins haben
nie so viele Insassen aufgewiesen wie jetzt. Man
wird infolgedessen nun der Frage der Erstellung
einer Arbeitsanstalt für Männer im Jura, wie solche
in Art. 107 der Staatsverfassung vorgesehen ist,
nähertreten müssen.

Die Zahl der dauernd Unterstützten weist eine
kleine Abnahme auf: 16,532 gegen 16,617 Personen
in 1912. Die Ausgaben dagegen bewegen sich noch
immer in der aufsteigenden Linie; die Kost- und
Pflegegelder sind von Jahr zu Jahr höher.

Um den Geschäftsgang der auswärtigen Armenpflege,

der gegenwärtig recht verwickelt ist und
fortwährend mehr Arbeit erfordert, zu vereinfachen, und
um dieses wichtige Gebiet etwas einheitlicher zu
ordnen, haben die Armendirektion und der
Regierungsrat einem von der ständigen Kommission der
schweizerischen Armenpflegerkonferenzen und der
schweizerischen Armendirektorenkonferenz durchberatenen

Entwurf eines Konkordates betreffend die
interkantonale Armenpflege in der Hauptsache zugestimmt.
Dieser Entwurf sah in Art. 1 folgende Beiträge des
Wohnsitzkantons an die Armenunterstützungen an
Angehörige der Konkordatskantone vor: 20% bei
1 bis 1.0-jährigem Wohnsitz; 40% bei 11 bis 20-
jährigem Wohnsitz und 60 % bei mehr als 20-jährigem

Wohnsitz ; der Rest wäre vom Heimatkanton
zu tragen. Dieses Vorgehen hat leider nicht den
Erfolg gehabt, den es verdiente und der angestrebt
wurde, indem mehrere Kantone, welche vielleicht
etwelche Opfer hätten bringen müssen, sich ablehnend
verhalten haben. Da es noch lange dauern wird,
bis die Bundesgesetzgebung auf dem Gebiete des
Armenwesens eingreifen wird, ersuchen wir die
Armendirektion, diese höchst aktuelle Frage nicht
aus den Augen zu verlieren und sie zu geeigneter
Zeit wieder aufzugreifen.

Die ziemlich intensive wirtschaftliche Krise, unter
der seit einiger Zeit verschiedene unserer
Industrien und Gewerbe leiden, hatte eine sehr starke
Inanspruchnahme der Unterstützungsstellen für dürftige

Durchreisende zur Folge. Die Zahl der von
diesen Stellen im Jahre 1913 unterstützten Personen
übersteigt diejenige des Jahres 1912 um 15,000 und
die Ausgabensumme ist mit 80,000 Fr. um mehr als
18,000 Fr. grösser als im Vorjahr. Sollten sich die
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht bessern, so müss-
ten die für diese Unterstützungen bestehenden Kredite

erhöht werden, da der Staat nacb dem Dekret
vom 27. Dezember 1898 verpflichtet ist, 50% dieser
Ausgaben zu tragen.

Der Bericht gibt nur sehr wenig Einzelheiten
über Einnahmen und Ausgaben der jurassischen
Greisenasyle; für eines derselben wird nicht einmal

die Zahl der Pfleglinge, der Eintritte und Todesfälle,

sowie die Höhe des Staatsbeitrages angegeben.
Diese Angaben sind unbedingt zu spärlich. In
Zukunft sollte eine Uebersicht der Einnahmen und
Ausgaben geboten und die Höhe der Kosten pro Pflegling

angeführt werden, gleich wie dies für die
Anstalten des alten Kantonsteils geschieht. — Wir
halten auch dafür, dass jedes Greisenasyl über ein
Gut von einem gewissen Umfange verfügen sollte —
gegenwärtig ist dies nicht der Fall —, das ermöglichen

würde, die für den Anstaltshaushalt erforderliche

Milch, die Kartoffeln und Gemüse selbst zu
produzieren ; aber vor allem liegt der Wert eines der¬

artigen Gutes in der vielfachen Gelegenheit zu
abwechslungsreichen kleinen Arbeitsleistungen der
Pfleglinge; die Arbeit erhebt den Menschen, macht
ihm das Leben angenehm, während die Untätigkeit
zur Melancholie führt und alle möglichen Laster
fördert.

Nachdem der Grosse Rat die Reorganisation des

Strafvollzuges und die Verlegung der Strafanstalt
Thorberg beschlossen hat, scheint uns der Moment
gekommen, an die Errichtung einer Anstalt für
Unterbringung der Gefährlichen und Bösartigen, die gegenwärtig

in verschiedenen Anstalten des Kantons
untergebracht sind, zu denken. Unseres Erachtens wäre
Thorberg durchaus geeignet für die Unterbringung
dieser neuen Klasse von Pfleglingen.

Mit Genugtuung erwähnen wir die Beteiligung
der Armendirektion in der Gruppe 44 der Schweiz.
Landesausstellung. Es ist möglich, oder gar
wahrscheinlich, dass dieser Ausstellungspavillon nicht zu
den meistbesuchten gehört. Wir bedauern das ; denn
die Ausstellung der Armendirektion zeigt dem
Besucher in 6 Gruppen alles, was im Kanton Bern auf
dem Gebiete der öffentlichen Fürsorge- und
Wohltätigkeit geleistet wird, von den Waisenhäusern,
Erziehungsanstalten für Mädchen und Knaben bis zu
den Asylen für arme und notleidende Greise. Wir
wissen sehr wohl, dass in unserem Kanton noch nicht
alles zum besten bestellt ist, und dass noch viele
Fortschritte in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht
zu erreichen, viele Leiden und viel Elend zu
lindern und zu erleichtern bleiben; aber wir
anerkennen auch gerne, dass die grossen pekuniären
Opfer, die die öffentliche Fürsorgetätigkeit dem
Staate auferlegt, viel Gutes und Nützliches schaffen,
und dass die Regierung, die Armendirektion, sowie
alle Organe der Armenpflege vom heissen Wunsche
beseelt sind, im Rahmen der ihnen zur Verfügung
stehenden Kräfte und Mittel allen Hülfsbedürftigen
beizustehen, und dass sie die ihnen zugewiesenen
Aufgaben taktvoll erfüllen.

Direktion des Innern.

Der in der Novembersession vom Grossen Rate
zu Ende beratene Entwurf des Brandversicherungsgesetzes

ist in der Volksabstimmung vom 1. März 1914

angenommen worden. Von der Direktion des Innern
ist die Vorlage eines Dekretsentwurfes in nahe
Aussicht gestellt.

Die Vorarbeiten für einen Gesetzesentwurf zur
Durchführung der obligatorischen Krankenversicherung

sollen derart gefördert sein, dass die Vorlage,
für eine der nächsten Sessionen des Rates erwartet werden
kann. Damit geht die seinerzeit gestellte Motion
ihrer Verwirklichung entgegen, was von der Staäts-
wirtschaf'tskommission begrüsst wird.

Anlässlich der Beratung des letzten Verwaltungsberichtes

wurde von der Staatswirtschaftskommission
die Anfrage gestellt, was die Regierung mit dem
schon längere Zeit fertig erstellten Entwurf zu einem
Gesetze über die Einführung der staatlichen
obligatorischen Mobiliarversicherung für den Kanton Bern
vorzukehren gedenke. Die Antwort ging dahin, die
Regierung vertrete die Auffassung, dass eine Lösung
der Mobiliarversicherungsfrage auf eidgenössischem
Boden der kantonalen Versicherung unbedingt vor-



Xt 20 — 337

zuziehen sei. Es erscheine deshalb angezeigt, das
Resultat der seit dem Jahr 1911 vor den eidgenössischen

Räten liegenden bezüglichen Motion
abzuwarten, bevor die Regierung zur Frage definitiv Stellung

nehme. Die Staatswirtschaftskommission
bedauert die Verzögerung der Rehandlung der Motion
vor den eidgenössischen Räten, schliesst sich aber in
der Sache selber der Meinung der Regierung an,
da sie sich der grossen Schwierigkeit, auf kantonalem

Boden eine befriedigende Lösung herbeizuführen,
bewusst ist.

Die Abrechnung über die seinerzeit bewilligte
Lotterie zur Schaffung eines Fonds für eine zu
gründende Arbeitslosenkasse für die Arbeiter und
Arbeiterinnen in der Uhrenindustrie konnte 1913 erfolgen.
Die aufgestellte Bilanz erzeigt einen Vermögensbestand

von Fr. 77,381.05. Die Staatswirtschaftskommission
glaubt nun, dass die Regierung nicht mehr

länger zögern sollte, in Bezug auf die Rückzahlung
der zinslosen Vorschüsse, die in den Krisenjahren
1908 und 1909 an 10 Gemeinden zur
Arbeitslosenunterstützung gemacht wurden, an den Grossen Rat
ihre Anträge behufs endlicher definitiver Erledigung
der Angelegenheit zu stellen.

Die Durchführung des Art. 30 des Arbeiterinnenschutzgesetzes

beschäftigte im Berichtsjahre auch die
Handels- und Gewerbekammer. Sie kam zum Schluss,
es sei im Hinblick auf das seinerzeit im Grossen
Rat gestellte Postulat die Direktion des Innern zu
ersuchen, die Schaffung des ständigen Inspektorats in
Erwägung zu ziehen. Ueberdies mache die ungleiche
Handhabung der Strafvorschriften nebst anderem
eine Revision des Gesetzes zur Notwendigkeit. Die
Direktion des Innern hat sich noch letztes Jahr wie
folgt geäussert: «Man darf nicht auf die Ausgaben
sehen, wenn es gilt, das so wichtige Amt zu
schaffen», und damit ihren früher zur Frage
eingenommenen Standpunkt neuerdings bestätigt. Zu
einer andern Auffassung über die Notwendigkeit
dieses Amtes gelangen zwei Sachverständige, die
nach zweijährigem Unterbruch 141 Gemeinden
inspiziert haben. Eine vielerorts herrschende irrige
Auffassung über die Anwendbarkeit des Gesetzes
wird zugegeben, desgleichen eine äusserst mangelhafte

oder gar nicht durchgeführte Handhabung in
vielen, namentlich ländlichen Gemeinden. Art. 15
mit seinen Vorschriften über Schutz des Ladenpersonals

sei in Fremdenkurorten undurchführbar,
bleibe überhaupt unbeachtet. Und trotzdem wird
eine periodische, alle zwei Jahre wiederkehrende
Inspektion in allen Geschäften des Kantons als
vollkommen genügend erachtet. Die Staatswirtschaftskommission

kann sich den Sachverständigen nicht
anschliessen; nach wie vor lässt sie sich von der
Ueberzeugung leiten, dass der Gesetzgeber sich bei
der Beratung des Gesetzes der Tragweite und der
Durchführbarkeit des Art. 30 wohl bewusst war.
Der Grosse Rat hat zudem am 21. September 1911
ein Postulat erheblich erklärt, das Bericht verlangt
darüber, ob und in welcher Weise ein ständiges
Fabrik- und Gewerbeinspektorat zu errichten sei.
Eine diesem Beschluss entsprechende Vorlage wird
deshalb von der Direktion des Innern erwartet.

Der Vollzug des eidgenössischen Fabrikgesetzes
und der Haftpflichtgesetze bewegt sich in dem
nämlichen Rahmen, wie in den Vorjahren; so begegnen

wir annähernd den gleichen Zahlen bei den Ueber-
zeitbewilligungen, und die Strafanzeigen und
Verwarnungen betreffen in der Hauptsache die
nämlichen Fälle. Man mag einwenden, was man will,
strengere Ahndung der strafbaren Fälle allein würde
wirksam sein. Die Pflichtvergessenheit eines Arztes,
der mit der periodischen Inspektion der
Zündhölzchenfabriken im Amtsbezirk Frutigen betraut war,
aber im Jahre 1913 kei'ne einzige Inspektion durchführte,

wurde nach der Ansicht der
Staatswirtschaftskommission mit dem Entzug des Mandates
in gerechter Weise geahndet.

Auffallend stark ist der Wechsel in den Lehr--
lingskommissionen. Anfangs 1912 haben die
Neuwahlen sämtlicher Kommissionen für eine dreijährige
Amtsdauer stattgefunden und 1913 waren bereits
wieder 19 Ersatzwahlen, wohl meistenteils infolge
Demission, notwendig. Mehr Pflichtbewusstsein und
bessere Entschädigung für versäumte Zeit dürften
den Rücktritten etwas Einhalt tun. Die
Staatswirtschaftskommission spricht den Wunsch aus, dass der
Entscheid des Regierungsrates über die Neuordnung
der Vergütungsansätze für die Mitglieder und Sekretäre

der Lehrlingskommissionen bald erfolge.
Die Durchführung des Lehrlingsgesetzes und die

erfreuliche Entwicklung der gewerblichen Fach- und
Fortbildungsschulen haben Kreditüberschreitungen
notwendig gemacht.

Das statistische Bureau beklagt sich darüber, dass
den wiederholt gestellten Begehren um vermehrte
Zuwendungen finanzieller und personeller Hilfsmittel
nur in ganz bescheidenem Masse Rechnung getragen
worden sei. Die Staatswirtschaftskommission ist
nicht in der Lage, die Klagen auf ihre Begründetheit
zu prüfen, sie vertritt aber heute noch die Ansicht,
dass die Frage einer Reorganisation des statistischen
Bureaus allen Ernstes und gründlich geprüft werden
solle und erwartet hierüber Bericht und Antrag.

Dem statistischen Bureau sind an der Herrengasse

neue Lokalitäten angewiesen, die teilweise
bereits bezogen worden sind. Die Kreditverweigerung
für die Umzugskosten und für etwelche Möblierung, der
im Bericht Erwähnung getan ist, wird wohl seither ihre
friedliche Lösung gefunden haben, so dass die
Staatswirtschaftskommission davon aüsehen kann, hierüber
Anträge zu stellen.

Bau- und Eisenbahndirektion.

Die Staatswirtschaftskommission hat mit
Befriedigung davon Kenntnis genommen, dass die
Untersuchung der Brücken auf dem Gebiete der
Staatsstrassen in Bezug auf den baulichen Zustand und die
Tragfähigkeit zum Abschluss gebracht worden sind.
Wir möchten aber die Baudirektion ersuchen, die
Gemeinden einzuladen, auch die Brücken auf dem
Gebiete der Gemeindestrassen untersuchen zu lassen.

Die Tatsache, dass zur Zeit nicht weniger als 100
Strassenbaugeschäfte mit einer Gesamtvoranschlagssumme

von rund 9 Millionen Franken noch unerledigt
sind, gibt zu denken. Allerdings haben die in den
letzten 10 Jahren geleisteten Eisenbahnsubventionen
die Staatsfinanzen in ausserordentlich hohem Masse
in Anspruch genommen. Allein es ist nicht ausser
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Acht zu lassen, dass neben den Eisenbahnen für den
Verkehr auch die Strassen von grösster Wichtigkeit
sind, und dass der Ausbau und die Entwicklung des
Strassenwesens mit dem Bau neuer Eisenbahnen Hand
in Hand gehen sollte. Insbesondere sollte darauf
Bedacht genommen werden, die Ausführung solcher
Strassenprojekte zu fördern, welche Gegenden
betreffen, die von den mit Staatshülfe gebauten
Eisenbahnen nicht berührt werden. Wir möchten dabei
solche Projekte in den Vordergrund stellen, deren
grosse volkswirtschaftliche und zugleich auch
militärische Bedeutung nicht bestritten werden kann, und
auf deren Verwirklichung die beteiligten
Bevölkerungskreise schon seit vielen Jahren mit Sehnsucht
warten.

In Anbetracht der immer wiederkehrenden und
bedeutenden Hochwasserschäden an der Emme hat
die Staatswirtschaftskommission im Berichtsjahr den
Wunsch ausgesprochen, es möchte ein umfassendes
Aufforstungs- und Verbauungsprojekt für das Quell-
und Einzugsgebiet dieses Wild baches baldigst erstellt
werden.

Wir möchten die Regierung ersuchen, dahin zu
wirken, dass auf dem Thunersee wenigstens während
der Sommerfahrplanperiode ein Fahrplan durchzuführen

sei, der vom Standpunkte des Fremdenverkehrs

aus denjenigen früherer Jahre, z. B. 1911 und
1912, sowie den einschlägigen Bestimmungen des

bezüglichen Kaufvertrages entspricht.
Im Bericht über das Eisenbahnwesen vermissen

wir immer noch die wiederholt verlangte Tabelle über
die Betriebsresultate der subventionierten Bahnen.

Sanitätsdirektion.

Im letztjährigen Verwaltungsbericht begegnen wir
den nämlichen Aussetzungen wie in den Berichten
der letzten Jahre: dass viele der Herren Aerzte es
mit der Anzeigepflicht bei epidemischen Krankheiten

nicht ernst nehmen, ja sich geradezu renitent
verhalten. Alle Bemühungen des Regierungsrates und
der Sanitätsdirektion, durch Erlass von Kreisschreiben
und erneute Ermahnungen rechtzeitige und gewissenhafte

Anzeige zu erwirken, bleiben jeweilen bei einer
Anzahl Aerzte fruchtlos und soll die ablehnende Haltung
oft noch mit der Ausrede begleitet sein, «wir haben
keine Zeit», oder «die Anzeige an die Behörden
ist nutzlos, indem eine Statistik der angezeigten
Krankheitsfälle doch stets unvollständig bleibe. »

An einigen dem Berichte entnommenen Beispielen
sei dargetan, wie der Anzeigepflicht vielerorts
nachgelebt wird und dadurch allerdings der Nutzen einer
Statistik als illusorisch bezeichnet werden kann. Eine
genaue Zusammenstellung der Zahl der vorgenommenen

Impfungen an Unbemittelten und an
Selbstzahlenden war unmöglich, indem Mitte April noch
nicht alle Impfbücher von den Herren Kreisimpfärzten
zur Kontrollierung eingesandt waren. — Diphterie-
fälle gelangten aus den Amtsbezirken 657 zur
Anzeige, während von den Herren Aerzten und von
den Kliniken des Inselspitals 721 Proben von Rachenoder

Mandelbelag oder von Schleim dem
bakteriologischen Institut zur Untersuchung eingesandt wurden.

— Von 688 den Gemeindebehörden zur Kennt¬

nis gebrachten Todesfällen infolge von Tuberkulose
im Jahre 1912 sollen nur 364 Fälle durch die Herren
Aerzte zur Anzeige gelangt sein. Die
Staatswirtschaftskommission findet, dass es im Interesse der
Aerzte in erster Linie liegen müsse, wenn diesen
unhaltbaren Zuständen abgeholfen werde. Sie
ersucht die Sanitätsdirektion, die Angelegenheit im
Aerztekollegium zur Sprache zu bringen, um eine
befriedigende Lösung herbeizuführen, und dadurch
zu verhindern, dass durch die Renitenz einer Anzahl
Aerzte der Regierung Veranlassung zur Ergreifung
von Zwangsmassregeln geboten werde.

Ins Berichtsjahr fällt der Entscheid des
Schweizervolkes über die Revision des Art. 69 der
Bundesverfassung. Mit Befriedigung wird in weitern Kreisen

die Nachricht des Bundesrates aufgenommen werden,

dass der Entwurf zu einem Tuberkulosegesetz in
naher Aussicht stehe. Durch ein eidgenössisches
Tuberkulosegesetz erst wird der Weg geebnet werden,
auf kantonalem Gebiet erspriessliche Arbeit zu leisten
in der Bekämpfung dieser verheerenden Krankheit.
Viel Gutes kann und wird allerdings auch jetzt schon
in dieser Hinsicht geleistet auf privatem Wege durch
Aufklärung und Belehrung. Anerkennenswert ist auch
das gemeinsame Zusammenarbeiten von Aerzten und
Gemeindebehörden. Demgegenüber sieht sich jedoch
die Sanitätsdirektion wiederum zu Klagen veranlasst
wegen der Schwierigkeiten, die ihr in der Durchführung

des Dekrets vom 3. Februar 1910 in den Weg
gelegt werden. Viel zu spät für die Verwendung im
Berichte und dann erst auf wiederholte Reklamationen

hin gelangen die Antworten auf die an die
Gemeinden gerichteten Fragen zurück. Gleichwie 1912
ist es auch dieses Jahr nicht möglich, eine
Zusammenstellung zu bringen über die von den kommunalen

Organen getroffenen Vorkehren. Die
Staatswirtschaftskommission unterbreitet der Regierung die
Frage zur Prüfung, ob es nicht angezeigt erscheine,
die Regierungsstatthalter etwas mehr als dies
vielleicht bis anhin geschehen, mit der Durchführung
des Dekrets zu betrauen. Der vom Grossen Rat
festgesetzte Kredit von 60,000 Fr. für die Bekämpfung
der Tuberkulose sollte unbedingt erhöht werden. Im
Jahre 1913 wurde er um 10,471.80 Fr. überschritten,
1912 sogar um 11,839.50, welche Beträge jeweilen
dem Reservefonds, welcher aus den Ersparnissen
früherer Jahre gebildet worden war, entnommen werden

mussten.
Auch im letzten Jahre ist ein Rückgang der

Aufnahme von Kantonsangehörigen in die Insel zu
konstatieren und demgegenüber eine Zunahme der Zahl
von Patienten in 19 Bezirkskrankenanstalten. Diese
Tatsache spricht dringend dafür, in Nachachtung des
Gesetzes von 1899 die Zahl der Staatsbetten in den
Krankenanstalten etwas mehr als dies in den letzten
Jahren geschehen, zu erhöhen.

Die ökonomischen Verhältnisse der Hebammen
veranlassten den kantonalen Hebammenverein zu
einer Eingabe an die Direktion. Knauseriges
Verhalten von Gemeindebehörden in bezug auf die
Ausrichtung eines Wartegeldes und von Spendkommissionen

gegenüber dringenden Gesuchen um finanzielle

Leistungen für Besorgung ganz unbemittelter
Frauen haben nebst anderem zu dem Vorgehen der
Hebammen Veranlassung geboten. Die Prüfung der
Angelegenheit ist einer Kommission von Aerzten
überwiesen worden.
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Finanzdirektion.

Der Ende Juli und anfangs August ausgebrochene
europäische Krieg, dessen Einfluss auf die wirtschaftliche

Lage der Schweiz im allgemeinen und des Kantons

Bern im besondern sich noch nicht ermessen lässt,
bestimmt die Staatswirtschaftskommission, von einer
Besprechung der allgemeinen Steuerreform Umgang
zu nehmen. Man wird erst einige Zeit nach Beendigung

des Krieges auf diese Frage zurückkommen
können. Die Vorarbeiten, die im Hinblick auf den
von der sozialdemokratischen Partei eingereichten
Initiativentwurf gemacht worden sind, behalten ihren
Wert. Sie werden später zu beleuchten sein.

Auf gesetzgeberischem Gebiete empfehlen sich,
weil dringlich, Vorschriften zur Entlastung der
Zentralsteuerverwaltung, damit die Erledigung der
Steuerrekursfälle und die Geltendmachung des Nachbezugsrechts

früher erfolgen können. Weiter wird die
authentische Interpretation des Erbschaftssteuergesetzes

über die Frage, ob das altbernische Einstandsrecht

auch unter der Herrschaft des neuen
Zivilgesetzbuches bei der Abgabeberechnung in Betracht falle,
vorgenommen werden müssen, damit alle Beteiligten
Klarheit bekommen. Die Vorlage ist dem Grossen
Rat bereits Ende der letzten Legislaturperiode zugestellt

worden.
Die Vorarbeiten für die Abschaffung desWechsel-

und Checkstempels sind noch nicht zum Abschluss
gediehen. Sie haben durch den Kriegsausbruch eine
starke Beeinträchtigung erfahren, sodass ein klares
Bild über die finanziellen Konsequenzen der
Abschaffung dieses Stempels sich nicht gewinnen Hess.
Jedenfalls kann im gegenwärtigen Moment auf diese
Einnahme vor Schaffung eines Ersatzes nicht
verzichtet werden.

Begrüsst wird es, wenn die Neuordnung der
Reiseentschädigungen der Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung gelegentlich durchgeführt wird und
die wünschenswerte Einheitlichkeit bringt.

Auf dem Gebiete des Strafvollzuges ist zu
bedauern, dass sich das Verhältnis der eingegangenen
Bussen und Kostenbeträge zu den effektiv
vorhandenen Forderungen neuerdings verschlechtert hat.
Der Kontakt zwischen den Gerichts- und
Strafvollzugsbehörden sollte ein enger und kontinuierlicher
sein ; dann Hesse es sich wohl vermeiden, dass in
einem einzigen Jahre mehr als Fr. 200,000 unerhältliche

Bussen und Kostenforderungen in Strafsachen
abgeschrieben werden müssen, zumal da das
Rechtshilfekonkordat für die Eintreibung dieser Bussen und
Kosten Erleichterungen gebracht hat.

Das Rechnungsergebnis der Kantonalbank ist ein
sehr erfreuliches. Es gestattet die Ablieferung von
Fr. 1,300,000 an die Staatskasse. Im Jahre 1912
betrug die Ablieferung Fr. 200,000 weniger.

Der Bankleitung und allen Organen, die zu dem
Erfolge der Kantonalbank beigetragen haben, gebührt
für ihre treue und erspriessliche Arbeit warme
Anerkennung.

In gleich günstiger Weise darf die Wirksamkeit
der Hypothekarkasse beurteilt werden. Sie hat sich
erfolgreich bestrebt, den an sie gestellten Anforderungen

gerecht zu werden, und sie war in der Lage,
Hypothekardarlehen zu einem unter den obwaltenden
Verhältnissen recht annehmbaren Zinsfuss zu gewähren.
Dabei darf freilich nicht verkannt werden, dass die

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914.

Hyothekarkasse ihre Aufgabe nur erfüllen konnte,
dank der von ihr zu wiederholten Malen zu billigem
Zins aufgenommenen Anleihen. Wäre sie auf die bei
ihr gegen Kassascheine und Obligationen hinterlegten
oder auf Sparbüchlein einbezahlten Gelder angewiesen,
so könnte sie die Kreditbedürfnisse gegen Grund-
pfandsicherheit auch nicht annähernd befriedigen und
müsste zudem einen wesentlichen höhern Aktivzins
verlangen. Diese Tatsache führt zu der Erörterung
der Frage, ob die Hypothekarkasse überhaupt zu
selbständiger Aufnahme von Anleihen berechtigt sei.
Die Staatswirtschaftskommission steht in dieser
Beziehung durchaus auf dem Boden der
Hypothekarkassenverwaltung und des Regierungsrates. Aus den
§§ 2, Ziff. 3 und 28 des Gesetzes über die Hypothekarkasse

vom 18. Juli 1875 ist zwangslos die von der
Hypothekarkasse seit vielen Jahren in Anspruch
genommene Kompetenz abzuleiten. Art. 6, Ziff. 5 und
Art. 2(5, Ziff. 11 der Staatsverfassung beziehen sich nur
auf die Staatsanleihen ; nur für diese ist die Zustimmung

des Grossen Rates, bezw. des Volkes erforderlich.
Die Staatswirtschaftskommission steht nicht an, zu
erklären, dass sie es nicht nur für die Hypothekarkasse,

sondern auch für die Allgemeinheit als richtig
ansieht, wenn die von der Hypothekarkasse benötigten

Gelder vorwiegend auf dem Anleihenswege
beschafft werden. Gerade die gegenwärtige Krisis
illustriert und erhärtet diese Auffassung in evidenter
Weise. Eine Hypothekarkasse muss sich vor
unerwarteten und unberechenbaren Rückzügen von Geldern
im allgemeinen Interesse soweit irgend möglich schützen.

Was die Steuerverwaltung anbetrifft, so muss die
grosse Arbeit, die sie in gewissenhafter Weise
bewältigt, vollauf gewürdigt und geschätzt werden.
Wenn es hin und wieder zu Anständen kommt, so
Hegt das in der Natur der Sache und der menschlichen

Verhältnisse begründet. Zu billigen ist, dass
der Regierungsrat den Steuerbehörden eine
Dienstinstruktion erteilt und daneben nur noch eine
Verordnung für den Vermögenssteuer- und
Einkommensteuerbezug erlässt. Die Vergleichung der
Schuldenabzüge mit den Kapitalangaben, die in der
letztjährigen Instruktion einlässlicher geregelt wurde
und zu mannigfachen Aussetzungen Anlass gegeben
hat, ist nach Ansicht der Staatswirtschaftskommission
mit Recht beibehalten worden. Werden die bezüglichen

Vorschriften genau und prompt befolgt, so
werden nach und nach die lästigen, stets erst nach
vielen Jahren erfolgenden Steuerverschlagnis-Rekla-
mationen wesentlich zurückgehen. Grundvoraussetzung
ist dabei allerdings, dass alle Beteiligten, Private,
Notare, Sachwalter, Banken, Gemeindeschreiber und
Steuerbehörden, es sich zur Pflicht machen, die für
eine richtige Besteuerung erforderlichen Unterlagen
zu schaffen.

Der Reinertrag der Grundsteuer betrug im
Berichtsjahre Fr. 5,472,937.95, die Einkommensteuer
aller drei Kassen brachte zusammen etwas mehr ein,
nämlich Fr. 5,548,832.65. Es ist vorauszusehen, dass
diese Einnahmsquelle in den nächsten Jahren erheblich
schwächer fliessen wird, darum ist es geboten, sich
rechtzeitig nach einem Mittel zur Deckung des
Ausfalles umzusehen.

Zu begrüssen ist das von der Zentralsteuerkommission

eingeschlagene Verfahren, durch schriftliche
Einvernahme der Steuerpflichtigen die Grundlage der
Einschätzung abzuklären und festzustellen. Es werden
auf diese Weise sicherlich viele Rekurse vermieden.

86
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Die im Staatsverwaltungsbericht erwähnte Streitfrage

der Berechnung der Erbschaftsabgabe beim
Adoptionsverhältnis ist vom Yerwaltungsgericht im
Sinne der Auffassung des Regierungsrates endgültig
entschieden worden. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts

steht nunmehr fest, dass Adoptivkinder in
steuerrechtlicher Hinsicht nicht wie leibliche Kinder
zu behandeln sind, sondern dass sie als nicht
Blutsverwandte die gesetzliche Maximalsteuer von 10°/o
zu bezahlen haben. Dementsprechend gilt ein Ehepaar,
das lediglich ein Adoptivkind besitzt, steuerrechtlich
als kinderlos.

Die Stempelsteuer ergab im Berichtsjahr einen
Reinertrag von Er. 909,652.06 und erreichte damit
die Maximalziffer seit dem Inkrafttreten des Stempelgesetzes.

Darin ist allerdings ein ausserordentlicher
Einnahmeposten von Fr. 128,420. — inbegriffen für
die Stempelung von Aktien, Obligationen und
Bauverträgen der Berner Alpen Bahngesellschaft B. L. S.
Man darf daher, ganz abgesehen von dem wegen der
wirtschaftlichen Lage zu gewärtigenden Rückgang
des Stempelverkaufs, die Stempeleinnahmen für die
Zukunft nicht in der gleichen Höhe erwarten.

Der Bestand der Staatsdomänen hat einen Zuwachs
von rund 20 ha und einer Grundsteuerschatzungs-
summe von rund Fr. 1,100,000.— erfahren. Der
Reinertrag von Fr. 1,231,950.— entspricht einer Verzinsung
des Grundsteuerschatzungswertes von 2,85 °/o, wobei
allerdings berücksichtigt werden muss, dass die
tatsächliche Rendite eine bessere ist, weil eine Reihe von
Arbeiten in den Staatsanstalten ausgeführt werden,
ohne dass dafür eine Vergütung geleistet wird, bezw.
eine Verrechnung erfolgt.

Die Geschäftsberichte der kantonalen
Rekurskommission und des Verwaltungsgerichtes geben zu
keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Es darf
gesagt werden, wenn man die Tätigkeit der beiden
Behörden in ihren Anfangsjahren überblickt, dass sie
in der Hauptsache ihrer Aufgabe durchaus gerecht
geworden sind.

Landwirtschaftsdirektion.

Die landwirtschaftliche Berufsbildung macht
erfreuliche Fortschritte. Durch die Eröffnung der
selbstständigen landwirtschaftlichen Winterschule Schwand
hat das Bildungsbedürfnis unserer jungen Landwirte
eine weitere Befriedigung erfahren. Die Anstalt ist
bestimmt zur Aufnahme von 150 Zöglingen und
wurde im November 191.3 mit 138 Schülern in
Betrieb gesetzt.

Auch die landwirtschaftliche Winterschule Prun-
trut erfreut sich einer zunehmenden Frequenz.
Dagegen muss gerügt werden, dass viele Zöglinge, welche
den ersten Kurs absolvieren, dem zweiten fernbleiben.
Den Hauptnutzen zieht der Zögling aus dem zweiten
Kurs. Den Behörden und der Lehrerschaft erwächst
die Pflicht, hier aufklärend zu wirken und auf
Beseitigung des Uebelstandes hinzuarbeiten.

Das Sorgenkind unserer Landwirtschaft ist der
Weinbau. Wiederholte Fehlernten haben die
ökonomische Lage der Winzer erschüttert. Dazu kommen

die Massnahmen zur Bekämpfung der verschiedenartigen

Rebenkrankheiten, welche die Produktionskosten

ins Ungemessene steigern. Der Staat ist
bestrebt, die Winzer in ihrer schwierigen Lage in weit¬

gehendem Masse zu unterstützen, was allgemeine
Billigung findet.

Das im Mai 1913 von der Regierung ins Leben
gerufene Käsereiinspektorat hat sich als eine zeitge-
mässe und nützliche Institution erwiesen. Das
Käsereiinspektorat ist aus den Verhältnissen herausgewachsen
und die Organisation hat sich in geschickter Weise
den letztern angepasst. Angesichts der grossen
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Käseindustrie ist die
neugeschaffene Institution, welche berufen ist, auf
die Qualitätsverbesserung der Käseproduktion und
damit auf eine Wertvermehrung hinzuarbeiten, zu be-
grüssen. Die staatliche Mitwirkung bietet Garantie
für eine richtige Durchführung und die damit
verbundenen kleinen Ausgaben von Fr. 1913. 75 sind
zu rechtfertigen.

Das landwirtschaftliche Meliorationswesen hat in
den letzten Jahren eine kräftige Förderung erfahren.
Die Erfolge rationell durchgeführter Drainagen rufen
neuen Entsumpfungsanlagen. Die Bodenverbesserungen

sind Massnahmen zur Vermehrung und Verbesserung

der einheimischen landwirtschaftlichen
Produktion, und damit zur Sicherung der Volksernährung.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bodenverbesserungen

rechtfertigt es, dass den kommenden
Begehren nach Massgabe der zur Verfügung stehenden
Mittel entsprochen werde. Abgesehen von den letzten
2 bis 3 Jahren ist im Kanton Bern auf diesem Gebiet
wenig getan worden. Wir sind mit der Landwirtschaftsdirektion

einverstanden, dass der gegenwärtige Kredit
den wachsenden Anforderungen nicht genüge, glauben
aber, dass mit Rücksicht auf die durch die Kriegslage

geschaffenen veränderten Verhältnisse Masshalten
geboten sei.

Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, dass
der Import von Schlachtvieh und Schweinen im Jahre
1913 neuerdings wesentlich zurückgegangen ist und
sich beschränkt auf 8,5 % des Gesamtbedarfes an
Schlachtvieh und 0,2 °/o des Bedarfs an
Schlachtschweinen. Ebenso ist die Einfuhr von frisch
geschlachtetem Fleisch aus dem Ausland von 1,530,000 kg
auf 291,000 kg zurückgegangen, der Ausfall wurde
bei gleich bleibender oder schwach zunehmender Kon-
sumation durch die einheimische Produktion gedeckt.

Die Maul- und Klauenseuche verzeichnet im
Berichtsjahr einen Rückgang. Leider sind immer noch
eine Anzahl Seuchenausbrüche zu beklagen. Für
viele Besitzer scheinen die viehseuchenpolizeilichen
Bestimmungen über Anzeigepflicht usw. nicht zu
existieren und wieder andere lassen es an einer
gewissenhaften Mitwirkung zur Bekämpfung der
Viehseuche fehlen. Die von der Landwirtschafsdirektion

gerügten Uebelstände sind zu beseitigen
durch Aufklärung der Bevölkerung über die zu
treffenden viehseuchenpolizeilichen Massnahmen bei
Ausbruch der Maul- und Klauenseuche und durch
strenge Ahndung der Missachtung der gesetzlichen
Vorschriften durch die zutreffenden Organe (Richterämter).

Die Zinse der Viehentschädigungskasse genügen
nicht mehr, um die Kosten der Viehgesundheitspolizei
und die Entschädigung der an Rausch- und Milzbrand
umgestandenen Tiere zu bestreiten. Das Berichtsjahr

brachte der Kasse einen Rückschlag von rund
30,000 Fr. Namentlich sind die Kosten der
Viehgesundheitspolizei in raschem Wachstum begriffen.
Dieselben beziffern sich im Jahre 1913 auf Fr. 62,697.59
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und übersteigen die Gesamteinnahmen der Kasse, so
dass für die eigentliche Zweckbestimmung des Fonds,
für die Entschädigung an Seuchen umgestandener
Tiere, nichts mehr übrig bleibt und zu diesem Zwecke
der Fonds selbst angegriffen werden muss. Dieser
Zustand ist auf die Dauer unhaltbar und es muss in
einer baldigen Revision der Viehseuchengesetzgebung
eine andere Lösung gesucht werden.

Zur Ausübung des Hufschmiedeberufes bedarf es
laut Gewerbegesetz von 1849 einer besondern
Bewilligung (Patent). Zur Erwerbung des Patentes hat
der Bewerber einen 4-wöchentlichen Hufbeschlagkurs
mit Erfolg zu bestehen. Alljährlich werden in der
Regel zwei Kurse abgehalten, an welche der Bund einen
Beitrag leistet. Die Leistung des Bundes an die
Hufbeschlagkurse beschränkt sich jedoch nur auf
diejenigen Hufschmiede, welche noch keine Rekrutenschule

bestanden haben. Wir halten dieses Subventionsverfahren

nicht für zutreffend. Mit vollem Recht nimmt
die bernische Verordnung vom Jahr 1889 über die
Ausbildung der Hufschmiede keine Rücksicht auf
den Militärdienst, sondern macht die Erwerbung des
Hufschmiedpatentes einzig abhängig von einer
erfolgreichen Absolvierung des Hufbeschlagkurses.
Logischerweise darf auch die Beitragsleistung des Bundes
keine Ausnahme machen. Wir erlauben uns desshalb
die Regierung einzuladen, sie möchte bei den
eidgenössischen Behörden um die Abänderung des
bisherigen Subventionsverfahrens für die Hufschmiedekurse

nachsuchen.

Forstdirektion.

Die Waldungen gehören in unserem Kanton zu
den hauptsächlichsten Naturreichtümern und bilden
sowohl für den Staat als auch für zahlreiche
Gemeinden und Korporationen eine schöne und
ergiebige Einnahmsquelle. Wenn man anerkennen
muss, dass die Staatswaldungen in rationeller Weise
bewirtschaftet und genutzt werden, so kann dies
leider von einem grossen Teil der übrigen
Waldungen nicht gesagt werden. Eine grosse Zahl von
Gemeindeverwaltungen ist noch weit davon entfernt,
auf diesem Gebiete alles zu tun, was wirklich nötig
wäre; es herrscht hier noch viel Sorglosigkeit und
Nachlässigkeit. Der Wald wird zu sehr als
unerschöpfliche Quelle für die Befriedigung aller
möglichen Gelüste betrachtet; man geht darauf aus,
möglichst viel grosses Holz zu schlagen, während
man die Durchforstungen vernachlässigt und unter-
lässt, der Natur durch Aufforstungen zu Hülfe zu
kommen. Wir halten dafür, die Forstdirektion tue
gut daran, wenn sie Gesuche von Gemeinden und
Korporationen um Vornahme von ausserordentlichen
Holzschlägen nur ganz ausnahmsweise zur
Bewilligung empfiehlt, und wir laden sie ein, darüber
zu wachen, dass die Gemeinden rechtzeitig ihre
Waldwirtschaftspläne ganz oder teilweise revidieren
lassen, und dass dieselben namentlich nicht mehr
als die bewilligten Quanten schlagen.

In Anbetracht der grossen Holzmassen, die durch
die heftigen Stürme im Jahre 1912 geworfen wurden,
sowie der Krise in der Bauindustrie und der hieraus
resultierenden Gedrücktheit der Preise, hat die
Staatsforstverwaltung in 1913 ihre Holzschläge
wesentlich eingeschränkt. Man darf annehmen, dass
durch diese Massregel ein gewisser Ausgleich in

den Holzpreisen erzielt wurde, sind doch die vom
Staat erzielten Preise noch um etwas weniges höher
als in 1912.

Angesichts des immer steigenden Holzwertes kann
man die Erstellung von Waldwegen nicht genug
empfehlen; ebenso die Wiederaufforstung oder
Aufforstung von kahlgeschlagenen Waldpartien oder von
minderwertigem Boden, der sich zu keiner andern
Bewirtschaftung eignet. Die gewaltigen in unserem
Lande für Fluss- und Wildbachverbauungen
ausgeworfenen Summen werden nie zu einem praktischen
Ergebnis führen, wenn nicht mit den Verbauungen
auch die Aufforstung des Quellengebietes vorgenommen

wird- Wir sehen mit Befriedigung, dass die
Behörden in dieser Weise vorzugehen trachten; nur
ist es bedauerlich, dass dieses Bestreben mangels
genügender, Kredite nicht auf breiterer Grundlage
verwirklicht werden kann.

Der Entwurf zu einem Gesetz über Jagd und
Vogelschutz hat am verflossenen 3. Mai vor dem
Volke nicht Gnade gefunden; wir bedauern dies;
denn neben den Vorteilen, die er den Jägern zu
bringen berufen war, enthielt er eine grosse Zahl
von sehr glücklichen Bestimmungen über den Schutz
und die Erhaltung unserer Fauna. Die Jagddelikte
sind immer ziemlich zahlreich, die ausgesprochenen
Strafen sehr oft recht gelinde; wir halten dafür, die
Gerichtsbehörden sollten in ihren Erwägungen den
im Bundesgesetz über die Jagd vom 24. Juni 1904
enthaltenen Strafandrohungen besser Rechnung tragen.

Die Fischereivereine machen lobenswerte
Anstrengungen für die Wiederbevölkerung unserer
Seen und fliessenden Gewässer, Man darf wohl
annehmen, dass ihre Anstrengungen von Erfolg
begleitet seien. Man beklagt sich — wir glauben mit
Recht — über das Verschwinden der Forelle in
einigen Gewässerstrecken ; diese Tatsache glaubt man
der Ableitung von Abwassern industrieller
Unternehmungen in diese Gewässer zuschreiben zu sollen.
Uns scheint, es sollte möglich sein, Schlammsammler
und Klärbassins von einer Ausdehnung zu erstellen,
die gegen eine Verunreinigung und Infizierung der
Wasserläufe genügenden Schutz bieten würden.

Wir geben der Hoffnung Ausdruck, dass die zur
Zeit zwischen der Forstdirektion und einem
Industriellen-Konsortium schwebenden Verhandlungen
betreffend Schürfung eventuell Ausbeutung von
Kohlenlagern im Jura bald zu einem befriedigenden
Ergebnis führen werden. Das Gelingen dieses
Unternehmens würde nicht nur für seine Initianten einen
schönen Erfolg bedeuten; auch für den Staat und
die gesamte einheimische Industrie wären damit
bedeutende Vorteile verbunden.

Staatsrechnung.

Die Prüfung der Staatsrechnung musste infolge
der kriegerischen Ereignisse etwelche Verzögerung
erfahren. Erst in der zweiten Hälfte des September
konnte der Bericht der Staatswirtschaftskommission
abgefasst werden. Bezüglich der materiellen Prüfung
sind auch im vorliegenden Fall keine Bemerkungen
anzubringen, Rechnung und Belege sind in vollkommener

Ordnung und zahlreiche Stichproben ergaben
vollständige Uebereinstimmung mit den bezüglichen
Eintragungen.
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Das reine Staatsvermögen betrug:
am 1. Januar 1913 Fr. 63,384,027. 67
am 31. Dezember 1913 » 63,764,667.88

Vermehrung Fr. 380,640. 21

Gegenüber einer Vermehrung auf
Ende 1912 von Fr. 161,119.09

Diese Vermehrung ergibt sich aus folgenden
Zusammenstellungen :

Vermehrungen :

Berichtigungen im Sinne des Gesetzes vom 31. Juli 1872:

Waldungen Fr. 103,592. —
Domänen » 1,259,014.25
Verwaltungsinventar » 141,204.47

Summa Vermehrungen Fr. 1,503,810.72
Verminderungen :

Waldungen Fr. 25,010. —
Domänen .' » 275,084.55
Domänenkasse » 51,012.15
Verwaltungsinventar » 697.321.91
Mehrausgaben der laufenden

Verwaltung » 74,741.90
Summa Verminderungen Fr. 1,123,170. 51
Reine Vermehrung wie oben » 380,640. 21

Bei der Vermehrung der Domänenbestände figurieren
folgende vier Posten an Schatzungserhöhungen von
wesentlicher Höhe :

Haus- und landwirtschaftliche Schule
Schwand, Neubauten Fr. 300,000. —

Technikum Burgdorf, Erweiterungsbau » 250,000. •

Kaserne Bern, bauliche Verbesserungen » 134,700.—
Arbeitsanstalt St. Johannsen, Wiederaufbau

des Verwaltungsgebäudes » 91,300.—
Die Abschreibung von Wertschriften der Domänenkasse

hat Bezug auf die 100 Stammaktien der Berner
Alpenbahngesellschaft, welche von der Gürbetalbahn
zum Kurse von Fr. 250. — auf Rechnung ihrer
Kaufschuld an Zahlung genommen worden sind

In die Gewinn- und Verlustrechnung wurde neu
eingestellt die Amortisations-Differenz auf den Anleihen
von 1895 und 1900 mit zusammen Fr. 779,500. —
und dieser Betrag als neue Einlage in den
Eisenbahnamortisationsfonds verbucht. Damit erreicht dieser
Fonds per Ende 1913 eine Höhe von Fr. 2,583,600.

Das Gesamtvermögen der Spezialfonds hat bis Ende
1913 eine Erhöhung erfahren von Fr. 700,770. 94,
etwas weniger als im Vorjahre. An der Spitze steht
auch diesmal die Bernische Lehrerversicherungskasse
mit Fr. 480,876.50 und die Kantonalbank, deren Spe-
zialreserven um Fr. 225,330. 65 zugenommen haben.

In Verrechnung gesetzt ist nunmehr der Theodor
Kocher-Fonds des Forschungsinstitutes für Biologie
(die Wissenschaft, die sich mit den belebten
Naturkörpern beschäftigt) mit Fr. 210.711. 50.

Dem hochverehrten Stifter, unserm grossen
Gelehrten, Professor Theodor Kocher sei an dieser Stelle
der Dank ausgesprochen.

Die Rechnung der laufenden Verwaltung weist
ein Defizit auf von Fr. 74,741. 90.

Der Rechnungsabschluss hatte einen Einnahmen-
Ueberschuss ergeben von Fr. 38,112. 54.

Der Regierungsrat verfügte indessen, dem zu
gründenden Fonds für Errichtung einer Pensionskasse für
die Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung
Fr. 50,000 zuzuweisen, womit dieser Fonds Fr. 102,125

beträgt, und ferner wurden der Reserve für Deckung
der Kosten der Grundbuchbereinigung zugewiesen
Fr. 62,854. 44.

Ferner darf erwähnt werden, dass die Kosten für
Möblierung der Winterschule Schwand mit Fr. 67,339.
05 Ct. und die Möblierung des Isolierpavillons des
kantonalen Frauenspitals mit Fr. 19,997. 70 ebenfalls
der laufenden Verwaltung belastet worden sind.

Die Mehreinnahmen - Minderausgaben gegenüber
dem Voranschlag betrugen Fr. 3,211,251. 77

Die Mehrausgaben » 297,706.67

Günstigeres Rechnungsergebnis Fr. 2,913,545. 10

Wie im Jahr 1912 ergibt die Staatsrechnung pro
1913 gegenüber dem Voranschlag keine einzige
Mindereinnahme, womit der Nachweis neuerdings erbracht
ist, dass der Voranschlag mit grosser Sorgfalt
aufgestellt wurde.

Antrag.
Die Staatsrechnung pro 1913 sei unter dem

üblichen Vorbehalte von Irr- und Missrechnung zu
genehmigen.

Nachkredite.

Die Kreditüberschreitungen im Jahr 1913 sind in
drei verschiedene Rubriken eingeteilt, nämlich:

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt worden
und als erledigt zu betrachten sind.

II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und " daher keiner besonderen
Begründung bedürfen.

III. Die übrigen Kreditüberschreitungen.
Wir beschränken uns darauf, einzig die in Rubrik

II und III enthaltenen Ziffern zu erwähnen.
Die Gesamtsumme der Ueberschreitungen in Rubrik

II beträgt Fr. 185,571. 11 und hält sich ungefähr auf
der Höhe des Vorjahres mit Fr. 168,412.49.

Die in Rubrik III enthaltenen Posten betragen
zusammen Fr. 365,882.56 gegenüber Fr. 441,339.73
im Vorjahr.

Zu Bemerkungen oder Aussetzungen finden wir
uns nicht veranlasst-

Die Kreditüberschreitungen beider Klassen
belaufen sich im Jahr 1913 auf Fr. 551,453.67 oder
2,25% der reinen Ausgaben, gegenüber 2,6 % im
Vorjahr.

Antrag.
Es seien zu genehmigen :

1. Die Kreditüberschreitungen des
Jahres 1913 in Rubrik II hie-
vor mit BT. 185,571. 11

2. Die Kreditüberschreitungen in
Rubrik III hievor mit ...» 365,882. 56

Fr. 551,453.67

Bern, den 9. Oktober 1914.

Namens der Staatswirtschaftslcommission,
Der Präsident

Jenny.
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Kreditüberschreitungen für 1913.

~E^"îe^5"—

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates.

(Juni 1914.)

Die Kreditüberschreitungen des Jahres 1913, für
welche wir hiermit um die Bewilligung entsprechender

Nachkredite einkommen, zerfallen nach ihren
Ursachen und Veranlassungen in folgende drei Klassen:

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt worden

und als erledigt zu betrachten sind.
II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche

durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher keiner besondern
Begründung bedürfen.

III. Die übrigen Kreditüberschreitungen.

I.

Die erste Klasse zählt folgende Kreditüberschreitungen:

VI. D. 5. Beiträge an Lehrmittel und Bibliotheken
(Subskription auf die Neuaufl. der Werke
von Jeremias Gotthelf) Fr. 1,300. —

(Beschluss des Grossen Rates vom 22. Sept. 1913.)

IXb. C. Kantonales Frauenspital, Möblierung des Isolier¬
pavillons Fr. 19,997. 70

(Beschluss des Grossen Rates vom 27. Nov. 1912,
Kredit Fr. 20,000.)

X. C. 6. Pfrundloskäufe Fr. 26,500. —

(Beschlüsse des Grossen Rates vom 16. Sept. 1912,
Huttwil Fr. 20,000, und 19. Mai 1913, Courtelary

Fr. 6,500.)

XIII. E. 3. Landwirtschaftliche Winterschule Schwand-
Münsingen, Möblierung Fr. 67,339. 05

(Beschluss des Grossen Rates vom 22. Sept. 1913,
Kredit Fr. 94,000.)

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914.

II.
Der zweiten Klasse der Kreditüberschreitungen

gehören solche an, welche Ausgaben berühren, die
der Zeit und dem Betrage nach, einerseits durch
gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates,
Tarife oder Verträge, anderseits durch Faktoren
bestimmt werden, die nicht in der Hand der einzelnen
Verwaltungen oder des Regierungsrates liegen. Die
Kreditüberschreitungen dieser Klasse sind folgende :

II. GerichtsVerwaltung.
II. G.4. Besoldungen der Betreibungs-

gehülfen Fr. 21,908.35
II. G. 5. Besoldungen der Angestellten » 321.85
H. 1. Kostenanteile des Staates » 904.03
J. 3. Entschädigungen der Mitglieder » 453. —
K. 3. Entschädigungen der Mitglieder » 276.30

III". Polizei.
G. 5. Polizeikosten » 5,193.31

VI. Unterrichtswesen.
B. 13. b. Vergütung für Freibetten in den

Kliniken » 5,030. —
D. 4. Beiträge an erweiterte Ober¬

schulen » 933.25
D. 13. Fortbildungsschule » 4,760.05

VIII. Armenwesen.
C. 1. a. Beiträge für dauernd Unter¬

stützte » 54,608.25

IXa. Volkswirtschaft.
C. 8. Lehrlingswesen » 7,263.61

Uebertrag Fr. 101,652. —
87*
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Uebertrag Fr. 101,652. —

XYI. Domänen.

B. 5. Brandversicherungskosten

XX. Staatskasse.

B. \ .b. Gerichtliche Geldhinterlagen
B. I.e. Verschiedene Depots

620.89

265.56
2,117.32

XXII. Jagd, Fischerei und Berghau.

A. 2. Anteil der Gemeinden

XXIII. Salzhandlung.

B. 2. Transportkosten
B. 3. Auswägerlöhne

XXIY. Stempel-Steuer.

B. 2. Provisionen der Stempelver¬
käufer

3,280. —

1,054. 15
818. 06

13,850. 24

XXYI. Erbschafts- und Schenkungs-Steuer.

A. 2. Anteil der Gemeinden, 10% »

B. 1. Bezugsprovisionen »

XXYII. Wasserrechtsabgaben.

A. 2. Anteil des NaturSchadenfonds,
10% »

21,129. 88
2,899. 60

1,423.20

XXVIII. Wirtsehafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

B. 2. Anteil der Gemeinden, 50 % » 290. —

XXXII. Direkte Steuern.

C. 3. a. Bezugsprovisionen auf der Ver¬

mögenssteuer » 12,745.81
C. 3.b. Bezugsprovisionen auf der Ein¬

kommenssteuer » 23,424.40
Zusammen Fr. 185,571. 11

III.

Die dritte Klasse begreift die Kreditüberschreitungen

in sich, deren Anerkennung weniger
selbstverständlich ist, obgleich die betreffenden Ausgaben
sich grösstenteils ebenfalls auf gesetzliche Vorschriften
stützen und von diesen bestimmt werden.

I. Allgemeine Verwaltung.
C. 1—4. Ratskredit Fr. 205. 05
B. 1. Besoldungen der Beamten » 499.90
B. 2. Besoldungen der. Angestellten » 1,496. 10
H. 4. Bureaukosten der Regierungs¬

statthalter » 1,922.84
J. 4. Bureaukosten der Amtsschreiber » 10,388.17

Ad C. 1—4. Von den Ausgaben, die zur Ueber-
schreitung dieses Kredites beigetragen haben, seien
erwähnt der Extrabeitrag an die Anschaffung eines
Werkes von Rodo von Niederhäusern von Fr. 1,000.—
und die Beiträge an die Druckkosten der « Rechtsquellen

des Kantons Bern » von Prof. Burkhardt und
des Werkes «Das Bürgerhaus in der Schweiz» von
je Fr. 500.—.

Ad E. 1. Infolge Anrechnung von sechs fiktiven
Dienstjahren an den Chef der französischen Abteilung
der Staatskanzlei erfuhr dessen Besoldung gegenüber
dem Budgetansatz eine Erhöhung von Fr. 500.—.

Ad E. 2. Die Arbeiten des Gehülfen des
Grossratsstenographen, welche Stelle seit Februar 1912
unbesetzt geblieben war, wurden durch Beschluss des
Regierungsrates einer Aushülfskraft zugewiesen, die
dafür eine Entschädigung von Fr. 1,000.— bezog. Die
übrigen Mehrausgaben sind infolge Aenderungen im
Bestände des Angestelltenpersonals entstanden.

Ad H. 4. Die Bureaukostenkredite der sämtlichen
Bezirksbeamten weisen Ueberschreitungen auf. Der
Grund liegt in aussergewöhnlichen Auslagen. Es
fallen in Betracht die Kosten für die Anschaffung
von Schreibmaschinen, die Kosten für die Uebernahme
von Bureaumobiliar, die Vergütungen von
Bureaukostenauslagen über die fixen Entschädigungen hinaus,
ferner die Kosten für die Verwaltung des Amthauses
Bern, die von Fr. 8,134.70 in 1912 auf Fr. 12,819.55 im
Jahre 1913 gestiegen sind (in der Hauptsache infolge
grösseren Kohlenverbrauches), endlich die Kosten für
die Möblierung des Amtshauses Laufen im Betrage
von Fr. 3,160.—.

Dem Bureaukostenkredite der Regierungsstatthalter
fielen folgende Mehrauslagen zur Last : Anteil Möblierung

des Amthauses Laufen Fr. 881.—, Mehrkosten für
Verwaltung der Amthäuser Bern und Biel Fr. 1,038.—.

Ad J. 4 Von dieser Ueberschreitung fallen Fr.
7,880.26 auf die Vergütung der Auslagenüberschüsse
für die Bureaukosten während der Grundbuchbereinigung

(1. Juli 1909 — 30. Juni 1912), Fr. 887.90 auf
die Uebernahme von Bureaumobilar, Fr. 850.— auf
Anteil Möblierung des Amthauses Laufen, Fr. 681.50
auf Mehrkosten für Verwaltung der Amthäuser Bern
und Biel und Fr. 200.— auf die nachträgliche
Ausrichtung der Bureauentschädigung pro II. Semester
1912 an den Amtsschreiber von Oberhasle.

Zusammen Fr. 14,512. 06

II. Glerichtsverwaltung.
A. 1. Besoldungen der Oberrichter Fr. 2,310. 40
B. 1. Besoldungen der Beamten » 500. 70
C. 4. Bureaukosten » 2,452. 51
D. 5. Bureaukosten » 2,982. 32
F. 3. Entschädigungen der Ersatz¬

männer, Dolmetscher und
Weibel » 1,690. 80

F. 4. Bureaukosten 744. 22
F. 5. Mietzinse » 100. —
G. 1. Bureau- und Reisekosten der

G.
Aufsichtsbehörde 2" 320.10

2. Besoldungen der Beamten 3> 2,665. 90
G. 6. Bureaukosten » 2,602. 25
G. 7. Formulare und Kontrollen » 901. —
J. 2. Besoldung des Angestellten » 500. —
J. 4. Bureaukosten 1,295. 65
K. 6. Einrichtungskosten y> 828. 30

Zusammen Fr. 19,894. 15
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Ad A. 1. Die Kreditüberschreitung rührt her von
dem den Hinterlassenen eines verstorbenen Oberrichters

bewilligten Besoldungsnachgenuss im Betrage
von Fr. 3,750.—.

Ad B. 1. Seit der Aufstellung des Voranschlages
hat im Bestände der Kammerschreiber ein Wechsel
stattgefunden. Der neue Beamte verfügte bereits
über eine Anzahl von Dienstjahren, so dass seine
Besoldung den Ansatz des Voranschlages überstieg.

Ad G. 4. Während der Voranschlag für direkte
Auslagen einen Kredit von Fr. 1,350.— vorsah,
belaufen sich dieselben auf Fr. 3,715.06. Der
Mehraufwand betrifft den Ankauf von drei Schreibmaschinen,

Fr. 1,330.—, und die Möblierung der Richterämter

Laufen und Laupen, Fr. 1,147.35.

Ad D. 5. Im Voranschlage waren die direkten
Auslagen berechnet auf Fr. 850. —. Sie betragen aber
Fr. 3,250. 92 oder Fr. 2,400. 92 mehr, indem folgende
ausserordentliche Ausgaben bestritten wuixlen: Möblierung

der Gerichtsschreiberei Laufen, Fr. 257.—, Vergütung

an die Gerichtsschreiberei Frutigen für Mehrkosten
in den Jahren 1911, 1912 und 1913 über die ordentlichen
Bureauentschädigungen hinaus, Fr.637.82, Uebernahme
des Mobiliars der Gerichtsschreibereien Aarwangen und
Niedersimmenthal, Fr. 735.45, und Ankauf von je einer
Schreibmaschine für die Gerichtsschreibereien Bern
und Interlaken, Fr. 792.—. Dazu kamen die Kosten
der Beheizung und Beleuchtung der Gerichtsschreibereien

Bern und Biel um Fr. 526.40 höher zu stehen,
als sie berechnet waren.

Ad F. 3. Diese Mehrauslagen sind auf die
Einführung des Handelsgerichtes zurückzuführen. Das
Obergericht hat neben dem Präsidenten die fernem
zwei juristischen Mitglieder des Gerichtes der
Assisenkammer entnommen. Diese Kammer kann demnach
nur noch über ein Mitglied sicher verfügen und muss
sich infolgedessen häufiger als vorher mit der
Beiziehung von Suppleanten behelfen. Im Voranschlag
für das Jahr 1914 ist diesem Umstände Rechnung
getragen worden.

Ad F. 4. Der Kredit ist ausserordentlicherweise
mit einer Summe von Fr. 544.— belastet worden für
Möblierung des Konferenzzimmers der Assisenkammer
im Amthause Bern, das als Bureau des Präsidenten
der Assisenkammer eingerichtet wurde. Sodann haben
die Anteile an den Kosten der Beleuchtung und
Beheizung der Amthäuser Bern und Biel mehr betragen,
als sie veranschlagt waren.

Ad F. 5. Die Mehrausgabe betrifft die der
Gemeinde Delsberg vergüteten Heizungskosten für die
von ihr gemieteten Assisenlokalitäten.

Ad G. 1. Die Kreditüberschreitung ist durch die
Druckkosten der Jahresberichte für 1911 und 1912,
ausmachend Fr. 570.—, und vermehrte Reiseauslagen
veranlasst worden.

Ad G. 2. Gemäss Dekret betreffend die Organisation

der Betreibungs- und Konkursämter des
Amtsbezirks Bern vom 28. Mai 1913 wurden dem
Betreibungsbeamten von Bern-Stadt ab 1. Juli 1913 zwei
Adjunkte unterstellt, deren Besoldungen im
Voranschlage nicht vorgesehen waren. Die daherigen
Mehrausgaben betragen Fr. 3,989.85.

Ad G. 6. Gegenüber einem Kredite von Fr. 1,750.—
für den Anteil der Betreibungsämter Bern und Biel

an den Kosten der Beheizung und Beleuchtung der
Amthäuser daselbst belief sich derselbe auf Fr. 2,608.50
und gegenüber einem Kredit von Fr. 350. — für
direkte Auslagen stiegen dieselben auf Fr. 2,093. 75.
In dieser Summe sind inbegriffen Fr. 230.— für
Uebernahme des Mobiliars des Betreibungsamtes Erlach
und Fr. 1,436.40 Portorückvergütungen an die Be-
treibungsgehülfen, die keine Portofreiheit mehr
gemessen.

Ad G. 7. Die Mehrausgabe ist durch die Vermehrung

der Betreibungen und die Zunahme der Formulare

infolge eidg. Erlasse bedingt.
Ad J. 2. Die Kreditüberschroitung ist die Folge

einer vom Regierungsrate bewilligten Aufbesserung
an den betreffenden Angestellten, nachdem letzterer
die Lehrlingsprüfung mit Erfolg bestanden hatte.

Ad J. 4. Anlass zu der Kreditüberschreitung
gaben der vermehrte Bedarf an Drucksachen und die
nachträgliche Verrechnung der Vergütung pro 1912
an die Staatskanzlei für Besorgung der Bureaux des

Verwaltungsgerichtes. Die Vergütung im Betrage von
Fr. 810.— hatte nicht rechtzeitig verbucht werden
können, da eine Kreditbewilligung dafür fehlte.

Ad K. 6. Nach der Aufstellung des Kostenvoranschlages

erzeigten sich noch andere Einrichtungen
als notwendig. Dies betrifft namentlich die Anschaffung

einer Handbibliothek, für welche Fr. 1,638.65
ausgelegt wurden.

M>. Polizei.

A. 3. Bureaukosten Fr. 1,994.44
B. 2. Fahndungs- und Einbringungs¬

kosten » 395.90
C. 9. Arztkosten » 2,004.30
C. 10. Verschiedene Verwaltungskosten » 239. 12
D. 1. a. Nahrung der Gefangenen » 2,417.74
E. 4. Zwangserziehungsanstalt Trach-

selwald » 6,354.43
G. 7. Einigungsämter » 1,624.09
G. 8. Streiks, ausserordentl. Polizei¬

kosten » 4,836. —
Zusammen Fr. 19,866. 02

Ad A. 3. Der Kredit ist mit einer Reihe
ausserordentlicher Ausgaben belastet worden, nämlich:

Anschaffung einer Schreibmaschine, Fr. 586.85,
Honorare für Ausarbeitung und Begutachtung eines
Gesetzesentwurfes betreff, das Lichtspielwesen, Franken
740.— Sammeln von Materialien für diesen Gesetzesentwurf,

Fr. 74.—, Anschaffung eines Archivgestelles
und von drei Datumstempeln, Fr. 156.—, und Anfertigung
einer Dankesadresse an einen zurückgetretenen Beamten,
Fr. 85.—. Sodann war der Bedarf an Bureaumaterialien
aller Art ein vermehrter.

Ad B. 2. Die Kreditüberschreitung wurde
veranlasst durch eine Restzahlung von Fr. 300.— für
den Druck des Fahndungsblattes vom Jahr 1912,
anderseits durch ein gegenüber dem Vorjahr um
Fr. 280.— höheres Abonnement auf das schweizerische
Fahndungsregister.

Ad C. 9. Die Ursache der Ueberschreitung liegt
darin, dass wegen mangelnden Kredites Arztkosten
vom Jahre 1912 im Belaufe von ungefähr Fr. 2,500.—
aus dem Kredite für das Jahr 1913 bezahlt wurden.
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Ad C. 10. Der Ueberschreitung liegt eine
ausserordentliche Ausgabe von Pr. 296.— für das Aufrüsten
von 12 Betten in der Landjägerkaserne zu Grunde.

Ad D. 1. a. Die Zahl der Gefangenen und damit
auch der Pflegetage war eine höhere, als der
Voranschlag voraussah.

Ad E. 4. Die Kreditüberschreitung erklärt sich in
erster Linie aus den Mehrkosten für Verwaltung,
Unterricht und Gottesdienst, Nahrung und Verpflegung
von zusammen Fr. 4,664.91, ferner aus der
Inventarvermehrung von Pr. 327.25, für welche der
Voranschlag nichts vorsah, und endlich aus den
Mindereinnahmen an Kostgeldern von Pr. 1,628.10. Die
Mehrkosten für Verwaltung entstanden durch die
Anstellung einer fernem Magd, den vermehrten
Auslagen für entlassene Zöglinge und der Uebernahme
der Projektkosten für ein neues Anstaltsgebäude.
Die Mehrausgaben für Unterricht betreffen meistenteils
die Lehrmittel und die Bibliolhek. Auf die Kosten
der Nahrung übte die schlechte Obsternte einen
ungünstigen Einfluss aus, sodann machte sich die
Vermehrung des Verwaltungspersonals bemerkbar. Die
Kosten der Verpflegung überschreiten den Budgetansatz

um Fr. 1,015.80, sind aber um Pr. 469.— geringer
als im Vorjahre. Gegenüber letzterem ist das Rechnungsergebnis

um Fr. 5,982.11 ungünstiger. Bs ist dies
hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die
Landwirtschaft und die Gewerbe Fr. 1,304.74 und die
Kostgelder Fr. 2,791.95 weniger abgeworfen und die Kosten
der Nahrung um Fr. 2,001.37 zugenommen haben.

Ad G. 7. Die Ausgaben lassen sich nicht zum
voraus genau berechnen. Sie richten sich nach der
Häufigkeit der Inanspruchnahme der Einigungsämter.

Ad G. 8. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung während der Streiks auf den
Arbeitsplätzen beim Bau des Zeughauses in Lyss und
der Linie Münster-Lengnau war die Verstärkung der
Polizeimannschaft in den betreffenden Ortschaften
notwendig. Die Unterbringung und Verpflegung der
Mannschaft hatte die Kosten in dem erwähnten Betrage
zur Folge.

IV. Militär.
C. 1. Besoldungen der Angestellten Fr. 1,117. 35
G. 4. Rekrutenaushebung » 515. 59
J. 5. Mietzinse » 766. —

Zusammen Fr. 2,398. 94

Ad C. 1. Die Ueberschreitung ist durch die
Bewilligung von Besoldungsnachgenuss an die Hinter-
lassenen eines verstorbenen Kanzlisten entstanden.

Ad G. 4. Die Ursache dieser Kreditüberschreitung
ist wie in den Jahren 1911 und 1912 auf die
Vermehrung der Aushebungstage zurückzuführen.

Ad J. 5. Die Vergütung des Bundes ist um
Fr. 766.— hinter den Berechnungen des Voranschlages
zurückgeblieben.

V. Kirciienwesen.

B. 3. Wohnungsentschädigungen Fr. 2,595. 20
C. 2. Besoldungszulagen » 200. —

Zusammen Fr. 2,795. 20

Ad B. 3. Der Kredit war aus Versehen um Fr.
800.— zu niedrig bemessen worden. Er wurde im
übrigen in unvorhergesehener Weise belastet mit
Fr. 732.60 Wohnungsentschädigung betreffend die
durch Dekret vom 19. November 1912 errichtete dritte
Pfarrstelle in der Johannesgemeinde Bern und mit
Fr. 1,086.— für Wohnungsentschädigung an einen
Pfarrer am Münster in Bern für die Zeit vom 15. Juni
bis Ende 1913 à raison von Fr. 2,000.— jährlich. Mit
der Kirchen-Verwaltungskommission der Stadt Bern
ist ein Abkommen getroffen worden, nach welchem
das Pfarrhaus Nr. 15 an der Herrengasse dem Staate
zwecks Installierung von Bureaux auf 1. Mai 1913
geräumt zur Verfügung gestellt wurde, wogegen dem
Pfarrer bis auf weiteres seine Auslagen für Miete
einer Wohnung, im Maximum Fr. 2,000.— per Jahr,
vergütet werden.

Ad G. 2. Dem Geistlichen von Rudisholz wurde
durch den Regierungsrat eine Besoldungszulage von
Fr. 300.— per Jahr zuerkannt. Das Betreffnis für die
Zeit vom 1. Mai bis Ende 1913 beträgt Fr. 200.—.

VI. Unterrichtswesen.

A. 7. Schweizer. Landesausstellung,
Beteiligung Fr. 7,500.—

B. 2. Pensionen » 3,000. —
B. 4. Besoldungen der Angestellten 181. 80
B. 9. Botanischer Garten 502. 73
B. 13 e. Vergütung f. Gebäudennterhalt » 2,626. 20
C. 5. Pensionen für Mittelschullehrer » 2,267. 35
D. 8. Turnunterricht » 600. —
D. 9. Schulinspektoren 565. 90
E. 4. Seminar Relsberg 387. 89
F. 1. Taubstummenanstalt M'buchsee 2,920. 92
F. 2. Taubstummenanstalt Wabern 600. —

Zusammen Fr. 21,152. 79

Ad A. 7. Der Regierungsrat bewilligte der Direktion

des Unterrichtswesens unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Grossen Rat für Beteiligung
an der Schweizerischen Landesausstellung eine Summe
von Fr 15,000.—, zu gleichen Teilen zu verwenden
in 1913 und 1914. Das Betreffnis für ersteres Jahr
hatte nicht in das Budget aufgenommen werden
können, hingegen hat dasjenige für 1914 im
Voranschlage Berücksichtigung gefunden.

Ad B. 2. Es sind drei neue Pensionen bewilligt
worden mit zusammen Fr. 6,000.—, wovon Fr. 3,000.—
zur Ausrichtung kamen.

Ad B 4. Die Mehrausgabe betrifft den Anteil pro
1913 der Wohnungsentschädigung an einen Abwart,
der vom 1. September 1913 hinweg auf die ihm vom
Staate zur Verfügung gestellte Wohnung verzichtet hat.

Ad B. 9. Die Ueberschreitung rührt her von der
mit Rücksicht auf die Beteiligung des botanischen
Gartens an der Landesausstellung erfolgten Anstellung
eines weiteren Gehülfen. Die Kosten dieser Beteiligung
sind auf Fr. 2,000 berechnet und es ist das Betreffnis
für das Jahr 1914 im Voranschlag eingestellt worden.

Ad B. 13 e. Die Mehrausgabe entspricht der
Nachzahlung pro 1912 der Vergütung für Gebäudeunterhalt

der Abortanlagen zur chirurgischen Klinik und
des hygienischen Institutes gemäss Art. 3 des Vertrages

mit der Inselkorporation vom 28. November 1910.
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Ad C. 5. Seit Aufstellung des Voranschlages sind
acht neue Pensionen bewilligt worden, die in 1913
Mehrausgaben veranlassten von Fr. 10,497.35. Dagegen
kamen sechs Pensionen in Abgang mit Fr. 8,180.—.

Ad D. 8. Diese Kreditüberschreitung hat ihre
Ursache in den Kosten der Lehrerturnkurse zur Einführung

in die neue Schweiz. Turnschule.
Ad D. 9. Der Kredit wurde mit unvorhergesehenen

Ausgaben für Besoldungsnachgenuss an die Hinter-
lassenen eines verstorbenen Inspektors, Fr. 1,050.—,
und für Stellvertretungskosten zweier Inspektoren,
Fr. 1,100.—, zusammen mit Fr. 2,150.— belastet. Durch
Ersparnisse sind von dieser Summe Fr. 1,584.—
ausgeglichen worden.

Ad E. 4. Die Kreditüberschreitung rührt von dem
Inkrafttreten des Besoldungsdekretes vom 26. Juni
1913 her. Dasselbe veranlasste für das Seminar Oelsberg

eine Mehrausgabe von Fr. 795.—, ohne welche
die Rechnung der Anstalt mit einer Kreditersparnis
von Fr. 407.11 abgeschlossen hätte.

Ad F. 1. Die Kreditüberschreitung fällt einzig der
Rubrik Verpflegung zur Last, deren Kosten den
Budgetansatz um Fr. 6,423.20 übersteigen und gegen
1912 um Fr. 3,136.35 höher sind. Die Zunahme der
Ausgaben betrifft Schatzungsreduktionen auf dem
Mobiliar, die Befeuerung und die Arztkosten, hier im
besondern eine in der Anstalt ausgebrochene Scharlachepidemie.

Ad F. 2. Die Taubstummenanstalt Wabern zählte
acht Halbjahrszöglinge mehr, als im Voranschlage
berechnet war.

VII. Gtemeindewesen.

A. 5. Gemeindegesetz, Vorarbeiten,
Kosten Fr. 2,033. 45

Für diese Ausgaben stand im Voranschlage kein
Kredit zur Verfügung. Sie setzen sich zusammen aus
den Honoraren an die Mitglieder der Kommission für
Vorberatung des Vorentwurfes zum neuen Gemeindegesetz,

aus Druckkosten und Anschaffungen von
Literatur.

VIII. Armcnwesen.

B. 2. a. Kantonale Armeninspektoren,
Besoldungen Fr. 6,170. 20

B. 2. b. Bureau- und Reisekosten » 1,729.30
Zusammen Fr. 7,899.50

Ad B. 2. a. Die Mehrausgabe betrifft mit Fr. 1,857.65
den der Witwe des verstorbenen Inspektors Pfarrer
Rüfenacht ausgerichteten Besoldungsnachgenuss und
mit Fr. 4,312.55 die Besoldung des im Februar 1913
ins Amt getretenen neuen Adjunkten.

Ad B. 2. b. Die Ueberschreitung ist auf vermehrte
Reisekosten und die Möblierung eines Bureaus für
den Inspektoradjunkten zurückzuführen.

IXa. Volkswirtschaft.

B. 3. Bureau- und Druckkosten des

stat. Bureaus Fr. 751.87

Uebertrag Fr. 751.87
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1914.

B. 4.

C.
C.
C.

C. 9.

C. 11.

F. 3.

F.
G.

G.
J.

Uebertrag Fr. 751.87
Schweizer. Landesausstellung,

Beteiligung » 997.40
3. Fach- und Gewerbeschulen » 3,923. —
4. Kantonales Gewerbemuseum » 1,000. •—
5. d. Besoldungen der Angestellten

der Handels- und Gewerbekammer

» 145. —
Arbeiterinnenschutzgesetz,

Inspektion » 284.95
Vereinigung „Pro Sempione",

Beitrag » 2,000. —
Inspektionskosten der

Eichmeister » 420.50
Masse, Gewichte und Apparate » 581.20

1.b .Besoldungen der Assistenten,
des Laboratoriumsgehülfen u.
des Abwarts » 115.—

2. a. Besoldungen der Experten » 1,300. —
1. Feuerpolizei » 1,239.45

4.

Zusammen Fr. 12,758.37

Ad B. 3. Die Kreditüberschreitung ist durch
die Kosten der Drucklegung der Milchwirtschaftsstatistik

im Gesamtbetrage von Fr. 3,769.— veranlasst
worden. Für die Bearbeitung dieser Statistik war im
Jahre 1912 ein besonderer Kredit von Fr. 2,000.—
bewilligt worden, während für die erheblich grösseren
Druckkosten der Arbeit kein anderer Kredit als der
ordentliche Bureau- und Druckkostenkredit zur
Verfügung stand.

Ad B. 4. Für diese Kosten sah der Voranschlag
keinen Kredit vor.

Ad C. 3. Die gemäss § 6 der Verordnung über
die Förderung der Berufsbildung vom 16. März 1907
mit Abänderung vom 21. Dezember 1912 auszurichtenden
Staatsbeiträge erforderten Fr. 233,923.—, während der
Kredit Fr. 230,000.— betrug.

Ad C. 4. Der Beitrag an das kantonale Gewerbemuseum

ist mit Rücksicht auf die Besoldungserhöhung
des ersten Zeichners und die Kosten der Arbeiten
für die Landesausstellung um Fr. 1,000.— erhöht worden.

Ad C. ö. d. Auf dem Bureau Biel der Kammer
ist am Platze der bisherigen weiblichen Hülfskraft
eine Angestelltenstelle mit Einreihung in die IV.
Besoldungsklasse der Zentralverwaltung errichtet worden.
Hieraus ergab sich eine Mehrausgabe von Fr. 145. —

Ad C. 9. Die nach einer Unterbrechung von zwei
Jahren vorgenommene Inspektion durch zwei
Sachverständige umfasste eine grössere Anzahl von
Gemeinden. Ausserdem musste das Taggeld der
Sachverständigen, das früher Fr. 15.— betrug, auf Fr. 20.—
erhöht werden.

Ad C. 11. Der Kanton Bern ist der Vereinigung
„Pro Sempione" beigetreten. Die Ausgabe von Fr. 2,000.—
entspricht dem statutarischen Beitrag, für den ein
Kredit im Voranschlag nicht bestand.

Ad F. 3. Die Kreditüberschreitung wurde verursacht
durch eingehende Nachschauen, die infolge der neuen
eidgen. Mass- und Gewichtsordnung vom 12. Januar
1912 notwendig geworden waren. Zu den
Mehrausgaben hat auch die Beendigung einer Nachschau
beigetragen, die wegen Krankheit des betreffenden
Eichmeisters im Jahre 1912 nicht vollständig
durchgeführt werden konnte.
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Ad F. 4. Es mussten ausserordentlicherweise
Anschaffungen und Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen

der Eichstätten und Fassfeckerst eilen zwecks
Ausführung der neuen eidgen. Mass- und Gewichtsordnung

gemacht werden.
Ad G. 1. b. Die Mehrausgahe ist die Folge des

Wechsels, der in der Besetzung der III. Assistentenstelle

eingetreten ist. Der neue Inhaber der Stelle
bezog vermöge der Dienstjahre, über die er verfügte,
eine höhere Besoldung als sein Vorgänger.

Ad G. 2. a. Die Besoldungen der Experten sind
durch Beschluss des Regierungsrates vom 11. Dezember
1912 festgestellt worden auf Fr. 4,200.— bis Fr. 5,400.—.
Dies zog für das Jahr 1913 eine Mehrausgabe von
Fr. 1,300.— nach sich, welche im Voranschlage nicht
hatte berücksichtigt werden können.

Ad J. 1. Die Kreditüberschreitung hat als Grund
die höhere Entschädigung der Kaminfeger für die
Begleitung der Feuerschauer. Die Entschädigung
betrug früher Fr. 5.— bis Fr. 7.50, während sie
nunmehr Fr. 7.— bis Fr. 10.— beträgt.

Ad E. 3. Im Rechnungsjahr waren noch Arbeiten
auszuführen oder zu bezahlen, welche durch die zwei
Hochwasserjahre 1910 und 1912 verursacht wurden.
Dazu kamen die vielen Wasserschäden, von denen
auch das Jahr 1913 nicht verschont geblieben ist.

Ad E. 4. Die Kreditüberschreitung ist verursacht
worden durch die Uebernahme der bisher von der
Militärdirektion innegehabten Werkstätten im Zeughaus

mit den darin befindlichen Maschinen und
Werkzeugen durch die Baudirektion für ihre Strassenwalzen,
Steinbrecher und Lokomobile.

Ad J. 2. Die Mehrausgaben resultieren aus der
vom Regierungsrate unterm 25. April 1913 bewilligten
Anstellung eines Revisionsgeometers, die wegen den
vielen Nachführungen unvermeidlich geworden war.

Ad J. 3. Die Kreditüberschreitung ist vermehrten
Reisekosten zuzuschreiben.

Ad J. 5. Die Aufgaben und Ansprüche auf dem
Tätigkeitsgebiet des Vermessungswesens nehmen von
Jahr zu Jahr zu. Der Voranschlag trug diesem
Umstände nicht genug Rechnung.

IXb. Gesundheitswesen.

E. Irrenanstalt Waldau Fr. 17,606.29

Die Mehrausgabe fällt ganz dem Bezüge des
Neubaues im Monat Mai 1913 zu. Diesem Umstände hatte bei
der Aufstellung des Voranschlages nicht Rechnung
getragen werden können, da der Bau damals noch
zu wenig vorgeschritten war, um einen bestimmten
Eröffnungstermin in Aussicht zu nehmen. Der Bezug
des Neubaues hatte folgende Vermehrung der Kranken
und des Personals zur Folge: Kranke 114 Personen,
Personal 43 Personen. Die Zahl der Pflegetage ist
in 1913 um 26,402 gestiegen.

XI. Anleihen.

B. 1. Provisionen, Transportkosten und
Agio Fr. 2,837. 33

Der Kredit von Fr. 14,000 erwies sich auch in
1913 als ungenügend, indem das Agio für die in
Paris eingelösten Obligationen und Coupons bedeutend
höher zu stehen kam, als berechnet worden war.

XII. Finanzwesen.

B. 4. Druckkosten und Buchbinderkosten Fr. 213.35

Die Mehrausgabe betrifft die Buchbinderkosten,
die abermals zugenommen haben.

B.l.
B.3.
E.2.
E. 3.
E.4.
J. 2.
J. 3.
J. 5.

X. Bau- und Eisenbahnwesen.

Besoldungen der Kreisoberingenieure Fr. 278. 50
Bureau- und Reisekosten » 2,917. 72
Strassenunterhalt » 4,544. 10
Wasserschaden und Schwellenbauten » 38,208. 25
Verschiedene Kosten » 5,069.25
Besoldungen der Angestellten » 2,800. —
Bureau- und Reisekosten » 886. 20
Vermessungs- u. Grenzbereinigungs-
kosten » 3,604. —

Zusammen Fr. 58,308. 02

Ad B. 1. Die Ueberschreitung ist durch die
Ausrichtung von Besoldungsnachgenuss an die Witwe
eines verstorbenen Kreisoberingenieurs entstanden. Der
Besoldungsnachgenuss beträgt Fr. 1,625.—. Die
Mehrausgabe reduziert sich aber infolge der spätem
Wiederbesetzung der Stelle auf Fr. 278.50.

Ad B. 3. Der Grund dieser Kreditüberschreitung
liegt in bedeutenden Reisekosten, der Neueinrichtung
der Bureaux der Kreisoberingenieure und in grösseren
Autofahrkosten.

Ad E. 2. Der Kredit von Fr. 500,000.— erwies sich
in Anbetracht der grossen Anforderungen an den
Strassenunterhalt als ungenügend.

XIII. Landwirtschaft.

A. 4. a. aa. Zulage für Viehseuchenpolizei
A. 4. b. Bureau- und Reisekosten
B. 1. b. bb. Reblausbekämpfung
B. 1. b. cc. Förderung des Weinbaues im

allgemeinen
B. 7. Hagelversicherung
D. 2. Molkerei
E. 3. Landwirtschaftliche Winter¬

schule Schwand-Münsingen
Zusammen

Fr. 250. —
900. —

» 1,904.87

496. 77
1,220. 27

•> 12,085.85

» 20,229. 10

Fr. 37,086.86

Ad A. 4. a. aa. Es handelt sich bei diesem Posten
nur um eine Verschiebung in der Rubrizierung. Früher
wurde die Entschädigung unter Rubrik F. 1. verrechnet
mit dem Unterschiede, dass der Bund daran keinen
Beitrag leistete, während er nun 50% derselben übernimmt.

Ad A. 4. b. Die Mehrausgabe betrifft grösstenteils
die Reisekosten des Kantonstierarztes, sodann

Anschaffungen von Bureaumaterial.
Ad B. 1. b. bb. Die Ueberschreitung resultiert

lediglich aus den höheren Ausgaben für Arbeiten des
kantonalen Kommissärs und seiner Gehülfen. In 1912
betrugen die Kosten Fr. 1,398.15, in 1913 stiegen sie
auf Fr. 4,529.10.
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Ad B. 1. b. cc. Die Mehrausgabe ist durch die
nachträgliche Vergütung der Ausgaben der kantonalen
Weinbaukommission im Betrage von Fr. 590.90 für
die Jahre 1909—1912 entstanden.

Ad B. 7. Die Kreditüberschreitung ist zurückzu-j.
führen auf die unerwartet ausgedehnte Versicherung Û-,

der gewöhnlichen Kulturen und die erhöhte Stempel-*'
gebühr der Versicherungspolicen. |i

Ad D. 2. Das ungünstige Ergebnis der Molkerei \

wird motiviert durch das Missverhältnis zwischen dem
vertraglich normierten Milchpreis und dem Marktwert
des Fabrikates. Dem ungewöhnlich hohen Milchpreis
hat ein empfindlich gesunkener Käsepreis gegenüber- '

gestanden. Nachstehende Tabelle illustriert das
Verhältnis zwischen Milchpreis und Käsepreis in den fünf
letzten Jahren.

Jahr Milchpreis per 100 Kg.
Käsepreis per 50 Kg.

mit 6 7» Eingewicht
Rechnung

Zollikofen Moosseedorf Sommer Winter

1909 16.50 16.— 99.- 99.— + Fr. 11,425. 55

1910 18.— 17. 50 103. 50 106.— + » 7,999.37
1911 20.— 19. 50 109. — 111. — + » 2,980,16
1912 21. 50 21. — 109. — 89. — — » 4,975.36
1913 18.— 17. 50 95. — 90. — — >» 10,385.85

Ad E. 3. Die Ausgaben der landwirtschaftlichen
Winterschule Schwand-Münsingen betragen Franken
96,548.15. Davon betreffen Fr. 67,339.05 die
Möblierung der Anstalt, für welche der Grosse Rat am
22. September 1913 Fr. 94,000 bewilligt hat. Der
Rest der Ausgaben, Fr. 29,209.10 sind ordentliche
Betriebsausgaben. Es stand dafür nur der Kredit
der früheren Filiale Münsingen mit Fr. 8,980.— zur
Verfügung.

X1Y. Forstwesen.

B. 2. b. Bureaukosten Fr. 302.25
B. 3. Oberbannwarte u. Waldaufseher » 863.90
O. 3. Landesausstellung, Beteiligung » 1,783. 90

Zusammen Fr. 2,950. 05

Ad B. 2. b. Die Ueberschreitung ist durch die
Anschaffung von 2 Schreibmaschinen für die Forstämter

VI und X verursacht worden.
Ad B. 3. Die Mehrausgabe hat zwei Ursachen:

Es wurden in zwei Todesfällen Besoldungsnachgenüsse
ausgerichtet im Betrage von zusammen Fr. 635.—
und es blieb der Bundesbeitrag um Fr. 626.— hinter
dem Budgetansatze zurück.

Ad G. 3. Für die Ausgabe bestand im
Voranschlage kein Kredit. Sie stützt sich auf eine vorläufige

Bewilligung des Regierungsrates vom 5. Februar
1913.

XV. Staa'tswaldungen.

0. 1. Waldlmlturen Fr. 4,223.65
0. 4. Rüstlöhne » 7,946. —
0. 7. Rechtskosten * 522.05

Zusammen Fr. 12,691. 70

Ad C. 1. Es machten sich in 1913 immer noch
die Folgen der grossen Trockenperiode von 1911

geltend, indem in diesem Jahre die Pflanzschulen
durch massenhaftes Eingehen von Pflänzlingen grossen

Schaden erlitten. Das fehlende Pflänzlingenmaterial
musste anderswoher, zum Teil aus dem Auslande,
ersetzt werden. Zudem weisen die Arbeitslöhne stets-
fort steigende Tendenz auf.

Ad G. 4. Dieser Posten richtet sich in erster
Linie nach dem festgesetzten Normalabgabesatz und
dann nach dem geschlagenen oder vom Winde
geworfenen Holzquantum. Das geworfene Holz verursacht

unverhältnismässig mehr Rüstkosten als das
geschlagene. Auch machen sich hier ebenfalls die
erhöhten Arbeitslöhne geltend.

Ad C. 7. In den Ausgaben steht als ausserordentlich
ein Kostenvorschuss von Fr. 600.— in einem

durchzuführenden bis jetzt noch nicht erledigten
Wasserrechtsprozess.

XVI. Domänen.

B. 1. Kulturarbeiten u. Verbesserungen Fr. 2,529. 70

Die Kreditüberschreitung ist die Folge der
Abschreibung der seiner Zeit für Wasserankauf für die
Domäne Müntschemier ausgelegten und vorschussweise
verrechneten Fr. 6,000.—.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau

B. 2. Aufsichts- und Bezugskosten
C. 4. Hebung des Bergbaues

Zusammen

Fr. 1,108.96

_
» 3,342. 20

Fr. 4,451. 16

Ad B. 2. Die Ursache der Mehrausgaben liegt
zunächst in der Zunahme der Reiseauslagen der
Fischereiaufseher, sodann in einer Ausgabe von Fr.
642.05 für die Neuauflage der Tabelle der verbotenen
und erlaubten Fischereigeräte.

Ad C. 4. Die Kreditüberschreitung hat als Ursache
die Kosten im Betrage von Fr. 3,750.— eines
eingeholten Gutachtens betreffend Steinkohlenausbeutung
im Jura.

XXIII. Salzbandluug.

C. 2. Bureaukosten Fr. 263.25

Die Mehrausgaben betreffen Porti und Gebühren
des Postcheckverkehrs der Faktoreien. Diesen
Auslagen war im Voranschlag zu wenig Rechnung
getragen worden.

XXIV. Stempel-Steuer.

C. 2. Besoldungen der Angestellten.
C. 3. Bureaukosten

Fr. 1,300.—
» 251. 85

Zusammen Fr. 1,551.85

Ad C. 2. Die Mehrausgabe steht im Zusammenhange

mit der Anstellung eines fernem Angestellten.
Das bisherige Personal genügte bei der zunehmenden
Arbeitslast nicht mehr.

Ad G. 3. Der vermehrte Markenabsatz bringt
auch vermehrte Bureaukosten, vorzugsweise Speditionskosten,

mit sich. Ueberdies veranlasste die Anschaffung

eines Pultes eine Extraausgabe von Fr. 195.—.
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XXV. Gebühren.

A. 4. BezugsJcosten Fr. 143.15

Auch hier ist die Mehrausgabe durch den
vermehrten Markenabsatz bedingt.

XXXII. Direkte Stenern.

C. 6. Verschiedene Bezugskosten Fr. 9,084.93

Die Mehrausgabe rührt ausschliesslich davon her,
dass durch die regierungsrätliche Instruktion vom
10. Februar 1913 den Steuerregisterführern die Ver-
gleichung der Schuldenabzugs- und Kapitalanlagen
vorgeschrieben und in § 10 der Instruktion eine
Entschädigung von 5 Rp. für jedes verglichene Kapital
zugesichert wurde. An solchen Entschädigungen
und an Formularkosten wurden in 1913 Fr. 10,430.57
angewiesen. Ein Kredit bestand dafür im
Voranschläge nicht.

XXXIII. Unvorhergesehenes Fr. 112,854.44

Der Posten zerfällt in eine Einlage von Franken
62,854.44 in die Reserve für die Kosten der
Grundbuchbereinigung, womit diese Kosten bis Ende 1913
abgeschrieben wurden, und in eine Zuweisung von
Fr. 50,000.— an den Fonds für Errichtung einer
Pensionskasse für die Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung.

Rekapitulation.
I. Allgemeine Verwaltung

II. Gerichtsverwaltung
III.b Polizei
IV. Militär
V. Kirchenwesen

VI. Unterrichtswesen
VII. Gemeindewesen

VIII. Armenwesen
IX.a Volkswirtschaft
IX.b Gesundheitswesen
X. Bauwesen
XI. Anleihen

XII. Finanzwesen
XIII. Landwirtschaft
XIV. Forstwesen
XV. Staatswaldungen

Fr.

XVI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

XXXII.
XXXIII.

Uebertrag Fr. 235,004. 08

Domänen
Jagd, Fischerei und Bergbau
Salzhandlung
Stempel-Steuer
Gebühren
Direkte Steuern
Unvorhergesehenes

2,529. 70

4,451. 16
263. 25

1,551. 85
143. 15

9,084. 93
112,854. 44

Zusammen Fr. 365,882. 56

Gestützt auf den vorstehenden Bericht empfiehlt
die Finanzdirektion dem Regierungsrat zu beschliessen :

Dem Grossen Rate wird beantragt, es möchte
derselbe für die im Jahre 1913 vorgekommenen
Kreditüberschreitungen folgende Nachkredite auf Rechnung
des genannten Jahres bewilligen :

1. Kreditüberschreitungen für
Ausgaben, welche der Zeit und der
Summe nach durch gesetzliche
Vorschriften, Tarife und
Verträge bestimmt sind .Fr. 185,571. 11

2. Kreditüberschreitungen für
Ausgaben, wo dies nicht oder nur
zum Teil zutrifft 365,882. 56

Zusammen Fr. 551,453. 67

Bern, den 27. Mai 1914.

Der Finarizdirektor :

Könitzer.

14,512. 06
19,894. 15
19,866. 02
2,398. 94
2,795. 20

21,152. 79
2,033. 45
7,899. 50

12,758. 37
17,606. 29
58,308. 02

2,837. 33
213. 35

37,086. 86
2,950. 05

12,691. 70

Uebertrag Fr. 235,004. 08

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 26. Juni 1914.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
Rudolf von Erlach,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Ent'wxaxf des ZRegiex'u.ngsrsLtes Entwurf des Regierungsrates
vom 6. Mai 1914. vom 26. Mai 1914.

Dekret
betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in

der Kirchgemeinde Burgdorf.

Dekret
betreffend

Abänderung des § 11 des Dekretes vom 17.

Dezember 1889 betreffend die Organisation
der Finanzverwaltung und die Besoldungen
der Adjunkte des Steuerverwalters.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. In der reformierten Kirchgemeinde Burgdorf
wird eine zweite Pfarrstelle errichtet, welche in Bezug
auf die Rechte und Pflichten des Inhabers der
bestehenden Pfarrstelle gleichgestellt sein soll.

§ 2. Die Verteilung der Obliegenheiten unter die
beiden Pfarrer und ihre gegenseitige Aushülfe wird
nach Anhörung der beteiligten Behörden vom
Regierungsrat durch ein Regulativ bestimmt.

§ 3. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1915
in Kraft und soll in die Gesetzessammlung aufgenommen

werden. Auf genannten Zeitpunkt wird die
bestehende Stelle eines zweiten Predigers (Hülfsgeist-
lichen) aufgehoben.

Barn, den 6. Mai 1914.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident
Scheurer,

der Staatsschreiber
Kistler.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Der § 11 des Dekretes vom 17. Dezember
1889 betreffend die Organisation der Finanzverwaltung

erhält folgende Fassung:
« Die Zentralbeamten der Steuerverwaltung sind

a. der Steuerverwalter;
b. 3 Adjunkte desselben.

Wenn die Geschäfte es erfordern, kann dem
Steuerverwalter ein vierter Adjunkt beigegeben
werden. »

§ 2. Die Besoldung der Adjunkte beträgt 4000 Fr.
bis 5000 Fr. per Jahr.

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft. Durch
dasselbe wird von § 30 des Dekretes vom 5. April
1906 betreffend die Besoldungen der Beamten und
Angestellten der Staatsverwaltung der Passus
betreffend die Adjunkte des Steuerverwalters
aufgehoben.

Bern, den 26. Mai 1914.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

Scheurer,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht der Direktion des Innern
an den

Regierungsrai zuhanden des Grossen Rates

zum

Dekretsentwurf über das Schätzungswesen.

(September 1914.)

Der Unterzeichnete beehrt sich, dem Regierungsrat
mitfolgend den von der Direktion der Brandversicherungsanstalt

durchberatenen Entwurf zu einem Dekret
über das Schätzungswesen zur weitern Amtshandlung
zu unterbreiten und den

Antrag
zu stellen, es sei derselbe so rechtzeitig durchzuberaten
und an den Grossen Rat weiterzuleiten, dass die
Kommission zur Vorberatung desselben in der nächsten Session
des Grossen Rates bestellt werden kann.

Zur Begründung dieses Antrages sei folgendes
bemerkt :

Dieses Dekret ist eines derjenigen, die in Ausführung

des in der Volksabstimmung vom 1. März abhin
angenommenen Gesetzes über die. kantonale Versicherung

der Gebäude gegen Feuersgefahr erlassen werden
müssen und deren Erlass in Art. 98 des Gesetzes
ausdrücklich vorgesehen ist. Es ist zugleich das
dringlichste von allen, weil umfangreiche Vorarbeiten, die
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes auszuführen sind,
auf den Erlass dieses Dekretes warten müssen.

Aus Gründen, die hier wohl nicht näher erörtert
zu werden brauchen, muss der vom Grossen Rat zu
bestimmende Zeitpunkt für das Inkrafttreten des
Gesetzes mit dem Beginn eines Kalenderjahres zusammenfallen.

Es war nun ausgeschlossen, mit allen Vorarbeiten,

wozu bekanntlich der Erlass von wenigstens
zwei Dekreten durch den Grossen Rat, sowie die
Aufstellung von Instruktionen, Tarifen, Regulativen usw.
gehören, so rechtzeitig fertig zu werden, dass das
Gesetz auf 1. Januar 1915 hätte in Kraft gesetzt werden
können. Dagegen sollte es unter allen Umständen möglich
gemacht werden, das Gesetz auf den 1. Januar 1916 in
Kraft treten zu lassen, weil die zur Stunde geltenden
Gebäudeschätzungen dem wahren Wert der Gebäude
meistens nicht mehr entsprechen, sondern notorisch
zum grossen Teil viel zu niedrig, umgekehrt in
zahlreichen Fällen aber auch zu hoch sind, so dass dieser
Zustand der Dinge zu einer wahren Kalamität geworden

ist. Angesichts der Tatsache, dass diese
Schätzungen ungefähr zur Hälfte zwanzig und mehr Jahre,
zum Teil sogar bis 27 Jahre alt sind, hiesse es Eulen nach
Athen tragen, wollte man überhaupt über die
Dringlichkeit einer allgemeinen Revision dieser Schätzungen

noch Worte verlieren. Diese Revision kann aber erst
nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes an die
Hand genommen werden.

Um das Inkrafttreten des Gesetzes auf den 1. Januar
1916 möglich zu machen, müssen, wie hievor schon
angedeutet, im Laufe des Jahres 1915 Vorarbeiten
ausgeführt werden, die indessen erst in Angriff genommen

werden können,- wenn das Dekret über das
Schätzungswesen vom Grossen Rate angenommen sein wird.
Es handelt sich bezüglich dieser Vorarbeiten
hauptsächlich darum, die Klassifikation aller Gebäude des
Kantons zu revidieren, um sie mit den Bestimmungen
des neuen Gesetzes und, soweit es sich um die
feuergefährlichen Gewerbe handelt, mit den Bestimmungen
des erwähnten Dekretes, durch welches diese Gewerbe
eben bezeichnet werden (§ 36), in Einklang zu bringen.
Selbstverständlich muss sich die Berechnung der
Versicherungsbeiträge nach den Bestimmungen des neuen
Gesetzes und des neuen Dekretes machen, wenn das
Gesetz einmal in Kraft getreten ist.

Diese Revision der Klassifikation ist eine grosse
Arbeit, die den Schätzern auflallt und mit welcher
sie schon in den allerersten Monaten des Jahres 1915
beginnen müssen, wenn dieselbe bis gegen Ende des
Jahres fertig werden soll.

Der Unterzeichnete glaubt mit diesen Ausführungen
den Nachweis erbracht zu haben, dass das vorliegende
Dekret über das Schätzungswesen wenn immer möglich
im November 1914, spätestens aber zu Anfang des
Jahres 1915 vom Grossen Rat erlassen werden sollte,
umsomehr, da auf dasselbe gestützt dann erst noch
der Zuschlagstarif aufgestellt werden muss, bevor mit
der Revision der Klassifikation begonnen werden kann.

Zum Schluss wird noch darauf aufmerksam gemacht,
dass es sehr fatal wäre und das Volk es kaum
begreifen würde, wenn das Inkrafttreten des Gesetzes
über die Brandversicherung um ein weiteres Jahr,
nämlich bis zum 1. Januar 1917, hinausgeschoben
werden müsste.

Bern, den 10. September 1914.

Der Direktor des Innern:
Locher.



Ai 24 — 353

Entwurf des Regierungsrates
vom 22. September 1914.

XDekret
über

das Schätzungswesen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Gesetzes vom 1. März 1914
über die kantonale Versicherung der Gebäude gegen
Feuersgefahr (kurz: G.)

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Organisation des Schätzungswesens.

§ 1. Der Regierungsrat teilt das Kantonsgebiet in
Schätzungskreise ein.

Für jeden Schätzungskreis ernennt die Direktion
der Brandversicherungsanstalt (kurz: Anstalt) nach
Anhörung der betreffenden Regierungsstatthalter zwei
oder mehrere Kreisschätzer und zwei oder mehrere
Suppleanten.

Jeder Einwohnergemeinderat (kurz: Gemeinderat)
ernennt in der Regel einen Gemeindeschätzer und
einen Suppleanten. Es kann indessen für mehrere
Gemeinden ein und derselbe Gemeindeschätzer oder
Suppléant ernannt werden, wie es anderseits auch
zulässig ist, dass grössere Gemeinden mehrere
Gemeindeschätzer und mehrere Suppleanten ernennen.

§ 2. In der Regel sind die Kreisschätzer bei der
Anstalt nur im Nebenamt tätig. Wo es indessen besondere

Verhältnisse erheischen, kann per Schätzungskreis
je einer derselben zum ausschliesslichen Dienst für
die Anstalt mit Jahresgehalt verpflichtet werden.

§ 3. Was hienach in Bezug auf die Schätzer ohne
nähere Bezeichnung gesagt ist, bezieht sich in gleicher

Weise auf Kreis- und Gemeindeschätzer und
ihre Suppleanten, wie auch auf die Mitglieder der
Rekurskommission.

§ 4. Wählbar als Schätzer sind nur Schweizerbürger,

die im Besitz der bürgerlichen Ehren und
Rechte stehen.

Abänderungsänträge der Grossratskommission

vom 29. Oktober 1914.
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§ 5. Die Amtsdauer der Kreisschätzer beträgt vier
Jahre und läuft für alle gleichzeitig aus. Im
Verlaufe einer Amtsperiode stattfindende Ersatzwahlen
erfolgen für den Rest derselben.

Die Amtsdauer der Gemeindeschätzer richtet sich
nach dem Gesetz über das Gemeindewesen und nach
dem Gemeindereglement.

Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass frei
gewordene Stellen sofort wieder besetzt werden.

§ 6. Schätzer und Sachverständige (siehe § 7

hienach) sind nach ihrer Ernennung durch den
Regierungsstatthalter ins Gelübde aufzunehmen. Die
einmalige Gelübdserstattung, von welcher der Antalt
Kenntnis zu geben ist, gilt für die ganze Zeit, während

welcher ein Schätzer sein Amt bekleidet und
für alle Aufträge, die dem Sachverständigen in der
Folge erteilt werden.

§ 7. Die Schätzungskommission setzt sich in der
Regel aus 2 Bezirksschätzern und dem Gemeindeschätzer

zusammen.
Verlangt die Würdigung des Schätzungsgegenstandes

besondere Fachkenntnisse, so können der
Schätzungskommission von der Direktion der Anstalt
Sachverständige (Fachexperten) beigegeben werden.

§ 8. Die Schätzungskommission hat in der Hauptsache

folgende Obliegenheiten:
a) Die Einschätzung der Gebäude behufs Aufnahme

in die Versicherung (kurz: Einschätzung).
b) Die Gebäudenumerierung.
c) Die Schätzung des Schadens im Schadensfalle

(kurz: Abschätzung).
d) Die technische Begutachtung der Gesuche um

Beiträge an die Umwandlung von Weichdach
in Hartdach.

e) Die Ausmittlung des Bauwertes (Zustandswer-
tes) von Gebäuden behufs Errichtung einer Gült
oder eines Schuldbriefes, sowie eventuell zu
einseitiger Ablösung von Grundpfandrechten
oder zur Feststellung des Anrechnungswertes bei
Erbteilungen (Art. 848, 843, 828 und 618 Z. G. B.
und Art. 113, 107 und 74 E.G.).

Weitere Aufgaben können der Kommission
von den Behörden oder der Verwaltung der
Anstalt zugewiesen werden.

§ 9. Schätzer und Sachverständige sollen an einer
Schätzung nicht teilnehmen:

a) Wenn sie mit dem Eigentümer in der auf- oder
absteigenden Linie verwandt oder in der Seitenlinie

bis und mit dem vierten Grade
(Geschwisterkinder) verwandt oder verschwägert
sind.

b) Wenn sie zu dem Eigentümer in einem Dienst¬
verhältnis stehen oder mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben.

c) Wenn sie ein unmittelbares oder mittelbares
Interesse am Ergebnis der Schätzung haben.

Der Schätzer oder Sachverständige, welcher sich
im Rekusationsfall befindet, hat von sich aus den
Austritt zu nehmen. Unterlässt er es und wird die
Schätzung aus diesem Grunde ungültig erklärt, so
haftet er für die Kosten derselben.
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§ 10. Die Verwaltung der Anstalt bezeichnet in
jeder Kommission einen der Kreisschätzer als
Obmann — zugleich Schriftführer —, welcher den
Verkehr mit der Anstalt vermittelt und die Verantwortlichkeit

für die rechtzeitige Vornahme der
Schätzungen und die Ablieferung der schriftlichen Arbeiten

trägt.

§ 11. In der Regel ist zur Vornahme einer
Einschätzung die Anwesenheit der vollzähligen
Kommission erforderlich. Ausnahmsweise können jedoch
Gebäude, deren Wert laut Lagerbuch oder nach den
Angaben des Eigentümers oder des Gemeinderates
zweitausend Franken nicht übersteigt, durch einen
Kreisschätzer im Verein mit dem Gemeindeschätzer
eingeschätzt werden. Können sich diese beiden nicht
einigen, so wird ein zweiter Kreisschätzer zur
Mitwirkung zugezogen.

Auch die Begutachtung von Gesuchen um
Beiträge an Dachumwandlungen kann durch einen
Kreisschätzer und den Gemeindeschätzer geschehen.

Für die Klassifikation eines Gebäudes ist jeder
einzelne Kreisschätzer zuständig.

Für die Zuständigkeit bei der Abschätzung macht
§ 42 hienach Regel.

§ 12. Wenn die drei Mitglieder einer Schätzungskommission

sich über die Ansätze nicht einigen
können, so gilt, wenn nur zwei Ansätze in Frage
kommen, derjenige, dem die Mehrheit zustimmt; bei
drei Ansätzen der mittlere.

§ 13. Schätzer, Sachverständige und Beamte der
Anstalt sind berechtigt, in Ausübung ihres Amtes
zur Tageszeit jedes Gebäude zu begehen.

§ 14. Die Schätzungskommissionen stehen unter
der Aufsicht der Direktion der Anstalt, welche diese
Aufsicht durch ihre Beamten ausüben lässt. Den
Verhandlungen der Kommissionen können die Beamten

mit beratender Stimme beiwohnen, haben aber
den Austritt zu nehmen, wenn es sich um die Höhe
der Schätzungen, beziehungsweise Entschädigungen
handelt.

Wegen Unfähigkeit, gröblicher Pflichtverletzung
oder Verlust der geforderten Eigenschaften können
die Kreisschätzer von der Direktion der Anstalt jederzeit

ihres Amtes enthoben werden.

II. Vorschriften über die Einschätzung.

§ 15. Als Gebäude im Sinne der nachfolgenden
Vorschriften gilt jedes nicht bewegliche Erzeugnis
der Bautätigkeit, das einen gedeckten, begehbaren
und benutzbaren Raum birgt und einem bleibenden
Zweck zu dienen bestimmt ist.

Unter den « mechanischen Einrichtungen » (Art. 7

Ziffer 5 G.) sind die Einrichtungen für Gewerbe- und
Fabrikbetrieb verstanden, mit Ausnahme derjenigen,
die aus Stein, Mauerwerk oder Beton erstellt sind.

§ 16. Die in Art. 6 G. erwähnten baulichen
Einrichtungen, sowie die in Art. 7, Ziffer 3 und 4 G.

genannten Gebäudeteile werden nur auf ausdrückliches

Begehren des Eigentümers und zwar getrennt
eingeschätzt. Sie gelten nur dann als versichert, wenn

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1914. 90

I
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sie im Einschätzungsprotokoll speziell aufgeführt sind ;

ebenso die mechanischen Einrichtungen.
Näheres wird eine Instruktion bestimmen.

§ 17. Der Eigentümer soll durch rechtzeitige
Benachrichtigung in die Möglichkeit versetzt werden,
der Besichtigung des Gebäudes durch die
Schätzungskommission beizuwohnen oder sich vertreten zu
lassen. Die Kommission würdigt seine Bemerkungen
und Wünsche im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

nach freiem Ermessen; zu ihren Verhandlungen
hat er nicht Zutritt.

§ 18. Die Schätzungskommission hat sich mit dem
Yerkehrswert eines Gebäudes nur dann zu befassen,
wenn er kleiner ist als der Zustandswert.

Der Verkehrswert soll erst nach Anhörung des
Eigentümers nach folgenden Regeln festgesetzt werden :

a) Die Tatsachen, auf welche die Kommission sich
stützt, sind klar und erschöpfend anzuführen ;
es muss aus ihren Anbringen ersichtlich sein,
wie sie zu der Verkehrswertsumme gelangt ist.

Abänderung^antrage.

b) Der Verkehrswert soll wenigstens dem Betrag
gleichkommen, den der Eigentümer im günstigsten

Fall aus dem Gebäude lösen könnte.
c) In zweifelhaften Fällen soll die für den Eigentümer

günstigere Lösung Platz greifen.
d) Bei einem Gebäude, das landwirtschaftlichen

oder industriellen Zwecken dient, und in der
Weise Bestandteil eines Heimwesens oder eines
Etablissementes bildet, dass es nur in Verbindung

mit dem Ganzen richtige Verwendung und
Verwertung finden kann, soll auf die Festsetzung

des Verkehrswertes nur dann eingetreten
werden, wenn das Ganze eine Entwertung
erfahren hat.

e) Bei einer Zwangsliquidation ist dem Umstand
gebührend Rechnung zu tragen, ob der Erwerber
ausser der Erstehungssumme noch weitere Kapital-
forderungen am betreffenden Objekt hat.

Die Schätzungskommission soll bei der Ausmitt-
lung des Verkehrswertes alle Verhältnisse gründlich
untersuchen und nur von zuverlässigen Anhaltspunkten

ausgehen.
Gemeindeorgane, Grundbuchverwalter und Be-

treibungs- und Konkursbeamte sind verpflichtet, der
Schätzungskommission unentgeltlich Einsicht in die
öffentlichen Bücher zu gewähren und auf Verlangen
Auskunft zu erteilen.

Dem Eigentümer ist Gelegenheit zu geben, sich
über den Ertrag auszuweisen.

§ 19. Zustandswerts- und Verkehrswerts-Summen
sind auf hundert abzurunden in der Weise, dass
Beträge von fünfzig Franken und darunter wegge-

a) Es soll untersucht werden, ob Ursachen vorhanden
sind, die eine Verminderung des Gebäudewertes
herbeigeführt haben. Die Tatsache einzig, dass das
Gebäude beispielsweise in einer Zwangsliquidation
oder durch einen Vertrag zwischen Verwandten zu
einem Preise Hand geändert hat, der erheblich
unter der Versicherungssumme steht, kann nicht
als Beweis dafür gelten, dass wirklich eine
Entwertung eingetreten sei, sondern es kommt dabei
auf die Begleitumstände, wie die Beziehungen des
Erwerbers zum Vorbesitzer, an und diesen
Begleitumständen soll deshalb besondere Aufmerksamkeit
geschenktundgebührendRechnunggetragen werden.

Alle Faktoren, welche die Schätzungskommission
in Betracht zieht, sind klar und erschöpfend
anzuführen ; es muss aus ihren Anbringen ersichtlich
sein, wie sie zu der Verkehrswertsumme gelangt ist.

b) Der Verkehrswert

c) In zweifelhaften

d) Bei einem

e) (Streichung)



lassen, solche von über fünfzig Franken für hundert
gerechnet werden.

§ 20. Bei jeder Einschätzung sollen die
Feuereinrichtungen auf ihre Feuersicherheit und bei
Neubauten auch auf die Uebereinstimmung mit den
Feuerpolizeivorschriften untersucht und die vorhandenen

Mängel notiert, bei Neubauten eventuell die
Einschätzung verweigert werden.

§ 21. Ueber jede Schätzung wird in Form eines
von der Anstalt zu liefernden Formulars ein Protokoll

aufgenommen, das «Einschätzungsprotokoll»,
welches von allen mitwirkenden Personen zu
unterzeichnen ist; dasselbe wird auf der ZentralVerwaltung

der Anstalt aufbewahrt.

§ 22. Das Ergebnis jeder Einschätzung und jeder
Aenderung in der Klassifikation ist dem Eigentümer
mittelst Zustellung eines Auszuges aus dem
Einschätzungsprotokoll, dem « Schätzungsauszug », zur
Kenntnis zu bringen.

Will der Eigentümer
a) gegen die Schätzung oder gegen die Klassifi¬

kation Einsprache machen,
b) einzelne Teile des Gebäudes oder einen Fünftel

seines Wertes von der Versicherung ausnehmen,
c) das Gebäude gegen Explosionsgefahr versichern,

so hat er die bezügliche Erklärung auf den hiezu
bestimmten Abschnitt des Schätzungsauszuges zu
tragen, zu unterzeichnen und innerhalb der 14tägi-
gen Einspruchsfrist dem Regierungsstatthalteramt
franko zuzustellen.

Die Begehren nach lit. b und c können überdies

zu jeder Zeit gestellt werden.

§ 23. Jede Einsprache ist kurz zu begründen.
Richtet sich dieselbe gegen die Höhe der Schätzungssumme

(Zustandswert oder Verkehrswert), so soll
der Einsprecher den Wert angeben, den er dem
Gebäude beilegt. Gleichzeitig hat er das von ihm zu
bezeichnende Mitglied der Rekurskommission zu
nennen.

Der Regierungsstatthalter veranlasst die andere
Partei zu der Ernennung des zweiten Mitgliedes
der Rekurskommission und überweist so'dann das
Geschäft dem Regierungsrat behufs Ernennung des
Obmannes.

§ 24. Der Obmann der Rekurskommission ordnet
die Schätzung ohne Verzug an; zu derselben kann
die Anstalt auf ihre Kosten ein Mitglied der
erstinstanzlichen Kommission zur Auskunfterteilung
abordnen.

Die Rekurskosten werden von der Anstalt unter
Vorbehalt des Rückgriffes auf den Eigentümer
vorschussweise bezahlt. Der Regierungsstatthalter ist
berechtigt, in besondern Fällen vom Einsprecher einen
Vorschuss zu verlangen.

§ 25. Zum Abschluss einer provisorischen
Versicherung nach Art. 28 und 29 G. genügt die schriftliche

Anmeldung bei der Verwaltung der Anstalt,
unter gleichzeitiger Vorlage eines genauen Planes
und einer ausführlichen Kostenberechnung (Devis),
welche es möglich machen, den Wert des
Versicherungsgegenstandes in jedem Stadium des Baues an-
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nähernd auszumitteln. Die Vorlagen bleiben bei der Abänderungganträge.
Anstalt hinterlegt.

Am Ende jedes Kalenderhalbjahres hat der
Versicherte der Anstalt den Wert des Baues in seinem
damaligen Zustand sowie der mityersicherten Vorräte

schriftlich mitzuteilen. Diese Angabe dient als
Anhaltspunkt für die Berechnung des Beitrages und
für die Bemessung der Entschädigung im Brandfalle.

Nach Eindeckung des Baues ist derselbe zur
Schätzung anzumelden. Sofern nicht das Gegenteil
vereinbart wird, läuft die provisorische Versicherung
weiter bis zur Vollendung des Baues, allwann der- Baues; letztere ist alsdann zur entgültigen
Einselbe zur endgültigen Einschätzung anzumelden ist. Schätzung anzumelden,

§ 26. Bei teilweisem Abbruch eines Gebäudes
behufs Umbaues sowie bei teilweiser Beschädigung
ist in der Regel die Versicherungssumme entsprechend
herabzusetzen (Art. 41 G.). Auf Wunsch des
Eigentümers kann indessen die bisherige Versicherungssumme

im Sinne einer provisorischen Versicherung
der fortschreitenden Arbeiten beibehalten werden,
in welchem Falle die halbjährliche Feststellung und
Mitteilung des Versicherungswertes unterbleiben
kann, wogegen der Beitrag von der vollen bisherigen

Versicherungssumme weiter bezahlt werden
muss.

§ 27. Das Lagerbuch wird nach Einwohnergegemeinden

dreifach geführt. Die Führung liegt der
Verwaltung der Anstalt, dem Amtsschreiber
(Grundbuchverwalter) und der Gemeinde ob. Eine Instruktion

wird das Nähere bestimmen.
Die Verwaltung der Anstalt ist befugt, die Führung

prüfen und zu diesem Zwecke die Führer des
Gemeindelagerbuches bezirksweise zusaramenberufen
zu lassen.

§ 28. Jede Neuaufnahme eines Gebäudes in die
Versicherung, jede neue Einschätzung, Klassifikation

und Numerierung, sowie jede Streichung und
jede Einstellung eines Gebäudes ist in das Lagerbuch
einzutragen.

Nach jeder Einschätzung wird dem Eigentümer
ein Versicherungsschein (Police) zugestellt.

Die ordentliche Schätzung.
(Art. 31 G.)

§ 29. Die ordentliche Schätzung findet alljährlich
auf Kosten der Anstalt in den Monaten September,
Oktober und November statt und soll so gefördert
werden, dass die Einschätzungsprotokolle spätestens
Ende November in den Besitz der Anstaltsverwaltung
gelangen.

Ist die Zahl der Anmeldungen aussergewöhnlich
gross, so kann mit der Schätzung schon im August
begonnen werden.

§ 30. Die Gebäudeeigentümer sind verpflichtet,
innerhalb der von der Direktion der Anstalt zu
bestimmenden Frist auf öffentliche Bekanntmachung
hin beim Gemeinderat schriftlich anzumelden:

a) Die mit der definitiven Bedachung versehenen
Neubauten, die noch nicht eingeschätzt sind
oder seit der letzten Schätzung infolge Fort-



schreitens der Arbeiten an Wert wesentlich
gewonnen haben.

b) Gebäude, deren Wert durch bauliche Veränderungen

wesentlich vermehrt oder vermindert
worden ist.

Reparaturen, die zum ordentlichen Unterhalt
gehören, rechtfertigen die Anmeldung nicht.

c) Gebäude, bei welchen Veränderungen eingetre¬
ten sind, die auf die Klassifikation oder die
Numerierung von Einfluss sind, oder deren
Nummern zerstört oder willkürlich verändert
worden sind.

d) Gebäude, die versetzt worden sind.
e) Gebäude, deren Zustandswert infolge Beschädigung,

mangelhaften Unterhaltes oder aus
andern Gründen wesentlich zurückgegangen
oder deren Verkehrswert erheblich unter den
Zustandswert gesunken ist.

Der Grund der Anmeldung ist anzugeben.
Die Folgen der Unterlassung der Anmeldung hat

der Eigentümer selbst zu tragen; sie gibt der
Anstalt das Recht, eine ausserordentliche Schätzung
auf seine Kosten anzuordnen.

Die Anmeldungen werden auf eine Liste getragen.
Der Gemeinderat prüft dieselben auf ihre Berechtigung

und spricht sich darüber aus. Er hält
Umschau und ergänzt die Liste durch die Auftragung
derjenigen Gebäude, welche der Einschätzung oder
der Revision bedürftig aber von den Eigentümern
nicht angemeldet worden sind.

Die so bereinigte Anmeldungsliste ist in zwei
Doppeln auszufertigen, wovon das eine dem Gemeindeschätzer,

das andere der Anstaltsverwaltung
zuzustellen ist.

Das Nähere wird alljährlich mittelst eines
Kreisschreibens geordnet.

§ 31. Innerhalb der für die Anmeldung zur ordentlichen

Schätzung bestimmten Frist haben sich aucjr
diejenigen Gebäudeeigentümer, welche einen Beitrag
an die Kosten von Dachumwandlungen beanspruchen,
beim Gemeinderat schriftlich anzumelden.

Diese Anmeldungen sind auf eine besondere Liste
zu tragen, die ebenfalls in zwei Doppeln ausgefertigt
werden soll, wovon das eine dem Gemeindeschätzer
und das andere der Anstaltsverwaltung zuzustellen ist.

§ 32. Die Schätzungskommission unterbreitet der
Verwaltung das Programm über Reihenfolge und
Beginn der Schätzung in den einzelnen Gemeinden zur
Genehmigung. Für die Durchführung nach
Programm ist die Kommission verantwortlich; sie
benachrichtigt den Gemeinderat zu handen der
Gebäudeeigentümer wenigstens fünf Tage zum voraus
vom Beginn der ordentlichen Schätzung in der
Gemeinde.

Ausserordentliche Schätzung.
(Art. 32 G.)

§ 33. Der Gebäudeeigentümer hat das Begehren
um Anordnung einer ausserordentlichen Schätzung
bei der Gemeindeschreiberei zu Handen der
Amtsschreiberei schriftlich zu stellen und die Schätzungskosten

vorzuschiessen ; er hat den Wert anzugeben,
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1914.
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den er dem Gebäude beilegt. Für diese Begehren Abänderungaanträge.
stellt die Anstalt gedruckte Formulare zur Verfügung.

Der Amtsschreiber erteilt der Schätzungskommission
den Auftrag zur Vornahme der Schätzung. Schätzung.

Die Schätzung soll in der Regel innerhalb zehn
Tagen nach Eingang des Begehrens bei der
Amtsschreiberei stattfinden.

Der Verwaltungsrat der Anstalt wird für die den Der Verwaltungsrat
Eigentümern auffallenden Kosten ausserordentlicher
Schätzungen einen Tarif aufstellen und dabei auf
tunliche Entlastung der geringwertigen Gebäude
Bedacht nehmen.

Allgemeine Schätzungsrevision.
(Art. 32 G.)

§ 34. Der Beschluss, eine allgemeine Revision der
Schätzungen ganzer Gemeinden oder ganzer
Amtsbezirke vorzunehmen, ist den betreffenden
Regierungsstatthaltern zur Kenntnis zu bringen; überdies
sind die Gemeinden nach Vorschrift des § 32 hievor
durch die Schätzungskommission zu benachrichtigen.

Die zur Ausführung des Beschlusses erforderlichen

Anordnungen trifft die Direktion. •

Klassifikation.

§ 35. Die in Art. 14 des Gesetzes angegebenen
Entfernungen werden wagrecht von Dachvorsprung
(Dachtraufe) zu Dachvorsprung gemessen.

Als Umfassungswände gelten auch die Scheidewände

aneinandergebauter Gebäude. Lehnt sich
bei doppelter Scheidewand die weiche Scheidewand
des einen Gebäudes an die harte des andern Gebäudes
an, so dass sie die weiche Wand ganz deckt, so gilt die
letztere ebenfalls als hart.

Unter « Brandmauer » ist eine Zwischenmauer
verstanden, die vom Erdboden bis an den harten
Dachbelag, bei Weichdach wenigstens 30 cm über Dach
reicht, am oberen Ende im Rohen wenigstens 25 cm
stark ist und keine Oeffnung ohne absolut
feuersichern Abschluss hat.

§ 36. Die nachfolgend aufgezählten Gewerbe werden

im Sinne des Art. 15 G. als feuergefährlich behandelt

und einem entsprechenden Zuschlag
unterworfen:

1. Appretur- und Calanderanstalten.
2. Backsteinfabriken (auch Ziegeleien).
3. Bleiweiss- und Bleizuckerfabriken.
4. Brennereien (Destillationen, Rektifikationen), sofern

das erzeugte Jahresquantum 200 Liter
übersteigt.

5. Bürsten- und Bürstenwarenfabriken, mit und
ohne Holzbearbeitung.

6. Cartonnagefabriken (Pappschachtelfabriken).
7. Celluloid- und Celluloidwaren-Fabriken.
8. Chemische Produkte, Fabrikation von solchen, die

explosionsfähig oder leicht entzündbar sind.
9. Cichorienfabriken und Fabriken von Kaffeesurro¬

gaten.
10. Dachpappenfabriken.
11. Elektrizitätswerke (Centraianlagen).



12. Emaillier-Ateliers, sofern das Lokal nicht ganz
feuersicher ist.

13. Emailwaren-Fabriken.
14. Färbereien.
15. Fettsiedereien und Fettwarenfabriken.
16. Fettextraktionsanstalten.
17. Feuerwerklaboratorien.
18. Filz-, Filztuch- und Filzwarenfabriken.
19. Firnis- und Lackfabriken.
20. Garages für Automobile, Motorräder, Motorboote

und Flugzeuge.
21. Gasbereitungsanstalten.
22. Getreidemühlen.
23. Gewürzmühlen.
24. Giessereien.
25. Gipsbrennereien.
26. Glashütten und Glaswarenfabriken.
27. Hafnereien (Töpfereien) mit Brennofen.
28. Holzbearbeitungswerkstätten, inkl. Holz-Säge¬

reien und -Spaltereien.
29. Holzcementfabriken.
30. Hotels und Pensionen, deren Zustandswert Fr.

60,000 übersteigt. Ausgenommen und vom
Zuschlag befreit sind jedoch die mit Hartdach
und harten Umfassungswänden versehenen,
sofern sie durch eine leistungsfähige örtliche
oder, wenn abgelegen, durch eine leistungsfähige

eigene Hydrantenanlage geschützt sind,
für deren Bedienung jederzeit hinlänglich
gesorgt ist.

31. Kalkbrennereien.
32. Karbonisieranstalten.
33. Kehrichtverbrennungsanstalten.
34. Kerzenfabriken.
35. Kinematographen.
36. Korkwarenfabriken.
37. Kunstseidefabriken.
38. Kunstwollefabriken.
39. Laboratorien, chemische.
40. Lagerräume für leicht entzündliche Stoffe und

Waren.
41. Lackierereien mit künstlicher Tröcknerei.
42. Lohmühlen.
43. Munitionsfabriken.
44. Oelkochereien (siehe 15, Fettsiedereien).
45. Papier- und Kartonfabriken.
46. Porzellan-, Fayence- und Steingut-Fabriken.
47. Pulverfabriken.
48. Reinigungsanstalten für Abfälle, Abgänge, Putz¬

fäden, Bettfedern, Flaum.
49. Röstereien (auch Darren).
50. Seifenfabriken (Seifensiedereien).
51. Spinnereien.
52. Strickwarenfabriken.
53. Teerkochereien.
54. Theater mit Schnürboden.
55. Tröcknereien für Holz, für Bleichereien, Färbe¬

reien, Wäschereien, Leimsiedereien und dergl.
56. Warenhäuser.
57. Waschanstalten, chemische.
58. Wattefabriken.
59. Webereien, mechanische.
60. Wichsefabriken.
61. Zementfabriken.
62. Zuckerfabriken und Raffinerien.
63. Zündholzfabriken.
64. Zwirnereien.



362 - JVs 24

Der Handwerker - Kleinbetrieb bei den unter
Ziffer 5, 18 und 28 angeführten Gewerben ist vom
Zuschlag befreit.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, gegenwärtig
im Kanton nicht vertretene und in dem vorstehenden
Verzeichnis nicht genannte Gewerbe, die jedoch nicht
weniger feuergefährlich sind als die genannten,
nachträglich hier einzureihen.

§ 37. Werden in einem Gebäude mehrere
selbstständige feuergefährliche Gewerbe ausgeübt, so findet
der Zuschlag für das am höchsten belastete Anwendung

und für die andern tritt eine Erhöhung
desselben um 10—30 % ein.

Numerierung der Gebäude.

§ 38. Der Gemeinderat hat darüber zu wachen,
dass kein versichertes Gebäude ohne Nummer bleibe.

Hat die Gemeinde eine auch für die Brandversicherung

angenommene Polizei-Numerierung, so ist
der Gemeinderat verpflichtet, für das Anbringen der
Nummern selbst zu sorgen ; im andern Fall hat er die
Gebäude ohne Nummer und solche mit unleserlicher
Nummer zu der ordentlichen Schätzung anzumelden.

In Gemeinden, wo keine für die Brandversicherung
angenommene Polizei-Numerierung besteht, ist es
Sache der Schätzungskommission, die Nummern
anzubringen und auch ihrerseits für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Numerierung jederzeit besorgt
zu sein.

III. Vorschriften über die Brandschadens¬
schätzung (Abschätzung).

§ 39. Der Regierungsstatthalter setzt die Anstalt
möglichst bald von jedem Brand in Kenntnis. Handelt
es sich um einen solchen, der für sie in irgend einer
Beziehung von besonderem Interesse ist, so hat die
Ortspolizei (Gemeinderatspräsident) die Pflicht, der
Anstalt auf ihre Kosten sofort direkt telegraphisch
oder telephonisch Mitteilung zu machen.

Auch soll sich der Regierungsstatthalter in jedem
Brandfall möglichst rasch auf die Brandstätte begeben,
um die zweckdienlichen Anordnungen nach Art. 49 G.
zu treffen.

Die Anstalt ist befugt, die Ausführung dieser
Anordnungen zu überwachen oder selbst zu
übernehmen. Ist die Zuziehung eines Sachverständigen
notwendig, so soll, wenn immer möglich, mit dieser
Funktion ein Kreisschätzer oder Kreisschätzersupp-
leant betraut werden.

Zu handen der Schätzungskommission soll ausge-
mittelt werden, welche Gebäudeeigentümer infolge
des Brandes Schadensersatzansprüche an die Anstalt
stellen.

§ 40. Sowohl dem Gebäudeeigentümer, wie auch
der Ortspolizeibehörde liegt bei eigener Verantwortlichkeit

die Pflicht ob, zu verhindern, dass in
Missachtung des Art. 48 G. Veränderungen am
Brandgegenstand vorgenommen werden.

§ 41. Der Regierungsstatthalter ordnet die
Abschätzung an und gibt vom Termin sowohl der An-



stalt wie den Eigentümern der beschädigten Gebäude
sofort Kenntnis.

§ 42. Die Abschätzung geschieht auf Kosten der
Anstalt und zwar:

a) Durch den Gemeindeschätzer einzig, wenn der
Schaden voraussichtlich bei keinem Gebäude
den Betrag von Fr. 100 wesentlich übersteigt.

b) Durch einen Kreisschätzer und den Gemeindeschätzer,

wenn bei irgend einem Gebäude der
Schaden voraussichtlich den Betrag von Fr. 100,
nicht aber von Fr. 1000 wesentlich übersteigt,
oder wenn der Wert der Ueberreste voraussichtlich

bei keinem Gebäude den Zehntel der
Versicherungssumme und auch nicht den Betrag
von Fr. 1000 wesentlich übersteigt.

c) In allen andern Fällen durch die ganze
Kommission.

§ 43. In der Regel dient die Versicherungssumme
als Grundlage für die Abschätzung;

ausgenommen sind die in Art. 51 G. erwähnten Fälle.
In den Fällen der Ziffer 1 hat die Schätzungskommission

der Abschätzung vorgängig den Zu-
standswert, den das Gebäude unmittelbar vor dem
Eintritt des Schadens aufwies, auszumitteln ; in den
Fällen der Ziffer 2 liegt der Nachweis dieses Wertes
dem Versicherten ob.

Auf dieser Grundlage ist sodann die Abschätzung
vorzunehmen.

Der Verkehrswert ist bei der Abschätzung nicht zu
berücksichtigen.

§ 44. Bei der Abschätzung eines Teilschadens sollen

die einzelnen Gebäudeabteilungen entsprechend
ihrer Spezifikation im Einschätzungsprotokoll
getrennt behandelt werden.

Ist eine Abteilung soweit erhalten geblieben, dass
sich der Zustand, in welchem sie sich unmittelbar
vor dem Eintritt des Schadens befand, mit Sicherheit
feststellen lässt, so findet die Abschätzung in der
Weise statt, dass die Kosten der Wiederherstellung
berechnet und zum Masstab für die Entschädigung
genommen werden.

Handelt es sich dabei um eine grössere
Gebäudeabteilung und gewinnt dieselbe durch die
Wiederherstellung gegenüber ihrem Zustand vor der
Beschädigung wesentlich an Wert, so sind bei der
Berechnung der Wiederherstellungskosten die der
Versicherungssumme entsprechenden Einheitspreise
anzusetzen; im andern Falle dagegen die vollen
Tagespreise.

Lässt sich dagegen der Zustand, in dem sich die
Gebäudeabteilung unmittelbar vor dem Eintritt des
Schadens befand, nicht mehr mit Sicherheit
feststellen, so werden die Ueberreste nach den der
Versicherungssumme entsprechenden Einheitspreisen
gewertet und behufs Festsetzung der Entschädigung
für diese Abteilung von der Versicherungssumme
bezw. vom Ersatzwert derselben abgezogen.

§ 45. Macht der Wert aller versicherten Ueberreste

eines Gebäudes nicht mehr als 1/5 der
Versicherungssumme und auch nicht mehr als
dreitausend Franken aus, so werden sie nur zum
Abbruchwert angerechnet und der Fall zählt als Voll-
schaden.

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1914.
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Die Abräumungskosten brauchen nicht nach Ge- Abänderungsanträge
bäudeabteilungen getrennt berechnet zu werden; sie
sind vom Gesamtanrechnungswert der Ueberreste
abzuziehen und können somit bei der Abschätzung
nur bis zum Belaufe dieses Anrechnungswertes
berücksichtigt werden. Vorbehalten bleibt immerhin
der zweite Absatz von Art. 50 G.

Die Gesamtentschädigung ergibt sich durch die
Addition der für die einzelnen Abteilungen
ausgerechneten Teil-Entschädigungen.

§ 46. Die Wiederherstellung ist so zu verstehen,
dass in Bezug auf Solidität und Brauchbarkeit ein
mit dem frühern gleichwertiger Zustand geschaffen
wird. Kommen in die Augen fallende Gebäudeteile
in Frage, so muss auch das Aussehen gleichwertig
sein.

§ 47. Unter dem «Abbruchwert» von
Gebäudeüberresten ist der Verkaufswert der Materialien
abzüglich der Abbruchkosten verstanden; die
«Abräumungskosten» begreifen die Kosten des Abbruchs
und des Verladens der Gebäudeüberreste und des
Schuttes in sich.

§ 48. Ueber die Abschätzung ist ein Protokoll,
«Abschätzungsprotokoll», in zwei Doppeln zu
erstellen und von allen bei der Abschätzung mitwirkenden

Personen, sowie vom Gebäudeeigentümer
oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen; das
Einspruchsrecht nach Art. 61 G. geht durch die
Unterzeichnung des Protokolles für den Versicherten nicht
verloren.

Die Entschädigungssumme ist auf die nächste
höhere durch zehn teilbare Summe abzurunden.

Im Protokoll ist anzugeben, ob die Mobiliarversicherer

aus den zum Schutze der Gebäudeüberreste
angeordneten Massnahmen ebenfalls Nutzen ziehen
und in welchem Verhältnis (Art. 90 G.).

Ueber den durch die Löscharbeit an Bäumen und
Kulturen entstandenen Schaden ist ein besonderes
Protokoll zu erstellen.

Das eine Doppel des Protokolles ist dem Eigentümer

direkt zu übergeben, das andere an das
Regierungsstatthalteramt zur unverzüglichen Weiterleitung

an die Anstalt zu senden.

§ 49. Die Versicherungssumme gilt nach Art. 41 G.
als um den Betrag der Entschädigung herabgesetzt,
wenn letztere 5 % der erstem oder tausend Franken
übersteigt und sofern jene 5 % wenigstens hundert
Franken ausmachen.

Will jedoch der Eigentümer bei einem Teilbrand
die Versicherungssumme im Sinne einer provisorischen

Versicherung nach Art. 99 G. ungekürzt
beibehalten, so hat er eine bezügliche Erklärung im
Abschätzungsprotokoll abzugeben. Das Schätzerpersonal

hat ihn auf diese Möglichkeit aufmerksam zu
machen.

begreifen in sich die Kosten des Abbruches und
des Verladens der Gebäudeüberreste, sowie des
Verladens und der Abfuhr des Schuttes, letztere berechnet
für eine Fahrdistanz von höchstens einem Kilometer.

§ 50. Wird gegen eine Abschätzung Einsprache
erhoben, welche vom Gemeindeschätzer einzig
vorgenommen worden, so ist für die Rekursschätzung
der Obmann der Sohätzungskommission zuständig.
Handelt es sich um eine Abschätzung, welche ein



Kreisschätzer im Verein mit dem Gemeindeschätzer
vorgenommen hat, so ist die vollzählige Kommission
Rekursinstanz. Die Mitglieder, welche die
erstinstanzliche Schätzung besorgt haben, befinden sich
im Rekusationsfalle. In allen andern Fällen muss
die Rekurskommission nach Vorschrift des Art. 34 G.
gebildet werden und es findet für das weitere
Verfahren zur Erledigung der Einsprache der § 23 hievor
sinngemässe Anwendung.

§ 51. Es ist Sache der Direktion der Anstalt,
darüber zu entscheiden:

ob ein Mehrbetrag der Abräumungskosten nach
Art. 50 G. zu vergüten sei ;

ob nach Art. 55 G. auf die Anrechnung übrig
gebliebener Materialien zu verzichten sei;

ob trotz der Einstellung des Gebäudes gemäss
Art. 65 G. eine Entschädigung zu gewähren sei und
in welchem Betrage;

ob die Entschädigung nach Art. 67 oder 73 G. zu
kürzen sei und eventuell um welchen Betrag;

ob der Fall des Art. 70 G. vorliege und
ob von den Mobiliarversicherern ein Beitrag nach

Art. 90 G. gefordert werden soll.

§ 52. Der Brandplatz gilt als « geräumt » im Sinne
des Art. 74 G., wenn die zu ersetzenden Gebäudeteile
abgebrochen, Baumaterialien aufgeschichtet, der
Schutt entfernt, Gruben ausgefüllt und der Platz
verebnet und gesäubert ist, oder wenn mit dem Ueber-
bauen des Platzes begonnen worden ist.

Das Stehenlassen versicherter oder nichtver-
sicherter Ueberreste, die ohne Abbruch zum Wiederaufbau

verwendet werden können, sowie das
Vorhandensein von unterirdischen Räumen, wie Keller,
Schächte, Sammler, Wasserkammern, ist vorläufig
kein Hindernis, den Brandplatz als geräumt zu
behandeln, sofern durch zweckmässiges Umzäunen der
Ueberreste und Zudecken der Gruben alle Gefahr
für die öffentliche Sicherheit beseitigt ist.

Nach Verfluss eines Jahres kann sowohl die
Ortspolizeibehörde als auch die Anstalt die vollständige
Räumung und Verebnung des Platzes verlangen.

Der Gemeinderatspräsident ist auf Verlangen
verpflichtet, über die Räumung des Brandplatzes ein
Zeugnis auszustellen.

IV. Verschiedene Vorschriften. Strafbestimmungen.

§ 53. Die Schätzungen, welche nach § 8 lit. e
hievor gemacht werden, haben auch für die Anstalt
Gültigkeit; zutreffenden Falles sind dieselben durch
die Ausmittlung des Verkehrswertes zu ergänzen.

§ 54. Schätzer und Schätzungskommissionen können

auch in andern Schätzungskreisen als dem ihnen
speziell zugewiesenen beschäftigt werden.

§ 55. Die Wirkung, welche Art. 51 G. der Anmeldung

eines Gebäudes zu der ordentlichen oder zu
einer ausserordentlichen Schätzung beilegt, tritt nur
dann ein, wenn die Anmeldung in aller Form erfolgt
ist, d. h. wenn der Eigentümer es schriftlich
verlangt und sich mit der Berechnung des Beitrages
vom ersten des betreffenden Monats an einverstanden

erklärt hat. Auch kommt diese Wirkung den
verfrühten Anmeldungen zur ordentlichen Schätzung
erst vom Beginn der Anmeldungsfrist an zu.
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Wünscht der Eigentümer die Versicherung nicht
mit der Schätzung, sondern erst auf einen spätem
Zeitpunkt beginnen zu lassen, so hat er diesen
Zeitpunkt in der Anmeldung zu bezeichnen.

§ 56. Jede Versicherung tritt um 6 Uhr abends
des Tages ihres Beginns in Kraft.

§ 57. Mit Geldbussen von Fr. 5—30 werden
geahndet die Zuwiderhandlungen gegen die §§9, 18
zweitletzter Absatz, 25 Absatz 2 und 3 (Unterlassung der
Mitteilungen und der Anmeldung), 40 und 52 Absatz 3
(Nichtbefolgung der Aufforderung zur Räumung des

Platzes).

§ 58. In den mit Strafe bedrohten Fällen von
Zuwiderhandlung gegen die §§ 25, 40 und 52 dieses
Dekretes, sowie gegen die Art. 4 Absatz 1, 43, 44
Absatz 1, 49 zweitletzter Absatz und 93 erster Absatz
(den Brandbettel betreffend) des Gesetzes (G), können
die vorgesehenen Bussen im Sinne des Art. 99 G.
durch Strafverfügung des Einwohnergemeinderates
oder der nach Reglement zuständigen Gemeindebehörde

ausgesprochen werden.

§ 59. Die Anstalt ist jederzeit zu benachrichtigen :

I. Durch den Gemeinderat und die Organe
der Bezirksbrandkasse:
a) Von jeder zu ihrer Kenntnis gelangenden Ver¬

änderung im Zustand eines versicherten
Gebäudes, die eine wesentliche Verminderung
des Zustandswertes zur Folge hat;

b) Von allen ihnen bekannt gewordenen Fällen,
wo der Verkehrswert eines Gebäudes wesentlich

unter den Zustandswert gesunken ist.
Diese Pflicht besteht für den Gemeinderat

neben derjenigen, die ihm speziell in Bezug
auf die Anmeldung zu der ordentlichen Schätzung

nach § 30 hievor obliegt.

II. Durch den Grundbuchverwalter:
Von jedem zu seiner Kenntnis gelangenden

wesentlichen Missverhältnis zwischen dem
Verkehrswert und dem Zustandswert eines
versicherten Gebäudes.

V. Uebergangsbestimmungen.

§ 60. Ein unter dem Gesetz vom 30. Oktober
1881 ausgemittelter Verkehrswert behält unter dem
neuen Gesetz seine Gültigkeit bei, hört aber auf, den
Versicherungswert zu bilden. Diese Aenderung ist
als Mutation zu behandeln und der Beitrag von da
an vom Zustandswert zu entrichten.

§ 61. Vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
ist die Klassifikation im ganzen Kanton mit den
Bestimmungen des Gesetzes in Einklang zu bringen.

§ 62. Mit dem Zeitpunkt, auf welchen dieses
Dekret in Kraft tritt, läuft das Mandat aller Schätzer
ab.

§ 63. Instruktionen und Regulative, welche die
Behörden der Anstalt in weiterer Ausführung der
Bestimmungen dieses Dekrets noch aufzustellen
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haben, unterliegen der Genehmigung des Regierungs- Ab&ndernng»anträgre.
rates, soweit sie sich auf Staatsbeamte in ihrer
amtlichen Stellung erstrecken.

§ 64. Dieses Dekret tritt am § 64. Das Gesetz vom 1. März 1914 über die
in Kraft; durch dasselbe werden aufgehoben: kantonale Versicherung der Gebäude gegen Feuers¬

gefahr und das vorliegende Dekret treten am 1. Januar
1916 in Kraft. Durch das letztere werden aufgehoben :

1. das Dekret über die Gebäudeeinschätzung und 1. das Dekret.
die Brandschadenabschätzung vom 17. November

1896,
2. der Beschluss des Regierungsrates vom 28.

November 1911.

Bern, den 22. September 1914. Bern, den 29. Oktober 1914.

Im Namen des Regierungsrates Namens der Kommission

der Vizepräsident der Präsident

Locher, Heller-Biirgi.
der Staatsschreiber

Kistler.

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1914. 93*
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Strafnachlassgesuche.

(November 1914.)

1. Ferber, Simon, geboren 1881, von Geissweid,
bei Siegen, Preussen, wurde am 3. Juli 1908 von den
Assisen des II. Bezirkes wegen qualifizierten
Diebstahls und wegen Diebstahlsversuches zu 3 72 Jahren
Zuchthaus, allein zu 244 Pr. 08 und solidarisch mit
einem Complicen zu 122 Pr. 04 Staatskosten verurteilt.
Perber, ein Gewohnheitsdieb und -Einbrecher, kam
im Juli 1906 während des eidgenössischen Turnfestes
nach Bern. Sonntags den 15. Juli begieng er nicht
weniger als 3 Einbruchsdiebstähle im Zentrum der
Stadt Bern, indem er mittelst Nachschlüssels in
Wohnungen eindrang, die als momentan leerstehend
ausgekundschaftet waren und sich daselbst unter Erbrechung
von Schränken und Schiebladen Geldbeträge und
Schmucksachen in bedeutendem Werte aneignete.
In einem vierten Falle blieb es beim Versuche, da
ihm nichts in die Hände fiel. Am 24. Juli 1906
beging er dann in Biel einen weiteren Einbruchsdieb-
stahl. Perber wurde auch in Zürich wegen ähnlicher
Diebstähle verfolgt und daselbst mit 5 Jahren Zuchthaus

bestraft. Auch in St. Gallen wurde er verfolgt
und nach seinen Angaben mit 1 Jahr Gefängnis
bestraft. In den Urteilsmotiven wird ausgeführt, dass
Perber Gewohnheitsdieb sei und die Strafe ihm gegenüber

im wesentlichen Sicherungszwecke verfolge.
Immerhin wurde in Betracht gezogen, dass er
nacheinander in verschiedenen Kantonen verfolgt wurde
und daher mit der Strafe nicht zu hoch gegangen
werden dürfe. Perber stellt nun heute das Gesuch um
Erlass des Restes der Strafe, die er am 19. April 1912
angetreten hat. In der Anstalt hat er sich gut
aufgeführt. Der Direktor kann ihn zum Erlasse eines
kleinen Teiles der Strafe empfehlen. Perber hat bereits
in Zürich einen wesentlichen Straferlass erhalten. Der
Umstand der mehrfachen Bestrafung in verschiedenen
Kantonen wurde hierbei, wie anlässlich der Strafausmessung

des bernischen Urteils, stark berücksichtigt.
Der Regierungsrat hält demnach dafür, es könne dieser
Paktor nicht neuerdings sehr bedeutend ins Gewicht
fallen. Er kann immerhin dem Erlasse eines halben
Jahres der Strafe zustimmen, unter der Voraussetzung,
dass sich Perber weiterhin einer einwandfreien
Aufführung in der Strafanstalt befleisst.

Antrag des Regierungsrates: Erlass eines halben Jahres
der Strafe.

2. Eeabert François, geboren 1861, von Saigne-
légier, Uhrenmacher, vormals in Les Bois, nunmehr
in Lausanne, wurde am 17. Juni 1914 vom korrektioneilen

Gericht des Amtsbezirkes Preibergen wegen
einfachen und betrügerischen Konkurses zu 3 Monaten
Korrektionshaus als Zusatzstrafe, grundsätzlich zur
Entschädigung der Zivilpartei, solidarisch mit seiner
Ehefrau zu 150 Pr. Interventionskosten an dieselbe,
sowie zu 550 Pr. Staatskosten verurteilt. Eeabert etablierte

sich im Jahre 1890 als Schalenfabrikant in Les
Bois. Schon zur Eröffnung seines Betriebes musste er
sich in Schulden stürzen. Sein Bruder, Verwalter der
Ersparniskasse des Amtes Freibergen, eröffnete ihm
in der Folge einen unbeschränkten Kredit. Im Laufe
der Jahre wurde dieser Kredit bis zu einem Betrage
von gegen 900,000 Pr. in Anspruch genommen. Im
Jahre 1911 fiel Eeabert in Konkurs und wurde
mit seinem Bruder wegen Unterschlagung zum Nachteile

der erwähnten Ersparniskasse in Untersuchung
gezogen und denn auch am 30. Juli 1912 von den
Assisen des 5. Bezirkes wegen Gehülfenschaft zu 2

Jahren Korrektionshaus verurteilt. Nachträglich wurde
dann gegen Eeabert noch ein Verfahren wegen
verschiedener Konkursdelikte eingeleitet, das mit der
eingangs erwähnten Verurteilung endigte. Wie aus
den bezüglichen Strafakten erhellt, wurde festgestellt,
dass Eeabert fortwährend neue Schulden kontrahierte,
trotzdem er wusste, dass er längst unter seinen Sachen
stand. Er führte zudem keine kaufmännische
Buchhaltung. Seit dem Jahre 1892 wurden keine Bilanzen
mehr gezogen. Im weitern hatte Eeabert mit seiner
Familie seit Jahren einen Aufwand getrieben, der mit
dem Stande seiner Finanzen in schwerem Missverhältnisse

stand. Bevor das Urteil vom 14. Juni 1914
gefällt war, hatte Eeabert zwei Drittel der von den
Assisen am 30. Juli 1912 ausgesprochenen Strafe ver-
büsst und wurde er vom Regierungsrate in Anwendung

des Dekretes vom 24. November 1910 bedingt
entlassen. Er befindet sich unter Schutzaufsicht und
hat sich bisher einwandfrei gehalten. Er stellt nun
das Gesuch um Erlass der nachträglich über ihn
verhängten Strafe. Nachdem Eeabert bereits eine ziemlich

lange Strafe verbüsst hat, bedingt entlassen worden
ist und sich während der Probezeit gut gehalten hat,
würde es keinen grossen Sinn haben, ihn nun neuerdings

zum Vollzuge der Zusatzstrafe einzuziehen. Ob-
schon der Tatbestand der nachträglich beurteilten
Delikte ein durchaus gravierender ist, kann sich dem-
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nach der Regierungsrat mit Rücksicht auf die
vorliegenden Verumständungen doch damit einverstanden
erklären, dass dem Petenten die Reststrafe erlassen wird.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

3. Maringer, Johann, geboren 1893, von Bingen
am Rhein, Müller und Portier, wurde am 12. August
1914 vom korrektionellen Gericht von Frutigen wegen
Diebstahls zu 6 Monaten Korrektionshaus, 10 Jahren
Kantonsverweisung und 71 Fr. 20 Staatskosten
verurteilt. Maringer kam am 1. Juli 1914 über Lörrach
in die Schweiz. Auf seiner Wanderschaft kam er am
20. Juli 1914 nach Aeschi. Da er gleichen Tags noch
bis Brienz zu gehen wünschte, aber erschöpft war,
behändigte er in Aeschi kurzerhand ein Velo, das an
einem Hause an der Strasse angelehnt war. Er konnte
bereits in Brienz angehalten und samt dem Velo in
Sicherheit gebracht werden. Maringer ist wegen
Diebstahls wiederholt vorbestraft. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch verweist er auf seine mangelhafte
Erziehung und macht er weiterhin geltend, er wünschte
in Deutschland Militärdienst zu leisten. Nach der
Auffassung des Regierungsrates kann schon mit Rücksicht

auf das sehr belastete Vorleben des Petenten
von einer Begnadigung nicht die Rede sein. Es wird
demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

4. Härdi, Robert Friedrich, geboren 1859, Graveur
von Lenzburg, in Biel, wurde am 10. Juli 1914 vom
korrektioneilen Richter von Biel wegen Wirtshaus-
verbotsübertretung zu 4 Tagen Gefängnis und 7 Fr. 40
Staatskosten verurteilt. Das Wirtshausverbot war
wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel
über ihn verhängt worden. Im Januar und Juni 1914
machte er sich wiederholt der Uebertretung schuldig.
Seither hat er nun die rückständigen Steuern sowohl
wie die ergangenen Gerichtskosten bezahlt. Das
vorliegende Begnadigungsgesuch ist denn auch empfohlen.
Der Regierungsrat beantragt, dem Gesuche zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass.

5. Gafner, Albert, geboren 1872, Reisender, von
Beatenberg, im Glockenthal, Steffisburg, wurde am
26. August 1914 vom Polizeirichter von Thun wegen
Widerhandlung gegen das Gesetz über das Wirt-
sehaftswesen zu 50 Fr. Busse, 5 Fr. Patentgebühr
und 2 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Gafner
verkaufte zugestandenermassen während längerer Zeit
beim Zeughaus auf der kleinen Allmend in Thun an
das Militär literweise Bier, ohne im Besitze eines
erforderlichen Patentes zu sein. Es zog ihm dies die
erwähnte Verurteilung zu. Im vorliegenden Gesuche
macht er im wesentlichen geltend, er habe sich aus
Unkenntnis gegen das Gesetz vergangen, die Busse
vermöge er nicht wohl zu bezahlen, da er gegenwärtig

keinen Verdienst, wohl aber für eine grosse

Familie aufzukommen habe. Das Gesuch wird vom
Gerichtspräsidenten und vom Regierungsstatthalter
zur Berücksichtigung empfohlen. Wenn sich Gafner
auf Unkenntnis des Gesetzes beruft, so kann dem
keine Bedeutung beigemessen werden, zumal die
Vorschriften über den Kleinverkauf geistiger Getränke
ziemlich allgemein bekannt sind und einer Person
von der Qualität Gafners kaum entgangen sein dürften.
Immerhin kann der Regierungsrat einer Herabsetzung
der Busse angesichts der vorliegenden übereinstimmenden

Empfehlungen und der prekären Verhältnisse
Gafners zustimmen. Er beantragt, solche auf 10 Fr.
zu erinässigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse
auf 10 Fr.

6. Thomann, Gottlieb, geboren 1880, von Brienz,
Maurer daselbst, wurde am 15. Januar 1914 vom
korrektionellen Richter von Interlaken wegen öffentlicher

Verletzung der Schamkaftigkeit zu 30 Tagen
Gefängnis und solidarisch mit B. B. zu 79 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Thomann musste zugeben,
dass er Sonntags den 23. November 1913, des
Nachmittags, im Walde Hublen bei Hofstetten, in der
Nähe eines öffentlichen Weges mit der geistig etwas
beschränkten 21jährigen B. B., von Hofstetten, die
er abseits gelockt hatte, mehrmals den Beischlaf
vollzog. Die beiden wurden von Passanten beobachtet.
Thomann ist wegen Diebstahls mehrfach vorbestraft
und genoss keinen guten Leumund. Er stellt nun
das Gesuch um Erlass der Strafe. Er macht namentlich

geltend, er habe für eine alte Mutter zu sorgen
und würde durch den Strafvollzug verdienstlos. Das
Gesuch ist weder vom Gemeinderat von Brienz noch
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Thomann hat
es mit seinem Arbeitseifer nicht immer so ernst
genommen. Seine Mutter musste aus öffentlichen Mitteln

unterstützt werden. Der Regierungsrat ist der
Auffassung, dass weder die Umstände des Deliktes
noch das Vorleben des Petenten eine Begnadigung
zulassen. Er beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

7. Lüthi, Johann, geboren 1881, von Rüderswil,
Wagnermeister in Trubschachen, wurde am 13. Juni
1914 vom korrektionellen Gericht von Signau wegen
Schändung zu 50 Tagen Gefängnis und 94 Fr. 75
Staatskosten verurteilt. Lüthi missbrauchte unter zwei
Malen in den Monaten Oktober und November 1913
in seiner Wohnung die anno 1896 geborene Tochter
E. der Nachbarsfamilie E., die gelegentlich in seiner
Familie verkehrte, geschlechtlich. Die E., die nach
dem Gutachten der Aerzte auf einer sehr niedrigen
Stufe der geistigen Entwicklungstand, wurde schwanger.
Im fünften Monate wurde ihre Schwangerschaft von
den Eltern entdeckt. Lüthi, den sie als den Urheber
denunzierte, liess sich zu einem Geständnisse herbei.
Abgesehen von den schweren Folgen der Handlungsweise

des Lüthi fiel bei der Strafausmessung in Be-
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tracht, dass sich solcher in voller Kenntnis des
geistigen Tiefstandes der B. gegen sie vergangen hatte
und dass er Ehemann und selber Vater mehrerer
Kinder war. Andererseits wurde auf seine Familie
durch das Gericht soweit irgend möglich Rücksicht
genommen. Der bedingte Straferlass allerdings wurde
abgelehnt. Heute stellt Lüthi das Gesuch um Brlass
der Strafe. Er beruft sich namentlich auf seine
Familienverhältnisse und seine frühere Unbescholtenheit.
Der Regierungsrat kann dem Gesuche nicht
beipflichten. Wie bemerkt, hat das Gericht die
Familienverhältnisse des Petenten bei der Strafausmessung in
weitgehender Weise berücksichtigt. Sie können heute
nicht neuerdings den Ausschlag geben. Der
Tatbestand ist objektiv und subjektiv durchaus gravierend.

Dem geschlechtlichen Missbrauche von Personen
von derartiger geistiger Konstitution, wie sie bei der
E. E. gegeben war, muss sowohl im Interesse ihrer
selbst als auch mit Rücksicht auf die Belastung der
Gemeinschaft mit allfälligem Nachwuchs derselben
mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden.
Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

8. Zürcher, Johann, geboren 1869, von Frutigen,
Zimmermeister daselbst, wurde am 20. November 1913
vom Polizeirichter von Frutigen wegen Widerhandlung

gegen das Gesetz über die Stempelabgabe zu
70 Fr. Geldbusse, 7 Fr. Extrastempel und 2 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Zürcher hatte es zugestan-
denermassen unterlassen, sieben Quittungen für
Zahlungen im Betrage von 100—864 Fr., die er von der
Pensionshalterin E. in Frutigen in den Jahren 1911
und 1912 für Berufsarbeit erhalten hatte, zu stempeln.

Es gelangte dies nachträglich zur Kenntnis der
Polizei. Da sich Zürcher der administrativ eröffneten
Busse nicht unterziehen wollte, kam es zur gerichtlichen

Behandlung. Heute stellt er nun das Gesuch
um Erlass der Busse. Er beruft sich im wesentlichen
auf prekäre ökonomische Verhältnisse, schwere Krankheiten

in der Familie und die Unmöglichkeit, die
Busse zu erschwingen. Nach dem Berichte der Amts-
schaffnerei Frutigen ist Zürcher in ärmlichen
Verhältnissen. Er war ausgepfändet, ohne dass sich seine
Lage seither verbessert hätte. Die Gesuchsausführungen

werden auch vom Regierungsstatthalter als
richtig bestätigt. Die Finanzdirektion kann sich, wenn
auch nicht mit dem vollen Erlasse, so doch mit einer
Reduktion der Busse einverstanden erklären. Von
einem gänzlichen Erlasse kann in der Tat angesichts
der flagranten Gesetzesverletzung und aus Gründen
der Konsequenz nicht wohl die Rede sein. Dagegen
hält der Regierungsrat dafür, es sei die Busse auf
20 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Busse
auf 20 Fr.

9. Rosa, Pietro, Schreinermeister in Dotzigen, wurde
am 5. Juni 1914 vom korrektioneilen Richter von Biel
wegen Wirtshansverbotsiibertretung zu 2 Tagen
Gefängnis und 6 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Das Verbot

war wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern

von Biel pro 1903-1904 über ihn verhängt worden.
Die Uebertretung fand am 1. April 1914 in Biel statt.
Seither hat Pietro Rosa die rückständigen Steuern
sowie auch die sämtlichen ergangenen Kosten bezahlt.
Gestützt hierauf stellt er das Gesuch um Erlass der
Strafe. Das Gesuch ist allseitig empfohlen. Da Pietro
Rosa nicht vorbestraft ist, ist er einer Begnadigung
nicht unwürdig. Der Regierungsrat beantragt, dem
Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass.

10. Feuz, Gottfried, geboren 1863, von
Lauterbrunnen, Coiffeur in Liesberg, wurde am 16. September
1914 vom Polizeirichter von Laufen wegen
Widerhandlung gegen das Stempclgesetz zu 45 Fr. Busse
und 3 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Feuz hatte in
seiner Coiffeurbude ungestempelte Kartenspiele zum
Verkaufe, ausgestellt. Die Polizei erhielt hievon Kenntnis.

Drei solche Spiele wurden beigebracht. Der ihm
administrativ eröffneten Busse widersetzte er sich,
sodass die Angelegenheit zur gerichtlichen Entscheidung
gebracht werden musste. Er stellt nun das Gesuch
um Erlass der Busse, indem er im wesentlichen
geltend macht, er habe keine Kenntnis von den
Gesetzesvorschriften gehabt. Nach den vorliegenden Berichten
geniesst Feuz keinen ungünstigen Leumund, die Busse

vermag er sehr wohl zu bezahlen, da er Vermögen
versteuert. Seine Angabe, er habe nicht gewusst, dass
er gegen das Gesetz Verstösse, ist nach den Umständen
unglaubwürdig. Der Regierungsrat hält dafür, es liegen
keinerlei Begnadigungsgründe vor und beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

11. Favini, Ignaz, geboren 1871, von Varallo, Italien,
Gipser und Maler in Bern, wurde am 27. Januar 1914
vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen das Primarschulgesetz zu 24 Fr. Busse und
12 Fr. Staatskosten verurteilt. Das Mädchen Rosa
Favini, geboren 1898, hielt sich im Oktober 1913 in Esta-
vayer im Kanton Freiburg auf. Trotzdem dort die
Schule angefangen hatte, besuchte es solche nicht.
Vater Favini vermochte sich denn auch gegenüber
den Behörden des Wohnortes nicht über den
reglementarischen Schulbesuch seiner Tochter auszuweisen.
Vor dem Richter behauptete er, die Schule habe um
jene Zeit in Estavayer noch Ferien gehabt, was sich
als unrichtig erwies. Heute stellt er das Gesuch um
Erlass der gegen ihn ausgefällten Busse. Er beruft
sich auf schlechte Verdienstverhältnisse und den
Umstand, dass er für eine zahlreiche Familie aufzukommen
habe. Er unterlässt es allerdings, über seine
finanziellen Verhältnisse irgendwelche nähern Angaben zu
machen oder eine Bescheinigung beizubringen. Die
Direktion des Unterrichtswesens kann sich mit einem
Erlasse der Busse nicht einverstanden erklären. Der
Regierungsrat hält dafür, es liegen triftige
Begnadigungsgründe nicht vor, zumal die Busse keine
unerschwingliche ist. Er beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.



Ni 25 — 371

12. Schneeberger, Ernst, geboren 1875, von
Gehlenberg, Geschäftsführer des Konsumvereins von Son-
ceboz, in Sombeval, wurde am 18. September 1914
vom Polizeirichter von Oourtelary wegen Widerhandlung

gegen das Wirtsehaftsgesctz zu 50 Fr. Busse,
10 Fr. Patentgebühr und 4 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Am 3. September 1914 verkaufte Schneeberger
im Geschäftsraum des Konsumvereins Sonceboz, abends
nach 8 Uhr, an Soldaten Wein in beliebigen Quantitäten.

Der Wein wurde zum Teil im Lokal selber
getrunken. Gestützt auf sein Geständnis wurde er in
Anwendung von Art. 40 Ziff. 4 und letztes Alinea des
zitierten Gesetzes zu der erwähnten Busse und Patentgebühr

verurteilt. Er stellt nun das Gesuch um Er-
lass dieser Beträge. Er macht geltend, es haben sich
an jenem Abend in Sonceboz eine Masse Soldaten
befunden, die in den Wirtschaften nur zum kleinen
Teil serviert werden konnten. Im Einverständnis mit
dem Kommandanten einer Truppenabteilung habe er
schliesslich dem Begehren der Soldaten um Abgabe
von Wein entsprochen. Eine bezügliche Erklärung
gibt er zu den Akten. Das Gesuch ist vom
Regierungsstatthalter von Courtelary empfohlen. Von einem
Erlasse der Patentgebühr auf dem Begnadigungswege
kann nicht die Rede sein, da sie nicht eine Strafe,
sondern eine fiskalische Auflage darstellt. Dagegen
kann der Regierungsrat mit Rücksicht auf die Ver-
umständungen des Falles einem Erlasse der Busse
zustimmen. Schneeberger scheint lediglich einem
wirklichen Bedürfnisse der Truppe entsprochen zu haben.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

scher den Tatbestand des leichtsinnigen Konkurses.
Schliesslich hatte sie sich auch des betrügerischen
Konkurses dadurch schuldig gemacht, dass sie bei der
Inventuraufnahme zwei Mobiliarstücke, einen Divan
und ein Portrait als Eigentum einer Untermieterin
bezeichnete und so der Masse zu entfremden suchte.
Bei der Strafausmessung musste auf die Mehrzahl der
begangenen Delikte, den Umstand, dass Elise Aebi-
scher im Jahre 1910 wegen gewerbsmässiger Unzucht
zu 2 Tagen Gefängnis, bedingt erlassen, und im Jahr
1911 wegen Betruges zu 1 Tag Gefängnis, ebenfalls
bedingt erlassen, verurteilt worden war, und ihren
nicht sehr günstigen Leumund Rücksicht genommen
werden. Nachdem ihr während längerer Zeit mit Rücksicht

auf ihre VerdienstVerhältnisse Strafaufschub
gewährt worden ist, stellt sie nun heute das Gesuch um
Erlass der Strafe. Sie macht geltend, dass sie für ein
Kind zu sorgen habe. Die deliktischen Handlungen
habe sie grösstenteils aus Unkenntnis begangen. Das
Gesuch ist von keiner Seite empfohlen. Die städtische
Polizeidirektion sowohl als der Regierungsstatthalter
beantragen, es angesichts des Vorlebens der Petentin
und ihres nicht einwandfreien Leumundes abzuweisen.
Der Regierungsrat hält ebenfalls dafür, es könne von
einer Begnadigung nicht die Rede sein. Elise Aebi-
scher scheint eine ziemlich raffinierte Person zu sein ;

das Gericht hat ihr gegenüber zweimal Milde walten
lassen, nunmehr dürfte der Vollzug der Strafe endlich
am Platze sein. Es wird demnach Abweisung des
Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

13. Aebischer, geb. Bärtschi, Elise, Gottliebs
Abgeschiedene, geboren 1881, von Rüschegg, in Bern,
wurde am 19. Februar 1914 vom korrektioneilen
Gericht von Bern wegen betrügerischen und leichtsinnigen

Konkurses und Betruges zu 4 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 60 Tage Einzelhaft, und
zu 73 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Elise Aebischer
meldete anfangs Oktober 1913 den Konkurs an, der
denn auch am 15. gleichen Monates über sie verhängt
wurde. Den Passiven im Betrage von 4700 Fr. standen
nur 96 Fr. an Aktiven gegenüber. Sowohl seitens der
Konkursverwaltung wie seitens einer Privatperson
wurde in der Folge gegen sie Strafklage erhoben.
Kurz vor Konkursausbruch hatte sie sich nämlich noch
eine teure Schlafzimmereinrichtung angeschafft. Von
der Verkäuferin darauf aufmerksam gemacht, dass sie
seitens einer Bank, der die Aebischer einen Wechsel
schuldete, über ihre Vermögenslage ungünstige
Auskunft erhalten habe, gab sie an, es müsse sich um
eine Verwechslung handeln. Ihre wirklich ungünstige
Lage verschwieg sie völlig. Das Gericht erblickte
hierin den Tatbestand des Betruges. Im weiteren
musste die Aebischer zugeben, dass sie wissentlich
Aufwendungen gemacht hatte, die ihren Verhältnissen
in keiner Weise angemessen waren. Sie machte z. B.
binnen kurzer Zeit Wäscheanschaffungen im Werte
von mehreren Hundert Franken. Solche fand sich
allerdings bei der Inventuraufnahme nicht mehr vor ;

sie hatte sie angeblich zum grössten Teile verschenkt.
Die Untersuchung vermochte hierüber nicht Klarheit
zu schaffen. Jedenfalls erfüllte das Gebahren der Aebi-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Eates. 1914.

14. Montavon, Jules, geboren 1859, von Montavon, in
Lavoirs de Sépay, Gemeinde Boécourt, wurde am
4. Februar 1914 vom Polizeirichter von Delsberg wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr.
Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 4 Fr. 60 Staatskosten
verurteilt. Montavon verkaufte im Sommer 1913
wiederholt und an verschiedene Personen Bier und
Wein in Quantitäten von unter 2 Litern, ohne im
Besitze eines erforderlichen Patentes zu sein. Es zog
ihm dies die erwähnte Busse zu. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuche macht er, wie bereits vor Gericht,
geltend, seine Ehefrau habe Bier und Wein literweise
abgegeben, ohne gewusst zu haben, dass dies nicht
zulässig sei. Der Regierungsstatthalter kann das Gesuch
nicht empfehlen. Es seien gegen Montavon zahlreiche
Klagen wegen Kleinverkaufes geistiger Getränke
eingelaufen, bevor endlich das Beweismaterial für eine
Verurteilung habe beschafft werden können. Milde
wäre hier nicht am Platze, zumal Montavon die Busse
voraussichtlich werde bezahlen können. Der
Regierungsrat hält denn auch dafür, es seien genügende
Begnadigungsgründe weder geltend gemacht worden
noch sonst vorhanden. Er beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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15. u. 16. Reusser, Christian, geboren 1888., Sager,
und Reusser, Elisabeth, geboren 1856, Jakobs Ehefrau,

beide von und in Steffisburg, wurden am 13. Juni
1914 vom Polizeirichter von Thun wegen
Widerhandlung gegen die Vorschriften des Wirtschaftsgesetzes

zu 2 Bussen von je 60 und 15 Fr., je 10 Fr.
Patentgebühr und solidarisch zu 24 Fr. 20 Staatskosten

verurteilt. Fritz Reusser, der Bruder Christians
und Sohn der Elisabeth, führte in Steffisburg ein
Bierdepot und hatte sich in die Kontrolle des
Regierungsstatthalteramtes eintragen lassen. Während einer länger
dauernden Abwesenheit desselben führten Bruder und
Mutter das Depot weiter. Beide hielten sich nicht
strikte an die gesetzlichen Vorschriften. Es wurde
nachgewiesen, dass sie beide je in einem Falle im
Mai 1913 Bier in Quantitäten von unter 1 Liter
abgegeben hatten; ebenso war dargetan, dass sie der
im gleichen Hause wohnhaften Familie B. zu wiederholten

Malen Bier nach abends 8 Uhr und des Sonntags
geliefert hatten. Es brachte ihnen dies die hiervor
erwähnten Bussen ein. Heute stellen sie das Gesuch
um Erlass derselben. Sie machen geltend, dass sie
nicht in der Lage seien, den vollen Bussbetrag zu
erschwingen; im weitern wird auf die nicht gerade
gravierenden Verumständungen der Uebertretungen
und die Zeitlage verwiesen. Nach dem Berichte des
Gemeinderates von Steffisburg sind die Vermögensverhältnisse

der Petenten keine besonders günstigen.
Christian Reusser musste sogar zufolge Krankheit und
Verdienstlosigkeit aus öffentlichen Mitteln unterstützt
werden. Petenten geniessen keinen ungünstigen
Leumund. Der Regierungsstatthalter empfiehlt die
Reduktion der Busse gegenüber Elisabeth Reusser auf
zusammen 30 Fr., gegenüber Christian auf 20 Fr.
Im gleichen Sinne äussert sich die Direktion des Innern.
MitRücksicht auf die übereinstimmenden Empfehlungen
und die ziemlich ungünstige finanzielle Lage der
Petenten kann der Regierungsrat den Antrag des
Regierungsstatthalters zu dem seinigen machen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse ge¬
genüber Elisabeth Reusser auf
zusammen 30 Fr., gegenüber
Christian Reusser auf 20 Fr.

17. Vorpe, Henri Philippe, geboren 1841,
Uhrmacher, von und in Sonceboz, wurde am 18. September

1914 vom Polizeirichter von Courtelary wegen
Widerhandlung gegen die Vorschriften über das
Wirtschaftswesen zu 10 Fr. Busse und 4 Fr. 80
Staatskosten verurteilt. Er hatte am 3. September
1914 nach 8 Uhr abends an Militärpersonen Wein
verkauft und verstiess damit gegen die bestehenden
Vorschriften. Heute stellt er das Gesuch um Erlass
der Busse. Zur Begründung wird geltend gemacht,
dass an jenem Tage eine grosse Masse von Truppen
in Sonceboz einquartiert gewesen sei und dass er dem
dringenden Wunsche der Unteroffiziere und Soldaten
nach Abgabe von Getränken schliesslich habe
entsprechen müssen. Seine Ausführungen werden vom
Gemeinderate von Sonceboz bestätigt und das Gesuch
zurEntsprechung empfohlen. Vorpe geniesst einen guten
Leumund und ist bisher nie wegen ähnlicher
Widerhandlungen bestraft worden, trotzdem er seit langem

Inhaber eines Verkaufsdepots ist. Das Gesuch wird
auch vom Regierungsstatthalter empfohlen. Mit Rücksicht

auf die besonderen Verumständungen des Falles,
nach denen Vorpe den Militärpersonen durch sein
Verhalten offenbar einen Dienst erwiesen hat, kann
der Regierungsrat seinerseits dem Erlasse der Busse
zustimmen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass.

18. Schmid, Karl, geboren 1877, von Belsen,
Württemberg, Schlosser und Hausierer, wurde am 1. August
1914 von der I. Strafkammer des Obergerichtes wegen
Landstreicherei, Verweisungsbruchs und Hausiervergehens

zu 7 Monaten Arbeitshaus, 5 Jahren
Kantonsverweisung, 20 Fr. Busse, 5 Fr. Patentgebühr, 1 Fr.
Visagebühr und zu 44 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Schmid wurde anfangs Juni 1914 in Walters-
wil polizeilich aufgegriffen, als er im Begriffe stand,
mit Uhren zu hausieren. Er war nicht im Besitze
eines Hausierpatentes. Vor dem Richter musste er
im weitern zugeben, dass er sich auch der
Landstreicherei und des Verweisungsbruches schuldig
gemacht hatte. Schmid wurde am 27. Mai 1911 vom
korrektioneilen Richter von Interlaken wegen
Landstreicherei und Widerhandlung gegen die
Hausiervorschriften zu Gefängnis und 5 Jahren Landesverweisung

verurteilt, hat aber auch in andern Kantonen
und im Auslande zahlreiche Bestrafungen wegen
Diebstahls, Körperverletzung, Sachbeschädigung,
Hausfriedensbruch, Verweisungsbruches etc. erlitten. Er
stellt heute das Gesuch um Erlass des Restes der
Strafe. In der Anstalt hat er sich ordentlich aufgeführt.

Wie bereits das Obergericht in den
Urteilsmotiven ausgeführt hat, ist die Strafe, wenn auch
den Umständen angemessen, etwas strenge ausgefallen.
Schmid hat sie sofort nach Ausfällung des erstinstanzlichen

Urteils angetreten, sodass er heute bereits 5
Monate verbüsst hat. Sollte sie bis zum Schluss
vollzogen werden, so würde die Entlassung mitten in den
Winter fallen. Es würde dies dem Fortkommen des
Petenten kaum dienlich sein. Einzig mit Rücksicht
auf diesen Umstand kann der Regierungsrat einem
Erlasse des Restes der Strafe zustimmen. Schmid
wird nach seiner Entlassung ausser Landes geschafft.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes.

19. Seuret, Joseph, von Delsberg, geboren 1880,
Hafner in Delsberg, wurde am 26. August 1914 vom
korrektion eilen Einzelrichter von Delsberg wegen
Verleumdung zu 5 Tagen Gefängnis, 25 Fr. Busse und
44 Fr. Schadenersatz und Interventionskosten, sowie
zu den Staatskosten im Betrage von 9 Fr. 40
verurteilt. Seuret bezeichnete einen Mitbürger, der einen
Zahlungsbefehl gegen ihn erlassen hatte, als einen
Dieb und warf ihm in einem Briefe vom 7. Juli 1914
vor, er habe ihm eine Kuh entwendet, habe ihm
schlechte Pferde verkauft, ihn ausgebeutet, habe seine
Mutter verursacht, nicht bestehende Schulden zu
unterzeichnen usw. In den beiden Gerichtsverhandlungen
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vom 22. Juli und 26. August 1914 gab Seuret die
wider ihn angebrachten Beschuldigungen zu und
erklärte, seine Verleumdungen nicht zurückziehen und
für diese Verleumdungen auch nicht den Wahrheitsbeweis

antreten zu wollen. Vom Gemeinderat von
Delsberg wurde dem Gesuchsteller ein gutes
Leumundszeugnis ausgestellt ; dagegen verzeigt der
Strafbericht, dass Seuret am 3. Oktober 1908 wegen
schweren Drohungen und Ehrverletzungen zu 10 Tagen
Gefängnis, die Strafe auf zwei Jahre bedingt erlassen,
verurteilt worden ist. Heute stellt Seuret ein Gesuch
um Erlass der Gefängnisstrafe und der Busse vom
26. August 1914. Zur Begründung stützt er sich auf
seine prekäre Lage. Die Abbüssung der Gefängnisstrafe

würde seine Familie ins Elend bringen, während
er nichts verdienen könnte. Die hartnäckige Art, die
Seuret während des Verfahrens an den Tag gelegt
hat und die jede Verständigung ausschloss, der
Charakter seines Vergehens und der Umstand, dass er
wegen einer ähnlichen Sache bereits vorbestraft ist,
erforderten eine kräftige Repressivmassregel. Seuret
hätte bei einem andern Verhalten die Strafe grösstenteils,

eventuell ganz, verhüten können. Der
Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

20. Messerli, Christian, geboren 1864, von und in
Riieggisberg, wurde am 17. April 1914 vom korrek-
tionnellen Richter von Seftigen wegen öffentlicher
Verletzung der Schamhaftigkelt zu 10 Tagen Gefängnis

und 45 Fr. 75 Staatskosten verurteilt. Messerli
exhibitionierte zugestandenermassen in 2 Fällen anfangs
März und anfangs Februar 1914 im Thannwalde zu
Rüeggisberg, das eine Mal gegenüber einer Frau, das
zweite Mal gegenüber zwei Schulmädchen. Er ist nicht
vorbestraft und genoss keinen ungünstigen Leumund.
Immerhin scheint er etwas über das Mass dem Schnaps-
genusse ergeben zu sein. Heute stellt er das Gesuch
um Erlass der Strafe. Er verweist im wesentlichen
auf seine sonstige Unbescholtenheit und findet die
Strafe zu hart, zumal er bereits 100 Fr. an Schweigegeld

entrichtet habe. Der Richter hat die Frage, ob die
Tat bloss mit Busse geahndet werden könne, reiflich
erwogen, ist indes zur Verneinung derselben gelangt,
zumal Messerli als wohlhabender Landwirt eine Busse
wenig empfinden würde. Im weitern hätte es der
Richter in der Hand gehabt, den bedingten Straferlass
anzuwenden. Er hat aber den Täter offenbar dieser
Rechtswohltat nicht als würdig erfunden. Umsoweniger
kann also von einer Begnadigung die Rede sein. Gegen
eine solche spricht entschieden die Natur des Deliktes.
Der Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

21. Fleury, Elwina, geboren 1884, von Soyhières,
in Biel, wurde am 25. August 1914 vom korrektioneilen

Richter von Biel wegen gewerbsmässiger Un¬

zucht zu 60 Tagen Gefängnis und 11 Fr. 80 Staatskosten

verurteilt. Gegen Elwina Fleury wurde am
23. August 1914 von Polizist H. in Biel wegen
gewerbsmässiger Unzucht Strafklage eingereicht. Die
Anzeige enthält folgende tatbeständliche Darstellung :

« Die Angeklagte befand sich Samstag den 22.
August, abends 8 7a Uhr, an der Spitalstrasse dahier,
wo sie auf Soldaten wartete, offenbar in der Absicht,
mit denselben Unzucht zu treiben. Unter anderm
hielt sie auch einen Korporal L. an. Da die Fleury
als Dirne bekannt ist und ihr Leben bereits nur von
der gewerbsmässigen Unzucht fristet, wurde sie arretiert

und ins Amtsgefängnis abgeführt. Herr
Untersuchungsrichter A., welcher daselbst anwesend war,
gab Befehl, dieselbe zu internieren. Dem Unterzeichneten

kam heute zur Kenntnis, dass die Angeschuldigte

vollständig geschlechtskrank sei. » Am 24.
August wurde die Fleury vom korrektionellen Richter
einvernommen. Sie bestritt, sich der gewerbsmässigen
Unzucht schuldig gemacht zu haben und geschlechtskrank

zu sein. Nachdem die ärztliche Untersuchung
ergeben hatte, dass sie syphilitisch im zweiten Stadium
krank war, wurde sie am 25. August neuerdings
einvernommen. Das Protokoll lautet: « Die Anzeige wird
verlesen. Der Tatbestand wird von der Angeschuldigten

als richtig zugegeben. » Nach den Akten
eröffnete ihr hierauf der Richter das eingangs erwähnte
Urteil als Eventualurteil. Solches wurde von der
Fleury denn auch angenommen. Sogleich nach der
Verurteilung wurde sie zur Behandlung ihrer Krankheit

in das Inselspital nach Bern überführt. Nach
Beendigung der Kur hat sie die Strafe anfangs
November in Biel angetreten. Sie stellt nun durch
Vermittlung eines Anwaltes das Gesuch um Begnadigung.
Sie macht geltend, der Richter habe ihr unter
Benutzung des Umstandes, dass ihre Geschlechtskrankheit

festgestellt war, und unter sukzessiver Steigerung
der Strafe von 40 Tagen auf 50 und schliesslich auf
60 Tage ein Geständnis und die Annahme des Urteils
abgenötigt. Ihre weiteren Ausführungen gehen dahin,
sie habe unter dem schlechten Rufe zweier wirklich
leichtfertiger Schwestern zu leiden; sie selbst habe
regelmässig gearbeitet und sei keineswegs der Prostitution

ergeben. Sie sei mit einem Bijouteriefabrikanten
S. in Biel, einem Deutschen, verlobt, von dem sie

syphilitisch infiziert worden sei. Zwischen ihr und
Korporal L. sei nichts Unrechtes vorgefallen. Sie gibt
ein Arbeitscarnet, sowie schriftliche durch den
Anwalt eingeholte Erklärungen des Korporal L., des
S. und einer Frau J. zu den Akten, welche
Bestätigung ihrer Angaben enthalten. Schliesslich wird
angeführt, dass sie gegen den urteilenden Richter
Beschwerde eingereicht habe, weil er trotz ihrer Bestreitungen

in der ersten Einvernahme das Verfahren des
Art. 287 St. Pr. eingeschlagen habe. Sie habe deshalb
die Staatskosten noch nicht bezahlt. Dem Richter wurde
das Gesuch angesichts der darin enthaltenen Darstellung

der Urteilsverhandlungen zur Kenntnis gebracht.
Nach seinen Bemerkungen ist diese Darstellung nicht
richtig. Er habe allerdings der Fleury vorgehalten, dass
es verbrecherisch sei, einen jungen Mann einiger Franken
wegen in skrupelloser Weise zu vernichten, und er
habe ihr auch gesagt, eine solche Tat verdiene nicht
nur die von ihm ursprünglich in Aussicht genommenen

50 Tage Gefängnis, sondern das Maximum von 60
Tagen. Von 40 Tagen Gefängnis sei nie die Rede
gewesen.
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Der Regierungsrat hat wiederholt die Auffassung
vertreten, dass es nicht Sache einer Begnadigungsbehörde

sein kann, die Punktionen einer Berufungsoder
Revisionsinstanz zu versehen. Es kann daher

auch nicht in ihrer Aufgabe liegen, den vorliegenden
Fall etwa einer neuerlichen Untersuchung zu
unterwerfen, sondern sie ist für dessen Würdigung im
wesentlichen auf die gerichtlichen Akten angewiesen.
Aus denselben geht hervor, dass Elwina Pleury nach
anfänglichen Bestreitungen den Tatbestand der Anzeige
zugegeben und das Urteil angenommen hat. Dabei
mag nun allerdings ohne weiteres auffallen, dass die
Anzeige, die nach den Akten allein den Gegenstand
des Geständnisses bildet, gar keinen tatsächlichen Fall
namhaft macht, in dem sich die Fleury der
gewerbsmässigen Unzucht hingegeben hätte. Zwischen
Korporal L. und ihr kam es nicht zum Verkehr, da sie
sofort verhaftet wurde. Der Richter muss demnach
den im dritten Satze der Anzeige : « Da die Fleury
als Dirne bekannt ist und ihr Leben bereits nur von

der gewerbsmässigen Unzucht fristet, wurde sie arretiert

» implicite enthaltenen Vorwurfe der
gewerbsmässigen Unzucht zur Grundlage seines Verdiktes
gemacht haben. Ob diese Auslegung des Geständnisses
zulässig war, ist nicht zu entscheiden, jedenfalls aber
kann sie als eine ausserordentlich strenge angesehen
werden. Auch das ausgesprochene Strafmass, das dem
Maximum entspricht, muss unter diesen Umständen
als sehr streng bezeichnet werden, obschon es sich
durch die Gefährlichkeit der ansteckenden Krankheit,
mit der Elwina Fleury behaftet war, erklären lässt.
Die gemachten Erhebungen haben ergeben, dass die
Petentin nicht vorbestraft ist.

Der Regierungsrat kann in Würdigung aller
Umstände des Falles die Begnadigung der Gesuchstellerin,
die durch das Strafverfahren und den bereits vollzogenen

Teil der Strafe jedenfalls bereits empfindlich
betroffen worden ist, für den Rest derselben befürworten.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes.
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